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8. Sanuar
1850.

MteUféfteïbcu f
betreffenb bte -3ormunpfdjafWpoli$ei.

SDer Sìecjieruugératf) beé Stanimi 25et*«

art

fätnmt Heb e Pes ie tun g s ft att bait er.

®ö iff bet uns micberbolt angefragt moreen, ob in
gälten, mo ein in ben Snfianb beö eigenen Stecbtö

getretener SSÖgtling ober beffen Siecbtsnacbfolger über bie

9iect)nungöoerbä(tniffe mit bem geroefenen 23ogt im Steinen

fei, unter anfälliger Beipflicfetung ber SSormunb*

febaftöbebörbe, ber 93ogt, su Erfparung »on Sofien, oon

(Seite beö getoefenen Sßögriingö bureb eine fogetumnte

Sifeeratienöerflärung ber SHecfenuttgölegung unb feiemit

aueb mit ber SSormunbfcfeaftöbebötbe aller SSerantroort-

licbfeit entboten merben tonne.

2Sir ftnben unö nun «crantait, Sbnen bteöfaltö bie

SBeifung jugeben ju laffen, baß folcbe Siöerationöer*

flärungen eineö geioefenen SSögtlingö nicbt sutäfftg ftnb,
inbem nacb SDtitgabe ber ©aßttng 28i E. in jebem

gälte, wo eine SSeoogtuttg ftattgefunben bat/ ber 23or«

mutib über feine Sßerbanblungen Stecfettung legen foli,
bergleicben Erflärungen aber oft ba$u bienen mürben,»

Stacfeläffigfeiten unb Söttfjbräucfee in oormunbfcbaftlicben

Verwaltungen ben 3lugen ber Votijeibcfeörben ju
entheben/ überbiefj in ben Vogtsfontrollen unb StecbnungS»

manualen feine Süefen fiattftnben bürfen. 6te werben

baber in allen gälten bie gewefenen Vormünber ju 6tet«

tung gehöriger 6cblufjrecfenungen anhalten.

3at>rgang 1850. 1



s. 3onuor • ©a in lefctet 3eit jttbetn mehrfache Anträge auf
,850'

Anorbnung ber gefeßlichen Soercitiomafinabmen gegen

fäumige Vögte an unö gelangt finb/ obne baf benfelben

bie erforberlieben Bereinigungen über bie an bie

Betreffenben ergangenen gefeßlichen Aufforberungen jur
Stecbnungölcgung beilagen/ fo feben wir unö gleich-

jeitig im galle/ barauf aufmerffam ju machen/ bafj wir
nur bann Sroattgömafjregeln gegen füumige Vögte an-
orbnen fönnen/ wenn ttnö folgenbe Aftenftücve/ welche

nnfere Verfügung gefeßlieb rechtfertigen müffen/ oorge-

legt werben:

1) bie fchrifttiche 2iufforbcrung ber Bormunbfcfeaftô-
behörbe an ben betreffenbett Vormunb, bittnen einer

grifi oon feebö Bochen über feine Verwaltung
Rechnung ju legen (<3. 292 oerfehen mit
bem Berricbtungöjettgniffc beö SBeibelö/ wetcheö

baö ©atum ttnb bie Slrt ber Verrichtung angeben

fo«;
2) ber hierauf att bett Vogt ju eriaffenbe Vefebt beö

SKegierttrtgöflatt&alterö/ binnen brei Soeben Stech*

nung jtt legen (Saj. 293 S.)/ ebenfallö mit 2Bei«

belöoerrichtttngöjeugnifi wie oben;

3) ein febriftücber Bericht ber betreffenben Vormunb-
fchaftöbehörbe/ bafj ber Vormunb innerhalb ber

ihm beftimmten griftett feiner Verpflichtung jur
Stechnungötegung nicht nachgefommen fei. (@aj.
294 s.)

©ie unter Art. 1 nnb 2 bemerften Aufforberungen

ffnb an jeben einjetnen Vormunb befonberö ju ertaffen/
unb eö foli ihm ein ©oppel baoon bittet) ben SBeifeel

jugeftellt werben.

©ie Stegierungöfiattbatter werben ffch jebeömal/ ehe



fie tbrerfettS bte ibnen nacb 6(15. 293 obltegenbe Auf. ». sanitär

fc-rberung ertaffen, überjeugen, ob biejenige betr Vor*
rattnbfcfeaftSbebörbe in gehöriger gorm ergangen fei.

Auch in ben gälten, roo SwangSmaftregetn gegen

Bormünber wegen sttcfetablieferung oon StecfenungSre-

ftanjen beantragt werben/ muß oorerfi eine Auffotfeerung
ber BormunbfcfeaftSbebörbe jur Ablieferung binnen einer

jebtSmal ju befiimmenben furjen grifi ergangen fein,
unb uns nebft ber pafftrten Stecfenung öorgetegt werben.

6ie, £err StegierungSfiattfeatte'r, werben biefeS SreiS»

feferetben ben fämmtttcfeen Bormunbfcfeaftsbebörbett SbreS

AmtSöejirfS mittbeilett/ ju welchem Enbe eine binläng.
liebe Anjabl gçemptare beiliegen.

Bern, ben 8, Januar isso.
Slamens beS 9tegier«ngSratbeS:

©er Vräftbent,
<Btàmpfli.

©er (StaatSfcfereifeer,
2t. Söetjerntann.

jum

Bunbeégefefc «ber baé Boflwefeit,

SDer Stinbeérath
ber febtpeijertfetjen etbgenoffeiiftbaft,

naebbem ber Stattonatratb «nb ber ©tänteratb am Zi\^mx
30. Juni 1849 baS oorftefeenbe ©efeß über bas Soßwefen*)

*) ©telje tasfel&e im SBcmbe von 1849, Seite 289.



21. sanuar ertaffen haben/ nnb baöfelbe fomit in Äraft ewacfc«
1050« -fen tff

in Betracht bafj in bem 3trt. 62 beöfelben ber

Bunbeöratb ermächtigt mirb/ ben Seitpunft ju heftim»

men/ mit welchem biefeö ©efefe in Äraft }U treten bat,
befcbliefjt:

1. ©aö ermähnte ©efefe tritt: mit bem l. £orttuttg
nächlthin in Äraft.

2. ©aöfelbe foü auf übliche Söeife jur öffentlichen
Äenntnifj gebracht merben

3. ©aö £anbelö» unb Soßbcpartement i|t mit beffen

weiterer Stuöfübrung beauftragt.

Bern/ ben 12. Sanuar isso.

3m Stamen beö fcferoeijerifcfeen Bunbeöratbeö;
©effen Bicepräftbent/

3. SOlttttjtttftcr.
©er Äanjter ber (Stbgenoffenfcbaft/

Schteff.

©er Stegierungöratb beò Äantonö Bern
befchfiefit:

Bortiehenbe Berorbnung foli öffentlich befannt ge«

macht unb in bie ©efefecöfammlung eingerücft merben.

Bern/ ben 21. Januar isso.
Stamenö beö Stcgieruitgöratfeeö;

©er Vräftbent/

Stitmpftt.
©er Stathöfchreiber/

SDK« ». @türter.



Betreffenb

bie fur Einfuhr joflpfttcbticier ©egetiftoube erlaub¬

ten 6trafjen unb ganbungéplâue.

21. 3«nuaï
1850.

©et* fchtoeijerifebe §3unbeérath/
in Betracht ber Artifel 18 unb 19/ fomie Ar»

tifet 49/ Siffer 2, beö Bunbeögefeßeö »om 30. Juni 1849

über bas SoUwefen,

feefefetießt :

?lrt. l.
©ie für baö Einbringen joltpfUcfetiger ©egenftänbe

in ber ©chweij ertaubten ©trafien roerben burefe ©afetn

bejeiefenet.

Art. 2.

Ebenfo werben bie für ben gleichen Berfebr er»

täubten ganbungöptäße, ober beren ©renjeti/ am Ufer
mit ©afein bejeiefenet.

Art. 3.

Alpenpfabe, wo bas Aufftetten oon ©afetn nicht

ftattftnben fanti/ ftnb nur in ber jeweiten gebräuchlich»

jten unb jur nächffen Sottitätte fübrenben Stichtung mit
joltpfficbtigen ©egenftänben ju benutzen ertaubt.

Art. 4.

©er Berfefer mit ttnoerjottten joüpfiicfetigett Segen»

ftättben auf allen anbern ©trafien/ SBegen unb Vfaben/

fowie baö Anlanben ober Abfahren mit folcben

©egenftänben außerhalb ber feejeicjjneten ganbungöptäfee/ wirb/
wenn nicht eine auöbrücfliehe Bewitligttng ber eibge»



21
isso"" M°W*ett 3ott»«Wft{ta«(j »orgewiefen werben fann/ alò

eine Sollübertretung angefeben unb bebanbelt.

Slrt. 5.

©egemoärtige Verorbnung ift inê Vunbeöfelatt ein^

jurfiefen/ befonberô ju brucfen unb bure* Vermittlung
ber Santonöregierungen on ben gewohnten ©teilen ju
Jebcrmannö Senntnifj öffentlich anjufcblagen.

Vern, ben 12. Januar isso.

Jm Slamen beö febmeiserifeben Vunbeöratbeöi
©effen Vijeotäftbent/

3. SSÎUttjtttetet:.
©er Sanier ber (Stbgenoffenfcbaft/

©d)ieff.

©er Stegierungöratb beò Santonö Vern
befchfieftt;

'

Vorftehenbe Verorbnung foli öffentlich befannt
gemacht unb ber ©efeßeöfammlung einoerleibt werben.

Stamenò beö Stegierungòratheò.
©er Vräftbent/

Stämpfli.
©er Statböfcbreiber/

9Ä. ». ©titrier.

SS e f eh l u î)

betreffenb

baé Äehrfahten frauiôfffcher Füller.

24. Sanitär 5DCt ©t'OftC 9Utl) f)«é ÂaUtOUé 23e ftt/
o{

nachbem er barauf aufmerffam gemacht werben



baf in ben AmtSfeejtrfeu/ welche an granfretcb angren* z*. Samt«

Jen/ bie feetnifefeen gjiüßer tbeiltoeife gebinbert fmb/ in
ben benachbarten franjöfifcben Örtfcbaften betreibe ju
boten unb in 2Kcbl oerwanbdt babin jurücfjufübren/
wa'hrenb bte franjöftfiben SDîùUer im biefigen Santon

ungebinbert bas SebrfabrtSrccfet ausüben;
in S3etrad)t/ baß burch biefeS Berfea'ftnifj bie ein«

heimifchen SOiütler fehr benachtheitigt merben;
in Betracht ferner, baß ber §. 79 ber 6taatSoer-

faffung in Betreff beS ©eroerbSbetriebS burch grembe
ben ©runbfaß ber Stectprocität aufitefft;

in Betracht enbttcb/ baf ber §. 2 beS ©efretS oom

10. ©ejember 1834 felbft ben Sötüttem benachbarter

Santone bie greibeit her SOlüfelcfeferfabrt nur unter ber

Bebingung jufiebert/ baß im Sîaehbarfanton gleiches

Stecht für bie bieftgen SJiüHer anerfannt merbe;
in Betracht überbiefj/ baß bie baortS gepflogenen

Unterhanblungen ju feinem Siele geführt haben;

auf ben Antrag beS SlegierungSratbeS/

befebtieft :

1) ES iff ben îDiûttern/ metche in granfreieb ange,
feffen ftnb/ unterfagt/ im biefigen Santon ©etreibe

jum Sîlahfen ju boten/ wenn in ben ©emeinben/ in
benen fte niebergelaffen ftnb/ feernifefee Mütter biefeS

Siecht nicht ausüben bürfen.

2) Siberhanbtungen gegen biefeS Berbot ffnb mit
einer Buße oon jwanjig bis fünfjig granfen ju
beftrafen.

Auf guhrioerfe mit ©efpann unb gabung ifi
Befcfetag ju legen/ bis Bufe unb Soffen bejablt/
ober bafür im biefigen Santon befinbliche (Sicherheit

geleiffet morben ifi.
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24 sanuaï 3) ©er Slegterungöratb ifl mit ber Voltjtebung biefeö

Vefcfeluffeö beauftragt, ©erfelbe fell buret) baö

Slmtöbfatt befannt gemacht unb tn bie Sammlung
ber ©efeee unb ©efrete etngerücft merben.

©egeben in Vern/ ben 23. Januar 1850.

Siamenö beö ©rofen Slatbc«:
©er Vräftbent/

Steele*.
©er ©taatöfebreiber/

21. 2Set)crntaiiu.

©er Stegierungöratb beö Santonö Vern
befcfeltefjt

bie Vottjie&tttig beö ooritebenben VefcblutTeö.

Vern/ ben 24. Januar 1850.

Siamenö beö Siegterungöratbeö:
©er Vräftbent/

Steint*) fît.
©er StatfeSfcfereiber/

SOÎ. ». ©titrier.

$8 cf ctVluti
über

Die SDauet unì» bte hoffen bet* Sîtcberlaffungébe»

ttntUpngen.

2«.3amtOT S**-' $ egierunpra ti) beë Âantonë «Beta,
185°- geftüßt auf baö Vunbeögefeß oom 8. unb 10. ©ejember



1849 über Stauet unì» Soften ber Stiebertaffungöfeewit' 2«. aap«
tigungen/ unb baö Soncorbat mit granircicfe »om so. 93?«i

unb 19, Sîoôember I827 über iie gegenfeitigen Stieber«

laffungöüerfeältniffe/

»erorbnet .*

1) ©ie nad) Slrt. 41 ber Bunbeö»erfaffung an ©cfewei-

jerbürger anberer Santone ju ertbeilenben Slieber*

taffungöbemitltgungen merben »on nun an auf bie

©auer »on oier 3<*bren auögeffctlt; menn jeboct)

bie Sluöweiöfchrtften früher ibre ©üttigfcit »er-

lieren unb nicht rechtzeitig erneuert werben/ fo

erf&Ycfet mit beren Sluötauf auch bie Stiebcrlaffungö..

bewtütgung.

2) gür bie Stiebertaffutigöbewittigungen/ fo mie für
Erneuerung berfelben nach beren Stuötauf, wirb an
ben (Staat/ bte ©tempelgebühr nicht inbegriffen/
eine Sanjteigefeüfer oon feebö unb breijjig Baçen/
an bie ©emeinbe aber, für welche fte auögeftetlt
werben/ für bie SontroHirttng »ier Bafeen bejablt;
für Umänberttng berfelben auf eine anbere ©e-

meinbe achtjehn Bafeen an ben ©taat unb jwei
Bafeen an biefe ©emeinbe.

3) ©iefe Veftimmuugen follen auch auf bie franjöft-
fcfeen Singehörigen angewenbet werben/ welche ffch

in hierfeitigem Santonögcbtetc nieberlaffen.

4) ©ie nach §. 2t ber grembcnoerorbnung »om

21. ©ejember I8I6 »orgefcbriefeene jährliche Bi*
ftrung ber Sîiebertaffungôbewittigungen t>on©chroei*

jerbürgern unb granjofen fällt bahin.

s) ©ie Sufiijbireftion ift mit ber Bottjiebung biefeö
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26'i85oUftt 2Scfcfetuffeö beauftragt, ber fofort in Äraft tritt
unì» ber ©efefeeòfammfung einoerteibt roerben fott.

©egeben in Bern/ ben 26, Januar isso.

Stamenò beé Stegterungòratbeò:
©er Vräftbent/

<3idtttpfït.
©er Statböfcfeteifeer,

Wt. ». ©titrier.

f&cief> lu$,
betreffenb

bie proolfortfdje 33effimmung ber ©ehalte ber bem

Kantone nocf) »erbleifeenben Boflßeamten.

SDer ©reije Stati) beé Âantoné Sern/

30. sanuar nacö Anhörung beò Vertcbtcò beò Dtegierungòratbeò/
isso. in Vetracfet bes beoortfebenben Snfrafttretenò beö

eibgenöffifcben SeligefefeeS/

ertbeilt bem Stegierungôratfee bie Ermächtigung :

1) ju orooiforifcher Befttmmung ber ©ehalte ber bem

Äantone noch »erbleibenben Sellbeamten innerhalb
beò angefeßten Biibgetfrebiteò;

2) ju prooiforifcfeer Verfügung über Stufhebung ober

Slbänberung ber biöherigen Sefl« unb öbmgelb»
ffätten ;

3) ju einittoeiliger Verftänbignng mit ber Eibgenoffen«

fcfeaft/ betreffenb ben öfemgelbfeejug an ber fefemei'



—— 11

jerifoMranjöftfcfectt ©renjc unb bie bort aufju« m-$™*K
flettente ©renjberoacbung.

23er«/ ben 3o. pannar isso.

Siamenö beö ©rofen Stat&cö:
23er Bijeoräftbent/

<gb. ©tttlttt.
©er ©taatöfebreiber/

2Ï. îûctjctmautt.

über bte etnftweitige 23efolbuncj ber Öt)ma,elb*

beamten-

3Der Sleajeruitajratl) beé Âantoné §3er«/
in Betrachtung/

baß bnrrf) bie Verlegung ber Sötte an bie ©renjen 6. geBiuar
ber (gitgcnoffenfcfeaft ben biöberigen bernifeijen Sott« 1850-

unb Ö&mgeltbeamten ein beieutenter Sbeit ibrer Ob-
tiegenbeiten abgenommen morben ift/ nnb iemjufofge
cine Steoifion ber baberigen Befolbungen notbwentig
erfebeint;

gefttiftt auf bie biefiortige Bottmacbt beò ©rofen
Stat&eö oom äo. Januar 1850/

auf ben Bortrag beò ©ireftorò ber ginanjen/

befcbtief t :

§. L
©ieDbmgetteinnefemer bejieben folgenbe Befolbungen:
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«ier SOßobmmg

lì Slarioangen n 500 n 11

11 il Sttbtigen a 50.

ìì il StttiSwnl a 250.

il lì SSiberen n 120.

il Ti Briötad) !» 80.

il 11 Vrüntg » 200.

a 11 Büren 500.

» 1] Siburg » 1200 u » 11

lì Srémine » 50.

» 11 ©ieôbacô 50.

» II ©ürrmüble // 1200 » Ii

» II ©abmen II 50.

11 II ©amtnen 11 50.

» 11 ©claten 11 50.

II ©relltngen Ii 1000 » II 11

» 11 ©'fleig b/<Saan. II 70.

11 ©ümminen 11 1200 11 11

M 1) ©uggert' bad) 11 60.

» 11 ©urbrü 11 50.

II ©uttannen 11 200.

il » £uttit>t)t 11 200.

ii » Snïrcnt n 50.

il ii 150.

It il 6t. So&annfen a 1000 » II II

li 11 Satinaci) ii 120.

lì 11 Sanbcrßeg ii 50.

11 11 Soppigen ii 400.

11 11 Sräitigen a 400 11 il

li il SrtecöeniDt)t n 50.

11 ìì Sröfcgenbruiinen * 250.

11 11 Saufen ii 50.
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bHjeniae Don gatipett gr. 50. 6. geBruai
1S50.

» n Sengnau 77 300.

37 33 Senf 73 70.

r> 33 Seujigen 37 100.

n » Simpacb 77 80.

» J! 9Jtelct)nau 7! 50.

» 33 SÖtontfeöelter 77 50.

33 n SJlüncfienionler 37 50.

» n SDiurgentbal 17 600 nebft freier ÏOo&nung.

» Sìeuenegg 3! 600 „ „ „
» 33 Sîeuenfiabt 33 600 „ „ „
n 33 Sìicau 33 400 cinftrueilen nur »rouif.

33 » Siobö 77 50.

11 Obérons 73 500.

)> î) Vontinô 13 500 nebft freier SBobnung.

» » Stenan 33 50.

37 7? Stoggtonl 37 300 „ „ „
» Diofctjenj 33 50.

77 6aanen 77 250.

» J) ©cöangnau 7) 70.

H 33 (Seeberg 77 100.

33 » X&oren 33 40.

î! Ußenftorf 33 200.

» î) SSablen 37 50.

33 î) SBangen 33 300 mit freier SCBobnung.

3! SBengi 7) 70.

» 37 SSnterottigen 37 50.

» 7) Siebtebacö 50.

33 77 Bibibrüef 77 1200 „ „ „
n 57 Sonoerô 77 350 „ „
n 77 Dberront 33 50.

n 77 Vern (Softwaag«) „ SOO,



14

6. geBntar §, 2.
©aö Vüreau oott Vangertcn ift aufgehoben.

§. 3.

©ie SoligcfeülfenfteHen ftnb aufgehoben; bagegen

ifl bie ginanjoerroaltung ermächtigt/ ba mo bie 9totfe«

wenbigfeit eö gebietet/ für bte erforberliche Sluöhülfe

inner ben ©cferanfen beö Vübgetfrebttö p forgen.

§. 4.

©iefe Verorbnung/ burch melche biejenigen Veftim.
mungen beö ©efeßeö oom 28. Januar is47 aufgehoben
werben/ welche mit ben gegenwärtigen im SBiberfprucfee

flehen/ fou" ber ©efeßeöfammlung einoerleibt werben,

©egeben in Vern/ ben 6. geferuar isso.

Sîamenô beò Sìegierungòratbeò :

©er Vräftbent/
Stâmpfii.

©er Sìathòfchreiber/
3». ». <3ti\tUt.

7.seBtuoi itt (Srgânjung berjenigen »om 3. Slugujì lSiounb
18°0,

vom 17. £eumonat 1828 itöer @rtl)eUmig oon

#eimathrecf)ten an £etmathlofe,

in Äraft erioacbfen ben 30. £eumonat 1847.

Slrt. l.
<£ö ifl burch ben cibgenöfftcben Vorort eine Äom»

miffton oon brei SDiitgliebern auö brei oerfcbieienen
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Äantonen ju ernennen/ beren Aufgabe eö fein fed/ bie 7. »SeBt««

*pcimatr>- ober ©ulbungörecfete ber fid; in. ber (Scbroetj
1850'

bcfitibcnben unb oon feinem Äanton anerfannten £ei»

matbiofen ju ermitteln.

©iefe Äommiffton mirb fo lange belieben/ biö fie

bie ibr übertragenen Berfeanbtungen ooHftünbig beforgt

baben »irb.
©ie SDiitgtieber follen in ©etnäftfeeit beö Befcbtuffeô

oom 25. Sluguft 1832 auò ber eibgenöffifcben Sentrai»

faffe entfebäbtgt werben.

©aö juerft bejeiebnete SDîitgtieb wirb bie Äommiffton
prüftbiren unb einberufen. Snbeffen fann bie Einbe-

berufung aud) oon @eite beö Bororteö ftattftnben.
Slrt. 2.

©iefe Äommiffton wirb »on Slmtöwegen ju einer

Unterfucbung über bie Berbältniffe ber in ber 6d)roeij
feeftefeenben/ nicht anerfannten £eimatbiofcn fd)reiten.

3u biefem Enbe wirb fte oon ben Äantottöregierungen
ober oon ben Bebörben/ welche ibr bureb biefe bezeichnet

werben/ alle auf bte £eimatfelofen biefer Älaffe/
welche ftch auf ihrem ©ebiete aufhalten/ ober

aufgehalten haben/ bejügtieben Slfte», Berbalprojeffe/ Berböre
unb fonft erforberlieben Siuffd)lüffe einoerlangen. 6ie
wirb biefe fttttbeilungen prüfen unb ftd) mit ben Äan-
tonalbehörben wegen beren anfälliger Beroollftätibigung
inö Einoerftänbnift feèen; fie wirb ferner bie weitern

Siaebforfebungen jn leiten haben/ unb entweber felbft

ju allen erforberlieben Ermittlungen febreiten ober

biefelben burd) anbere oornebmen laffen ; auch bat fte ftd)

feauptfäcfelid) angelegen fein ju laffen/ nach ben Ergeb-
niffen ber itnterfuchung bie wirflieben £eitnatblofen »on

benjenigen/ bie ftd) fälfcfeltcfe bafür ausgeben ober un-
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7. gebtuaï richtiger 33fife atö folcbe angefe&eri werben/ auöju-
i850-

fcbeiben.

Slrt. 3.

©ie Santone werben ibrerfettö in Betreff atler nicbt
anerfannten Jpeimat&lofett/ bie ftcb auf ibrem ©ebiete

beftnben/ ftrenge Volijct auöüben. cSie merben bafür
beforgt fein, bafj ba« £etumftrcifen biefer Seute fofort
ein Enbe nehme/ unb foltett/ obne bte Slufforberuttgen
ber Äommiffton abjuroarten/ mit benfelben ausführliche
Berbere unb einen Berfealprojefi über ibre Erflärungen,
fowie über alle Umfiänbc aufnehmen/ welche baju bienen

fönnen/ beren 3abf/ perfönltcfee unb gamilienoerfeättniffe/

ihr frühere^ Sehen unb ihre iperfttnft fefljuftellen.

Slrt. 4.

Sn Betreff berjenigen Snbioibuen/ melche im Ber-
folge ber llnterfuchung nicht alö wirf lieh betmatbloö er-

fannt worben/ unb beren äSteberaufnabme in ihrer
£eimatb ober an ihrem gefefelicben 33ohnorte oon ben

Äantonen nicht bewirft werben formte/ liegt ber

Äommiffton ob/ ju biefem Smccfe ctnjufchreiten ober nöthi-

genfaflö bie Bermitttung beö Bororteö anjurufen. ©ie
Äommiffton wirb eö ftch jur Hauptaufgabe machen/ bafj

bie ber (Scbweij fremben Satibftreicfeer in ihr Batertanb

jurüefgewiefen roerben.

Slrt. 5.

Bftreffenb biejenigen Srtbtotbuett ober gamitien,
welche nach bem Ergefeniffe ber Unterfucbung oon ber

Äommiffton atö wirfticb heimathfoö bejeichnet werben/

fo hat biefe Seßtere ju prüfen/ welchem Äanton biefetfeen

jugetheilt werben fotten.

6ie roirb auch atte oon ©eite ber Äantone an fte
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gerichteten Steftamationett, auf bereu ©ebiet fich auf* >$<&ruav

battente $eimatb(ofe betreffenb/ unterfuchen.

©iefer Äommjffion finb tann auch nettoorfommente

ftcitnatblofe aiijnjeigen/ »on welchen ctn Äanton befreit
Sti werben oertangt.

3n atten fatteti/ too eine IJntcrfucfettng ber Äont*

mifjton burch SStafjregetn eineö ÄantonS her»orgerufen
toorben/ fott bie Utitetfuchutig ftch nicht allein auf bie

ÄantotU/ gegen welche bie LMtamation gerichtet ift/
befchränfeti/ fonbern auf jeben anbern Äanton aiiSbeb»

nett/ ter iit ber tlttterfuehung atö bei ter ©ad)e be«

tbeiligt erfct)ietieu itt/ unt jwar mit (Sinfcfeittf beö retta»

mirenten Äantottö.

®ie betheitigten ©tante follen jeberjeit oon ber

5\ommiffton einoernommen roerben.

Alle ttnterfud)ttngeu ter Äommiffion follen ftd) anf
tie Beftimmungen ber beiUbencen Äonfortate ftûçen.

Art. 6.

Sie Äommiffton roirb oon ©eite ter betreffenden

Santone tie freimütige Anerfennitng terjettigen beimatb*

lofen Stitiotiiten ober gamitien m erbatten fucheti/

tie benfelben ihrer Anficht nad) »ermöge eineö £>eimatfe»

rechts oter {cbiglicfe auS tem ©runbe früherer ©tiltting
angehören.

desgleichen toirt bie Äommiffion/ roenn in Betreff
ter Anerfennitng jwifchen einem Äanton unt einem

ipeimathtofen oter jwifchen jwei oter mehrern Äantonen

ein ©treit entftebt/ jum Swecfe ter Ausgleichung ihre

Berwenbung eintreten taffen.

Art. 7.

©otite eö nicht gelingen/ tie im »orbergebenben

Artifet erwähnte freiwillige Anerfennitng ober jene AuS»

SalitäAiig 1850. 2
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7. gebt'«« gïeidbting jit er.où Un, fo fott bic Angelegenheit oor bas

18J ' cibgenöfftfcbe 5>t^cf)t gebracht loerbcii/ inbem bic Äom¬

miffion bann aU Klägerin gegen jenen Staub auftritt/
melct)em bie betreffenben beimatbtofen gamilien ober

Snbioibuen nach ibrem ©afürfealten jngeboten. Sollte
ein galt oon ber Art Hin, bafj bie fircitige Anerfcn-

nung oon jnxi ober meferern Äantonen/ b. fe. ^ebenfalls

oon bem einen ober anbern berfelbctt/ geforbert merben

fann/ fo ftebt eS ber Äommiffton frei/ einjeln gegen ben

einen Stonb, mit Borbebalt beS StefurfeS gegen ben

anbertt/ ober follcftto gegen alle ju oerfabren/ inbem fte

im leßtern galle bem ©erichte alternatioe Scfelûffe oor»

legt. Eben fo fann bie Äommiffton auch gegen mehrere

Santone jugleicb oerfabren/ menn eS ftch um eine

gamilie hanbelt/ beren flitglieber nicht notbmenbig einem

Äanton allein angehören.

©ofealb eine Älage foltectio ift/ muffen fomohl einer»

feitS »on ber Äommiffton/ als anberfcitS »on ben beflagten
Äantonen/ notbwenbtgerwcife je jtoei SchiebSrichter
ernannt merben/ fo bafj baS ©eriebt ohne ben Öbmann,
auS »ier ScbiebSrfefetern beftchen mirb. gür alles ttebrige
ftnb bie Beftimmungen beS Art. V beS BttnbeSoertragS

mafjgebenb.

Sollte ftch ein Äanton meigertt/ jn ber Ernennung
oon ©cbiebSricbtern ju fchreiten ober an einer folcfeen

Ernennung Sfeeil ju nehmen/ fo mirb ber eibgenöfftfehe

Borort/ unb cintretenbcn galt» oie Sagfaßung/ biefelbe

oornehmen.

ES fteht ben Äantonen/ beren SHeflamationen abge-

miefen morben/ unb bte burch ben baberigen Entfcheib

ftch ju Ätagen berechtigt glauben/ frei/ bie Äommiffton
»or bem eibgenöffifcben 9tecbt jit belangen.
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Art. 8. Î.ge6tu«
diejenigen £cimatbtofen, welche ftct) ju per Seit/

,8j0'

ba baS gegenwärtige Äonfotbat in Äraft tritt/ auf betn

©ebiet eineö ÄantonS beftnben, foftcu/ in ©ewartigttng
beS »on ber Äommiffton/ ober je nacb Befcbaffenbeit beS

gatteS/ »on bem eibgenöffifcben ©cbiebSgericbte jn faf-
fenben EntfcbeibeS »rooifortfcb bort gebulbet »erben,

©te Äommiffton bat über bie Beachtung biefer »ro»i-
forifcben ©ulbung jtt machen. Sebe gewalttätige ober

heimliche Einführung ober Sufchicfnng oon ipeimatbtofett
anS bem ©ebtete eines ÄantonS anf baS eines anbern

ÄantonS ift förmlich unterfagt.
©ie »rooifortfcbc ©tttbttttg ftnbet ttnbefchabet atler

Steflamationen ©tatt/ welche ber bUftibt ge»ährenbe

Äanton etwa geltenb ju machen hätte.

Bon bem ©age an, an welchem ber Äanton/ auf
befen ©ebiet ber £eimatfetofe ftch aufhält/ ben weiter
oben im Att. 3 angeführten ausführlichen Berbalorojef;
ber Äommiffton einfenbet/ fällt bie »roütforifcfee ©ut»

bttng bei geftftellutfg beS längftett Aufenthaltes bes

betreffenben ^eimathtofen nicht in Anrechnung.

©ie aus ber »rooifortfcben ©tttbuttg erwachfettbtn

Vtnfoften fotten nach Cülafigabe beS ttachfotgenben Ar.
tifelS feffgefefet unb getragen werben.

Art. 9.
Sfltit Ausnahme ber burch Eomproinifjfprnefe ber

Parteien (Art. V bes BunbeSoertrageS/ Abfchttitt G)

bent Urtbeile ber eibgenöfftfehen ©chtebSrichter unter-
worfenen gälte fotten bie ©cbiebSricbter in ©emäfjfeett

ber beftehenben Äontorbate abuttheiten.
Ueber bie Äoftett ber prooiforifcfeen ©ulbuttg/ fo

wie beS ©cfeiebSgericfeteS/ foa bttreh bie eibgenöfftfehen

©cfeiebSricfeter jn gleicher Seit/ ba fte über bie ange-
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ï. getaut forocbenen £cimatb» ober ©ulbitngörecfete urtbeileti, ent»
lSù0'

fd)iebeti »»erben, ©iefe Soften follen in bei- Siegel bem

in ber Hauptfrage oerurtbeilten Santon auferlegt mer»

ben. Eô ftebt jebocb bem ©erichte jtt/ bie Soften bei

oormaltenben erheblichen ©rünben auf mehrere in ber

©ache betheiligte ©tänbe ju oertbeilen ober auch ganj
ober theilioeife ber Etbgenoffenfcfeaft aufzuerlegen, ©ie
Eibgenoffenfcbaft mirb biefe Soften jebedmal ju tragen
haben/ menn bie Sommiffton oerurtheilt mirb. 3n allen

gällen follen fte ber Ermäßigung burch baò ©eriebt

untermorfen fein.
©er einen £cimatblofen freiwillig anerfennenbe

Santon (Art. 6) übernimmt jugleich bie Soften ber

orootforifeben ©ulbung.
Slrt. 10.

©ie Sommiffton fann bem eibgenöfftfehen Vorort
nnb eintretenben gallò burch benfelben ben ©tänben
unb ber ©agfaßung alle biejenigen Cülaftregetn oorfebta»

gen/ melche fte in £inftd)t auf bie ihr obiiegenben Ver»

richtungen für jmecfbienlicb hält.
©te fann ben Santonen innerhalb ber ©eferanfen

ber auf bic £eimatblofen bezüglichen Sonforbate alle

biejenigen Anleitungen ertheilen/ bie fte für geeignet

hält/ um bie SBtrfttng biefer Sonforbate ju ftchern.

Viò jur gänjlicfeen Vollendung ihrer Arbeit mirb
bie Sommiffton jebeö Safer bem eibgenöfftfehen Vororte/

jum 3wecfe ber SDlittbeitttng an bie ©tänbe unb an bie

©agfaßung/ einen Vericht über ihre Verrichtungen ab»

flatten. Stach Veenbignng ihrer Arbeit mirb fte beren

Ergebniffe in einen ©cbluftfeericbt jufammenfaffen.

Art. ti.
SBenn bie Verrichtungen ber Sommiffton ihr Enbe
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erreicht höben, follen ftch bte fonforbirenben Stäube *. ge&nt«

über ben ju faffenben Ettbentfcbluf in Betreff jener
li,0°

Heimatblofen beratben, welche feinem Äanton jugetfeeilt
roorben, fei eö, bafj bie eidgenöfftfeben Scbiedgericbte
btefeiben feinem ber burch bie Äommiffton (3lrt. 7) oor.
geladenen Stäube jugeforoeben haben, fei eö, bafj bie

Äommiffton oon oornberein erfannt hätte, bafj fte weber

inö Siuötanb jurüefgefchieft (Slrt. 4) noch nach SDtafjgabe

ber befiehenben Äonfordate (Strt. 5) einem einjelnen
Stande befonderö jugefchieben werben fönnen.

Sn Erwartung beò cnbticfectt Entfcbeibeö ber fte

betreffenben grage fotten bie in gegenwärtigem Slrtifet

bejcichneten Heimathtofen fortwährenb in bem Äanton,

wo fte lieh wirflieb beftnben, prooifortfcb gebutbet wer.
ben, eg fei benn, baf eö ber Äommiffion gelänge, ben.

fetben in einem anbern Äanton eine beffere Unterfunft
ju oerfchaffen. die auò ber orooiforifcben dutbung
biefer #eiiwatfetofen ermachfenben Äofien fotten ben Äan'
tonen burch bie eibgenöfftfehe Sentralfaffe oergütet merben.

die Äommiffton wirb ihrem Schlaf bericht befiimmte

Borfcbläge für ben Enbentfcbeib in Betreff ber in bem

einen ober anbern ber eben genannten beiben gälte ftch

befindenden £eimatfetofen <i,nvcj&en.

dtefen Borfchlägen unbefchabet wirb die Äommiffton
durch die Bermitttuttg beö Sorortö ffchere Erfunbi.
gungen einjiehen über die ipülfömittel / welche fremde

Äotonien für die freiwillige Sited ertaffnng aßer oder

eineö Sheitö biefer £efmatbtofcn gewähren fönnten> fo

wie über die Sluöftchten auf Erfolg* welche bieöfälltge

Schritte eidgenöfftfefeer ober fantonater Behörden etwa

darbieten möchten.
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T. gebiuar Siri. 12.
1850.

^0Mmj|-|t0n tvtirï» ben 6tâtibcii unb ber Sag-

fafeung burefe eie Vermittlung beö Vorortö über bic

fSlafjregctn, welcfee für bic 3ufunft ber gntfiefeung neuer

Heimatfelofer am mtrffamftcn ju fteuern »ermöcfetcn, ei«

©utaefeten »erlegen.

©icfeö ©utaefeten mirb biejenigen ©efefteöfeeffim-

mungen, welcfee in einigen Äantonen jum Vertujie beò

Heimatferecfeteö füferen fönnen/ fo wie bie polijeilicfeen

îOtafiregeln bejeicfeneu/ welcfee namentlich »on Seite ber

©renjfantonc ergriffen werben follen, um baö einbringen

unb ben Slufentbalt in ber Scfeweij »on folefeen

gremben ju »erfeinbern, benen bie erforfeerlicfeen Sluö-

weiöfcferifteii abgeben.

Slrt. 13.

®ie Äonforbate »om 3. Sluguft 1819 uub »om

17. Heumonat 1828 foüen, mit Sluönabme ber burefe

baö gegenwärtige Äonforbat mobiftjirten Veftimtnungen,

ferner in Äraft »erbleiben.

®aö »orffefeenbc Äonforbat iff iit Äraft getreten

jwifcben ben Äantonen S3 cm, %iitia), Sujern, Uri,
Sebmnj, Unterwalben, ©laruö, 3ng/ Vafel/
Scfeafffeaufen - Stavgatt, Sfeurgau, Seffin,
Neuenbürg unb ©enf, wobei inbeffen bie Santone

Sujern, Uri, Scfewt)j, Unterwatben unb 3ng ftcb baö

SHecfet oorbefealten feaben, nacfe Verflufj oon »ier 3«bren
oon biefem Äonforbate wieber jurüdftreten ju fönnen.

Stm 2t. Henmonat 1848 feaben fobann bie Äantone

Sujern unb 3ug biefen Vorfeefealt jurüefgejogen unb finb
bem Äonforbat unfeebingt beigetreten.
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8 e f «M it ff, '7,Äuit
betreffenb

eie tlttcjelegeitheit ter ^eimatftlofeit.

©ie frf)»peiäti'tfd)e Bunbeöoerfammlung
»efcbliefjt:

Slrt. i.
©er Bunbeöratb tuivb beauftragt/ feeförderlichfl einen

©efcfeeöoorfcblaa, jur Sluöfü&rung beò Slrt. 56 ber Bun-
deòocrfaffung oorjulegen,

Snjwtfcben wirb er ermächtigt/ bie Slrt. 8 unb 9

beê Äonfotdateö »om 30. Suit. 1847 auf bie ganjc
6cbroei$ anjumenben unb jmar in ber Sßieinung, baß bie

in ben gebachten Slrttfeln ermähnte Äommiffton durch

ben Bunbeöratb unb baö vScbiedögertcbt bureb baö Bun-
beögericbt erfeçt »erben follen.

Slrt. 2. '.

©ie im Slrt. l aHegirten Slrtifel beò Äonforbatö
treten fofort in Äraft.

Silfo befcbloffen oom fefeweiierifeben Slationalratbc.

Bern/ ben 20. ©ejember 1849.

Sm Sîatncn beò febweiierifefeen Sîationalratbeô;
©er Bräftbent/
3f. ©fcfce*.

©er ©efretär/
®cbie#.
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gebruM «lifo bcfc&lofFeu oom fcumeijctifdbeu Ständeratbc.
185°*

25er«/ ben 21. ©ejember 1849.

3m Harnett be« febmeijerifdjen 6tänderatbö:
©er Vräftbent:
5. ^ttntte.
©er 6efretär,
3t. »on %Rob§.

©er «Segicrungöratb. beò Santonö Sern
feefcfeliefjt:

Voriiebcnbcö Äonforbat oom 30. Stilt 1847 fott

tiebii beut Vefebtuffe ber Vunieöocrfammluttg oom 21. ©e«

jember 1849 jum 3mecfe ber Vefanntmacfeung uttb Voll-
jtebnng ber ©cfefecöfammluttg cinoerleibt merben.

©egeben in Veni/ ben 7. gebrtiar isso.
SKamenö beò Siegtetungsratbeö:

©et Vräftbent,

« teintttflt.
©er ftatfeöfcbreiber,

SOÎ. ». Stürler.

Heftet,
betreffenb

bie fêrrictftunçj einer neuen SmitanfJaU.

9. gebiuar $ er ® V 01 C 9?a.t# * e ^ Ä tt II t O lì é 25 C f II,
isso. jn g5etracjt eîr ©ïfttgiicbfeit, cine bem Vebürfniffc

beò ganjen Santonö entforeefeenbe Srrenpfteg - nnb

öeilanftalt jm errichten /
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una) erfolgtet* Verftänbtguitg mit oer Stifcl* ttnb »• Wvw*
JlitiTerfranfen&auöcorporation/

auf Sen Antrag beö Stegteruttijöratfecö,

befcbîfejjt :

Art. 1.

die Snfct- ttnb Aufferfranfenbauöcorporation über-

nimmt bic Ausführung beò Vaueö/ fo mie bte innere

Einrichtung einer neuen/ für wenigftenö jweifeundert
Verfonen berechneten Srrenbeit- unb Vfleganftalt nach

ben oom SKegicruttgöratfee ju genebmigenbeit/ jebocb un-
nöthigen Äoftenaufwand erfparenben Vtänen. ©errufet»
forporation mirb auch bic fünftige Seitung ber Anftalt
übertragen/ welche nach Söiitga&e beò Crgantfatiouöreglc-
meittö für bte Sjnfcl. unb Attfferfranfenfeauscorporation
vom 3t. Suti 1843 ftattffnden foa.

Art. 2.

Ser Staat leiftet bie jum Vauc/ jur innern Ernv

richtttttg unb jur Unterhaltung ber Anftalt nöthigen

Geldbeiträge/ fobalb bie Snfet- unb Aufferfranfenbauö-
corporation durch ihre Slcchnungen naebgewiefen haben

toirb :

a. bafj die Steftatij derjenigen ©unirne oott 250/Oüü

granfen, welche die Vurgergemeindc der ©tadt
Vern taut Art. 7 deö ©otationöocrgteicfeö oom

26. Sunt 1841 jum 3mecfe der Erweiterung der

Snfel und beò äufjern Äranfettöaufeö mit befon«

derer Jftücfftcbt auf daö Vebürfnifj eineö Srren-
fpitafö oerfügbar hatten foff/ bereitò jum Vaue der

neuen Anftalt oerwenbet/ und die jur VoUendung,

fowie jur innern Einrichtung derfelben weiter nötfei'

gen eigentümlichen @etdmittet ihr fehlen;
K daft der Ertrag deö Vermögend der Snfct- und

1850.
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9. ge*™« SlufferfranfeufeauScorporation ju Erreichung bet
18!>0'

Swccfc ber neuen Slnflalt nicbt hinreichen.

Slrt. 3.

SOiit Stücfficfet auf bie laut Slrt. 2 ibm auffallenden
Saften nimmt ber (Staat in Slnfprucfe:

a. baö Stecfet ber SBafel beö ©ireftorS und beö übri.
gen arjtlic&en VerfonalS der. neuen Stnftalt, jeboct)

unter Vorbehalt eineö doppelten/ aber unverbindlichen

VorfcfelagS der Snfeloerwaltung ;
b. daö freie VetfügungStecht über dreifjig ©ratiSpläfec

in ber neuen Stnftalt.
Strt. 4.

©er Vau ber Stnftalt foü" noch im Saufe biefeö

Saferes begonnen werben, ©er Stegierungöratb ift be-

auftragt, fowobt in Betreff ber Seit/ innerfealfe welcher

der Bau unb die Einrichtung der Stnftalt ooDendct und

diefelbe belogen wetden foli/ alò auefe in Betreif der

SnfelungStermine für die ©eldbeiträge beS ©taateS ficfe

mit ber Verwaltung ber Snfel- unb StufferfranfenfeauS-

corporation jn »erftänfeigen.

Slrt. 5.

©iefeS ©efret tritt mit bem ©age feiner -Befannt.
maebung in Äraft. ©aSfelbe foli ins SlmtSblatt cinge-

rücft und in die ©ammlung det ©efefee unb Verorb*

nungen aufgenommen werben.

©egeben in Bern/ ben 9. geferuar 1850.

Stamens des ©rofen Statfeeö:
©er Vräftdent/

Sfctggeler.
©er ©taatSfcfereibcr /

91. BSetjennamt.
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©et* SR c g i c r u n g ö r a t b beò Äantenö Bern 9. $mm
1850.

befdjlicfjt bie Bolliiefeung beö oontebenfeen ©efretò.

Bern, ben li. geferuar isso.

Sìnmenò beö SRegierungòratbeò:
©er Vräftbent/

Stampili.
©er 6tü<ttöfcfireiber»

ti. asc^cfwoti«.

Heftet
betreffenb

bte Unerfennitng ber òfonomifdjen ®efeUfd)ûft nié

« juriftifdje ^erfoii.

Ser ©rofe Siati) beé ^antoné Sent/
auf baö oon ber ófonomifcfeen ©efeUfcfeaft beò Äan-

tonò Bern an ibn gefiellte Slnfucfeen/ eö mochte ibr bie

Eigenfcfeaft einer juriuifcben Berfon (Äorooration)
ertfeeilt werben/

in Betrachtung:

bafj ber Erfüllung biefeö SSunfcfeeö fein Hinbernijj
entgegenffefet/ fonbern baß eö oieltnefer im Sntereffe beò

Santonö liegt/ ben gortbejlanfe biefer ©efeüfcfeaft bejt-

mbglicb ju ftcfeern;

anf ben Bortrag ber ©ireftion ber Sujiii unb Be-
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o. gebmat Iijet uno nacb gefcfeebencr SSorberat&ung burd) ben SHc-

im- gierung«rat&,
befcbliegt :

1) ©ie ofouoinifcbe ©efeßfcbaft be« Äanton« Vern
miri» oon nun an in bem «Sinne ai« jurifîifcfee

Verfou ancrfetmt, bag fte auf ibren eigenen Stamen

Sîecbte cwerben nnb Verbinbticfefetten eingeben

fantt.

2) gür jebe Erwerbung oon ©runbeigentbum buret)

Äauf/ Saufet)/ (Scbenfung u. f. m. bat biefeffee

jeboct bie Bewilligung be« SJtegieruttgöratbe« ein*

iubotett.

3) ©ie Stecbnungen ber ©efeßfcbaft foltett aßjä&rlicb

ber ©ireftion be« Snnern jur Einftcbt unb ©e.

nefemtgung mitgetbeift merben.

4) ©ie ©tatuten ber ©efeüfcfeaft ftnb bem SJtegie«

rung«ratbe jur (Sanftion »orjuiegen, ebenfo auct)

anfällige fpätere Stbänberttngen betfelben.

5) ©iefe« ©efret, roooon eine Ausfertigung ber öfo«

ttomifeben ©efeßfcbaft jn übetgebert i|t/ foil in bic

©artwtitung ber ©efeße unb ©efrete aufgenommen

werben.

©egeben in 23 etti/ ben 9. gebruar tsso.

Stamen« be« ©rogen tKatbe«:
©er Vräftbent/

©er ©taatöfebreiber/
St. Söetfertnatut.
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©er Stegierungöratb beö Äatttonö Berti it.|tói«t
befcfeltefjt

bie Bolljie&ung beö oorftefeenben ©cfrctö.

Berti/ ben il, geferuar isso.
Mattiert ô beö Stegierungöratbeö :

©er Bräftbent/
(3tontpftt.

©er ©taatöfebreiber/
21. SBet^emtann.

SS e t p * & ii « it g
über

Sag ergebneren für ^teberlagë&àufer.

55er fctjweijerifcfoe Snnbeerath
bat/

in Bolljiefeung beö Slrt. 18 beò Bnnbeögefcfccö <2. gebtu#r
1850

über baö Soßwefen/
in »eiterer Slnòfnbmng beò Slrt. ci ber Bolljic

feungeoerorbtiung ju bemfelben/ in Bejug auf bie für
bie Stieberlagöfeäufer feftjufeßenben Sagergebübren/

feefebtoffen:
Eö ift ju bejieben ;

jeweiten bei Sluöftellung eineö 5tiebertagöfa)eineö/ »on

jebem BSaarenftücf io 9t».

für bie Slbwägung beim Eingang/ »om Sentner 5 „
Stnögang, Il II ° 5)

Eifen/ Blei/ CÛtetafle. Ära»»/ gatbfeöljer nnb

Baumwolle bejablen für baö Stbwägen bagegen

nur beim Eingang »er Sentner 2% „
beim Stnögang 2%»
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12. gebiuar Bloinbirgefettbr/ wo fie nötfeig ift, oom Eolliö
165°-

beim Sluögang 5 ftp.
5)ie gagergebübr beträgt:

für bie erften acbt Sage nicbtö,
für jeben weitern Söionat/ wobei Brucfetfeeile für

einen ganjen SOtonat gerechnet werben, oom

Sentner 5 „
-Die bemelbeten 9)lagajingcfeübrcn ftnb alö baö üJiatji»

mum ju betrachten/ inbem eö jebocb ben ©igentfeümern

betjenigen ffltebertagölotalttätcii/ welche nicht an bie Soll'
oerwattung oerpachtet jinb/ freiftebt/ auch geringere ©e-
bübren ju bejieben; immerhin aber unter ©enebmigung
beö £anbelö. «nb Soßbepartementö.

Bern/ ben t. gebruar isso.
Sm ftamen beò fehmetjerifefeett BtinbeòratheS:

S)er 33ttnbeöpräftbent /

®er Äanjter ber Sibgettoffenfcbaft/

©er SRegieruttgöratfe beö Jtatitonö Bern
feefcbtiefjt:

Botftebenbe Berorbnung foil juin Swecfe ber 35e*

fanntmacfettttg itt bie ©efefteöfammtung eingerüeft werben.

Berti/ ben 12. gebruar isso.

Stamene beê StegierungêratheS:
Set bräftbent,

3frtinerii.
2)et ©taatêfcbretber,

2ï. ÎBe^ermann,
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Heftet, iZ-J£tm
betreffen*

185°-

bte 5lufÖebung ber berorbnung über ben Steh*

»erfefjr »om- 14. Sunt 1848.

î>er Slegierungératf) beé Âantoné Ser«/
in Betrachtung:

bafj feit längerer Seit weber in bieftgem nocb in
angrenjenben "Äantonen gälte oon Sungenfeucbe oorge.
fommen/

bafj bie Verorbnung oom 14. Suni 1848 in
gewöhnlichen Seiten ben Vieboerfebr ailjufebr erfebwert,

sunt ©heil auct) bem Att. 29 oer Vunbeôoerfaffung eut-

gegen iff/
auf ben Antrag ber ©ireftion beö Snnern Gib.

tfeeilung ©efunbfeeitöwefen)/

befct)tiefjt :

§. 1.

©ie Verorbnung gegen Einfcbleppung unb Verbreitung

ber Sungenfeucbe unter bem Stinboieb oom 14. Snni
1848 ift aufgehoben.

§. 2.

©iefer Vefcfetufj ifi im Amtöblatte ;u pubtijiren
unb in bie Sammlung ber ©efeße unb ©efrete aufju»
nebmen. Er tritt am ©age feiner Vefanntmacbnng in

Äraft.
Vern, ben 13. gebruar isso.

Siamenö beö SRegierungöratbeö:
©er Vräftbent/

3tdtttv>fH-
©er ©taatöfebreiber/

3t. ^öetterman tt.
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betreffenb

pie $pfljief)iwa, ber in Slnroeubung beé Sfrnien*

polijeigefeçeé auégëfiliaen Urteile.

55er SRegierungératf) beé Cantone Sem
an

fammtticfee SHegterungSftattbalter.
STOit Snfcferift oom 4. geferuar bat uns bad £>ber«

getiebt angejeigt/ bafj eS an fämmtlicbe SRicfeterämter

beS Äanton« bie SBetfnng babe ergeben lafcn, bie nacfe

bem Slrmenr-eiijeigefeße oom 9. gebruar 1849

ausgefällten, anf BwangSarfeettSfeauS lantenben ©trafurtfeeile
fernerfein niefet mebr jur SHeoifton an baS £>bergericfet

einjufenben, weil nad) bem ©efeße oom l. geferuar I8i9
unb bem ÄreiSfcfereibcn oom 2. Sipril 1834 nur Ur-
tfeeile auf 3nd)tfeauS- ober SirtfperrungSftrafe, niefet aber

folcbe, woburefe bie in ibrer Slrt neue SlrbettSfeauSflrafe

ausgebrochen wirb, ber reoiftonSweifen Stnfenbung
unterliegen.

SOlit biefer Slnftcfet übcreinflimmenb, weifen wir ©ie
an, bie Sbnen oon bem Sticbteramt überwiefenen, in

Slnwenbung beS SlrmenpoltjeigefeßeS ausgefällten ©traf-
urtfeeile, fofern gegen biefelben niefet ber StefurS »on

©eite beS SSeflagten ober beS ©taateS ergriffen worben,

jeroetlen fofort oon ftd) aus in Solljiefeung ju feßen.

Sern, ben 21. geferuar 1850.

•HamenS beS SRegierungSratbeS:
©er Vräftbent,
Stâmpfii.

©er ©taatsfeferetfeer,
91. 9Bet>ewt«nn.
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©efefe iiöei' bas Soflwcfen.

3) et* Sitnbeèvatf) bet f d) wet je ri frtj e« @ib=

genoffenfdjaft/
in Volljiebung bee ©efefees vom 30. Suni b. &

über baS goHroefen,

»erorbnet:

Slrt. l.
2)er 3citpun/t/ in welchem baö Vunbcògcfcft oom

30. Sunt b. 3. Über baò Sollroefen in Äraft tritt/ mirb

fpätcr buret) befoubere ©cfelujjnabmc beò Vunbeòratbeò

feftgefeftt. ©leicbjeitig treten auch bie Seftimmungen
ber gegenwärtigen Verorbnung in Äraft.

Slrt. 2.

JSeun frembe in ber ©cbmeij mobnenbe ©efanbt-
fefeaften ober Äonfttln SBaareu fommen laffen/ unb bie

ibnen buret Slrt. 2, Slbfafe ì, beò Sollgefefteò/ gewährte

Soflfreibeit ju benüfeen wünfeben/ fo baben fte bem £atu
belò» unb SoHbepartemcnte baoon Äenntnift ju geben/

unter Slnjeige ber Qualität unb SOlenge ber SSaare, beò

©enberò unb ber Einttittöjoüftätte. SDaö Departement
wirb ibnen hierüber entfprecbenbe greipäffe juftellen.
Äeine berartige SBaare barf an ber ©renje jollfrei be»

hanbelt werben- wenn fte nicht oon einem folefeen grei»
paft begleitet ift.

Slrt. 3.

9DJit EKtrapoftett/ Vollwagen ober Vric-atwagen 9tci>

3fl^a«nfl is50- 3
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4. Wmi fcnbe fmb beim Austritt« in ber Sieget oon ber Soilfee-
101 ' banblung frei/ ebenfo auct) 6eim Eintritte/ infofern bie

9)îenge ihres ©epäcfeS ober anbere Umflänbe nicht ben

Bertacbt oon ttnterfcbtcif erregen/ in toelcbem gatte fte

ftcb einer nähern Untcrfucfeung beSfelben nnoermeigerlicb

jtt unterjiefeen baben. — ©aS ©epäcf oon fremben ©e-

fanbten ober Äonfuln/ bic in bie ©cbioeij fommen/ ift
jebenfallS oon ber ©urebfuebung befreit.

Art. 4.

AIS sollfreie îûîufter »on gabrifaten ftnb nur bie-

jenigen ju betrachten/ melcbe nicbt jum Berfaufe geeig-

net ftnb.

Art- s.

SBer bie in Art. 2, (Scblufjfaß/ beS SollgefeçeS in

AuSftcbt geftelltcn Begünjitgungen anfpreeben jn fönnen

glaubt/ bat fein biefjfäüigeS ©efueb nebft Belegen an bie

betreffenbe ©ireftion einzugeben/ melcbe barüber an baS

©epartement berichten/ unb ben Entfcbeib feiner Seit
betn Bittfteller mittheilen mirb.

Art. 6.

Seere <3äcfe unb ©efäffe aller Art fönnen joflfrei
eingeführt merben/ menn ber Eigenthümer Bürgfcfeaft
leifiet/ bafj biefelben binnen einem OTonat über bie gleiche

Sollftätte gefüllt mitber ausgeführt merben.

©ie gleiche Borfchrift gilt im umgefebrten galle
auch für bie Ausfuhr.

Art. 7.

gür alte itn Art. 2, Abfaß 8 «nb 6chlufjfaß/ ferner

in Art. 3/ 4 unb 6cfetufjfaß oon Art. 5 beS Soll-
gefeßeS ermähnten gälle oon Sofl&efrcittngen ttnb ScH-

erfeichterttngen gelten folgenbe allgemeine ©runbfäße;
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©ie jur SBiebereinfufer feefiimmten ©üter unb Bich 4. mvs
baben bei ber Sluöfufer ben boppetten Sluöfubrjoll ju

1 J '

hinterlegen ober ju oerbürgen/ unb empfangen bafür
einen greipajj/ morin ber ©ermin feftgeftelit mirb/ binnen

metcbem bte jollfreie JHücffefer ftattftnfecn fann. Äomtnt
bann bie SfBaare ober baö Bich rccfetjeitig bei ber »or-
gefcbriebenen Soflfifltte att/ fo with naebbem bort beren

ober beffen Sbentität ermiefcn morben/ gegen Stücfgabe

beö betreffenben greipaffel bie jurücfgelaffene Hinterlage
wieber etfiattet/ refp. bie Bürgfcfeaft gelöfcht/ unb bi?

SBaare ober baô Biefe jotlfrei jur Einfuhr jugetaffen.

gtnbet aber bie SHücffefer niefet reefetjeittg über bie oor-
gefebriebene SoUftätte «Statt/ fo iff bte gemachte hinter»
tage oerfatten.

?t r t. 8.

Efeettfo feaben bie jur BMeberattöftthr befiimmten
©üter ober Biefe bei ber Einfuhr gegen Hinterlegung
ober Berfeürgung beö boppetten Einftthrjolleö einen grei*
pafj auf obige SBeife ju töfen/ unb eö roitb bamit im

gatte ber reebtjeitigen Sieberauöfufer über bie oorge-
fchriebene Sotlffätte ebenfo oerfabren/ mie oben für bie

BMefeeretnfubr bemerft morben ifi/ bei Strafe wie oben

im gatte beò Sluöbleibcnö.

©ie nähern Sorfcbriftcn für bie oerfchiebenen oor-
fommenben gatte ffnben fta) unter Strt. 72 u. f.

Slrt. 9.

Eine Sugtfeierlaff wirb in ben gälten/ welche ftefe

niefet ju einer befonbern Slbwiegung eignen/ bei ber

Ein - ober üuöfufer fotoofel ju SSaffer atö jn £anb jtt
fünfjefen Sentner gereefenet.

Slrt. io.
3ni gatte mangelnber ©emicbtöangafee auf ben
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*. «ffiân gracfetbrieftn wirb «ine Saaggebüfer »on fünf Happen »et
im. genttuf erhoben.

9ìtf. il.
5m gatte jroeibeutiger ob«? nngenügenber Slagabe

über bte o.'rfcfeiebenartig tariffateti SBaarcn/ welche im

gleichen gracbtftücfe enthalten ftnb/ ftebt tè beni gracfe>

fübrtr frei/ baS gracbtftücf auf fein« Soften unb ©efafer

unur Stufftcbt Uè Soüfeeamten b'ffnen unb unterfuchen

ju taffen a um bic 3<tbtung Iti hècbfkn tariffaßeö für
baò ganje gracfetßücf ju oermeiben. ÜJ» biefem gall
mirb bie ©ara nacb Scrbaltnift t-cs HcttogemicbtS auf
bie einjelnen Saarengattungen »ertbeilt.

3t r f. 12.

SDie Beipacfuug für's Sttlanb feeftimmter ©üter ju
Xranftt» ober HieberlagSgütern in Einem SBaaretiftiicf

ift unter feinen Umfta'nben juta'fjig.

3t rt. 13.

3fm galle oon Sn'etfcl ob«r 6treit jtoifcfecn beut

Einnehmer ttnb bem 3olt»flicfetigen über ben 3»Hf»Ç von

im Sarif nicht auöbrücflicb benannten Strtifeln mirb
ber Einnehmer ein oon ihm «nb bem 3»Ö»ftiehttgen

»erftegelteS îfitufter an bte ©ireftion einfenben/ welche

nach ttmftänben ben gall felbft entfeheibet/ ober eine

SBeffung Ui ©epartcmeiitS einholt. 9luf grüjjertt Vläßcn

mttft bem Berichte jebenfatl» auch ein ©machten »on

(Jgperten beigelegt werben. BtS jum enblichen Ent-
fcheibe fann bic 3Saarc gegen Bürgfcbaft für ben »om

Einnehmer angefproefeenen Betrag freigegeben werben-

31 rt, 14.

Eine befonbere Befanntmachung etitbaït bic Hamen

unb ÄlafTe aßer ËolïftÂtten unb SanbungSpfäfrc,
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Strt. 15. •*

Stuf ben ttacfe bem SiuSlunbe füfetenfecü ©tragen ifl>

w» folcbeS fûr aotbwenbtg rracfetcf wirb/ bic ©renje

ju bfjtfcbncn; ebenfo ftnb alte Boöftdttc« mit fcafcto

fcnntftcb ju macben.

«tt i#.
2Bo b«î Bebürfnig es erbeifcfet/ wirb Ht $t»ar.

tentent aucb ©rcnjftà'tten jur Slufnabme port SîiebertâgS»

gittern ermächtigen, wicht lettere in fotcfecm gatte gleich

anbern HicberlagSgütern bebanbett werben.

Strt. 17.

gaflS DtiebertagSfeaufer im Snnern ber ©efeweij

gefiattet »erben/ fo wirb ber BunbeSratb gletcfejeittg

aueb befitmmctt/ welcher gotlbireftipn biefelben jugetfeettt

werben fotten.

Slrt. 18.

SDie Einfuhr joHpfticfettger SBaaren • oom Slustancc

nacfe ber ©efeweij barf/ ofenc befonbere Ertaubnif/ nur
wäbreub ber Sottftunbcn unb auf ben bireft ju einer

3ottfiätte füferenben ©tragen itattfinben. Bom lieber,

fefereiten ber ©rettje an barf ber SSaarenfüfercr eine

folcbe ©trafic nicht »ertaffen ^ noefe willförticfe ftefe auf
fetbiger aufhatten/ ober bie gabung unter SDacfe ffetlen,

ober irgenb eine Beränberung an berfelben oornefemen/

anger mit ©enefemigung ober im Beifein eines 3»tlbc.
amten. Ebenfo bürfen bie mit joflpfliebtigett fffiaaren
betabenen ©efeiffe längs ber fcfeweijevifcfeen SSaffergrenje

nur an ben baju feejeiefenetett SanbungSptäßen anhalten
ttnb antanbett/ mit einjiger StuSnafeme »on gälten brin,
genber auSjuwetfenfeer ©efafer ober feöfeerer ©ewalf.
©olefee gälte müffen jebeefe bem Borfiefeer ber nücfeffge-

fegtnen ©emeinbe, nnb. t» beffen Stfemcfenheit feinem
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\äfnH "-SteUöertreter angejeigt/ »on ibm beglaubigt unb bem

itäcfefien Soßbeamten berichtet werbet;. Obne beffen Er»

taubnifj unb ©egenmatt ober bie ©egenmart feineö 53c«

ftelltcti barf bie gabung nicht auögetaben merben.

Strt. 19.

Benn auf einer Stcbettjoltffa'tte eine gemifcht auö

Sin* unb Durchfuhr» ober Stieberlagögütern beftebenbe

gabung anlangt/ fo bürfen bafetbft nur bie Einfuhrgüter
abgefertigt merben. gallò ber SSaarenfübrer nicht »or*

jiefet/ auch ben Steft ber gabung jum Eingang ju »er«

sollen/ fo muf? teuerer je nach beffen Belieben/ unter
ficfecrcr Begleitung auf ftoften beò Saarcnfüfercrö/ enr*

meber biö jur ©renje jurürfgefebieft/ ober ber näcfeftett

Hauptjotlfia'tte jur Slbfertigung jugemiefen merben. Daö
Stämticbe ift ju beobachten/ menn eine ganjc gabung

Durchfuhr» ober Stiebetlagögüter auf Stebenjollftättett

anlangt. Die Durchfuhr »oti Bich ifl ieboefe auch über

Stebenjotlftätten geftattet.

Strt. 20.

Die ©efucbe/ betreffenb bic Ertaubnif; jur Einfuhr
»on ©ütern aujjer ben fefigefeçteti SoUftättett, ober »on

Xranftt» ober Stiebcrlaejögüterti über Stebenjolliia'tteit/

ftnb an bic betreffenbe Direftion einjugeben/ melche fio
mit ihrem ©machten begleitet/ an baö Departement
übermitteln unb ben Bittfiettern beffen Befcteib mittbei*
ten mirb.

Slrt. 2i.
Die Sotlfiunben jur Slfefertigung »on ©ütern ftnb

folgenbermafjen feftgefeßt :

Bom Stooember biö Enbe gebruarö »on ftebett Uhr
SStorgenö biö fieben Uhr Stfeenbö.

< ¦
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Som i. SJlctrj biô 3o. Slpiïl 1 oon 6 Ubr SÜiorgcnS i. mvt
„ i. September bis sì. Cftofecr j bis 8 Ubr AbenbS.

1850'

„ ì. SBlai biò 31. Sluguft oon 5 Übt SüiorgenS HS 9 Ubr
AbenbS.

gür jebe Soßftätte mirb oon ber ©ireftion bie

Seit feftgefefet/ ju welcher über SïJlittag ber Solìettmeb-

mer jur Abfertigung nicbt oerpfticbtet ift. ©iefe Seit

barf aber feöcbftcnS eine ©tunbe betragen.

Slrt. 22.

Eine ©afel mit ber Slnjeige obiger Sotlftutiben wirb
oor jeber Soüüätte ausgebängt.

Slrt. 23.

©ie gabrpoften unb Ertrapoften finb au bie Ein*
baltung ber Soßftunben nicbt gebunben, Slucb Eitfubrett
fönnen mit befonberer Bewilligung ber ©ireftion außer

ben SoHftunben abgefertigt werben/ jebocb gegen eine

©ebübr oon 21/. Bfen. für jeben SSBagen/ ber bis io
Sentner gelaben bat/ oon 5 Bçn. für eine Sabung pon
über io bis 20 Sentner/ unb oon 10 Ben. für eine

Sabung über 20 Sentner. Einer gleichen ©ebühr ftnb

auch anbere Sabungen unterworfen/ benen bie Einnehmer

in auferorbcntlicfeen briugenben gälten bie Slbfertigung

außer ben Soßftunben gleichfalls gefiatten fönnen; jebocb

haben fie baoon fogteich bte ©ireftion ju unterrichten/
unb eS ift barauf ju achten/ baß mit einer foleben Ber»

günftigung fein SOiißferaucb getrieben werbe.

Strt. 24.
©ie Abfertigung ber gubren unb ©chiffe erfolgt

in ber SJleget nach ber SReifee ihrer Anfunft/ unb Ab-

weichungen feicoon bürfen nur mit Einwilligung ber

früher Angelangten ftattftnben/mit Ausnahme jebocb ber
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4. 9ssr$ Eilfubren/ welche »orjugSweife mit Beförberung abju.

485°-
fertigen finb.

91 tt. 25.

9iuf jeber golltiätte mirb ein Esemplar beö 3oU-

gefefceö, beö Seßtarifö/ beö giöfalftrafgefefieö utib ber

3ottorbnttng/ fomie aud) beö atp&abettfcfe ejeorbneten unb

oeroollfiänbigten 3otltarifeô jur Einfidn bet 3oßpfUcfe.

tigen aufgelegt.

gemer ein Bcfcbwerbcbucfe / worin gemere alt.
fällige Älagen gegen baö 3«>llperfotial niebertegen fon.

neu/ mobiird) jebod) birefte Befcfewerben bei ber ©ireftion

nid)t auögcfcfjloiTeii ftnb. ©aö Bcfcftwcrbefeud) ift
auf Begebren ber ©ireftion oorjujeigeu ober ctnjufenben,

2lrt. 26.
9l(le in gegenwärtiger Boltjiebungöoeror&nung in

Betreff ber SBaarenfübrer ertbeilten Borfd)riften er.
flrecfen fid) gteicbfaflö auf bie SBaarenträger/ wenn gleich-

biefel6en nid)t auöbrücriicfe benannt finb.

9trt. 27.

Bei feiner 9lnfunft an ber 3oHfiätte bui ber BJaaren.

führet bie 9tuöweife über feine Sabung bem Einnehmer

oorjutegen. ©iefelfeen müffen enthalten :

baö ©atum ihrer 9tuöftellung / baö 3eid)en/ bie

3ahl/ baö ®ewid)t/ bie Berpacfungöatt/ ben Snhatt ber

SfBaarenfiücfe / ben Hamen unb SBobnorf beò ©cuberò/
beò Empfängerö unb beò Sßaarenfüfererö/ bie Bemerfnng,
ob bie Söaare jur Einfuhr ober ©urcfefubr ober nach

einem Stieberlagöbaufe abjufertigen fei.

91 rt. 28.

©Otiten bie oorgelegten ttuöweife nicht ootlftänbige

Stuöfunft übet obige fünfte geben/ fo iti beni SSaaren.
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fûbm gcflattet/ felfeige »or ber Slbfertigung auf ber '4-Jjj^
Sc-Uftfftte felbft nocb nachträglich ju ocreollftanbigcn.

8 '

Sir t. 29,

©en SBicbtreibcrit/ fomie ben gübrern oon Segen,

flänben/ welche nacb 3«gtfeierlajten berechnet ftnb/ ifi
bie Vorlegung »on fpejieften Stuöweifen ertaffen.

Slrt; so.
SSenn ter SBaareufüferer nicht im galle ifi/ feine

Sluöiocife mie oben ju »erooUftänbtgen/ fo ift bie Sabung

in beffen Vcifein unt auf feine Soften unt ©efabr auö-

otte abjulateu/ ju unterfuchen unb taö Hb'tfeige jur
Verooilftäntigung ter Slttöwetfe jn erheben. SSeigert

(ich teffen ber SSJaarenfübrer/ fo ift tie Sabung auf
feine Sofien biö jur ©renje jutuefjubegfeiten/ ober, faflö

er auch baju feine (SinmiHignng oerioeigert/ fo ift bie

Satung auf ter 3»tlftätte anf feine ©efabr fo fange

unter Verfcfeluft ju nehmen/ biö ooüftänbige Auöweife

öorgetegt metten. ©ie betreffenben Soften taffen auf
ber Sßaare. ©ie Vegfeitungöfofteu ffnb in biefem/ mie

in allen anbein ähutieben galten/ auf fünf 53a6cn »er

(Stuutc/ Stücfmeg inbegriffen/ feftgefeßt.

Strt. 31.

SSenn ein SBaarcitfübrcr meber ten 3otl für feine

Satung bejahten/ noch tie für einen ©eleitfcfeein erfor-

terliche Vürgfcfeaft beibringen fann/ fo ift er auf feine

Soften biö jur ©renje jurücfjubegleitcn/ ober tie 2Baare

mit feiner Einioifliguttg unb auf feine ©erahr auf ber

Sotlftütte fo lange unter Verfcfefufj ju nehmen/ biö er

bie nöthige Safetung oter Vürgfcfeaft beibringt, ©ie
betreffenben Soften taffen auf tet SBaare.

Slrt. 32.
Pachtern ber Einnehmer tic ihm oom SSaaren üb*
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4. mvs rev »orgclcgten AuStoeife genügenb fecfunben ober oer-
0 ' »otlftänbigct/ biefelben auf bie AbfertigungSfarte cinge,

tragen unb bie 3îiet)tigfeit biefeS Eintrags bureb beu

SBaarenfübrer bat befefeeinigen faffeti/ ftettt er ben» gestern

gegen Erlegung ober Berbürgung beS betreffenben

SoflbetragS bie erforbertiebe AbfertigungSfarte aus.

Art. 33.

Dem Sontroleur liegt ob/ ftcb oon ber genauen

ttebereinftimmung betfelben mit ber feejüglicben Sabung

ju überjeugen unb bie Sarte felbft in betreff ber

richtigen Anmenbttng bes Tarifs uttb ber Berechnung jtt
reoibiren.

Den richtigen Befunb befcheinigt er auf ber Sarte/
woraufhin ber SBaarenfübrcr / attfjer biefer / auch feine

bem Einnehmer oorgclegten AuStoeifiv oon bem Sentent

geftcmpelt, jurüefempfängt unb feinen 2Bcg nach Bor*
febrift fortfefet. Bejweifelt hingegen ber Sontroleur bie

SRicbtigfeit beS ^n&attê ober @eioicfetö ber Sabung./ fo

ift er oerpfticbtet unb berechtigt/ ju einer nähern

Unterfucbung ber oerbächtigen SSaarcnftücfe ju fchreiten/ unb

Wenn ftch babei eine Unrichtigfeit ober Berheimlichung

ergibt/ fo unterrichtet er bteoou ben Einnehmer/ ber

fobann baS SSeitere nach Anleitung beö giöfalftrafge-
fcßeS oorfehren mirb.

Art. 3i.
Obige Borfchriften gelten im Attgemcinen auch für

bie Abfertigung ber Durchfuhr-/ HieberlagS- unb grei-
paftgüter bei ihrem Eintritte.

Art. 35.

Die AbfertigungSfarte beftefet :

gür bie jur-Einfuhr bebantetten ©titer in einer

Einfuhrjottguittung.
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gür bic jur Auö fu fer befeanfeetten ©üter in eine»; ** Wm
Auöf uferjoflguittung.

gür bie jur ©urcbfubr bebantetten ©üter beim

Eintritt in einem ©eleitfcfecin / beim Auötritt in
einer ©urefef ubrjoflgutttung.

gür bie Hteberlagögüter :

beim Eintritt in einem ©etettfefeein/
bei ibrer Einlagerung in einem Hiebcrlagö.

f cb c i n /

bei ibrem Auftritt in einer Einfuferjollgnit-
tung ober einem neuen ©eleitfcfecin.

gür bie ganj ober tbeitioeife jotlfrei ju fecbanfeeln-

ben ©üter:
in einem greipaß ober

in einer grcipafjguittung.
Art. 36.

gaüö bie in ber nämltcfeen Sottguittung enthaltenen

Söaarenftücfe an oerfchiebene Empfänger abrefftrt ftnb/
fo bat ber Einnehmer, auf Verlangen be* BJaarenfüfe-

rerö, anf jebem einjetnen Auötoetfe ben barauf betref-

fenben Sfeeit beö feejabltett 3»ttbetrageö anjumerfen.

Art. 37.

©ie Auömeife für bie Auöfubr müffen bte nämlichen

Angaben enthalten mie biejenigen für bie Einfnfer (Ar-
tifet 27 u. f. f.) unb nötfeigenfattö auf bie gleiche SBeife

oerooüftänbigt merben. Auch in Betreff ber Abfertigung
mirb habet baö ©leiefee beobachtet mie bei ber Einfuhr
(Art. 32 n. ff.).

Art. 33.

Sn Betreff beö Bejugè beö Auêfuferjotlô für £otj -

mirb oon jebem ©ireftor nach ber ihm befonberö

erteilten Anleitung oerfahren.
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i- «Sis Art. 39.

©te 3oa6cträ(je für eie mit ter gaferpoft reifeuben
SSaaren werten buret) tie Boft felbft cingejogen auf
gleiche Seife wie tie Bertogebübren.

3( r t. 4o.

©ie eingeführten Be-iiftürfc obne oter mit jwcibeu-
tiger Inhaltsangabe werten nact) Anleitung ter Artifel
14 nnt 15 be« SollgefcfeeS tarifirt.

Art. 41.

©ie ausgeführten Befifiücfe unter 50 Bfunb unt
tic turebgefübrten Boftfiücfe unter 25 Bfunb finb joil-
frei ; biefelben fint jetoct) nicbtSbefiomcnigcr auf tie
tem 3oHbepartcnunt jujufteUcnbcn Bottlitten einjutragen.

Art. 42.

©ie Bofiocrmaltüttg haftet für tie richtige unt ooll-

(iântige Ausfertigung ber Bofttifictt, für ten betreffen-

ten 3"flbetrag fowie für bie richtige unb tmocrfc&te

BMetcrauSfubr ter jur ©nrebfuhr aufgegebenen Bojtfiücf e.

Art. 43.

ES ficht tem SSaarenfübrer frei / für feine jur
Durchfuhr angemelteten ©üter entioeter ten boppcltcn

Etnfubrjoil baar ju hinterlegen oter bafür Bcrfottal-
bürgfefeaft turch eine oter mehrere im betreffenben Boll«

gebiete wohnente habhafte Bürger jtt leifrcn.

Art. 44.

©ie Bürgfchaft tann eine befontere fein für eine

beftimmte Bartbie SBaaren > oter für einen befiimmten

Betrag ober aber auch eine allgemeine für alle oon

einem gufermann oter für Rechnung eines £aufeS jjjg^.
renb einer heftimmten Seit abgefertigte ©aaren. Solche

allgemelne Bürgfcbaften müffen aber oott 3ett jtt Seit
erneuert wetten, nnt gelten nur für eine beftimmte



BoWm. Stncb bebürfen biefelfeett ber ®tntbmiww fjJIfe
bet ©ireftion. ©ie Bürgfcfefine »erben nacb beiliegen.
bem gorrnnlar auSgefteat. •

Strt. 45.

©et Einnehmer iit oeraniwortlid) für ben richtigen

Eingang ber »erbürgten ©ebübren.

9t r t. 46.

©en mit ©eUitfcbetn teifenben SSaatcn »itfe eine

grtft gefefet/ binnen welcher fu bei ber oorgefcbriebenen

2ttt«trittöjoa(tätte anjtttangen baben. ES »erben feiefüt

oier 6tnnbcn SSegeS anf ben ©ag gereebnet.

Sitt. 47.

SÔei bet Sinfnnft »on ©urcbfubrgötetn an ber Stuö.

trittSjollftütte «nterfuefet ber bortige Einnehmet oor allem

beren ©etettfebein / ob berfelbe feine Habirungen ober

unbegtanbigte Sorrefturen enibfilt. kommen folcbe oor/

fo mirb bie 23aare nicht abgefertigt/ beoor bie bettef.
fenbe Eintrittójoflfta'tte barüber »ernommtn worben ift.
Hüferi bie SHabirutifl ton €efetercr ber / fo ift ber ©i.
reftion Slnjeige baoon ju machen. Siübrt fie hingegen

»om Frachtführer felbft her, fo »irb gegen Sefetent

wegen »erlebter 3»ßnntetfcblagung nach Slnttitnng beò

giSfalftrafgefeßeö »orgefchritten.
Slrt. ,48.

©er Einnehmer fiebt fetner nach / *b bie Slnfunft
ber Saare binnen ber im ©eteitfebein heftimmten grifi
ftattgefnnbtn bat. Hat eine Skrfpatnng ftattgcfnnben,

welche nicht genügenb gerechtfertigt wetben fann (Sttt.
46 nnb 52)/ fo ift bic SSaare bem boppelten Eingangs,
jolie »etfaUcn, uttb ber Einnehmer ber EinttittSjoflftätt«
hieoon ju betiebten. ©em SB aarenführer fteht ti in
folchent galle frei/ über bic SSaare nach bem ^nlanb
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4. a»ätj ju »crfügcti/ inbem fte burch Bejablung ber ©träfe alö

ls50'
jur. Einfuhr oerjollt betrachtet mirb, ober aber fte gegen

•Entrichtung beö Sltiögangöjotlö nact) bem Sluòlanbe ju
führen.

31 rt. 49.

6obann unterfttebt bet Äontroleitr, ob bie SBaaten»

ffücfe feine ©puren oon Berleßung ober oon £>effnung

ber Söerpacfung an ftct) tragen. 3m galt eineö Ber»

baebtö, baf) ber mirìfiche Snbalt ober baö ©emtefet bem

auf bem ©eleitöfcfeeine angegebenen nicht etufpreefeett,

mirb bie Sabung genau abgewogen, fomeit nötbtg auch

geöffnet, unb menn ber Berbacbt ftch begrünbet jeigt,
mirb fte angebalten, unb bamit nach Borfcferift be*

giöfalfirafgefeßeö oerfahren.

Slrt. so.

gtnbct hingegen ber Äontrolettr bie Sabung in
Drbnung, fo bereinigt er folcheö auf bem ©elcitfcfeein.

9luf biefem befcheinigt ber SBaarenfübrer auch feine er»

folgte 9lbfertignng, übergibt ihn fobann bem Einnehmer,
ttnb bejablt ihm bie barauf oorgefebrtebene ©ttrcbfubr»
gebühr gegen eine entfprecbenbe iCtuittitng, auf welcher

auch bie Söfcbung beò betreffenben ©efeitfebeinö oorge»

merft iff.
Slrt. 51.

Stuf betn befagten ©eleitfcfeetnc befcheinigt ber Ein»

nehmer ben erfolgten Sluòtritt ber SBaare unter Stiigabe

ber Hummer unb beò ©atumö feiner bafür auögefieDten

©ttrchftthrjoHgttittung, unb fenbet ihn fobann ttnoer»

jüglich an biejenige Eintrittòjollfìatte jurücf, welche ihn

auögefiellt hat. ©afelbff wirb er bem ©tammblatte, oon

welchem er abgelööt worben, wieber angeheftet uttb ber

bàfelbfi ficher geffellte Betrag, fallò er oerbürgt worbett/
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auf bem BürgfcbaftSregifter gelöfcbt ; faits et* hingegen 4. ifej
»aar hinterlegt worben / bem Eigenthümer ober feinem

1850'

Beooümäcfetigten jurücferfiattet/ gegen Bereinigung beò

Empfangs auf bem betreffenben ©eleitfcbein ttnb Bor.
meifung ber emfprecfeenben ©urcbfuferjöllqutttung.

Art. 52.

gallS ber SBaarenfübrer obne feine 6cfeulb buret)

einen Unfall ober höhere ©ewalt am jeitigen Eintreffen
bei ber im ©eleitfdhein oorgefcbriebenen AuStrittSjoll»
ffätte gebinbert mirb/ fo bat er ftcb hierüber oon ber

Bebörbe beS DrtS/ an welchem ihm ber Aufenthalt be.

gegnet iff/ ein beglaubigtes Seuguijj auSitelien unb eS

burch felbige oor Ablauf ber im ©eleitfcfeeine ootge.
fcbriebenen SReifejeit an bie obgebacfetc 3otlff<itte etnfen-
ben ju laffen. ginbct jebocb Scerete bei Anfunft beS

SSaatenführerS ©runb jur Bermutfeung, bafj bie Ber.
fpätung nicht genügenb gerechtfertigt fei/ fo hat fte bie

Sabung anjubaiten unb bie ©ireftion oom Borfallc ju
unterrichten/ welche bann baS BJeitere nach Umftänben

oerfügen mitb.
Art. 53.

SBenn nach Berffufj ber oorgefcbriefeenen SHcifefrift

bie mit ©eleitfcbein reifenbe 2Baare noch nicht bei ber

oorgefcbriebenen AuStrittSjoUfta'tte eingetroffen iff/ fo iff
bie hiefür gemachte Hinterlage ober Bürgfchaft »et*fatten,

©er Einnehmer/ welcher ben ©eleitfcfeein auSgejtellt hat,
with ffcfe/ wennSeçterer über bie gebübrenbe Seit
ausbleibt; bei ber oorgefchriebenen AuStrittSjollflütte bar-
nach erfunbigen unb/ fobalb er ben Bericht empfangen

hat, bafj bie SSaare nicht oorfcbrtftgema'fj bafclbft
eingetroffen iff/ ben Bürgen bieoon berichten unb jur 3«b-
lung ber »erfahrenen Soögefeübr binnen acht ©agen anf»



4. mn forbern. Had) Berflcfj biefer grifi mufj ber Einnehmer,
1$50' ba er für ben Bürgen taut Art. 45 oerantwottlid) ift/

ben fraglichen Betrag ber 3"lfoer»altung in Hecfenung

bringen/ gleicboiel/ ob er foteben empfangen habe ober

nid)t. Eö ijt bann feine 6ad)e für ben Eingang ber

3afetung jn forgen. ©er Betfatl unb Einjug ber iptn-
tertage toirb auf bem 6tammblatte Ui betreffenben Be-
gleitfcfeeittö angemerft unb aud) bie ©ireftion baoon

unterrichtet.

Strt. 54.

Sill eine mit ©eleitfchein reifenbe Saate für ben

innern Berferand) beftimmt merben/ fo bat ber Saaten-
füferer bie Eintrittöjollfrätte unter Sinfenbung Ui @e-

leitfcfeeinö, wooon er jebod) eine beglaubigte Slbfcbrift

ju feiner legitimation jurticfbefealten foli/ bieoon ju
untetfichten. ©er borttge Einnehmer mirb bann ben

Einjng iti Einfubrjollö oom Bürgen beforgen ober ben

Uefeerfcfeufj ber ihm feejafelten Hintettage surüeferftatten/
in beiben gälten gegen Stuöftellung einer Einfuhrzoll«

cftiittnng.

Sttt. 55.

Senn ein SSaarenfübrer eine anbere Hicfetung ein-

fefetagen mia» alö bie ihm im ©eleitfcbein oorgefeferie»

bent/ fo mufj er oor feiner Slnfunft an Beftimmung

unter Stngabe ber ©rünbe unb Beilegung Ui ©cleit.
febeineö/ mooon er jeboch mie im oorigen Strttfel eine

beglaubigte Slbfcbrift jurüefbebält/ bei berjentgen ©i«

teftion/ unter »elcher bie ihm oorgefct)riehene Sluötrittö-

ioUftätte ficht/ um eine fotche Slbänberung einfommen.

©iefetbe »irb auf tem ©elcitfchein/ unter Beibrüefung

ibreö ©tempelö/ bie gemünfefetc abänberung (jureiebenbe
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©egengrünbe oorfeebaften) gut beigen nnb bie (ginttittö* i é&t*

ioBfla'tte oon ber gewährten Abänberung unterrtcbjen.

Art. 56.

Sine Trennung ber im gleichen ©eleitfcfecin feegttf«

fenen SBaarenfhtcfe wäbrenb ber Steife ifi nicbt iuläfftg/
außer mit befonberer ©rlaubniß berjenigen ©ireftion/
Unter welcher bie oorgefcbriefecne Auötrutöjoaftätte ficbt.
©er ju tbeilenbe ©eleùfcfeetn, joooou ber SSaarenfübrer/

wie obbemerft/ due beglaubigte Abfcfertft iurücfiUbeba'«

ten Ht, muf) it)r ju biefem Snbe etngefanbt werben/

woraufhin fte bem SSaarenfübrer bie oerlangten neuen

©eleitfcbetne jufommen (äffen fann/ inbem fie bieoon

bie gintrittöjotlftätte unterrichtet, (fine Xbeilung je*
hoch ,fecö Inhalte* eined mit ©eleitfchein reifenben

SBaarenfiücfö ifi unter feinen Itmftänben geftattet.

Art. 57.

©ie «öergunfügung/ Stieberlagöbäufct j» feenufcen/

trfirecft ftch nur auf unocrjoHte SSaarett. Auönab,men

bieoon fönnen oom Se-öbepartement in Söetücfficfetigung

befonberer Umftänbe/ namentlich, übetftüfftgen leeren Stau«

mi unb ber SDlöglicbfeit/ oerjoöte ober einbeimifebe

unb unoerjoüte ©üter unter ben gehörigen 6tcberfeeitö.

maßregeln oon einanber getrennt ju halten/ gewährt;

werben. AuögefcblofFen ftnb fernet: alle ©egenftänbe/

welche jnr €etbftent$ünbung geneigt ober einer Qrtjpto*

üon fähig ftnb, ferner folche/ bereu Stäbe anbern lagern*
ben fSaaren nachtheilig werben fann/ ober bie halb in
gäulniß ober ©äferung überjugefeen pflegen, ©ie SSag*

ren werben nur in guter Sßerpacfung angenommen/ be«

fehäbigte SSerpacfungen müffen juoor auf Soften beö

Eigentbümerö auögefeeffert werben.

Saljtgang 1850. 4
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a,-min jî Slrt. ss.
186°-

2)aS Sagergelb unb anbere bejügticfee ©ebübren
• wetben auf jebem SîitberlagSbaufe nacb einem befonberS

in erlafenben Tarife gemäß bem bei ber Einlagerung
ermittelten ©ewicht erhoben.

31 tt. 59.

Sie SHiebertagSbäufer ftnb oom t. öftofeer bis 31»

SJIärj oon 8 — 12 BormittagS nnb oon 2^5, Jtacbmit»

tagS, oom l. Slprit biö 30. 6eptember oon 7—12 Bor»

mittag* unb oon 2—6 StacbmittagS ofen ju palten. 3u
jeber anbern Seit/ fowie an 6onn» unb gefltageu/ ftnb
fte nur in briugenben gäden ju öffnen.

¦-.> Slrt. 60.

3n Betreff ber Ausfertigung unb Söfcbung ber

StieberlagSgelettfcbeine gelten alle für bie Ausfertigung
unb Söfcbung ber ©urcbfubrgeteitfcbeine ertbeilten Bor«
fcbrifteu/ nnb bie in ben Sîieberlagen angelangten ©üter
ftnb bafelfeff/ waS bie ©eleitfcbeine anbetrifft, ganj auf
bie gleiche SSeife abjufertigen / wie bie ©urcfefufergüter

auf ben AuötrittSjoüftätten.
Strt, 61.

Stachbem bie Sabung unb beren ©eleitfchein bei

ber Slntunft im StieberlagSbaufe oorfehriftmäfjig unter*
fucht/ in -Orbnung befnnben/ unb ber SSaarenfübrer ab*

gefertigt morben iff, müffen bie einjelnen SSaarenftücfe

genau abgewogen unb in'S SftteberlagSregtfter eingetragen

werben. (Statt beò jurücfet ftatteten unb gelösten ®e*

lettfcheineS fient nun ber Einnehmer bem Slbreffaten,

refp. Eigenthümer ber SSaare/ einen StiebertagSfcfeein

ans, gegen Erlegung einer ©ebühr oon 1 Bn. per
SSaarenftücf. Sebent einjelnen Eigenthümer wirb für
bie für feine Rechnung eingelagerten ©üter ein eigenes
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Blatt auf bem «Jlteberlagöregitlet eröffnet / worauf ber

Ein» unb »ustrite feiner ©üter ju- unb abgefcbrieben

wirb. •'isj;;
Strt. 62.

Senn ber Stbrcffat einer bei einem 9tiebertagSbaufe

angelangten SSaare ftct) berfelben nicht annehmen will/
fo wirb fie einftweüen für 3tect)nung ber Soöoerwaltung
alò Bfanb ber barauf baftenben ©ebübren eingelagert/
nacfebem fie »orber im Beifein beö SSaarcnfübrerS genau

unterfucbt/ unb über ibren gnbatt nnb ©ewicht ein oon

Seßterm mit ju unterfcbreibenoeS Brotofoll aufgenommen

morben ift. Bon bem Borfatle Wirb bie ©ireftion
Unterrichtet/ unb ber betreffenbe ©eleitfchein oom Einnehmer
in Bermaprung genommen gegen eine bem SSaarenfübrer

jusuffedenbe einfache Befcheinigttng über bie Stbtieferung

ber SSaare.

Sluf fein Berlangen fann ßeßtetm auch eine

Slbfcbrift bes aufgenommenen BrotofoHeS mitgetheitt
wetben. > >:>

Slrt. 63.

gaDS ein Stiebetlagsfcfeein oerloren gingt/ fo iff
betfeibe auf Soften bes Eigentümers nach ben am SJtie-

berlagSorte gültigen gefeßllajen Borfcferiften ju amor'
tifiren/ «üb beoor bie Stmortifatiott in 9te*tSfraft übet«

gegangen ift/ barf fein ©upitfat auSgeftellt nnb über

bte SSaare nicht oerfügt werben/ auger in gälten/ wo
bas EigentfettinSrecbt bei SlnforecfeerS auf uniweibeutige
SSeife nachgewiefen iff/ unb unter befonberer Beroilli*

gütig ber ©ireftion.
©ie StttSfteiiung beS ©ttplifatS muß im StieberlagS-

regifter angemerft merben unb ift ber Erbebung einet

neue« StteberlagSfcbetngefeü&r unterworfen.
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4. Stori 9ttt. 64.
isso. fßicrjebn ©age/ beoor bie gefeßlicbe SabreSfrtfi fût

bie Einlagerung abgelaufen ifl/ bat ber Einnehmer ben

Eigenthümer aufjnforbern/ über feine SSaare weiter i«
verfügen. 6oü*tc Sefttcrer biefe grifi unbennfit »ctfirei«
eben laffen, fo ifl bie SSaare jur Einfuhr ju bebanbeln.

Art. 65.

©ie StfeöetlagSfcbeine fönnen unter Anjeige an ben

Einnehmer, ber baoon auf bem SiieberlagSregtfter SBor-

merfung ju nehmen bat/ nnb gegen Erlegung einer

neuen Stieoerlagsfcheingebübr, wie oben/ beliebig an

btitte Betfonen abgetreten unb enbofftrt werben, ©et
jeweilige eingetragene Sßefieet berfelben wirb oon ber

3efl»erroaltung al* Eigenthümer ber SSaare betrachtet.

Strt. 66.

Auf Anfuchen be* »eftfier* eine* StieberlagSfcbelneS
fann ber Einnehmer gegen Wücferftattung beöfelben unb

SSejafelung ber betreffenben neuen ©ebübr auch einen

neuen SitebettagSfcfeein auf einen neuen Stamen ausfiel-

lenz jebod) blofj unter ber alten Stummer unb ©atum/
unb e* ifi bieoon auf bem StiebetlagSregifter bie nötbtge

SUormerfung ju nehmen.

Art. 67.

©ie 3oD»et»attung bürgt für bas Sîicbtabbanben.

fommen unb füt bie burch errotefene Stacbläfftgfett beS

SottpetfonatS oeturfachte 5Befd)8bigung ber ben Stieber-

lagShä'ufern anoertrauten ©üter/ mit Ausnahme jebod)

ber Staturercigniffe unb höherer ©emalt. Aber fte bürgt
nid)t für bas natürliche SBerberfeen unb ©cbminben ber

SSaare/ für baS ©»ringen unb SJtinnen ber ©efüffe.

Art. 68.

SSenn ber Einnehmer bemerfen fotlte/ bafj cinge*

lagerte ©üter/ befonberS glüffigfeüen/ ©c&aben leiben/
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f» bat et ben Eigentümer fogletcfe baöon.ju berichten unb 4. SRârj

jur Siuöfeefferung beò ©cbabcnô im Saufe be* ©ageö
1850'

aufjufotbern. gm HnteriaffungöfaHe bat er bie Auö«

befferung auf Sofien beö Eigentümers" feibfi ju befor»

gen. gatlö ber Sufianb ber SSaare auct) ungeachtet ber

etfoigtcn Auebefferung für anbere baneben tagewbe
SSaaren noch einen Stacbt&eil beforgen ließe/ fo hat er
bem Eiaentbümer eine furje grifi ju ficllen/ um über

bic SSaare weiter ju oerfügen. SSirb aber auct) biefe

Auffor&erung nicht beachtet/ fo ifi bic SSaare bem Ein«

gangi'joae oerfaUen/ nnb für ben Efnjug beöfelben baö

SKÜtbige anjuorbtten.

Art. 69.

Eine Bearbeitung ber SSaare/ welche über ben

Swecf ifeter Ethaltung hinausgeht/ i|i nicht juläffig.
Att. 70.

©er Eigenthümer fann, im Beifein beö Einnehmer»1/

SÖlufler oon feiner lagernben SSaare entnehmen/ bod)

barf bierburd) baö ©ewicht berfelben nur unfeebeutenb oer*

minbert/ unb bie jOeffnung im SSaarenfiücfe muß in
©egenwart Ui Eigenthümerö forgfältig wieber oerfefetof»

fen werben.

Slrt. 71.

©em Eigenthümer einer im Stieberlagöfeaufe fe>

ftttblichen SSaare fleht eö jeberjeit frei/ ganj ober tbeil*
Weife barüber ju oerfügen/ fei eö jur Einfuhr für ben

innern Berbraud) ober jur ©urcfefubr nad) bem Auö*

lanb ober jur Uebermeifung an ein anbereö Stieber»

fagöbanö. 3febe ttjei'rocife Bctfügung erforbert jebod)
eine oöaige SoHabfertigung für baö ©anjc/ b. b. weht

nur eine befonbere Abfertigung beö auötretenben ©heileö/
fonbern auch einen neuen Stfitbetlagöfcbein für ben im
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*moX* 9t'eotrïûÔ*6auft »rtfeletbenben S/teit ttnb eie ©riegung
ber betreffenben ©ebübr; bie Sbeilung barf nur unter
Sliifftcbt beö Sottperlonaleö ffattftnfeen. ©ie Slbfertigung

jur Einfttfer ober ©urcfefubr ober nacfe einem anbern

9Ueberlagöbaufe gefefeiefet gemäß ber für biefe gälle im

SWgemeinen ettfeeilten SSorfcferiften. ©er Eigenthümer
muß ben Sftieberlagöfcfeein mit feiner barauf angemerrV

ten Bereinigung über bie erfolgte Slbfertigung feiner
SSaare auö bem Sfttefeerlagöfeaufe bem Einnehmer jurûef-
(teilen/ ifem bie betreffenben Sfttebcrlagögebübren

entrichten unb im galle ber ©urefefufer ober Slnmeifung

ber SSaare an ein anbereö Sftieberlagöfeauö ben

betreffenben hoppelten 3"D feinterlegen ober oerfeürgett/ wo-

gegen er bann oon Sefeterm bie 'neue Slfefertigungöfarte

empfängt.

Slrt. 72.

2n Betreff ber Stttöfertigung oon greipäffen ift im

äöefottbcrn tiocfe golgenbeö feftgefeßt :

©ie ioUpfttcfetigen SSaaren ober baö Bieb/ melcfee

ju Sanb ober ju SSaffer auö ber «Scfeweij burefe baö

Stttölanb toieber in bie ßcfewetj geführt »erben (Slrt. 2,

Stbfaß 8/ beö SeUgefeßeö)/ muffen/ um bei ihrer Stücf-

ïefer nacfe ber ©efewen bie gefe&licfee Soüfreifeeit jtt ge-

nicfjen/ ffch beim Siuötritt auö ber 6cfe»eij mit einem

grtipaffe oerfefeen. ©erfelbe wirb bei ber Sflücttefer an

bie fcfeweijerifcfee ©rcnjjollftätte abgegeben gegen eine

greipafjquittung/ woburefe bie Sofcfeung beö greipaffeö

befcheinigt wirb/ uttb mittelft beffen ber anfällig beim

Stuötritte hinterlegte hoppelte Slttöfuferjoa »ieber er-

hoben »erben fann.

Strt. 73.

SSaarenfübrer/ welche mit inlänfeifcfeen SSaaren ju
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ganbe in ber unmittelbaren Stäbe »on ©renjgewäffern

reifen, baben bei ber erften »on ibnen berufenen fefemei*

jerifcfeen ©renjjotlftätte ibre gracötbrtefe ftempelrt p
laffen, wtbrigenfaliö ibre gabung »on ben 6tretft»acfeen

alö oerbäcfttig angebalten nnb nnterfucfet merben fann.

Art. 74.

«Kit Auönafeme allein beö obigen gafleö für ben

©renjoetfefer über baö Auôlanb gilt alö Sieget, baf
alle mit greipäffen reifenben ©üter unb Biefe über lie
gleicfee ©renjt,oü"ftätte jurüeffebren müffen, über wetefie

ff e auögetreten ffnb, nnb umgefefert. tm
21 r t. 75.

Sie jum Smeefe ber weitem Verarbeitung nnb

Bereblung joHfrei in bte ©efeweij einjufüferenben nnb

alö »erebelteö gabrifat joüfret wieber auöjufüferenben

(Stoffe unb grjeugniffe (Art. 2, ©cfeluftfaß, beö SoHge»

feßeö) bebürfen feieju einer befonbern Bewilligung, nnb

baö betreffenbe ©efuefe ift an bie SoHbireftion jn riefe»

ten, welcfee barüber bie ©ntfefeeifeung beö Soßbeparte*

menteö etnjubolen hat. «|
Art. 76.

5m galle ber Bewilligung mujj bie etnjnfüferenbc
SSaare mit einer ooaffänbigen gaftur begleitet fein/
auf welcfeer auefe bie Beränberung anjumerfen iff, welcfee

bie SSaare ju crleiben feat. SSenn ber Einnehmer biefe

gaftur mit ber angemeifeeten SSaare übereinffimmenfe

gefunben feat, wirb er bie gaftur auf baö gretpafregf.
ffer eintragen, unb wenn eö ftefe »on ©toffen feanbett^

jebeö einjelne ©tücf betfelben mit feinem ©tempel »er»

feben. Bei anbern Artifeln hingegen wirb er fetejent»

gen analogen ©icfeerfeeitömaftregetn treffen, bie ber Sìa»

tur berfelben gemäfi ftnb. Bei ber SfefeeraUöfufer beò
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»crebelten gaferifateö bat tt, naebbem er ftct) oon beffen

Soentttät mit bem eingeführten (Stoffe unb Erjeugniffe
üfeerjeugt bat/ baöfetbe auf bem Stegiffer mieber afeju.
fefereiben,

Slrt. 77.

Obige Bcffimmungcn gelten gleichermaßen für bie

jum 3wecfe ber Bereblung joOfrei nach bem Sluòlanbe

auöjufübrenben unb im oerebelten Suffanbe jollfrei
mieber nact) ber (Scbtocij einjufübrenben ©toffe unb

Etjeugniffe.
©iefelben müffen überbief] nocf) mit einer Befcfeei«

nigung ber Ortöbebötbe beê bie Soßbefreiting anfore*

chenbe» ©enterö begleitet fein, bafj bie SSaare baö

Sigentfeunt fcfjroeijetifcber ginmobner fei.

Slrt. 78.
î>aô jur ©ömmerung ober SSinterung itt bie ©efemetj

getriebene frembe Bieb (Slrt. 3 beö Soligefeßeö) mufj

mit ®efunbbeitöjeugntffen oerfeben fein, ©elbtgeö mirb

©tücf für ©tücf mit feinen befonbern Sennjeicben auf
ben greipaß eingetragen unb nötfeigenfaßö an ben hörnern

ober £ufen gejeiefenet.

Slrt. 79.

lieber bie mäbrenb beò Slufentfealtò in ber (Sehmeij

abgefianbenen ober oerunglüeften 6tücfe bat ftct) ber

gtgentbflmer bei ber JJtücffebr mit geborigen Sluöroeifen

ju oerfeben.

Strt. so.

gür bie bei ber Stücffebr mangetnben ©tücfe/ mor.
über feine Stuömeife oorliege«/ ift ber Sluöfubrjoll/ für
bie nicbt atö ibentifcb etfanntcn 6tüefe ift ber Sluö-

fu&r. unb ber Einfubrjoff/ für bie übrigen hingegen
ber -Durd)ftthrjoH für größere ©treefeu ju erlege»/ unb
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»Ott''Im bei Empfang bei' greipaffeö hinterlegten cop.

pclten Einfuferjoll abjujieben.
Strt. 81.

Obige Beftimmungen gelten gleicbfattö für baö au*
ber ©cbwetj nact) bem Sluölanbe jur ©ömmerung ober

Sinterung getriebene Bieb. ©elbigeö muß bei betS/tücf.

fehr ebenfallö mit ©efunbfeeitöjeugniß begleitet fein, gür
jebeö nicht mieber eingeführte ©tücf,Worüber fein Sluö*

meiö oon Berunglücfung oorliegt/ muß ber Sluögangö*

joü" entrichtet merben, anch menn ein anbereö au feiner

©tatt eingeführt mirb. Seötereö ift in folcbem gatte
überbiefj auch noch bem Einfuferjofle untermorfen.

Slrt. 82.

grembeö Bich/ melcbeê auf einen fcbtoeijerifd)en
îûiarït getrieben mirb (Slrt. 5, ©cbtußfafc/ beö 3ottge.
feneö)/ ju biefem Behufe einen greipaß gelööt bat unb

am gleichen ober am folgenben Sage mieber über bie

gleiche ©renjjottftätte jurüeffehtt, ift nur ber Entrici),
tung beö Sranfitjolleö für furje ©treefen untetmorfen.
Sluf länger alö jroei ©age mirb aber in folchen gällen
fein greipaß ertbeilt. Ebenfo ift baö mit greipaß auf
frembe OTärfte getriebene ©cfemeijeroteb bei feiner Stücf*

fehr frei oom au*, unb Einfuhrjott, tsnb bat ben erftern

nur für bie bei ber Stficffebr mangetnben ©tücfe ju
entrichten.

Slrt. 83.

©cbmeijerifcfee/ ober mit ©cbweijern gleicbfeerecfe.

tigte Sanbfrämer unb £aufterer haben für ben SSefucr)

frember SCtärfte ttnb Ortfcbaften gleicbfallö einen grei.
paß jn löfttt/ wenn fte bei ihrer Stücffebr ben unoer.
fauften £beil ihrer SSaare jottfrei mieber einführen
motten. Eö mirb über ihre auögefüfertc SSaare ein
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4. «Wätj genaue* SSerjeichniß aufgenommen unb in ba* greioafj.
i85°*

regifter eingetragen, gür bie nicht roieber jurücfgeferacbte

SSaare haben fie ben Auöfu&rjoU ju entrtebten, welcher

oon ber beim Austritte gemachten £interla«e abgcjogen

wirb, gür ben 23efucfe fcbroeijerifcber Sßtärfte hingegen

bürfen feine greipäffe auögefteut merben.

Art. 8 4.

Saufleute unb gabrifanten haben- menn fte ihren

auf frembe SDteffen gefanbtcn SSaaren bie freie Stücffefer

nach ber ©chroetj int galle beö Sticfetoetfaufeö fiebern

moneti, fotche* auf bem gracbtbrtefe auöbrücflicb ju fee*

merfen, unb felbigen eine genaue gaftur beö gnbaltö
ber SSaarenfiücfe feet'jufcbließen. ©iefelbe mirb iu'ô grei.
paßregifter eingetragen; bie SSaare mirb geftempelt,mit
einem greipaß oerfeben unb bei ber ganjen ober thctl-

meifen SRucffebr gleich anbern SSaaren biefer Art nach

ben oben für ben SDiarftbefucb enteilten nähern S3or«

feferiften bebanbelt.

Art. 85.

©ie Sermine ber grcipäfie für bie jur meitern S5e.

atbeitung unb SSereblung beitimmten SSaaren merben

nach 25ebarf unb Umfiänben für bie einjetnen gätte be*

fonberö feßgefeßt.

Art. 86.

gür bie auf entfernte große Söteffen gefanbten SSaa.

ren mirb ber Sermin in ber Siegel auf ein Safer/ für
Sanbfrämer unb nahe ,SDtärfte anf brei SDtonate, für
bie ©ömmerung ober SSinterung be* SSMeb'ö auf fecb*

SEtonate / für ben äftarftbefuch besfetben je nach Um*

ftänben unb ber Entfernung beö SOiarft** auf jmei Sage

biö jmei SDlonate feftgefeßt. Stach Sßetftuß beö oorge.
fteeften Setmin* tritt: bie burch obbefagte Artifel gemährte
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Soa&efretuttcj äuget- Äraft, uttb bie gemachte ^tnterîage ^Mjj*
ober Bütgfcbaft iff oerfallen. Sludnabmcn biewott »irb
baö 3ou*öeparteinent nur unter befonbern ttmfia'nben

bewilligen.
21 rt. 87.

Siile in Betreff ber Sluöfertigung, Bürgfcfeaft unb

göfcfeung ber ©eleitfcfeeine ettbeilten Botfcferiften er*

ffrecfen ftcb auct) auf bie greipüffe.
Strt. 88.

SBenn bie ©teile eines Öberjollbireftorö nicht fee-

fcfet iff, fo »erben bie bafeerigen ©efcftSfte buret) ba*

3oabepartetnent befotgt.

Strt. 89.

©ie jum ©cfeufte ber ©renje aufjuffetlenben Sanfe*

jager bürfen nicbt unter 25 Saferen alt fein; fte tnüffen

fettig lefen, fcfeteifeen nnb rechnen fönnen, einer feiten

©efunbbeit genießen unb bureb gute SJtoratitätöjeugniffe

empfohlen fein.

Slrt. 90.

©ie Santjffger finb befugt unb verpflichtet, bie auf
ber ©hat ertappten ©cferoärjet feftjune&men unb jum
näcfejten Einnehmer ja führen, ©ie ftnb oerantwortlich

für ben ©ebrauefe ber ifenen bloß ju ihter Bettfeeibigung

anoertranten BSaffen.

St rt. 91.

©ie oon ben Santonen für bie ©renjbewacfeung

gelieferten Sanfeja'ger haben, »Sferenb ffe alö ©renjwäcfe*

ter fungiren, einen eibgenoffifefeen ©efeitb mit tiner für
jebeö ©renjgebiet fortlaufenben Stummer jn tragen,
©ie ftnb alö folefee auöfchließtich ber Sollbefeörfee, juna'cfeff

bem refp. Einnehmer, untergeben unb oerpfticbtet/ beffen

Befehle punftlicfe ju befolgen. 4;
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4. wiiti S1» 0<M Srunfenfeeit tonnen bie Sanbjtöger
1850. fofort etttraffen unb bem betreffenden Äanton jur Ber*

fiigung gefteUt »erben.

Silfo gegeben, Sern ben 3. Dltober 1849.

2m Stamen be* fcbweijerifcfeett Bunbedratbe*:
©er Bunbe*präftbent,

Dr. gurret.
©er Äanjler ber Eibgenoffenfcbaft,

Scbieff.

leso.

©er Stegierungdratb bed Äanton* Bern
feefcbiießt:

Borftebenbe Berorbnung foli befannt gemacht unb

in bie ©efeßedfammlnng eingertieft werben.

Bern/ ben 4. SJtätj isso.
Sïamené beS SÄegierungSratfeeS:

©er bräftbent,

^tamofTt.
©er Slatbdfcbreiber/

SOÎ. ». Stitrter.

f& e f d) l tt #,
betreffenb

8. s»ärS î>ie CÊrÇebung beé £elfereibeiirfeé Äanbergrunb

ju einer eigenen ©inwotjnergemeiube.

£>er ©roße Sftath beé Âantoné Sern,
in Betrachtung/

baß bie Drtfcfeaften Äanberjlcg/ ©aflew/ SOcitbolj unb
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Äanbergrunb/ wetcfee jufammen ben ^elfereifeejirf Äan- 8. my
bergrunb bilUn, jugleicb aber einen ©bei! ber Einroob*

nergemeinbe grntigen ausmachen/ von ber leßtern ©e»

metnbe bereit* in Äircben«. unb (Scbnlangetegenbeiten

getrennt ftnb unb auch eine oon berfelben abgefonberte

»olitifcbe Berfammlung bilbeu/

in Betracht ferner, baf bie genannten örtfc&aften
jufammen beiläufig jmbìfhunbert Einwohner jäblen/

in Berücf ftefettgung ibrer topograpfeifeben Sage unb

nacb eingeholter Sufiimtnung ber Betbeiligten,
auf ben Antrag ber ©irection be* Snnern unb be*

StcgierungSratbeS/

befebtiefit :

j. l,
©ie jum £elferei&ejirfe Äanbergrunb ge&ikenben

£Mfcfeaften Äanberfteg, ©aftern, Sötitfeolj unb Äanber*

gtunb bitben -eine für ftcb feeftefeenbe Sinwobnergemetnbe.

§. 2.

©er Stegierungöratb ift mit ber Bofljiefeung biefe*

Befcbtuffe« beauftragt, ©erfelbe tritt fofort in Äraft
unb fou in bie 6ammlung ber ©efeße unb ©etrete anf*

genommen werben.

Bern/ ben 8. COtärj 1850.

Warnen* be* ©rofen 9tat&e*t
©er Bijeorüftbent/

©arfttt.
©er 6taat*febreiber/

ft. aSegermatttt.
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s. asfitj ©er SRegierungöratfe be« Äantonö Bern
1850'

befebtiefit bie Bofljiebung beö »orftefeenben Befcbluffcö,

Berti/ ben 8. SDtärj isso.
Siamenö beö Stegierungöratbeö:

©er Bräftbent/

StäntpfK.
©er Statfeöfcbreiber/

SDÌ. ». ©tiirter.

© e f c I},
betreffenb

bie Organifation ber Beraaltung beê SWlitär«

wefené.

8:Bìn SDer ©rofje 9îatô beé #antoné S5eru/
lodi).

auf ©runbtage beö ©efebeö über bte Organifation
beö SRegierungöratbeö «nb ber ©ireftionen oom 2«. 3a.
nnar 1847/

nacb Borfeeratbung burd) bie SBtilitärbireftion nnb

ben Stegierungöratb/

befebtiefit

ate ©rgantfatton iter üHUttärnernjaltung.
•

'
¦>'<¦

I. (?ctttratoertt)attiing.

§. 1.

Unter ber Sütititärbireftion ffeben jur Beforgung
ber einjetnen Ableitungen ber SDtilitäroetmaltung bie



in ben folgenben B«ragrapben aufgeteilten Bermaltnngd. ß*Mty
büreauj nnb Beamten. - '

1. Büreau bet SlDtilitärbireftion;
§. 2.

©ie Beamten auf bem Bureau ber Sötilitärbirefton

fmbt
a, ein erfter ©efretär (fpauptfefretär)/
b. ein jweiter ©efretär, unb

c ein britter ©efretär.
Bon ben jwei Erftern wirb Äenntnifj beiber ©ora.

eben geforbert.
S. 3.

©er £auptfcfretär ifl Efeef be« Bfireauö ber ÜJtili.

tärbtreftion. Er bat bie unmittelbare Stufftcbt unb @e.

fcfeäftöleitung unb ift für feie Sßünftlicfefeit ber Arbeiten

nacfe ten oorfeanbenen Borfcferiften ober jufolge befon.

berer Aufträge unb Berfügungen ber SUtilitätfeireftion

oerantwortlicfe.

J. 4.

©ie Söttlitärbtreftion erläßt bie militätifcfeen Auf.
geböte in ber biöber üblicfeen ©rucfform. Bei regel-
mäßig mieberfeferenben militärifcfeen Uebungen, Snfpef.
tionen, Auöfefeetfenngö- nnb Auöbebungömufterungen, fo.
wie jum Swecfc bed Befucfeö beö militärifcfeen Afeenb«

unterricfetö, f>nb petfönlicfee Aufgebote fein Etforberniß;
Befanntmacfeung burefe baö 'timtöblatt ober auf anbere

jmecfbienlicfee SSeife, nacfe Anorbnung ber SUtilitärbiref.

tton, iß für feben SSJlilitärofUcbtigen gleicfe oerfeinblicb.

S. 5.

©ie Sfliilitärbireftion forgt für bie örganifation
unb gormgtion ber Gruppen aller SSafen unb SKilij-
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M**H flaffcit/ unb für bte Beaufsichtigung ber Âleibung/Be*
^69, waffuung unb Slttörüftung. Sîûbae Beftiittmttngcn fiber

be« @efcfeäft*fret9 ber Büreaubeamtcn bleiben ber Söll-

tita'rbireftion oorfeebalten.

2. Äatttonöfriegöf ommiffär Ut.

S. 6.

s ©er Äriegöfommiffär forgt für bie Befotbttng, 58er»

Pflegling, Äleibung nnb Einqtiartirung ber ©ruppe»,
ba* guhrmefett unb bie militärifeben Steqittfttionen, bie

£erbeifchaffung, Snfpeftio« «nb ©cbaçttng ber erforber»
lieben Bferbe ; er bat bie 9lufftcfct über bie Äfeiberoor*
ra'tfee, bie Äaferneti «nb bett föiilitätfpitat «nb bie baju
gehörigen ©erät&fcbaften ; er prüft bie BefolbungSau*.
weife unb alle Siechnungen ber unter ber Sftttitärbtref»
tiott (lebenben Beamten ttnb ftetlt bie Sobtung*» unb

Bejttgöanwetfttttgen an*. Er entwirft ba* 3fafere«feübget

;it £anben ber Söitlitarbrreftion anf ffirunblage ber SJtt»

litätorgattifation unb nach Sittleitung ber ihm eingegebenen

Borlagen. Er ertbeilt ben Unterricht im31ftVä}»

ttttttg*wefeti.

©ie erforberlieben ©ebülfen für ba* Äriegöfommif»

fariat (teilt ber Sricgöfommtffür an, mit ©enebmig^ujg
ber SDÜtttärbtrettion. 6te ftebett unter feinen unmittel-
bare« Befehlen. u$ rn'mimm \%hm

§. 8.

©er Äaferneninfpeftor ifi ein Beamter be* Äom-

miffariat* unb hat unter feiner Uttmittf^a|^-;fSJlttf|Ì0t
fümmtliche jum ©ebrauehe itt bett jvafernett heftimmten

Beweglichfeiten/ wie Bettftellett / S&cttftt^j^, ^tmmer-
unb Äücbegerät&fcbaften tt. f. w. Er ifi für bie Erbat»

0, Th'HI (iiiufti'jtfc
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tutta terfelbett in gutem Sufi«übe »erantroortlicfe, Er s. «tir*
empfängt feine SSefefete unb Snjtruftfonen bureb ben

Äricgöfommiffär.

3. Db er fetbar jt-
S. 9.

©er £>berfetbarit ift jugfeicfe ©arttifonöarät. Er
bat bie Stufftcbt unb Seitung ter ©cfunbfeeitöpftege ber

Gruppen. Er ift ju Ertbeitung teö ttnterricfetö an bie

gelbärjte, grater unb Iranfenmärter »crpfticbtet.
§. io.

©ie eibgenöffifcben Stegtemettte über taö ©efunb-
beitömefen bienen ibm jttr Sticfetfcfenur.

§. n.
©aö Berfonat jur Sluöbülfe unb SScbienung im

SÖtititärfpttal ber £auptftabt beiteüt ber ©arnifonöarjt
mit ©enebmigung ber Sütilitärtireftion. ©aöfetbe liefet

unter ben SBefefelen teö ©arnifonöarjteö unt ijt tem

Eantonöfricgöfommipr für bie ibm anvertrauten SDtiti»

täreffeften verantwortlich.

4. Seugbauôoerwattuna,.
§. 12.

©er 3eugfeauöüermatter feat tie Stufftcfet über bie
bem ©taate angefeörenten im 3eugfeaufe ober anbern

Sofalen untergebraefeten SSaffenoorrätfee / jtriegöfufer*
merfe/ SStunition unb baö übrige SStateriat.

§. 13.

©er Seugfeauööermatter leitet unb feeaufftefetigt bie

Sttifcfeaffnng, Verfertigung nnt ben Unterhalt beö Ärtegö»

materialö/ fo mie bie im Seugfeaufe befefeäftigten Strbei.

ter. Er ftetlt tafür bie 3<*btungö» unb SBejugöanweü

fungen auö.

Safjvgtmg 18äO. 5
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8. 3»ärs §.14.
i850'

©erSeugbauöoerwafter beforgt nacfe een Aufträgen
be* ïÛtilitârbireftorS ober nact) ben DeftcfeenDett Borfcferif»

ten bie Ablieferung beö «DïaterialS jum ?5ebufe beö Un»

terriebtö unb bie Bewaffnung unb AttSrüfiung ber Gruppen

für ben gelb» unb anbermeitigen ©t'enft.

§. 15.

©er 3eugfeausfeucfebatter beforgt baö Stecfenutigs»

mefen. Er ift Äaffa» unb Bucfefüferer ; er fteüt bie

SRecfenungen unb Berjeicbniffe jum Smecfe einer genauen

Uefeerficbt über bie Bermaltung beö materiellen unb

ftnanjiellen SfeeilS. Er ift ber ©teHoertreter bes 3eug-

bauSoermalterö.

Strt. 16.

©ie Seugbauöoertoaltung bit genaue Kontrolle ju
füferen über AuStfeeilung unb Stücferitattung ber SSaffen

unb AuSrüftung. 6ie forgt aufäferlicb für bie Einfor.
berung ber Stücfftänbe buret; bie StegicruttgSftattbaltcr
unb erftattet fobann über baS Stefultat Beriefet an bie

SOtititärfeireftion.

5. Dfeerinftruftor.
(©efret oom 7. September 1848.)

§. 17.

©em öfeerinftruftor liegt ber ttnterricfet ber £rup>
pen ob / infomeit er niefet oon bem Bunbe übernommen

ift. ©ie eibgenöfftfefeen Steglemente unb bie Borfcferif'
ten ber Äantonatmititärorganifation biette» ihm jur
Sticfetfcfenur. ©er Unterriefet foli ftcb über alle Sfeeile

beS ©ienjies erfireefen. Er feanbfeafet bie ©iSjiplin.
§. 18.

©er Cfeerinftmftor überwacht ben tntlitârifcbcn
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Unterricht in ben Bejirfen unb ertbeilt an bie Bejirf«. 8. gjwrj
fommanbanten bie hierauf bejügtieben Befehfe «nb SSet- 1&50-

fungen.

§• 19.

©er Dberinftruftor unterhält ben febriftticben Ber.
fehr wit ben Bejirfâfommanbanten betreffenb ben miti,
tärifcheu Unterriebt. Er fann fich für bie nötfeige 9tu*.

hülfe in Äopifienarbeiten an ba« Büreau ber Sföilitär.
bireftion wenben.

§. 20.

©a« Eentralinffruftionêpcrfonal (©efret »om 7.

September 1848) ficht unter ben unmittelbaren Befeb.
ren be« £>feerinjïruftoré\

§. 21.

©er £>berinfiruftor iff jugleicb orbenttiefeer B3eife

©awtfonS- unb Bfafifommanbant. ©er SRegierungöratfe

hat bie Befugnifi, biefe« Äommanbo au«nabm«weife
einer anbern Berfon ju übertragen. Er bat für feine

Berfon Anfprucb auf SBofenung in ber Saferne unb ifl
oerpfliefetet ein 3teitpferb ju halten, unb bejiefet bafür
gourageoergütung nad) Stegtement.

§. 22.

©ie Äenntnifj beiber Sprachen iff ein unerläßliche«

Erforbernifj für benfelben.

6. Ärieajgericbtlicfee Behötben.

§. 23.

©ie friegSgertcbtlicben BehÖrben unb Beamten finb
in Sludübung ihrer Verrichtungen auf bie Borfchriften
be« ©efefee« über bie Strafrecfet«pflege bei ben
eibgenöfftfehen Struppen angewiefen.
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3. Wärs §, 24, Witt!}.
1850'

©er SDIilitürbireftor oertritt tie ©teile teö Ober'
aubitorö.

f. 25.
©er •fllilitärbireftor befleHt afljä&rlicfe taö erfotbe*»

tiefte ©efretariat unt beftimmt beffen Entfcbäbigung im

Berbältniffe feiner Arbeiten.
§. 26.

©ie Süiitglieber ber friegögeriebtlicben Bebörben

merben entfestigt mie tie SDlttglieter teö ©rofjen Sìa*

tfeeö. ©er Aubitor unt Anftäger haben Anforucb auf
ten reglementarifcften ©olt nad) ibrem ©rate für jeten
©ag in toirftiefeer Ausübung ibrer gunftionen. ©ie
SDlitgtieter teö Äaffationögertcbteö, melcbe auö ter
SDiitte teö Dbergericbtcö gewählt finb, bejieben fein

©isungögeib. Seroeiten nacb tem ©cfetufFe ber geriebt,
lieben Bemäntlungen ftnb bie Stecfenungen ter SMilitür-

tireftion einjugeben oon ibr fefljufeßen unb jur Be«

jabtung anjumeifen.

7. ©eme in fcbaft lieb e Beftimmungen.
§. 27.

©ie Sentralbeamtcn machen tie Borträge ju atten

©efcfeäftöentfcbeibttngett on ten «Dlilitärbfreftor, erftatten
ibm über atte wichtigen ©egenftänbe ibrer Bermaftungö»

abtbeilung Beriebt unb erhalten oon ihm bie nöthigen

Aufträge.
ffllit ben nebengeortneten Beamten treten fte in

ben jur Unterhaltung beö ©efcbäftögangeö erforberlieben

Berfebr. >; a

©en untergeorbneten Beamten laffen fie bie

erforberlieben Aufträge unb SBeifungen jnfommen, »erlangen
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»on benfelben bte geeigneten Stuffcfeltiffe «nb feeaufjtcb- 8. a»«s

tigen ibre ©efcfeäftäfübrung. * lb5°-

'ina .:. §, 28.

Sii ber erflre Beamte eine« Berwaltungéfettreatt?S

in feinen Berricfetungen oerfeinbert / fo mirb er oom

nctcfefotgenbert Bureaubeamten oertreten.

3ff biefer auefe oerbinbert / ober ein folcfeer niefet

oorbanben/ fo bcjeicfenet ber ïûîitttârbireftor bem

betreffenben Beamten oorùbergefeenfe einen 6teHoertreter.
Atte oon einem Sentraloerwaltungöbüreau auägefeen-

ben Sitten werben oon bem erften Beamten ober befen
tStetioertreter nnterjeiefenet.

Ii. ^eâirïS»ertoattutta,.

§. 29.

©te £anfefea6ung unb Bolljiefeung ber mtiitärtfcfeen

©efeße/ Berorbnungen unb Befefeïe in ben Bejirfen tiegt
in ber Stufgabe ber Bejirfjfommanbanten.

§, 30.

Sie Bejirfüfommattbanten beforgen bie militârifcfee
Stbminiitration nnb überwaefeeu ben mtlitartfeben Unter*

riebt in ben Bejirfen.

S. 31.

©ie BejirfSinfirnftorett (leben unter ben Befehlen
ber Bejirfjfommanbanten.

§. 32.

©ie Bejirfâfommanbanten unb Snffruftoren b«ben

in bem ifenen angemiefenen ©efdjâftôfreife bie oorfean*

benen/ fte betreffenben Snfiruftionen nnb SSeifungen

genau ju feeefenefttem
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8. aWârj §. 33.
• ©te (leben in ©acfeeu bee militärifcfeen Sltminiftea-

tion unter ber îûlilitârbireftion, in Betreff beö militari*
fcfeen Unterricht« unter bem Öfeerinffruftor.

Iii. asefott&ete SefHtttmnttgeu.

§. 34.

©te ©teile be« Ebefö be« ©tabe« ijt aufgehoben,

©ie Sompetenjen biefer Beatmung geben an bie Sölilt-

tätbfreftion über.

f. 35.

©ie 2lmt«bauer be« ßrtegöfommiffätS, ber ©efretäre
ber îûlilitarbireftion, be« Seugfeanöoermalterö unb SSucö-

balter«/ be* Äaferneninfpeftorö / be« £>berfelbarjteö/
be« Dfeerinftruftor«/ beö 3lntitorö unb beö Slnftägerö

iff oier Safere.

§..36.

Ueber bie Slmtöbauer ber friegögericbtlicben Bebörben

unb ibre BMefeermäblbarfeit gelten bie Beffimmun*

gen ber Berorbnung oom 4. Suli 1838 über Einführung
beö ©efeßeö, betreffenb bie ©trafreefetöpflege bei ben

eibgenöfftfefeen Gruppen.

§. 37.

©er ©rofje Statfe mäbft ben Santonêfriegôfommif.
far nnb ben Dfeerinflrnftor ; bie übrigen ©teilen feefeßt

ber Stegierungöratb.

§. 38.

©ie in biefem ©efeße genannten Beamten/ melche

feit Einführung ber gegenmärtigen Berfaffung gewählt
worben ffnb, unterliegen feiner BJiebererwählung.
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§. 39. 8. aSàrj
•ft*f*t«lßi< 1850.

!(©ie jäbrticbe SSefolbUng ift HS ju Erlaffung tcó
allgemeinen Befotonngögefeßed beftimmt :

1) fur ben erften Sefretär ber Sötilitär.
bireftion (£auptfefretär) auf gr. î/soo

2) für ben jweiten Sefretär gr. i,4oo biö » Moo
3) für ben britten Sefretär gr. î/OOO biö „ 1,200

4) für ben Äriegöfommiffär » Moo..
5) für ben Seugbauöoerwatter nebft freiet

SSobnung » i/6oo
6) für ben 3eug&auöbucöbaltcr „ 1,250

7) für ben Cberfetbarjt uttb ©arnifonöarjt „ 1,200

8) für ben -Öberinftruftor gr. 2,000 biö » 2,500
9) für ben Äaferneninfpeftor nebft freier

SfBobnung » 768

§. 40.

©iefcö ©efeß tritt fofort in Äraft biö jum Seit«
punfte ber Steoifton beö ©efeßeö über bie üJttlitärorga»
nifation «om 16. April 1847 auf ©rttnbtage ber einjn-
fübrenben neuen eibgenöfftfebeu Söebroerfaffung. :

©aöfelbe foli in bie ©efeßeöfammtung aufgenommen
werben.

SSern/ben 8. üJtärj isso.
mm stamenö beö ©rogen JJtat&ei:

©er Bicepräftbent,
®b. ©atlttt.

©er Staatöftbreiber/
2t. 28et)ermaiut.
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9. söiärj ©er SRegjerungöratb beò ÄantonS Bern
1850,

befebtiefit bie Bottjiebung beö oorfiebenben ©efeßeö.

Bern, ben 8. Sülärj isso.

Sîamenô beö JKegicrungöratbeö:
©er Bräftbent/

©tàtttttfït.
©er JKatfeöfchrcifeer/

m. ». ©titrier.

Serorbtttt«g
jur

9. stets 6t(f)ei'ting beé Ohmgelb&ejucjeé.
1880.

£er 9îegterungérath. beé $antoné 23ern/

in ber Slbffcbt/ bte Umgebung beö £)bmgelbgefeßeö

ju erfebmeren unb bte Entrichtung biefer Jlfegafee bem

giöfuö mögtiebfi ju fiebern / ,rr
befchtiefjt :

l) Seber in ben Äanton fabrenbe gufermann iti

/ oerpflichtet/ beim näcbften Obmgelbbüreau an*

jubalten/ ftch ju metben/ bie Frachtbriefe unb

Sabfarten bem bortigen Beamten oorjumeifen

unb/ infofern eö »on Seßterm nötfeig erachtet

wirb/ feine gabung unterfuchen unb oerifijiren
ju taffen / um auömittetn ju fönnen / ob unb
melche obmgelfeofHcbtigcn ©etränfe er führt.
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nisp. SSer füttfjig obet mefer Schritte fiber ba'< ber» 8..?8?âr$

JiïphFi n ntfcfee Ofemgelbbûreau feinauöfäbrt/ obne obige im'
Beftimmung beachtet ju feaben / fptt/ infofern
er feine ofemgelboflicbtigen ©etränfe getafeen

bat / mit einer Bufje oon oier bis jefen gran*
fen beftraft merben. Sfßer aber mit obmgelb*

Pflichtigen ©etränfen »orbeifäfert / fällt unter
bic allgemeinen Sttafbeftimtiiungett über Ber*
geben gegen baö Dfemgelfegefeö.

3) ©iefe Berorbnung tritt fofort in Äraft. 6ie
fott gebrueft/ burefe Slnfcblag auf ben betreffen*

ben Stationen befannt gemaefet unb in bie

©efe$eöfammlung aufgenommen merben.

©egeben in Bern/ ben 15, gebruar isso.
Siamenö beö Stegieruugöratfeeö:

©er Bräftbent/

Stampfit.
tfi 3& ©er Slatböfcfereiber/

„ Sìì. ». «Sturler.

©er ©rof e SRattj bei ÄantonS Sern
ertfeeilt oorftefeenber Berorbnung feine ©enebmigung.

fti ben 9. asärj isso,

r !..,.-, Siamenö beö ©rofjen SRatfecö:
: ©er Bräftbent/

- Sfttggeler.
: - ''-s r,i();afi H^s'-v; ; ©er Staatöfcfereifeer /

gì, SÖSetjetinaHti.
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14. Wlàti ftrc^fctuctbcn,1850. —»^.»,^5,-^.^^. s jf.

betreffenb

bie 9îectpn>citat mit ben äantonen ©ternis unb

^fiurgau/ binffchtlicf) bet' ^eiratfiseinjuggelber.

&er SUgiepungérath beé Cantons 33evn

on fämmtttct)e Stegierungöjiattbalter.

Sluf bie unö oon Seite bet JJtegieruttg beö Äantottö
©i'aruö untetm 15. geferttar abbin gemertene Sßittbei«

lung/ ba§ bie Bernertnnen/ tüctcbe ftefe mit Angehörigen
beö ÄantonS ©laruö oerebtiefeem fortan feinffcbtlicfe ber

Entrichtung oon £ciratfeöta£en u. f. m. ben bortfeitigen
Bürgerinnen gfeicfegeftellt fein fotten. feaben voir, in Anö-

füferung beö burch baö ©efeß oom 30. Stooember 1838

in Betreff ber çeiratfeôeinjuggelber aufgcfìeUten ©runb-
faßeö ber gegenfeitigen Steciprocität unb in Ergänzung
beö feierauf feesüglicfeen Äreiöfcferetbenö oom 20. 9J?ai

1839/ befcbloffeu/ eö follen oon nun an bie Bürgerinnen
beö ÄantonS ©larnö bei iferer Berfeeiratfeung mit einem

bernifchen ÄantonSbürger/ in Betreff beö ju bejafetenben

Einjuggelbeö ben Bernerinnen/ loelcfee ftefe im gaHe her

Entrichtung eineö fotetjen "beftnben/ gleichgefteHt fein.

Ebenfo ftnb bit Bürgerinnen beö ÄantonS Sbur.
gau/ gemäß Befchluffeö beö Stegterungöratfeeö oom 25.

Sanuar 1840, melcfeer aber in bie Sammlung ì>er ©e-

feße unb ©efrete aufnehmen unterlaffen toorbett/ ben

bieftgen ÄantonSangebörigen in Betreff ber Bezahlung
beö ^eiratfeöeinjuggelbeö gleicbgefieUt.
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©ie »erben Demgemäß fämmtlicfee ©emeinben Sbreö u. 9»Sr$
* 4850

Slmtöbejirf« ju ibrem Berbalt f;teüon in Äenntnifi fefien* *

Bern/ ben 14. SKärj tsso.

Siamenö beö SJtegterungöratbeöt
©er SStjepräftbent/

Ser ©taatöfebreiber,
91. aSetjerntatttt.

heftet,
betreffenb

bie ^eifeentfchàbigungeit ber Beamten in Unter*

fuebuttgen.

£>er ©roße 9?atfi beé $antoné S3eru/
in Betrachtung ber Stotbtoenbigfeit/ biö ju <£rlaf.

fang eineö allgemeinen ©efefteö über bie ©ebübren in
©trafprocefjfacben / bie Stcifeentfcftäbigung, welche bie

ttnterfnchungöbeamten bei Berrichtungen außerhalb beö

Stmtöftßeö ju bejiehen haben/ auf eine billige unb ben

Umffänben angemeffeue Seife ju regliren unb ben ein,
geriffenen SJttfibräucben ju fteuern/

auf ben Bortrag beö SKegierungöratbeö /
oerorbnet:

1) ©er Slrtifef 6 beö Sitelö VII im erften ©heile
beö Emolumententarifö oom 14, 3uni 1813 iff
aufgehoben.

2) ©it Unterfuchungöbeamten / welche ffch wegen

amtlicher Berrichtungen in Betiiei- unb erimi*
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3. prurit naftrnterfucfeungett »om Amtöftßt entfernen müf¬

fen/ feaben bafüt oie nämltcfre 9tetfccntfcfeäbigung

jn bejiefeett/ melcbe ibnen nacb bem ©efeße in
Etotlorocefjfacbcn jufömmt.

3) ©iefe gntfcfeübipnfl mitb ibnen / menn nicbt

btitte Betfonen ju beten Sejafelung oetnttbeilt
merben ober menn bie baju Berurt&eilten ja&.
Ittngöttnfübifj finb/ oom ©taate oergütet.

4) ©iefeö ©ecret, wetc&eö in bie Sammlung ber

©efeße tmb ©ecrete aufgenommen merben feil/

tritt oon nun an in Äraft.

©egeben in Berti/ ben 3. 3l»ril 1850.

Siamettö beö ©rofjett Statbeö.*
Ser Bijeoraftbent/
®b. ©arïttt

©er ©taatöfebreiber»
9t. SBctjermatm.

©er SRegieruttgöratb beö Äantonö Bern
befcfeltefjt

bie Bottjiebung beö oorfiebenben ©ecretö.

Bern/ ben 3. Siprit i85o.

Siamene beê Stegierungêratbjegt
©er bräftbent, •;?

Ç&tàmpfLi.

©er SRat&öfcbreiber/

93Î. ». (Stürler.
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«ber

94bt(jeilung beê 3Ba(jtfretfeé 0tic]gi6&erg in bic

SBaÇïfreife Sîiggiéberg unb 9tûggHt}erg.

©er ©rofje Sîatb bes Âantoné Sem,
auf ben îSortrag beö StegterungSratbeS/

befebtiefit ;

§. ••

©er bisherige SSafetfreiS SJtiggiSberg für bie Sab'
ten in ben ©rofen Statfe wirb oon nun an in folgenbe

jmei SSafetfrcife abgetbeitt:
©etlenjabl. Anjat}! bet ©rofjrä'be.

0 SSablfreiS StiggiSberg ;

Äircbentburnen 4618. 2,

(SBerfamtntungSort StiggiSberg).

2) SBafetfreiS StüggiSberg :

StüggiSberg 3242. 2.
(BerfamtntùngSort StüggiSberg).

'
• §. 2.

©er StegierungSratb ift mit ber S3ou*jiebung î>|cfeô

©efreteS beauftragt.

Bern/ ben 4. stprit isso.
Stamens beö ©rofen Statbeö:

©er Bräftbent/
^ 0itcjfjclctr.
©er StaatSfcfereiber/

9t. 2Bctjcrotann.
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4. ajmi ©er Stegierungöratb beò Stanton* Bern
185°-

bcfcfelicßt:

Borße&enbeö ©ecret foli in Boiijtébttng gefefit/

ben bet&eiligten ©emeinben mitgetfeeitt nnb in bie ©amm.

lung ber ©efeße unb Scerete aufgenommen merben.

Bern/ ben 4. Slprit isso.

Stamen* be* Stegierung*ratfee*:
©er Bräftbent/

Stäntpfft.
®er Statfeöfcbrei&et/

9Ä. ». Stutter.

£ efret,
betreffenb

4. mni ben Berfammlungêort beé 28ûfjlfreifeé .-pitterffngen.
1850.

©er ©roße Statt) beê Canton* Sern/
auf ben Bortrag be* Stegierungöratbeö/

befcfelteßt :

Sn bem SSablfreife Witterungen fott ber ört ber

SSabloerfammlung für ben ©roßen Statb abwecfefeln

itoifc&en £iltetftngen unb ©tgrtömnl ; für ba* näcbffe

Sötat iß ber lentere Ott at* Berfammiung*ort bejeic&net.

Bern/ ben 4. storti isso.
Stamen* be* ©roßen Stätbe*:

©er Bräftbent/

©er ©taatöfebreiber/
St. aSetjermauu.



©er ©retje SKatß beé jÇautoné 33eru,
in Betrachtung ber Slotfemenbtgfeit, fu^ ben btö«

berigen 2Babïfreiô peigne einen anbern Berfammtungö«

ort ju betiimmen, nacb SWafigaoe ber Sage ber perfchfe»

benen baju gehörigen Drtfcbaften /

in tbeittoeifer Abänberung beö ©efefeeö »om 14.

Suit 1846

bcfcbliegt:

i) bie ©emeinben Bourrignon, îûlooelier, Bieigne,
Poggenburg unb ©oibièreô, im Amtöbejirfe
©elööerg, bitben fernerbin einen SSabtfreiö.
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©er Slegierungératlj beé $antoné S5ern ^J*»1"

feefcblieêt:

Borffefeenbeö ©ecret foa ben beseitigten ©emcin-
ben mitget&ettt unb in bie Sammlung ber ©efefee unb

©ecrete aufgenommen merben.

Bern, ben 4. April 1850.

Siamenö beö Stegierungöratbeö:
©er Brâ'fibent/

<&tämpfii.
©er Svat&öfcbreiber,

SS». ». ®tiirler

©efret,
betreffenb

ben Bcrfammlungéort beê 28af;lfreifeé <ßleigne.
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4. aunt 2) Sütopclier ift »on nun (in atö Berfammlungöort
185°-

beftimmt.

3) ©iefe« ©eeret tritt mit feiner Befanntma.
• cfeung in Äraft.

Bern/ ben 4. April isso.

Siamenö »eö ©roßen Sì at 6 e 3 :

©er Bräftbent/

Sitacele*.
©er ©taatöfebreiber/

2t. aBetjerntfttttt.

©er Stegierungöratb beö Äantonö Bern
befebtiefit :

Borttefeenöeö ©eeret foli in BolI$iefeung gefeßt/
ben bet&eiligten ©emeinben mitgetbeilt unb in bie

©ammtung ber ©efe&e unb ©ecrete aufgenommen

merben.

Bern, ben 4. Aprii isso.

Stamenö beö Stegierungöratbeö
©er Bräftbent/

3tam*pftt.
©er Stat&öfcferetber,

9Ä. ». Stürler.
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über bte

©emihren tm ewiprojejfe «nb im SSolljieljungeioers

fahren in (Scr)«lbfacr)en.

©er ©relie Sîath beê Âantonê Sern,
itt Betrachtung..

baß baö ©efen über bie ©ebübren im Si»if»rojeffe
nnb im S3oH}tefeungöoerfabren in Scbulbfacbett »om 22.

£crbftmonat I847 btöber bloß eine prootforifebe ©eliung
hatte unb nach §.84 bie Sïeoifton beöfelben oorgefebrie»

ben ift i
nach nochmaliger beratbung ber biefifälligen 25e.

ftimmungen /
befcbliefit :

€arif über öie ©ebütjren in bnrgrrltrfyrn
Heel)töfacl)en.

I. $6dl.
©ebufjren im 6iöi(projefj»erfahren.

Zittì I;
©eriebtögebübren.

I. abfcbnitt.

©ebübren beim Auöföbnungöoerfucfee nnb in -Streitig*
leiten/ bie ber Äomretens beö griebenöriebterö ober beö

©erichtöprüftbenten unterliegen.

§. 1.

©er griebenöricbter ober ber Schreiber beö ©eriebtö»

»raftbenten bejieben:

3a^d«n9 1850. 6



82

12. «frit gr. SHp.
Î850

1) für pie Ausfertigung î>cr SBorfabung/ mit
Snbegriff oer SSerfaumnifi biefelbe bem

SBeibcl jujuffetlen — 4o

2) gür jetés Sîebenboooel — io
3) für tie Brotofoßfüferung bei einer fompe«

tenjrtcfeterlicfeett Berbanblung, oter bei ter
Abfcbliefjung eines BergleicfeS oon jeter
Partei - 40

4) gaHS beim AuSföfenungSoerfucb ter Ab.

fiant erflärt mirt oter fein Bergleicfe

ju ©tante fbmmt, fo bat ter Bortater
oter, menn biefer ausbleibt/ bie erfcfeienene

Partei für tie gübrung beS BrotofoHS

jn bejafelen — so

5) für bie Ausfertigung eines BergletcfeS ober

©prucfeS — 4o

menn ber Berglcicb oter ©prurb über

eine ©eite bäU, oon jeter folgenben ©eite — io
6) für ein Sewgnifj über taS Ergebnis ter

Berfeantlung — 25

7) für tie aJtitt&eitutig teS UrtbeilS an tie
ausgebliebene B«rtei (B. §. 3ti)/ mit Sn.
Begriff ter Sufteflung «n ten Söetfeet — 4o

8) für 9tequifttionSfc6rei6ett «tt anbere Stieb,

terämter — 30

§. 2.

©er SSeibel bejiebt :

1) für jebe Berriefetung- mit Snbegriff ber

Stücfftellung beS AfteS an ben SRicfeter — 30

2) für Abmart/ mit Snbegriff anfälliger
SiecbtSrüfe, oon jeber «Partei — io
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II. A&fcBniit. 12. «Imi
1850.

Berfeanbfungen in ©treitigfeiten, bte ber Äompetenj
beö Simtögericfeteö unterliegen.

§. 3.

gr. 9tp.
Stn ©prucb< unb Siubienjgelb feat jebe Bar.

tei ju £anben beö ©taateö ju bejablen:
1) für baö Urtbeil in ber $auptfacfee • 2 —
2) für bie Beurtbeilung einer felbffftänbig

oerbanfeelten Bor- ober Swifcfeenfrage i -
3) für jebe Berbanblung / bei wetcber lein

Urtbeil gefällt toirb — so

§. 4.

©er ©eferetfeer bejiebt:

i) für bie gübrung beö Brotofotlö bei bem

Urtbeil in ber Jpanptfacbe'oon ieberB«rtei i so

-2) für bie BrotofoHfübrung Bei Swifcfeenoer.

feanfetnngett/ fomie menn fein Urtbeil ge-

fällt mirb, gteicßfaaö oon jeber Bnrtei — 75

3) wenn Sengen abgebe« werben müffen, fo

bat ber Betoeiöfüferer überbief oon jeber

Slbbörung ju bejablen — 25

4) für baö #auptboppel ber Sabungen an bie

Seugen ober Experten, mit Snbegriff ber

Suftellung an ben Seibel — 4o

gaffö bie Sabung infolge ber Slufnabme

ber Beweiöfäfte ü6er eine ©ariffeite bält,
oon jeber folgenben (Seite mebr — 10

5) für jebeö Rebenboppel, oon ber ©eite - 10

6) für bie Slnöfertigung eineö Urtfeeüö, fo-

fern biefe oerlangt wirb, für jebeö ©oppel 1 —
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12. Siimi gr. 9îp.
185°- hält bas Urt&eil mebr aI3 3 ©citen, Don

jeber folgenben ©cite meçr — 20

jebocb nie mebr als 5 —

©er 33eibet bat ju bejieben :

1) für bie SDlittfeeituttg einer Sabung, BJiffen.

iaffung u. f. m. — 4o

2) für Stbmart bei bem .•paur-turtbeile, »on

jeber Partei — 4o

bei einer anbern Berbanblung — 20

3) für einen StecfetSruf • — 20

III. Abfcbnitt.

ÖrbcntticbeS Brojefjoerfafercn.

Äaöitel 1.

Snftruftion b e 8 r 0 j e f f t t.

§. 6.

gür bie SSerbanblnngen oor bem ©ericfetS.

»räfibenten ift ju £anbett bes ©taates ju be«

jablen :

1) bei einem ttrtbeit über eine felbfifiänbig
oerbanbelte Bor» ober Sroifcbenfrage, unb

bei ber Ausfüllung beS BemetSentfcfeeibeS,

oon jeber Bortet 1 —

2) für bie SDtoberation einer felbftfta'nbtg an«

gebrachten Entfcfea'bnifj. ober Äoftenforbe-

rung (B- §. 332), oon bem gntfcfeäbnifj'
ober Äoftenforberer 1 —

3) bei einer anbern Berbanblung, »on jeber

SJJartei — 50



§. 7.

©er Schreiber bat ju bejiefeen :

i für bie gübrung beò BrotofoltS, »on jeber

Battei — 75

23ei bee Beftimmung »on Entfcbäbnift*
nnb Äoftenfotbetungen (§. 6/ 3abt 2) ift
biefeS Emolument bloß oon bem Em*
fcfeäbnifi. ober ßoftenforberer ju bejieben.

Serben jebocb çaupttbeile beS BrojcffeS

ju Brotofoll gegeben / fo gebührt bem

Schreiber, menn baö Brotofoll über oier

Sariffeiten hält/ oon jeber folgenben 6eite
mehr — 30

StefeS lettere Emolument ift nur ein«

fach J« be^kbrn unb oon ben Barteien
gemeinfehafttich ju bejablen,

2) für jebe Sengenabfeörung — 4o

3) für taS £auptboppet einer amtlichen Sa¬

bung ober Sßtffenlaffung, mit Snbegriff
ber Suftellung an ben ïBeibel — 4o

wenn biefelbe über eine Sariffeite hä'lt/

»on jeber folgenben Seite mehr — io
für jebeS Rebenboppel, »on ber Seite — io

4) fur bit Ausfertigung eines richterlichen
UrtheilS i so

hält baSfelbe über brei Seiten, »on jeher

folgenben Seite — 20

jebocb nie mehr als 3 —

5) für Abfcbriften oon eingelegten Schriften/
SluSjüge aus ben Brotofollen u. f. ro./

85
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12. «MI gr. Rp.
1 H°i I

mit Inbegriff ber Beglaubigung, »on jeber

©eite - is
6) für bte Slbfaffung teö ©cferiftenoerjeicfe-

niffeö (Rotuluö) - 50

menn baöfelbe über jmei ©eiten feält/ oon

jeber folgenben ©eite — 20

7) für ein einfacfeeö gtnlagöjeugniß/ binftcfet*

tiefe ju ben Sitten gegebener Scferiften

(% §. 109) — 20

roenn baö Seugniß bie Singabe ter er-

fcfeienencn Parteien unb ber Verfügung
teö Ricfeterö entfeäit (B. §. 112) — 4u

Sie Slnmertung ter Verfügung teö Riefe-

terö foil jefeoefe nicbt in alle "Sinlagöieug-
niffe aufgenommen/ fonbern ju Tanten
jeber Partei bloß einfach auögefertigt
roerben.

8) für einen Empfangfcfeein ober ein Seugniß
über getroffene Stpetlationöoorteferen/

Hinterlegung oon ©eferiften u. f. w./ mit
Inbegriff ber ÄontroBirung unb anfälligen
RücfffeUung — 40

§. 8.

3)er SSeifeel feejiefet*

1) für jete Bemcbtung/ mit Seugniß — 4o

2) bei ten Slufeienjen für Stbmart/ oon jeber

Partei — 20

3) für einen Recfetöruf — 20

4) für feine Bemüfeung/ bie Sitten bei bem

Slmtögericfet in Umlauf ju fefien/ oon jeber

Partei 1 —



§. 9-

Bei Reifen,» jum Swede oer Einnahme oon

Slugenfcbeitten / oer Slobörung oon 3eugen je.

bejieben bie betreffenben Beamten für ibre 5tuö-

tagen folgenbe Sntfcfeäbigungen :

1) roenn bie Entfernung über eine biö brei

Stunben betrügt:
ber ©ericbtöpräftbent 3 —
ber Schreiber 3 —
ber SBeibet i so

2) wenn bie Entfernung über brei Stunben
beträgt/ oon jeber fotgenben Stunbe mebr:
ber ©ericfetöpräftbetit ' l —
ber Schreiber — 75

ber BJeibet — so

Stapitel 2.

SBetfeanblungen «or bem Amtegerichte.

§. 10.

Bei ben Berbanbtungen oor Amtsgericht i|t
ju £anben beö Staateö oon jeber Battei jn
bejahten :

1) oon jebem Urtfeeile in ber ipauptfacfee 4 —
2) oon jebem Urtbette über eine fetbfiftänbig

oerbanbette Bor- ober 3wifcbenfrage, j. B-
über bie gegitimation eineö Beoollmäcfe.

tigten, bie Siebeteinfefeung in ben oori-
gen Stanb te. l —

3) oon Berbanbtungen/ bei welchen fein Itt'
tbeil ftattgefunben — so

87
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§. ii.
©er ©cfereifeer bejiebt:

t) für bie gübrung be* Brotofoll« bei bem Ur.
tfeeife in ber £auptfacfee/ oon jeber Bortet l so

2) bei 3wifcfeenoerfeanblungen/ fo mie in ben

gäßett/ mo fein Urtfeeil flcfäüt mirb — 75

3) für bie Ausfertigung beö Urtfeeitö, fofern

biefe begehrt rotti), oon jeber Battei i so

menn mit ber £auptfacfec gleicfejeitig Bor.
obet Sioifcfeenfragen erlefeigt merben 2 —
fallö baö Urtbeil über brei «Seiten feält/

oon jeber folgenben ©eite mefer — 2o

jebocb nie mefer alö:
a. für baö Urtfeeil in ber £auptfacfee 5 —
b. für ein Urtfeeil über eine felfejiftänbig

oerfeanbelte Sncibentalfrage 3 —
4) für Sluöjüge auö ben Brotofollen k.i mit

Inbegriff ber Beglaubigung, per ©eite — 15

5) für bic Sabungen unb SDlittfeeilungen/

welcfee infolge einer Appellation u. f. w.

nötfeig werben/ mit Snbegriff ber 3»IW*
lung an ben Seifert — 4o

für jebeö Rebenboppel — io
§. 12.

©em Seifert ifi ju bejablen :

1) für Abwart bei einem Urtfeeile in ber

^auptfacfeC/ oon jeber Bartei — 50

2) bei einer einfachen Berbanblung/ oon jeber

Bartei ' — 20

gür Recfetörüfe unb anbermeitige Ber.
riefetungen feejiefet ber Seifert baö näm-
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liebe Emolument/ wie feet ber Snftruftion 12. mu
beö Brojeffeö.

i8W'

«apitel 3.

AppeUatton8öerfafer?n.
§. t3. gr. Rp.

SBirb in einem «Streitfälle oon bem Stecbtö.

mittel ber Appellation ©ebrauefe gemaefet/ fo ift

ju £anben beö «Staates ju bejablen:

1) bei ber Abgabe ber Aften an ben ©ertifetö.
prä'ftbenten (B. S§. 344 nnb 345):

a. bei ber Appellation in ber £aupt.
fache 8 —

b. feci Urtfeeilen über eine felbftflänbig

oerfeanbette Bor. ober 3mifefeenfrage

ober eine Sntfcbäbigungöfeeffimmung 4 —
c. bei einem Refnrfe über eine Äoftcn.

befiimmung 3 —

Machen beibe Parteien oon bem SRecfetö«

mittel ber Appellation ©ebrauefe/ fo wirb
bit ©ebübr nur einfach oon berjenigen be.

jaPt, welcfee in ber £auptfacfee appcCirt;
ftnb bie Bcfcbtoerben beiber Parteien
oon gleichem Belange; fo feaben bie*

felben bte ©efeüfer gemeinfcfeaftliefe ju be.

jabten.

2) Spruch, unb Bcrfeanbtungögefeüfer/ oon

jeber Mirtei:
a. ooneinem Urtfeeil in ber .•pauptfacfec/

mit Snbegriff anfällig gleicfejeitig
oerfecnbelter Bor. ober Smtfcfeen-

fragei 4 —
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i2- *tmi gr. Rp.
1350' b. »on einem Urteile über «ine felbft.

fiänbig oerfeanbette Bor. ober 3wi'
fdjenfrage 2 —

e oon einer Berbanblung/ bei roelcber

fein Urtbeil gefällt mirb 1 -
Sei Refurfen «ber eine ÄofienbefHm.

mnng/ mirb ju £anben beö ©taateö on-

fer ber unter 3«bt 1 lilt- c- auögefefe.

ten ©ebübr niebtö bejogen.

3) Scfereibgebüferen/ oon jeber Partei:
a. für bie gübrung beö Brotofolts 1 so
b. für bie Sluöfertigung beö Urtfeeild in

ber £au»tfacbe/ mit Snbegriff ber

allfällig gleicfeieitig beurteilten Bor.
ober 3n>ifcfeenfragen 4 —
menn baffelbe über jebn Seiten bält/
oon jeber folgenben Seite mebr — 20

/ c für baö Urtfeeit über eine felbjtftän.
big oer&anbelte Bor. ober Swifcfeen.

frage 2 —
menn baffelbe über fünf Seiten feält

oon jeber folgenben Seite — 20

d. fürBrotofollauöjügete.oonberStte — 15

e. für bie Rücffenbung ber Slftett/ be.

bufa ber 3ufieDung unb ber Sludge

beHlbfprucbtermin* an bie Batteien — 75

§. 14.

Sföenn in einem Recfetiffreite ein £feerau.

genfebein nötbig mitb/ fo bejieben bie bierju
abgeorbneten Sötitgliefeer bet) Appellation* tinb
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jtaffauonöbofeö, unì» »er Sefretär atö Steife- im-
entfcbäbigung:

a. wenn »ie Entfernung über eine biö brei

Stunben beträgt/ jeber 3 —
b. wenn biefelbe über brei ©tunben beträgt/

»on jeber folgenben Stunbe 1 —
®iefe Entfcbäbigungen werben »on ben

betreffenben Sttcbterbeamten su eigenen

Tanten bejogen.

S. is.
Söirb in einem Streitfälle ber StooeDattonö..

unb Äaffationöbof abgelehnt unb bie Stieber«

fefinng eineö aufjerorbentlicfeen ©eriefeteö be-

gebrr (§. io. B. tefeteö a linea), fo ffnb bie

bureb bie SlnffteHung beö aufierorbenttieben ©e.

riebteö »erurfaefeten Äoften/ gatlö baö Stefufa-

tionögefucfe oermorfen wirb; oon ber Partei ju
bejahten/ welche baffelbe angebracht hat. ©irb
hingegen bie Slfetebnung gegrünbet erfunbeu/

fo haben bie Parteien fetofi bie otbentlichen

©ebübren ju bejahten.

S. 16.

£>em SSeibet gebührt:
1) für feine Bemühung/ bie Sfften bei bem

©ericht in Umlauf ju fefien/ »on jeber

spartet i so

2) für Slbwart/ oon jeber spartet — 4o

3) für einen £Recfetöruf - 4o
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il. Slpril »... v
imo. ^t*6*11 •

Slnwattögebüferett.
I, QlifchmU.

©ebübren l>ev ?lb»ofaten (gürfprecber unb Brofurotoren).

Saöitct 1.

©ftjriftlicbe Arbeiten.

§. 17. ge. 91».

Sur eine Borlabung fatiti geforbert toetbeti l —

gär jebeö Rebenboppel berfelben — 15

§. 18.

gür tfutibmeicfeuttgett/ ©treitoerfüttbigttngen/
entfcbabntfjforbcruttgen it. f. to., oon ber ©ette i —

für jebeö Rebenboppel, oon ber ©ette — is
©er Richter foli jeboct) oon Slmteörocgen

barauf achten, bafj feine unnünen Äunbrnacfeutt'

gen ben Parteien in Reehnntig gebracht »erben.

§• 19.

gür ben ßlag. ober 3lnttoortöoortrag (B.§§.
134 unb 145), fomie für bie ferneren gefeßlich

jutäfftgen £auptoorfehren (B. §§. 156 unb 157)/

fofern biefelben fcbrt'ftlicfe eingegeben unb nicht

blofj burch ben Stftuar p Brotofoll genommen

werben, oon ber ©eite i —
für baö Rebenboppel ber Älage, oo« ber ©eite — 15

3« ©treitigfeiten, bie oor bem Slmtögerichte

fummarifch oerhanbelt werben, wirb jebocb für
bie Stlagoorlabttng nie meferabnuttirt alö i —
iinb für jebeö Rebenboppel — is

gür bie folgenben Vorträge (Jlntmort, Re-

plif te.) bann foli in bergleichen gäden, außer



ben btenacfe (§. 25) feefttmmten ©ebübren für
bie münblicbe Berfecfetung/ fein meiteteS Emo*

iument in Rechnung gebracht merben.

§. 20.

gür bie einfache Ausfertigung eine* Äoften.

oerjeichniffcS/ »on ber Seite — 50

§. 21.

gür Befcbmerbcfcfetiften/ Sülemotiale, ©ut-
achten u. f. m. fann »on bet ©cite geforbert
werben 1 —

gür eine Befcbmerbefcbrift in gtreitigfei-
un, welche ber Äompetenj bes griebenSricfe-

terS/ ©ericbtsr-rciftbenten ober Amtsgerichtes

unterliegen/ barf jeboch nie mehr geforbert
werben als" 6 —

§. 22.

gür jeben notfewenbigen Brief ju Einholung

»on Auffcfelüffen u. f. w. — so
bis fei>cbftenS — 75

Kapitel 2.

<f tfcbeuuttigtn unb münblicbe Botträgt.
§. 23.

gür bie Erfcfeeinung ober Berbetfta'nbuttg

in ©tteitfachen/ bie ber Äompetenj beS grte-
benSrichterS unterliegen/ fowie für bic Erfcfeei-

nung bei bem Dermin beS AuSföfenungSoerfu-

d)eS/ mo biefe gefefilicfe juläfftg ift (§. H7. %),
fann ber Aboofat forbern t so

Senn jeboch in einem Streitfälle, welcher bie
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1850'

Äompetenj beö ©eriefetöpräftbenten üfeerfteigt/ bei

bem Stuöfijfenungöoerfncfee ober mäbrenb beö Sau-

fcö beö Brojeffeö unter SDtitroirfunc, ber Bar-
teianmälte ein Söergteicb ju ©tanfee fötnmt/ fo

bat jeber berfelben für feine baberige 35emü-

buna, ju bejieben 4 —

§. 24.

Unterliegt bie ©treitfaefee ber lotnpetenj beö

©eriefetöpräftbenten/ fo gebührt bem Slboofaten

für bie Erfcfeeinung unb münblicbe SSerfecfetun^:

a. wenn ber ©treitgegenftanb ben SBertb oon

gr. 50 niefet überfteigt l 50

b. menn ber ©treitgegenftanb über gr. 50

beträgt 2 —
biö 4 —

§. 25.

gtt ©treitigfeiten/ bie ber Äompetenj beö

Slmtögtticfeteö untettiegenr gefeübtt betn Stboo-

taten:
1) für bie Erfcfeeinung oor bem 3tmtögericfet

unb bie münblicbe Berfeanbtung unb 25er»

feefetung 6 —
biö to —

2) menn jeboct) jum Swecfe einer SSeroetö-

fübtung te. ein fernerer Dermin beftimmt
mirb §. 300). fo fann für bie jtoeite
SBetfeanbtnng niefet mefer angefefet merben

atö 4 —
biö 8 —

Sn biefen ©ebüferen ftnb alte Sßorfefe.



ren inbegriffen/ weiche »or ©ericbt getroffen

werben müffen/ mit Ausnahme ber

Bortrà'ge in Bor- ober Swifcbettfrage«/
über bie eine befonbere Berfeatibtung ffatt«

gefunben.

3) «Senn an bem Erfcbeinttttgötage obne mei-

tere Berbanblung eine Sermtnöoertä'nge»

rung geffattet wirb ober in berfelben

Seife ber Abffanb ober bie Unterjiebung

erfolgt/ fo fott jebocb/ fofern ber Aboo.

fat an bem Ott ber Erfcfeeinung wohnt/

nicht mehr in Rechnung gefegt wetben alö;
a. im Satt eineö Abflanbeö 3 —
b. im gall einer ©erminöoerlängerung 2 —

§. 26.

Bei ©treitigfeit/ welche bie Äomoetettj beö

Amtögerichteö überfteigen/ bût ber Aboofat jtt
bejieben:

0 Snftruftion beö ^rojeffeö:
a. wenn ber Brojeft in bem jur An-

feringung ber Antwort heftimmten

Termine biö ji»m Aftettfchltiffe ober

jttm Beweiöentfcheibe fortgeführt
wirb/ je nach ber ©atter ber Ber.
hanblttttg ttnb ber Sichtigfeit ber

«Sache 8 —
biö ii —

biefer ©ebühr ftnb aber bie

münblicbett Borträgt/ welche bnreb

bett Aftnar ju Brotofoll genommen

worben/ inbegriffen (§. 18).
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12- aj>rtt gr. SR».
185°- b. wire feingegen bie Berbanblung niefet

in einem Sermine biô jum Beweis,
entfefeeifee ober Slfttnfcbluffe fortge.
fübrt/ fo barf für eine Erfcfeeinung

ober Berfeeiftänbung im £aupt»er*
fabren niefet mefer angefeçt werbe«

ats 3 -
bi« 6 —

©iefeBeiiimmnngfinbetjebocfeifere
Slnwenfeting niefet, menn bie Berbanb»

lung burefe ein unjttlafffa.eS SermittS»

feegebren unterbroefeen mirb (B-M9
am Enbe)/ fonbern eS feat in biefem

galle bie spartet/ welcfee mit iferem

SerminSgefncfee aogeroiefen worben/

jn ^anben beS SlnmattS ifereS ©eg'
nets bie sub litt. a. feeflimmte ©e«

bübr ju bejablen.

e. für bie Erfcbeinung ober Betfeet*

ftänbung bei einem Slugenfcfeeine/ ei.

ner 3euge»abfeöruug ober einer Ei.
beSIeifiung/ mit Snbegriff ber münb.

liefeen Borträge unb ber attfättigen

ErtätttetttttgSftagen 4 —
bis ioti,
für eine einfache Etfcbeinung bei ber

Eröffnung beS BeweiSentfcfeeibeS ober

tiner anbern »rojefiteitenben Berfü«

gung beS SRicfeterS 2 —

2) Berträge bei bem Afefprucfetermint;
a. in etiler Snjtanj;
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aa. für Slftenftubium unb ceti münb-

lichen Bortrag in ser £au»tfacfee 8

biö .12
bb. für bie münblicbe Berbanblung über

Bor. nnb 3toifcfecnfragen, in allem 6

bis io
b. »or bem Öfeergertcfetc :

aa. für baö Stubium ber 31ften unb ben

münbricfeen Vortrag" in ber Haupt«

fache ,16
biö 24

bb. bei felbftftänbig »crbanbelten Bor«

unb 3i»ifcfeenfragen io
biö .20

Stapitel a.

Sì e i ft e n t f äjäb ig « na ch.

§. 27.
SSenn fich ber 2lb»ofat in Streitfallen, beren

SSertb einbunbert granfen übcrfleigt, auf mehr

alö eineStunbe »on feinem SSohnorte entfernen

mnfj, fo gebührt ihm alö SRctfeentfcbäbtgung,

mit Snbegriff ber SRücfreife itnb ber 3ebrungö.
festen :

1) in Streitfachen, bte ber Äompetenj beö

Slmtögericbtcö unterliegen :

a. hei einer Entfernung oon mehr atö

i biö brei Stunben 4

b. »enn bie Entfernung mehr beträgt,

oon febee Stunbe 2

jeboch nie mehr alö .10
Safiwiang 1850 7
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2) in appettabeltt gälten:

a. wenn bte Entfernung mebr alö l biö

3 ©tunben beträgt 8 —
h. menu biefclbe größer ift, »on jeber

©tunbe mebr 2 —
jeboct) barf eine Partei ibrem Sßrojeft.

gegner, menn eö ftct) nicbt um einen

ofeergericbtttcbenSBortrag feanbett, nie

mebr in Rechnung bringen, atö 20 —
§. 28.

SSenn, in bem nnter Sohl 2 oor,
gefebenen gatte, ber Qtboofat, an

bemfelben Sage unb an ber nämti-
eben ©erichtöftetle mehrere Söerbanb.

tungen, für melche bem ©egner Rei-
fefoften oerrechnet merben bürfen

(§. 29)., ju beforgen fear, fo hat ber-

fetbe oon jebem 'feiner Klienten
nur eine halbe Reifeentfcftäbigung ju
bejiefeen. SSenn bie Parteien oon

• biefer SSergünftigung ©ebrauefe ma.
efeen motten, fo ftnb fte jeboch gebat.

ten ben Slboofaten für feine ©ebüfe.

ren an bem ©ericbtötage felbft auö.

jufeejabten.
SSenn ber Slboofat in armenreebt.

liehen ©efefeäften reifen muft, fo mirb
ifem bie Reifeentfchäbigung/ fofern er

bteftfatlö nicht oon ben karteten 95c-

jafetung erfeätt, oon ber Suftt'jfaffe
oergütet. 2>tefe Söergütung barf je.



bocb jmei ©rittet ber orbentlicben

SHeifcctttfct>äbiflung nicbt überfteigen.

§. 29.

®ie Retfeentfcfeäbigung fann bem ©egner

nur in ben folgenben gälten in Rechnung gc
bracht merben :

1) für bie Erfcbeinung ober SBerbeiftänbung

bei ber Anbringung ber Hauptoorträgeber
Parteien im orbenttichen Brojeftoerfabren
(S. 26, Saht l, litt, a unb bi. SSenn

bie H«uptanträge in mehrern Terminen

»orgeferaefet werben, fo barf jeboch in

feinem gatte mehr atê eine Reifeent.
fcfeäbigung angefeftt merben.

2) für bie SSeimohnung bei einem Augen,

fchein, einer Seugenabhörung ober einer

EibeSoerfeanblung (§. 26,3ah( 1/ litt, c) ;
3) für bie Berfeeiftänbung bei bem Sermine

beö AbfprucbS in erfter Snftanj ober oor •

bem Appellations * uttb ÄaffationSbofe

(§. 25 unb §. 26, Saht 2).

Kapitel 4.

«Betàthungen, JDurcfcgehung oon ©djrifteit,
93 of ottone n te.

99

gr. Rp. 12. stoni
1850.

gr. Rp,
§. 30.

SSenn ein Aboofat infolge befonbern Auftrags
einer Battei ober bei Antaft ber Berbanblung
eines Streitfalles Aften burefegeben tnttjj ober
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12. «Pnl gr. Rp.
185*1.

einer Spartet in RecbtSfacfeen münbtiefe Rath er.

ibeilt/ fo ill er berechtigt/ fich bafür nach 93er-

bättntfj feines SeitaufmtinbcS unb ber

Sticbtigfeit ber ©ache befonberS entfebäbigen sn laffen.

©ie baberige Entfcbäbigung wirb/ wenn
ftefe bie Beteiligten barüber nicht oerfiänbigt
haben/ auf Begehren ohne weitere Berbanblung
burch ben SDtoberatiotiSrichter beftimmt.

S. 31.

Efeenfo fann bet Slboofat feiner spartet eine

oerhältnifjmäfüge Entfcbäbigung für feine Ber-
fäumnif; uttb Reifefoften in Rechnung bringen/

wenn er jum Sweefe ber Einleitung ber Bro-
jefjoerhanblung genötbigt iti/ ben ©treitgegenftanb

oorläuftg ju feefiebtigen, barüber 3e<cfe-

nungen ober Riffe ju ben Sitten ju bringen te.

§. 32.

gür jeben nöthigen ©ang auf baS Richteramt

ober auf baS ©efretariat/ jum Swecfe ber

Hinterlegung ober ber Einftchtnahme oon ©eferif-
ten ober ber Erhebung »on foteben/ gebührt
bem Stboofatett — 75

f. 33.

gür bie Einholung ber Bewilligung beS Richters

ju einer Borlabung ober SSiffenlaffung,

mit Snbegriff her Suftetlung bes StfteS an ben

StBcibel unb ber Rücferbebung l —
Sn biefer ©ebühr ftnb, fofern bie Berrich-

tung in bem SlmtSbejirfe/ beS SSofenfteeS beS

SlnwalteS ftattfinbet/ bie anfälligen BertoauS-
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gr. Rp. 12- SlOril
1850.

lagen für bic Berfenbung an ben SSeibel/ Rücf«

fenbung u. f. ». inbegriffen.
S. 34.

gür bie Orfcnttng nnb ^aginirung ber Rechts«

fcfetiften/ Beforgung bes EinfeanbeS unb lieber«

fcbreibimg beS AftenbefteS/ je nacb ber ©röfje
ber Brojebur -75
bis 2 - fC-

II. Abfcbnitt. ÌÌ
©ebübren ber RecfitSagenten. / ^

I. ©ifetiftUdjc ajorfffetnt.

§. 35.

gür baS ipauptboppet einer Borlabutig wirb
bem StecbtSagenten abmittirt — so

für baS Refeenfecppcl — 15

§. 36.

gür bit Abfaffung »on Äunbmacbungen/

Eiitfcfeabnifjforfeerutigen unb anberer Borfeljren/

jn beren Berfertigtuig ein RecfetSagent befugt

jffr »irb/ unter ber in §. is entbaltenen Ein«

febfönfttttg/ abmittirt/ »on jeber «Seite beS

HauptboppelS — so

für jebeS nötfeige Rebenboppel, »on ber ©eite — 15

§. 37.

gür bie einfache Ausfertigung »Ott Äofiett«

oerjeiefettiffen gebüfert bem RecfetSagenten oott

ber ©eite — 4o

gür jeben notfemenbigen Brief — 25
bis _ 40



îoâ —-
12. aptii gr. Rp,

,85t)' Iï. 3Hûnb!idje Verträgt, a?afationtn îc.

§. 38.

gür bic Erfcbeinung bei bem termine ber 9luö.

fobtiutig/ iti ben ga'Hen roo bic Bertretung bureb

einen Beoollmäcbtigten julfifftg ift(§. $•)/
fo roie für eine Srfcbetnung ober Berbeifiän-

bung bei einer einfachen Berbanblung oor bem

Richter fann ein Recbtöagent forbern i so

gallö in einem Streitfälle/ welcher bie ridjter-
liebe ßompetenj überfieigt/ bei bem Sluöföfe'

nungöoerfueb ober nacb Anbefeung beö Brojeffeö/

unter ber SOiitmirfung beö Recfetöagentcn, ein

Bergleicfe ju Stanbe fömmt/ fo gebübrt ibm

für bie baberige Bemühung 2 so

§. 39.

gür eine Erfcfeeinung ober Berfeeifta'nbung

bei einem richterlichen 2lugenfcbeine, bei einer

3eugenafefeijrung ober bei bem Sermine ber

(Sibeöteijlung in appeHafeeln gälten/ je nact) ber

©auer ber Berbanblung 2 -
biö 3 —

§. do.

gür bie (Srfcfeeinutig unb münblicbe Berfecb-

tung beim Slbfprucbe fann ber Recfetöagent

forbern :

1) menn ber ©treitgegenftanb fünfjig gran.
fen nicht überfieigt 1 so

2) in ©treitfachen/ beren SSertb über fünfjig
granfen biö unb mit feunbert granfen
betrügt, 1 so

biö 3 -
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gr. 9t». 12. «lìti!
3) in Streitigfeiten, welche »ie Äompetenj

beS ©ericfetSpräübeuten überfteigen:

a. für »ie münblicbe Berbanblung »ei

Scbulb» ober RecfetSoerftcfeerungSbe..

gebren/ bei ArmenrecbtSgefucben unb

bei anbern Bor* unb Swifcbenfra-

gen, in Betreff welcher baS ©efeß

bie RecbtSagenten jum Bortrage er«

tnacfetigt 2 —
biö 3 ~

b. gür bic Snftruftion unb Berfecbtung
eineö unter ber amtSgericbtlicben

Jvompetenj ffefeenben Streitfalles/ in
Allem 3 —
biö

'
6 -

c. für baö 6tubium ber Sitten unb ben

Bortrag oor Amtsgericht in appel*

tabetn gäller. 3 —
Sn ben obigen ©ebübren ftnb atifäilige

ju Brotofoll genommene Siftate unb (Srfta'«

rungen inbegriffen.

§. 41.

gür jeben nöthigen ©ang ju bem Richter
ober bem ©eriebtöfebreiber/ Befeufö ber Sepo.
fitton ober Abholung oon Atten tc. gebührt bem

RecbtSagenten
'

— 40

S. 42.

gür bie Auöwirfung ber Bewilligung beö

Richters ju einer Borlabung ober SSiffentaffung,

mit Snbegriff ber Suffeffung beS AfteS an ben

1850.
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12. müi gr. R»-
18S0- BSeifeel uno bec Rücffeolung beöfelben/ unter

ber in §. 33 enthaltenen Erläuterung — 75

$. 13.

gür bie örbnung unb tteberfcbreifeung ber

Brojefjaften «nb bie Beforgung beö ©inbanbeo

(S. 34 oben) — 50

biö i -
S- 44.

3)en Recbtöagenten werben jebod) für bie

Beforgung ber in bem gegenwärtige« ©efeße

bejeicbneten gerichtlichen Berfeanblungcu feine

Reife- unb Sebrungöfoften abmittirt.

III. 5l6fcbnitt.

Sufafebeftitntnungen.

§. 45.

©ie Rechte unb öbliegenbeiten ber Aboofaten bleiben

bie feiöberigen. ©ie Recbtöagenten finb berechtigt/ in
aßeu «Streitfällen Sabungen nnb Äunbmacbutigett ohne

«Scbtüffe, fowie (gntfcfeäbmfj- unb Äofienfoiberungen abju.
fatjen; fie fönnen feiner in Streitfacbeti/ welche bie ßompe-

tenj beö Stmtögericbteö nicht überiieigen/ alte gefefelicfeeii

Borfehren unb Berbanbtungen oornehmen' unb enbltcb

ficht ihnen auch in appellabetn gätten baö Recht su, bei

©cfeulb. nnb Reebtöoerftcberungöbegebren/ ?lrmenrecbtö-

gefuchen/ griftoerlängerungäbegebreii, ©treitigfeiten we-

gen ©omijiloerjeigungen unb oon tSinwenbungen wiber
bic Segitimatiou eineö gegnerfc&en Bevollmächtigten in
unterer Snfìanj bie nöthigen Sabungen/ StBifFenlaffutt-

gen unb Borträge jn beforgen/ fowie bei ber Einlage
fcbtiftlicber Borfehren te, bei ben Berhanblungen im
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BemeiSoerfabrctt unb tut bem 91 ô fot ueb e »or bem '^g^"'
Amtsgericht bie karteten ju »ertreten ober ju »erbet-

flänben. ®ie Bartet»orträge im £aitpt»etfabren (B. §§.

134 ff. 146 ff. 156/ 157 unb 299)/ mit <£infcfelufj btt
oben nicbt auSbrücflicb ausgenommenen 23or- unb 3wi-
febenfragen hingegen müffen in allen ©tteitigfeiten, melcbe

bie ßompctenj beS Amtsgerichts üfeetffeigen, »on einem

Aboofaten ober oon ber Partei feibfi in Scferift oetfafjt
ober münblid) ootgeferaebt merben.

§. 46.

®ic Entfcbäbigung, melcbe eine Partei ober ihr
23eüolimäcfetigter für bie notbmenbigen Reifen, Berfäum-
niffe unb Bemühungen an ihren unterlegenen ©egner

forbern fann, ifi burch ben îOlolerationSricbtet nach

ÎOlafjgabe ber Sßicbtigfeit beS ©efcbäfteS unb beS jewei-

Ilgen Seit- unb tfofienaufwanbeS ju beffimmen.

Sn bemfelben Streitfälle bürfen jeboch nur für
einen Bepollmäcbtigten ober Äorporattonsafegeorbneten

Reife- ober <£rfcbetnnngSfofien in Rechnung gebracht

metben, unb es ftnb auch bejüglicb bet SBefeanblung ber

nämlichen £aupt- ober Swtfcbenfrage nie mehr als jwei
Reifen jum Anwälte ju abmittirtn.

ii. £f>eü.
Gebühren im BoUjiehungéberfahren in 6cf)ulb*

fachen-

I. ©ebübren beö ©läubigerS ober feines -Seoollmäcfetigten.
A. 3m otbcntliajen *BoHjitfeung§»ttfabten.

SBemtbiegorbemmj
Ï. so üfcer* £. so nietjt

(ieiat. überfietgt.
S. 47. gr. Rp. gr. Rp.

gür bie Sontrollirung beS ©cfcfeäf-

teS unb ©chreibgebühr ber anfälligen
Botlmacfet — 2ü — io
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12. St|ml SBemt bteÇerbertutg
1S50 8. 50 iibciv £.50 nicht

Heist, übeefieiejt.
§. 48. gr. R». gr. Rp.

gür bie Srlaffung ber 3«blunglauf-
forberung mit Snbegriff ber allfälligen
Beseidjtttttia. ber ©runbpfänber:

1) <Sct)rei6gebü&tr fur baö ^>a«ptboppcl — so — 20

für jebeö Rebenboppel — io — 10

Sterben mehrere Berpfticbtete he-

langt ober ift bie Betreibung mit
gegen britte Sßfanbbeftfcer gerieb,

tet, fo foa jebocb in feinem galle
mehr alö ein £auptboppel ausgefertigt

nnb bem ©cbulbner in Rechnung

gebracht merben.

2) für bie Sujiellung beö »fteö an ben

Sßkibel, Rücffeolung beffelben unb

anfällige mettere ©ange, inSlllem — 4o — 20
-Die Sahtungöaufforberung ifl bem

(Stempel nur infofern unterworfen/
atö ber Betrag ber gorberung gr.
50 überfietgt.

§. 49.

gür ben BoUjiefeungâbefebl.'

1) ©efereibgebübr beö ipauptboppclö/
mit Snbegriff bet anfälligen
Bezeichnung ber Bfänber — 50 — 30

für jebeö nothige Rebenboppel — 10 — 10

2) für bie Einholung ber Bcroiflignng
beö Ricbterö unb bie SufteHung beö

BoUsiehnngöbefehtö an ben SBeifeel — 50 — 25

Sn ben gäHen/ roo ber Bottjie-
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SBemtbteÇerôenmg 12. g^rtt"
S. 50 «der» S. 50 m'd)t IBfio

flctflt. überftetgt. löow-

butta eine 3«feIungöforberung »or« gr. Rp. gr. Rp.
auögegangen ifi/ barf blofj bie un,
ter 3«bt 2 bcffimmtc ©ebübr ge,

forbert werben.

S. so.
2Birb bie Betreibung auf bie SDltt,

tbeilung ber 3<tfelungöaufforberung ober

beö Bolljie&ungöfeefebtö wiberfproeben

(23,93. §. 431 ff. nnb 449)/ fo fommen für
baö folgenbe Berfabren biö jur Slnerfen*

nung ber ©cbutb bie Befiimmuugen beö

erfien Sfeeilö gegenwärtigen ©efeßeö jur
?inwenbung.

§. sr.
gür bie Beiwofenung beö ©lüubigerö

ober feineö ©telloertreterö bei ber Sßfüti.

bung fann bem 6cfeutbuer feine ©ebübr
in Rechnung gebracht werben.

§. 52..

gür bie 2fnorbnung unb Sluöfübrung
ber Berffeigerung :

1) für bie Bubiifation — 4o — 20

für jebeö Rebenboppel — io — 10

2) für bie Einholung ber Bewilligung
beö Ricbterö/ mit Snbegriff ber

Berfenbung beö Slfteö jur Beröf,
fentlicfeung — 75 — 4o

3) für bie Berfäumnifj juin 3weefe

ber Beiwohnung bei ber Berffei,
geruug 1 50 — 75



108

12. ffljm! äBemt tie gorberung
J850 S. 50 über« S, 50 nicht

ùetgt. überfteigt.
wenn bte Btrfeantlung über einen gr. Rp. gr. Rp.
baföen Sag Dauert, für jebe Sagö»

oerfäumnift 2 so l 25

gür Eingabe ber gorberung bei einer

gerichtlichen Siguttation fann ber ©laubiger

forbern:

1) für baö £aupttoppel. — 5© — 30

für baö Rebenboppel. — 10 — io
2) für bte Einretcbuitg beö Slftcö an

Bebörbe — 4o — 20

§. 54.

SSenn ein Stifter bie gepfänheten

©egenftänbe alö fein Eigenthum ointi-
jirt (23. 23. §. soo ff.) ober in Betreff
beö Bertheifungöentmurfeö ©treittgfet-
tett entliehen (§. 540)/ fo gelten für bie

Berbanblung biefer ©treitfaefeen tie
Borfchriften beö erften Sfeeilö beö ge-

genroärttgcn ©efeßeö.

§. 55.

Bei ber Sßfäntung oon gorberungen/
ober oon ©aeben, tic hinter einem S>rit*

ten liegen fB. B. $. 467), gebührt bem

©laubiger für tie Slnjeige ter Befcfelag-

nähme an ben ©epfänteten uttt an ten

tritten ©cfeultner oter Beftçer ter mit
23efcfelag belegten ©egenftänben:

1) ©cbreifegcfeübr ter taberigen Ra>

tiftfation:
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SSÖennbtegctrbening 12. 9t)ml
8. 50 über' 8. 50 nicbt igso

fleigt. überflcigt. '
gr. Rp. gr. Rp.

fur baö £auptboppet — 50 — 30

für jebeö Rebenboppel - — io — io
2) für bie Einholung ber Bewilligung/

«lit Üynbegttff ber B«ftcfl«ng Iti
9lfteö on ben SBeibet u«b ber 3««

rücfbotting beöfelben — 50 — 25

B. 53 e t Ar re ft en k.
§• 50.

gür bte Attöwirfung eineö Arrefieö
ober eineö Bcrboteö wegen fcbulbtger

Maefet * «Hb Sütietfegtlber gel'übrt bem

©laubiger:
1) ©ebreibgebübr beö £auptboppelö so — 30

für jebeö Rebenboppel — io — 10

2) Bafationen ju Richter «nb SSeibel — 75 — 40

§. 57.

3« Betreff beö Berfahrenö bei

Beurteilung ber ©ültigfcit beö Arrefieö

(B. B. §. 620 ff.) fommen bie Borfcbrif-
ten beö erften Sfeeitö beö gegenwärtigen

©efeçeô jur Anwenbnng.

§• 58.

2Birb gegen einen ©thttlbner bie Ber-
hättgtitig beö Sßerfonatarrefieö »erlangt/
fo fommen rücfftebtttet) ber ©ebübren für
bie Berfeanbtitug unb bie Beurtbeilung
ber bteöfälligen ©treitigfeiten gleich-

faHö bie Beftimmttttgett beö erften ZMU
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12 Slbtit aBennbttÇoiberung
,'esn 8.50 über» S. 50 niditlö>u' «eist. überfielst.

beò gegenwärtigen ©efefteö jut Slnwen-

bung.

C. ©emtinfcbaftliche 33e fl i mm u n gen.

§. 59.

SfBetttt ber (Jittleittittg ber Betreibung gr. Rp. gr. Rp.
eine rechtliche Slbfünbung oorauögebt (33.

93. §. 424), fo fann geforbert roerben:

1) für baö "pattptboppel — 50 — 30

für jebeö Rebenboppel — io — io
2) Bafationen jn Richter unb SSeifeel — 75 — 40

©ie Soften ber rechtlichen Slbfünbung
fönnen jeboch bem ©cbulbner blofj in*
fofern in Rechnung gefegt roerben, alö

er bie freunbüefee Sinnahme berfelben

oerroeigert hat.

§. 60.

ipanbelt eö ftch um bie Einfafftrung
mehrerer jablfäöigen gorberungen, welche

ftch auf ben nämlichen Xitel grünben,

fo foa in Betteff betfelben fletö nur
e i n Betrcibungöoerfa&ren eingeleitet
wetben ; wibrigenfaflö bie burefe bte £rett-

ttung oerurfachte« Äofictt bem fehlbarett

©läubiger oberBeooCmächtigten jttr Saft

fallen.
§. 61.

©ie ©treitigfeiten, welche im Saufe

beöBoajiefettttgöocrfäbrenö entfiehen, fallen

rflcfftcbtlicb ber Äofienanfä&e in bie



lit
Älaffe ber 23or. nnb Smifcbenfragen; 12/QfJ?riI

mit Slufnabme jebocb ber in §. 431 unb

im jroeiten Afefa&e beS §. 624 sorgefebe-

nen gaìle/ fofern babei bie Sticbtigfeit
ber gorberung felbft im orbentlicfeen

Brojefjoerfaferen ju erörtern ift.

II. ©ebübren ber SöolljiebungSbeamtett.

A. 3m orbentltéfeen 03 oïïj i e f) n n gô »f rfa br
* SBetm ite gotbmtng

£. so üf)«t> 8. so m'dtt
ftetcjt. überfrcigt.

§. 62. gr. Sto. gr. 9tp.

®er SSeibct bejiebt für bie einfache

SJtittheilung einer 93orfehr an ben ©cfetilb»

ner ober einen anbern 23etfeeiligten, mit
Snbegriff ber auSjufteBenben Beugniffe
unb ber Eintragung in feine Kontrolle — 40 - 20

gür baS Scugnifj über einen atlfallig
erff fpater angebrachten SBiberfpruch • — 30 — 20

£at ber ©laubiger fein ©omtjtl bei

bem SBeibel oerjeigt, fo ift biefer berech»

tigt, für bie Abnahme «nb SSerfenbung

ber etma bei ihm abgegebenen SJorfebren

j« forbern — 30 — 20

J. 63.

gür bie Bfänbung unb 6cbanung, mit
Snbegriff beS baherigen SJerbalS 1 50 - 75

ginben fich feine Bfa'nber oor, fo

bejiebt ber SBeibel für bie Racbfttcb»ng

unb baS baberige Seugnifj '. — 50 — 25

S3et ber ©ettenbrnaebuttg bereits be-

ftehettber Sßfanbrecbte iff jeboch für bfe
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12. SUml SSenn bte getbeeung
ifiBO 8. 50 über* £ 50 nicht° : flefät. übtrfteigt.

Slnfünbigung per Bfnnbung (§§. 446 unì) gr. 91». gr, 91».

455 93. 93.) in feinem gcilie mehr ut be«

sablcn alö - 4o - 20

©aö Bfa'nbungöoerfeat fott fo abge*

fafjt merfceti/ tag »ei jebem ©egenfletnbe

neben ber ©cbaßung foa'ter auct) jugleicb
ber ©tetgerungöerlöö attögefeßt merben

fann. *

§. 04.

2Benn ber 9Betfeel bei ber ^fnnbung
einen £üter befteßen nnb bemfelben eine

9lbfd)rift beö Bfän&ungöoer&alö hinter,
laffen muff ober menn er bei ber Bfâ'n.

bung »on Siegenfefeaften baö Bfa'nbungö»

»erbal bem ©runbbuefefübrer in Slbfcbrift

ju übermitteln im, gaK iff/ ober ber

©efentbner eine Slbfcbrift oerlangt/ fo ift
ihm für biefe ferner ut bejablen/ oon

ber ©eite — 4o - 20

§. 65.

©er Jpütcr ober Slufberoaferer fann

für feine 9J?übe unb 93erfäumniffe in Bf*
treff ber 93erroacfeung ober Beforgung
geofättbeterBemeglicbfeiten ober ber bâ'n»

genben grüebte eineö ©runbfiücfeö/ eine

müßige (gntfcfea'bigung forberu/ melcbe

auf Begehren eineö Beteiligten ohne

weitere Berbanblung bureb ben 9ttcfetcr

beftimmt wirb.
§. 66.

SBenn ter mit ber BoDjiefeung be-



113

äßenn bte gotbentttf« 12. »mit
£. 50 iibti-s S. <>g m'rfit i$5o

fleigt. überflctöt.

5fr. Rp. gr. Rp.
auftragt« SBctbel ftnbet/ bafj bereits eine

Befcbtagnabme »on Seite anberer Staubiger

»oüjogen morben (93. 93. §. 488

ff.)/ fo fann er für feine Berfa'umnifi
unb bie Slntnerfung beS folgenben Botl-
jiebttngSbefefetS auf bem 93erbat über bie

erfte ^fänbung forbern:
1) für bie einfache Slntnerfung einer

fotgenben Befcbtagnabme unb bie

SluSferttgung einer Slbfcbrift beo*

BfänfeungoerfealS ju ipanben beS

©ta'ubigerS — 50 - 25

2) menn bie Bfünbung oerootlfta'nbigt

unb auSgelaffene Sachen auf bem

Berbat nachgetragen merben/ in
Staem i — - 50

§. 67.

SSenn ffch ber Scbulbner ber Bfâ'n-

bung tfeätticfe miberfent/ fo hat ber SBci.
bei für fein bafeerigeS Berbat unb bie

Slnjeige an ben RegierungSftattbalter

(B. B. i 461) ju forbertt/ je «ach ber

Entfernung ttnb ber BMcbtigfeit ber

Sache / i — — 50

bis 2 - i —

f. 68.

gür bic angeorbnete Bewachung ber 3«-
gänge/ fo wie für bie etwa nötfeige Deffnung oon

Xbürett «nb Befeüttniffen gebübtt ben beige.

Satjrgattg 1850. 8
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12. at>rit jogenert perfouen âïeictjfatlô eine biUtge ©nt- gr. 9t».

fcfeäbigttng; roetebe, wenn nötfeig/ obne mettere

Barteioerbanbtung buret) ben 9ticfeter ju be»

(timmen ijt.

§. 69.

gür bte Abhaltung ber Berfieigerung unb

ben Auöruf, mit Inbegriff ber attfäaigen Ein-

rraguna beö Ergebntffeö in bte ©antfontrolte,
bot ber SBeibet ju bejieben:

1) bei gaferbabe, beren üBertb fünfjig gran»
fen nicht überfieigt i -

2) bei einem SBert&e oon 50 biö 200 gr. 1 50

3) bei gtegenfefeaften unb bei gaûrfeabe oon

einem SSertbe über jroetfeunbert granfen 1 50

wenn bie Berbanblung über einen bat.
ben Sag batteri / für jebe £agö»er»

fäumnifj 2 50

SBerben an betn nämtiefeen Sage unb

£)tte mehrere ©antfleigerungen buret) bie»

felben Beamten abgebalten/ fo ift baö

Saggelb beö Sfßeibctö auf tie »erfebie»

benen Scfeutbner ju »ertbeiten.

©agegen gebührt bem SBeibet in biefem

gatte für ben Siuöruf »on jeber Steige»
rungöoerfeanbtung überbief? — 75

§. 70.

gür bie Ausführung eineö Berfonatarrefteö
unb bie Ablieferung beö Scbulbiterö in bie ©e»

fangenfebaft, je nach ber Entfernung unb ber

Schmierigfeit ber Bottjiebung 1 —
biö -. 3 —
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71. tê, April
Für die Hinterlegung der Steigerungs. Fr. Rp.

gelder, im Falle von Streitigkeiten der Glau,
biger (V. V. §. 643) — 40

Die Deposition soll zu Handen der Kantonal,
bank bei dem Amtschaffner des Bezirks geschehen.

§- 72.

In dem Kantonöcheile/ welcher unter der

französischen Gesetzgebung steht/ hat der mit der

Leitung dcr Steigerung betraute Beamte für
die Feststellung der Anweisungen im Fall der

Konkurrenz einer Mehrheit von Gläubigern
die in § 76 Zahl 7 bestimmten Gebühren zu

beziehen. In dem alten Kantonstheile hin.
gegen wird ihm hierfür keine besondere Ver.
gütung zugestanden.

§. 73.

Der AmtSgerichtsschreiber bezieht:

1) Taggeld für die Beiwohnung bei der Stei.
gerung/ mit Inbegriff der Abfassung der

Steigerungsvoröffnung und dcr Führung
des Protokolls:
wenn die Steigerung in der Nähe statt.

findet 2 — «

wenn der Schreiber über zwei Stunden

reisen und stch verköstigen muß 4 -
Die Gebühren für die Ausfertigung

der Kaufurkunden bei der Versteigerung

von Liegenschaften werden nach dem Tarif
für notarialische Stipulationen berechnet.

Werden an dem nämlichen Tage und

Orte mehrere Gantsteigerungen durch die-
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ls, April selben Beamten abgehalten, so ist das Fr. Rp.

Taggeld des GerichtsschrcibcrS auf die

verschiedenen Schuldner zu vertheilen.

Dag/gen gebührt ihm in diesem Falle,
außer dem ordentlichen Taggelde, noch

für die Führung deS Protokolls, von

jeder Steigerungsverhandlung t —-

2) für jeden Sendbrief, mit Inbegriff der

Abgabe an die Post — 26

s) für die Führung des Protokolls bei der

Nachsteigerung i
4) für die Abfassung dcr Auszüge auS dem

SkeigcrungSkaufsvertrage/ zu Handen der

auf den nicht baar bezahlten Erlös von

Grundstückeu angewiesenen Gläubiger,oder
der Anweisungen auf unvcrstcigert gcblie»

bene Liegenschaften, von der Scire — 20

6) für die Anmerkung einer Anweisung in
dem Titel des angewiesenen Gläubigers — 20

6) für einen Empfangschein oder eine Be¬

scheinigung — 2«

§..74.
Der Grundbnchfiibrer hat für die Anmer.

kung einer Pfändung von Liegenschaften in
seiner Kontrolle und die daherige Bescheinigung,

mit Inbegriff der allfälligen spätern Auslöschung

derselben, zu beziehen — 4«

Für die Nachschlagung dcr Grundbücher
hat der Grundbuchführer/ Falls die auf die

Gant gebrachten Liegenschaften versteigert wer.
den/ keine andern, als die für die Einschrcibung
und Nachfchlagung von Handänderungsverträ.
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gen überhaupt vorgesehenen Gebühren zu be. Fr. Rp. 12, April
1850.

ziehen.

Sind hingegen die Liegenschaften unver.
steigert geblieben/ so gebührt ihm hiefür 1 -
S. Bei Güterabtretungen oder gerichtlichen

Liquidationen.

§. 76.

Der Massaverwalter / welcher zur Bereini.

gung der Masse bei einer Guterabtretung odcr

einer erblosen Verlasscnschaft bestellt mird, hat

zu beziehen:

t) für die Versäumnis zum Zwecke der Ver.
Zeichnung der Masse, der Abhaltung der

Steigerung u. f. w 1 Zo

wenn die Verhandlung über einen halben

Tag dauert/ für jede Tagsversaumniß 2 s«

2) für die Ablieferung der eingegangenen

Gelder an die Amtschaffnerei zu Handen
der Kantonalbank, bei dem Eintritte von

Streitigkeiten zwischen den Gläubigern
(§. 71 oben und V. V. §. 643) — 4o

§. 76.

Der AintSgerichtsschreiber hat zu beziehen:

1) für die Protokollirung des Begehrens um
die Verhängung der Güterabtretung oder

einer gerichtlichen Bereinigung/ mit In.
begriff der Verfügung des Richters — 76

2) für eine Publikation/ mit Inbegriff der

Besorgung der Einrückung:
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12 April Fr. Rp.
». für das Hauptdoppel — 4«

K. für jedes Nebendoxpel. - 10

s) für jede Tagsversäumniß zum Zwecke der

Verzeichnung des Vermögens, der Abhal»

tung der Steigerung u. f. w., mit
Inbegriff der daherigen Schreibereien:

». wenn die Verhandlung in einer Ent.
fernung von nicht mehr alS zwei

Stunden stattfindet 2 —
b. wenn dcr Schreiber über zwei Stun.

den reifen und sich verköstigen muß 4 -
4) für die Abnahme und Konrrollirung der

Eingabe eines Gläubigers — 2«

Z) für einen Empfangschein oder eine Be¬

scheinigung — 20

6) für jeden Sendbrief/ mit Inbegriff der

Abgabe an die Post — 2«

7) für die Prüfung der eingelangten Forde,

rungen und Beweisstücke und die Feststellung

der Anweifungen, von jeder An.

spräche — 25

Besteht eine Ansprache aus mehreren

Artikeln, so soll die Gebühr jedoch nur
einfach bezogen werden.

8) für die Ausfertigung der Tabelle über die

Vertheilung des Erlöses, von der Seite — 3«

5) für die Ordnung der auf das Verfahren
Bezug habenden Akten und Besorgung
deS Einbandes — Z«

bis höchstens 1 —



119

Dagegen dürfen für Protokollführung, Fr. Rp. t?- Avril

Abfassung der Rechnung über die Ltqui.
dationskosten u. dgl., keine weiter« Kosten

in Rechnung gebracht werden,

t«) für die Auszüge auS dem Steigerungs.
kaufvertrage zu Handen von Betheiligtcn
(nach §. 73 Zahl 4), von jeder Seite — 2S

tt) falls der Wohnsitz eines Gläubigers bei

der Amtsgerichtschreiberci verzeigt ist, für
die Abnahme und Versendung der etwa

an sie gelangten Vorkehren — 4o

77.

In Beziehung auf allfällige Streitigkeiten
kommen die im ersten Theile dieses Gesetzes

haltenen Bestimmungen zur Anwendung.
8. 78.

Der Weibel hat zu beziehen:

1) für die Mitwirkung bei der Verzeichnung
deS Vermögens, oder den Ausruf bei der

Versteigerung in der Regel .16«
wenn die Verhandlung über einen halben

Tag dauert 2 6«

tz. 79.

Gehören Liegenschaften zur Masse, so hat
der Grundbuchführer für die Nachschlagung der

Pfandregister zu beziehen i —

Allgemeine Bestimmungen.

§. 80.

In dcn in dem gegenwärtigen Gesetze festgesetzten

Gebühren sind die Auslagen für Stempel/ Postporto,
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12 April Einband der Akten, Publikationskosten, und Einregistri.
rungsgebübren in den Bezirken des Jura, wo diese noch

bezogen werden, u. s. w., nicht inbegriffen und können

besonders berechnet werden.

8. 8«.

Wo die Gebühren nach Seiten bestimmt sind, wird
die Seite in der Regel zu sechshundert Buchstaben be.

rechnet. Bei Entschädniß- und Kostenforderungen aber

soll die Seite, nach Abrechnung der Kolumnen und

Zahlen, wenigstens vierhundert Buchstaben halten, und

kein Artikel darf fünf Zeilen übersteigen.

H. »2.

Die Personell, deren Gebühren durch den gegenwär.

tigen Emolumententarif bestimmt worden, sind verpflichtet
über ihre Gebührforderungen dem Schuldner vor oder

bei deren Bezahlung auf Verlangen unentgeldlich und

gegen bloße Vergütung dcr allfälligcn Stempelauslagen,
eine spezisizirte Rechnung zuzustellen.

Der Schuldner hat das Recht, innerhalb dreißig

Tagen, vom Empfang der Rechnung an zu zählen, bei

dem Gerichtspräsidenten des Wohnortes des Förderers
die Moderation derselben anzubegchren.

Wird während des Laufes einer Betreibung die

Moderation der Betreibungökosten begehrt, so hindert
dieses die Fortsetzung der Betreibung nicht; der Schuld,
ner ist vielmehr verpflichtet die Kosten vorläufig zu be.

zahlen, er kann jedoch das zu viel Bezahlte nach statt«

gefundener Moderation von dem Empfänger zurückfordern.

Die Unterlassung der Anbegehrung der Moderation
wird alS eine Genehmigung der Rechnung angesehen.

Der Gerichtspräsident hat die Moderation, nach

Einvernahme der Betheiligten, von AmtSwegen, unentgeldlich
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vorzunehmen und dic Gebühren auf daS gesetzliche Maß 12 April

herabzusetzen. Der Kostenforderer ist schuldig seine An.
säße durch die Allen zu belegen oder fönst auf gesetzliche

Weise zu bescheinigen. Uebersteigt der ursprüngliche

Belauf der Rechnung zweihundert Franke«/ so kann von

der Bestimmung deS Gerichtspräsidenten an den Appel.
lationS. und KassarionShof rekurritt werden.

§. 83.

DiefeS Gesetz tritt mit dem 1. Juni isso in Kraft
und soll auf die übliche Weife bekannt gemacht werden.

§. 85.

Durch diefeS Gesetz werden aufgehoben:

1) die Titel 3, S/ 9 und 11 deS ersten und die Titel
1 und 2 deS vierten Theils deS Emolumententarifs
vom 14. Juni 18 ls;

2) das Gesetz über die Gebühren der Advokaten und

Agenten vom 14. Mai 1332;
3) das Gesetz über die Gebühren bei Schuldbetrei.

bungen vom 6. Juli 1832;
y der provisorische Emolumententarif vom 22. Sep.

tember 1847;
sowie alle mit dem vorstehenden Gesetze im Widerspruch

stehenden Bestimmungen.

Gegeben in Bern, den 12. April 18S«.

Ramens deS Großen Rathes:
Der Vizepräsident/

Cd. Carlin
Der StaatSschreil'cr,

A. Weyermann.
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ts.Apnl Der Regierungsrath des Kantons Bern
18S«.

verordnet die Vollziehung des vorstehenden Gesetzes.

Bern, den 12. April i860.

Namens des Regierungsrathes:
Der' Präsident,

Stämpfli.
Der Rathsschreiber,

M. v. Stürler.

Dekret
über

die Rettungsanstalt für Knaben.

Der Große Rath des Kantons Bern/

12, Apnl in Vollziehung der Bestimmungen deS Gesetzes über

die Einführung von Armenanstalten vom 8. September

1848 (8S. 1, 3 und 11),

auf dcn Antrag der Direktionen des Innern
und der öffentlichen Bauten, fowie dcS Regierungsrathcs,

beschließt:

S. 1.

Die durch daS Gesetz aufgestellte Retlungsanstalt

für Knaben soll auf dem Landorfgute bei Könitz er.

richtet und für sechözig Plätze organism werden.

§. 2.

Zu Einrichtung der dortigen Gebäulichkeiten, vor.
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läufig für dreißig Plätze, wird ein Kredit von neuntau- l2. April

send Franken bewilligt.
§. 3.

Die Anstalt leitet ein Vorsteher, dessen Amtödauer

auf vier Jahre bestimmt ist, und der nebst freier St«,
tion für sich und feine Familie bis auf vier Kinder eine

Besoldung von höchstens sechshundert Franken bezieht.

5.4.
Der Regierungsrath ist sowohl mit der Vollziehung

dieses Dekrets beauftragt, alS zum Erlasse eines Reglements

über^die innere Einrichtung dcr Anstalt ermächtigt.

Das Dekret ist in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete aufzunehmen.

Bern, den t2. April 18S«.

Namens deS Große» Rathes:
Der Vicepräsident,

Cd. Carlin.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.

Der Regierungsrath des KantonS Bern

beschließt die Vollziehung des vorstehenden Dekrets.

Bern, deu 12. April t8Zo.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Stämpfii.
Der Rathsschreiber,

M. v. Stnrler
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ISSU.

!24

Verordnung
über die

Anordnung der Wahlen und die Konstituirung der

neuen Behörden.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Vortrag des RegierungSratheS/

verordnet:
Z. i.

Die Erneuerungswahlen für dcn Großen Rath sind

auf Sonntag dcn s. und die allfälligen Nachwahlen auf
Sonntag den 26. Mai nächstkünftig festgesetzt.

§. 2

Der neue Große Rath tritt auf Samstag den

t. Brachmonat i860 zusammen.

Der Regierungsrath hat den sämmtlichen Mitglie»
dern Zeit und Ort der Versammlung durch ein

Kreisschreiben anzuzeigen.

§. 3.

Die Versammlung wird von dcm ältesten oder cincin

andern von diesem oder der Versammlung dazu bezeich,

neten Mitglied! eröffnet.

Sie hört zunächst den Bericht des Regierungsrathes
über die Wahlprotokolle und die gegen einzelne Wahlen

allfällig eingelangten Beschwerden an.
Ueber die Letztern entscheidet sie entweder sofort

oder verweist die Entscheidung auf eine besondere Ver.
Handlung.

S. 4.

Dann schreitet sie zur Wahl ihreS Präsidenten/ Vize,
Präsidenten und Statthalters/ sowie der Stimmenzähler.
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Der Präsident nimmt hierauf der Versammlung den jg, April
Eid auf die Verfassung ab. Er felbst wird durch den ^50.

Vizepräsidenten beeidigt.

8. 5.

Unmittelbar nach feiner Konstituirung und Beeidi»

gung wählt der Große Rath den Regierungsrath und

dessen Präsidenten.
Sobald der neue Regierungsrath sich konstituirr hat/

zeigt er eS dem abtretenden an und übernimmt sofort
die Verwaltung.

S. 6.

Die Anordnung der Erneuerungswahlen der Be«

Hörden und Beamten in den Bezirken geht von den

neuen Behörden aus.

s. 7.

Schweizcrbürger, welche die für KantouSbürger vor.
geschriebenen Eigenschaften besitzen, sind stimmfähig, wähl»

fähig hingegen nur diejenigen, welche überdies bereits seit

wenigstens einem Jahre im Staatsgebiete wohnhaft stnd.

8- 8.

Im Dienste stehende Militärs geben ihre Stimme
an ihrem militärischen Aufenthaltsorte ab. Die Stimmen

werden aber zu dem Wahlkreise gezählt, in dem sie

ihren ordentlichen Aufenthalt haben. Der RegierungS.

rath hat ihre Abstimmungsweise näher zu bestimmen.

§. S-

Die Beamten, welche die Verfassung vom Großen

Rathe ausschließt, legen mit der Erklärung der Annahme
einer auf sie gefallenen Wahl in den Großen Rath ihr
Amt auf den Tag nieder, wo die Amtsperisde deS neuen

Großen Rathes beginnt.

Wählbar hingegen sind die Mitglieder des Regie.
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is. April rungsrathes/ indem deren Amt mit der Konstituirung
deS neuen Großen Rathes und RegierungSratheS ohne,

hin zu Ende geht.

Dcr Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieser

Verordnung beauftragt.

Gegeben in Bern, den s. April tsso.

Namens des Großen RarheS:
Der Vizepräsident,

Ed. Carlin.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann,

VollziehungsbeschlnH.

i«. «pril Der Regierungsrath deS Kantons Bern,
isso.

zu Vollziehung obiger Verordnung des Großen

Rathes,
beschließt:

8. t.
Die Wahlversammlungen für den Großen Rath tre.

ten Sonntag dcn Z. Mai, Vormittags to Uhr, an dem

bezeichneten Hauptorte ihres Wahlkreises in der Kirche
odcr in einem andern von dem Regierungsstatthalter
anzuweisenden Lokale zusammen, um die Wahl der ihnen
nach Maßgabe der Volkszählung von i84tt zukommenden

Zahl von Mitgliedern des Großen Rathes vorzunehmen.

Die Herren Geistlichen haben sich am bemerkten

Tage mit dcm Gottesdienste so einzurichten, daß die

Wähler die Kirche um zehn Uhr beziehen können.
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Für allfällige Nachwahlen wird der Regierungsrath t«. April
die erforderlichen befondern Ausschreibungen erlassen.

§. 2.

Für die Eintheilung der Wahlkreise und das Ver.
fahren bei den Wahlen gilt die Verordnung über die

einstweilige Eintheilung der Wahlkreise und die Wahlen
für den Großen Rath vom 14. Juli 1846. Vorbehal.
ten stnd die Abänderungen/ welche in der Eintheilung
einzelner Wahlkreise seither stattgefunden haben, und
die in den betreffenden Kreisen besonders bekannt

gemacht werden.
S. s.

Gegen Wahlbestechungen gelten die in dem Gesetze

vom 12. Wintermonat 184S enthaltenen Strafbestimmungen.

Die Regierungsstatthalter und die ihnen unterge.
ordneten Beamten und Polizeiangestellten stnd beauftragt,
auf derartige Widerhandlungen strenge Acht zu geben

und eintretenden Falls darüber sofort Bericht an de»

Regierungsrath zu machen.

8. 4.

Obige Verordnung des Großen RaiheS nebst diesem

Vollziehungsbeschlusse ist in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete einzurücken. Dieselbe, so wie das Gesetz

über die Wablbestechungen stnd überdieß durch öffcnt-

lichen Anschlag und durch zweimaliges Verlesen auf
Sonntag den si. und 28. diefeS MonatS bekannt zu

machen.

Bern, den 16. April i860.
RamenS des Regierungsrathes:

Der Präsident,

Stampili
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.
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'»ggApnl Verordnung,
betreffend

die Hypothekarkasse der sechs oberländischen Amts¬

bezirke.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
nach Einsicht einer Vorstellung von mehreren Groß,

rathen auS den sechs oberländischen Amtsbezirken/

beschließt:

Für die seit dem i. Jänner 1847 bis gleiche Zeit
i860 errichteten untcrpfändlichen Schulden wird der

nämliche Anspruch und die gleiche Berechtigung auf die

Oberländerhypothekarkasse eingeräumt/ wie für diejeni.

gen/ welche früher entstanden sind (Verordnungen vom

20. März 1847 und 13. Dezember 1849).

Diese Verordnung ist durch das Amtsblatt bekannt

zu machen und in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete aufzunehmen.

Bern/ den 18. April isso.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident/

Stampfl«.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.
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Bundesgefetz
über das

eidgenössische Münzwesen.

(Vom 7. Mai isso.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft/

in Ausführung deö Artikels 36 der Bundesverfassung

/
beschließt:

Art.
Fünf Grammen Silber, neun Zehntheile (Vi«) fei«/

machen die schweizerische Münzeinheit auS/ unter dcm

Namen Franken.

Art. 2.

Der Franken theilt sich in hundert (wo) Rappen

(Centimes).
Art. 3.

Die schweizerifchen Münzsorten sind:
». in Silber:

daS Fünffrankenstiick /
daS Zmeifrankenttück /
das Einfrankenstück,

das Halbfrankenstück (6« Rappen) ;

b. in Billon:
daS Zwanzigrappenstück /
das Zehnrappenstück/

das Fünfrappcnstück;

Jahrgang 18SV. 9
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t?. Mai o. in Kupfer:
dag Zweirappenstück/
daS Raxpenstiick.

Art. 4

Die Silbersorten enthalten den Feingehalt der

Münzeinheit und so viel Mal daS Gewicht derselbe«/

alS ihr Nennwerth es ausspricht.

Das Zwanzigrappenstück wird ausgeprägt in Ge.

wicht von s'/4 Grammen und enthält "«/z««« fein

Silber.
DaS Zehnrappenstück wiegt 2'/. Grammen und ent.

hält ">7i«°° fein Silber.
DaS Fünfrappenstück wiegt ^/3 Grammen und

enthält fein Silber.
Der Zusatz der Billonsorten soll in Kupfer, Zink

und Nickel bestehen.

Die Kupfersorren sollen aus Kupfer, mit Zusatz von

Zinn, bestehen.

Das Zweirappenstück wiegt 2'/- Grammen; das

Einraxpenstück wiegt Grammen.

Art. s.

Die erlaubte Fehlergrenze im Feingehalte der

schweizerischen Münzen ist festgesetzt: für die fämmt.

lichen Silbermünzen auf zwei Taufendtheile (^««g)
nach Innen und nach Außen, d. h. an Minder, oder

Mchrgehalt.

Für die Billonmünzen auf sieben Taufendtheile

(Vi»««) nach Innen und nach Außen.

Vorkommende Abweichungen nach Innen follen stetS

durch entsprechende Abweichungen nach Außen wieder

ausgeglichen werden.
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Die erlaubte Fehlergrenze im Gewicht nach Innen "^A"'
und nach Außen, d. t). an Minder« oder Mehrgewicht,
ist festgesetzt:

». bei den Silbersorten:
für das Fünffrankei.stück auf drei Tausend.

theile (Vi«««),
für das Zivetfrankenstück auf fünf Tausend,

theile (V,„„°),
für das Einfrankeustück auf fünf Tausend,

theile (°/igo«),
für das Halbfrankenstück auf steben Tausend.

theile (V,gg„);

b. bei den Billonforten:
für das Zwanzigrappenstück auf zwölf Tau»

fendtykile

für das Zehnrappenstück auf fünfzehn
Tausendtheile ("/i«°o),

für das Fünfrappenstück auf achtzehn Tau,
fendtheile

o. bei den Kupferforten:
für daS Ein. und Zweirappenstück auf fünf,

zehn Taufendtheile C°/i<>°«)-

Bei den Silber, und Billonforten ist die Abweichung

nur auf dem einzelnen Stück gestattet; bei den Kupfer-
sorten gilt dieselbe für je zehn Franken an Nennwerth
oder tausend Grammen an Gewicht.

Alle Abweichungen nach Innen sollen durch ent-

sprechende Abweichungen nach Außen wieder gut gemacht

werden.
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17. Mai Art. 7.
lös«

Der Durchmesser der Silbersorlen soll mit dem-

jentgen der entsprechenden französischen Sorten überein.

stimmen.

Art. 8.

Niemand ist gehalten, andere Münzen anzunehmen,

mit Ausnahme solcher Silbersorten, die in genauer

Uebereinstimmung mit dem durch daS gegenwärtige Gesetz

aufgestellten Münzsystem geprägt und, nach vorheriger

Untersuchung, von dem Bundesrathe als diesen Bedin.

gungen entsprechende Zahlungsmittel anerkannt sind.

Bezüglich der Geldverträge, die vor Jnkrafttretung
dieses Gesetzes abgeschlossen worden, sollen die Kantone

noch im Laufe des JahreS 18S« den ReduktionSfuß für
die Umwandlung theils der in jenen Verträgen enthal.

tenen Währungen, theils der in denfelben ausschließlich

einbedungencn, in Folge diefes Gesetzes eingeschmolzenen

Miinzsortcn in die neue Währung unter Genehmigung
des Bundesrathes feststellen und die Anfertigung von

angemessenen ReduktionSrabellen anordnen.

Verträge, die nach Jnkrafttretung diefeS Gesetzes

in bestimmten fremden Münzsortcn oder Währungen ab.

geschlossen worden, sind ihrem Wortlaute nach zu halten.

Jedoch dürfen Lohnverträge nur auf den gesetzlichen

Münzfuß abgefchlosscn und Löhnungen nur in gesetzlichen

Münzsorten ausbezahlt werden.

Art. s.

Den öffentlichen Kassen dcr Eidgenossenschaft ist eS

untersagt, andere als gesetzliche Münzsorten an Zahlung

zu nehmen. Nur in außerordentlichen Zeiten, wo in

Folge cineö hohen Wechselkurses, Mangel an gesetzlichen
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Münzen eintreten könnte, sollen diese Kassen ermächtigt i?. Mai

sein, andere Münzsortcn anzunehmen. Zu dem Ende

hat der Bundesrath, sobald und für so lange als der

dem französischen Münzfuß entsprechende Wechselkurs
ein halb Prozent und mehr über dcm Silberpari steht,

für die in anderer als der gesetzlichen Währung
geprägten Münzsortcn eincn ihrem Gehalte entsprechenden

Tarif aufzustellen, wornach sie bei den öffentlichen Kassen

dcr Eidgenossenschaft anzunehmen sind.

Art. io.
Es soll Niemand gehalten sein, mehr als zwanzig

Franken an Werth in Silbersortcn unter dem Ein-
frankenstück, mehr als zwanzig Franken an Werth in
Billon, und mehr als zwci Franken an Werth in Kupfer,
münzen als Zahlung anzunehmen, welches auch der

Betrag der Zahlung sein mag.

Arc. ll.
Der Bündesrath bezeichnet in jedem Kantone

diejenigen Kasscn, denen die Verpflichtung obliegt, jeweilen
schweizerische Billon- und Kupfermünzen einzuwechseln,

jedoch nicht in Beträgen unter fünfzig Franken.

Art. 12.

Die Bundesversammlung setzt jeweilen die Summen
und die Sorten der stanzusindenden Ausprägungen fest.

Art. 13.

Die abgenutzten Schweizermünzstücke sollen

eingezogen, eingeschmolzen und durch neue ersetzt werden.

Die daherigen Kosten sind jeweilen in daS Ansgaben-

büdgct aufzunehmen.
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n.Mai Der schweizerische Bundesrath/
185«.

beschließt:

Einziger Artikel.
Das vorstehende Bundesgesetz über die Reform des

schweizerischen MünzwesenS ist den sämmtlichen KantonS.

regierungen zur üblichen Publikation nmzutheilen und

gleichzeitig in daS Bundesblatt und in d« offizielle

Sammlung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Bern, den io. Mai i860.

Im Namen des schweizerischen BundesratheS:
Der Bundespräsident,

H Druey
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern

beschließt:

Vorsteheudes Bundesgesetz soll öffentlich bekannt

gemacht und in die Gesetzessammlung aufgenommen

werden.

Bern, den 17. Mai i860.
Namens deS Regierungsrathes:

Der Präsident,

Stampili.
Der Rathsfchreiber,

M. v. Stürler.
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B tt N d e s g e s e tz, 17, Mai

betreffend

die Ausführung der schweizerischen Münzreform.
(Vom 7. Mai iss«.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft/

in Vollziehung des Bundesgesetzes über die schwei»

zerische Münzreform /
beschließt:

Art. i.
Die in Ausführung des Bundesgesetzes vom 7. Mai

i860 vorzunehmende Reform des schweizerischen Münz.
Wesens soll durch den Bundesrath bewerkstelligt werden.

Der stch ergebende Verlust auf den einzuschmelzen,

den Kantonalmünzen fällt den Kantonen zur Last und

zwar jedem für diejenigen Münzen/ die unter seinem

Stempel geprägt worden stnd.

Der Gewinn/ welchen die neuen Prägungen nach

Abzug aller und jeder Unkosten herausstellen werde»/

soll unter die sämmtlichen Kantone vertheilt werde«/

nach dem Maßstabe der eidgenossischen Geldskala vom

Jahr 1838.

Art. 2.

ES sollen «achfolgende Summe« und Sorten neuer

schweizerischer Münzen nach Vorschrift deS vorgedachtcn

Gesetzes ausgeprägt und in Umlauf gesetzt werden:

Silbersorten:
Stückzahl Sorten Summen in Nennwerth

6oo,6«o Fünffrankenstücke Fr. 2,500,000
7so,voo Zweifrankenstücke » 1,600,000
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17. Mai Stückzahl Sorten Summen in Nemnverth

2,so«,«W Einfrankenstiicke Fr. 2,soo,oo«
2,000,000 Halbfrankenstücke „ 1,000,000

L. Billonsorten.
10,000,000 Zwanzigrappenstücke Fr. 2,000,000
t2,S««,«0« Zchnrappcnstücke „ 1,2S0,0«0

20,000,000 Fünfrappenstücke 1,000,000

Kupfersorten.
11,000,000 Zweirappenstücke Fr. 220,000

3,000,000 Einrappenstücke „ 30,0««

62,250,000 Fr. 12,000,000

Art. 3.

Die Prägung findet in successiven Raten Statt.
Die BundeSkasse wird die erforderlichen Vorschüsse

leisten.

Art. 4.

Die Prägung kann nach de« Ermessen des Bundes,
rathes in einer schweizerischen Münzstätte odcr auch

ganz oder theilweise in ausländischen Münzstätten be.

wexkstclllgt werden.

Art. s.

Die sämmtlichen gegenwärtig vorhandenen und in
Umlauf befindlichen schweizerischen Münzen jeder Art
sollen inner festzusetzenden Terminen eingelöst und nach

Verfluß dcr betreffenden Termine eingeschmolzen sowie

außer Kurs gesetzt werden.

Die Einlösung geschieht nach beiliegendem Tarife.

Art. 6.

Der Bundesrath besorgt diese Einlösung, und die

Bundeskasse leistet die hiezu erforderlichen Vorschüsse.
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Art. 7. 17. Mai.

Diese Vorschüsse bestehen zuerst aus dem Produkt
der neuen Prägungen und zur Ergänzung in gesetzlich

erklärten auswärtigen Münzsorten. Für Bruchtheile,
welche in suchen Münzsorten nicht darzustellen stnd,

können dannzumal noch kursirende Schwcizerscheidemün.

zen zu den Ansätzen des beigefügten Tarifs gegeben

werden.

Art. 8.

Die Mittel zu den Vorschüssen für Prägungen und

Einlösungen sind nötigenfalls durch cin spezielles und

temporäres Anleihen aufzubringen.

Art. 9.

Der Bundesrath ist zur Kontrahinmg eines solchen

Anleihenö b>S auf vier Millionen Frauken neuer Wöh-

rung ermächtigt.

Art. io.
DaS Anleihen ist aus dem Produkte der

Münzliquidation abzuzahlen, und eS wird über die Letztere bc-

sondere Rechnung geführt.

Art. iL
Die Verlustbetreffnisse der Kantone an den vorzu-

nehmenden Einschmelzungen ihrer Münzen sind zum Voraus

annähernd auszumicteln.
Der Bundesraih hat alsdann mit den Kantonen

über die Deckung jener Betreffnisse in Unterhandlung zu

treten, vorbehaltlich desinmver Abrechnung nach dem

Schlüsse der Liquidation.
Art. 12.

Die Deckung ist sofort zu leisten und besteht ent-

weder ganz oder theilweise in Baar oder in Obliga-
tionen der Kantone zu Gunsten der Eidgenossenschaft.
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17. Mai. « Art. 13.
isso. Djese Obligationen können auf successive, gleich,

mäßige Termine biö auf zehn Jahre ausgestellt werden.

Sie sind zu vier Prozent verzinslich, und dieser

Zinsfuß gilt für alle gegenseitigen Abrechnungen der

Münzliquidation.
Art. 14.

Die Zinse zu Lasten der Kantone auf ihren Ver.
lustbctreffnissen an jcdcr Einlösungsrate fangen jedes,

mal mit der Mitte deS festgesetzten EinlösungStermtittS

zu laufen an.

Art. is.
Der Bundesrath kann die im Artikel 12 erwähn,

ten Kantonalobligationen verwerthen, zum Zwecke der

Abzahlung des Münzanleihens, eS fei denn, die Kantone

ziehen es vor, dieselben loszukaufen.

Art. 16.

So wie die Prägung einer Rate vollendet ist, soll

deren Produkt dazu verwendet werden, die in Zirkula.
tion befindlichen alten schweizerische» Geldsorten ein.

zulösen.

Art. 17.

Wenn die Summe der neuen Prägungen zur Ein.
lösung der alten Raten nicht hinreicht, so soll das zu

diesem Zwccke Mangelnde nach Artikel 6 des gegen,

wattigen Gesetzes ergänzt werden.

Art. 18.

Die Einlösung dcr Kantonalmünzen geschieht ohne

Rücksicht auf deren Ursprung durch die Kantone nach

den befondern Vorschriften des Bundeörathes.

Art. 19.

Für die Einlösung ciner jeden Rate wird cin Ter-
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min von zwei Monaten gestellt und zur gehörige» Zeit t?. Mai

ausgeschrieben, mit dessen Eintritt der KurS der alten

Münzen nach dem beigefügten Einlösungstarif in gesetzliche

Kraft für Jedermann tritt, jedoch ohne rückwirkenden

Einfluß auf frühere Verträge.

Art. 2«.

Nach Verfluß deS ersten Monats des Einlösungstermins

ist außer dcn oben erwähnten eidgenössischen

Kassen Niemand gehalten, die jedesmal zur Einlösung

ausgeschriebenen alten Geldsorten zu irgend cincin Kurs
an Zahlung anzunehmen.

Nach Verfluß deS zweiten Monats sind jene Sorten

gönzlich, mithin auch für die genannte« Kassen,

außer Kraft gesetzt.

Art. 2i.
Die neue Währung tritt mit der Epoche der

Ausgaben der letzten PrägungSrate in Kraft. Bis dahin
sollen, vom ersten Heumonat isso an, bei sämmtlichen

eidgenössischen Kassen folgende Werthungen fremder kur-

sirender Münzsorten gelten.
Der Brabanter- oder Kronenthaler 40V2 Batzen.

Der Fünffrankenthaler ssv. «

Dcr süddeutsche Gulden is „
DaS österreichische Zwanzig kreuzerstück 6 „
DaS französische Zweiftankenstück. 14 „

» „ Einfrankenstück 7 „
« Halbfrankenstück s'/s «

Jedoch follen diese drei letzter« Münzen, wenn fünf
Franken in denselben kollektiv bezahlt werden, aldann

fünf und dreißig und cinen halben Batzen gelten.

Die Sorten neuer schweizerischer Prägung sollen

den ihrem Nennwerthe entsprechenden französischen Sil-
bersorten gletchzuhalte» sein.



j?. Mai Die schweizerischen Gold- und groben Silbersorten,
sowie die Silberscheidemünzen alten Gepräges sind an«

zunehmen nach dem Kurse des angefügten EinlösungS.

tarifs; die schweizerischen Billon, und Kupfersorten
nach ihrem dermaligen Nennwerth.

Diese Wcrthungen haben jedoch keine Anwendung
auf die Verzinsung oder Heimzahlung bereits besiehe«,

der Kapitalanlagen, Schuldforderungen oder Verträge
dcr eidgenössischen Finanzverwaltung.

Art. 22.

Die in den Kantonen bestehenden Kantonalmünz.
gefttze verbleiben bis zum Zeitpunkte dcr Einführung
der neuen Währung i» Kraft, infoweit als die Bestini-

munge» derselben mit denjenigen deS gegenwärtigen Ge.

fetzeö nicht im Widerspruche stehen.

In denjenigen Kantonen, wo eö nothwendig werden

sollte, in Bezug auf die Uebergangsperiode zeitweilige

Verordnungen zu erlassen, foll dieses durch die kom.

Petenten Kantonalbehörden geschehen. CS sollen diese

Verordnungen jedoch dem Bundesrathe zur vorläufigen

Genehmigung vorgelegt werden.

Art. 23.

Von dem Zeitpunkte an, wo die neuc Währung in

Kraft tritt, ist sie in allen Akte» und Rechnungen cid.

gcnössischer und kantonaler Behörden anzuwenden.
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t7. Mai

Der schweizerische Bundesrath lss«.

beschließt:

Einziger Artikel.

Das vorstehende Bundesgesetz über die Ausführung
der schweizerischen Münzreform/ sammt dem EinlösungS-

tarife/ ist den sämmtlichen Kantonsregierungen zur
üblichen Publikation mitzutheilen und gleichzeitig in daS

Bundesblatt und in die offizielle Sammlung der

Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Bern, den t». Mai i860.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes:

Der Bundespräsident/

H. Drüey.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft/

Schieß.

Ginlösungstarif'

Goldsorten / grobe so wie reine Silbermünzen und

Silberscheidemünzen sollen bei der Einlösung nach alter
Währung zu den nachstehenden Ansätzen berechnet werden.

Der Gegenwerth ist in Sorten neuer Währung zu

vergüten, der Franken zu etnundsiebenzig Rappen alter

Währung; für Bruchtheile, welche in den neuen Sorten
nicht darzustellen sind, darf kursirende alte Scheidemünze

gegeben werden.
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"bso" GoldsorteN. Fr. Rp. 'Fr. Rp.
Dublonen, von Bern u. s. w. 16 20

Mehrfache nach Proportion.
Dukaten, von Bern u. s. w. s 10

lo.Frankenstücke von Luzern 1« 12

2«-Frankcnstücke von Genf t4 20 >

i«-Frankenstücke von Genf 7 10

Grobe Silbersorten.
10'Frankenstiicke von Genf 7 1«.
4.Frankenstücke Nemhaler

aller Kantone..... 4 «s 7 Stück 2« 4«

2'Guldenthaler (l Guldenthl.
in Prop.) von Zürich 3 2s

2-Guldenlhaler (t, V2

Gulden in Prop.) von Basel 3 «4 7 Stück 2t 3«

2.Frankcnstücke aller Kantone 2 02 7 Stück 14 20

2i.Batzenstücke, von Neuenbürg i 9«

i'Frankenstücke aller Kantone t 01 7 Stück 7 1«

Silberfcheidemünzen.
8>Batzenstücke (V2 Gulden), von

Zürich — 8«

s.Batzenstücke, aller Kantone. — s«

I6.ß-Stücke, von GlaruS - '46

4'Batzenstücke Gulden), von

Zürich — 4«

16-Kreuzerstücke,von St. Gallen — 37

i«.ß.Stücke, von Luzern — 32

2'/2'Batzenstücke, aller Kantoue. — 2Z

Billon- und Kupfermünzen
werden in neuer Währung berechnet und ausschließlich

gegen neue Sorten eingewechselt.
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CsniS.Stûck. Fr. CentS. ^gI"'
3-Batzenstücke, von Basel... 42 7 i 3« -
2«Batzenstücke, von Zürich, Uri

und Schwyz 2« 7t 2« —
6-ß-Stücke/ von Luzern 23 io 2 3«

6-Kreuzerstücke, von St. Gallen. 2« io 2 io
1-Batzenstücke, aller Kantone (Gl«.

ruö und Neuenburg
ausgenommen) t4 7l io -

« 'Batzenstücke, von Neuenburg, und

3 ß.Stücke, vo» GlaruS 13 io I 30

'/2'Batzenstücke,allerKantone(Neuen.

bürg ausgenommen) «7 7 l S —

'/2'Batzenstücke, von Neuenburg 06 2« t 30

t.ß-Stücke, von Zürich 06 4o 2 26

i.ß-Stücke, von Luzern 04 20 — 90

t'ß.Stücke, von GlaruS 04 26 t —
3.Soldistücke, von Tesstn 09 to — so

1.Kreuzerstücke, von allen Kan.
tonen 03 10 - 36

2-Rappenstücke, von allen Kau.
tonen 02 10 — 2S

i'Bluzgerstücke, von Graubünden 02 20 — 46

V^Kreuzerstücke, von allen Kan.
tonen 01 20 — 36

t-Ravvenstücke, von allen Kan.
tonen Ol 10 — 14

6-Denaristücke, von Tesstn vi 10 — 16

3.Denaristücke, von Tessin — 10 — 07

26, 10, 6, 4, 2, 1 Centimes von Genf, nach Nennwerth.

Der Bundesrath ist ermächtigt, noch allfällig an.
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Vg'gM"' dere Münzen in den Tarif aufzunehmen und dieselben

im Verhältnisse der übrigen Werthungen zu tarisiren.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes BundcSgesctz soll öffentlich bekannt

gemacht und in die Gesetzessammlung aufgenommen
werden.

Bern, den t7. Mai i860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident

Stâmpfli
Dcr Rathsschreiber,

M. v. Stürler.

t? Mai Verordnung1350. ^
zu Vollziehung des Bundesgesetzes über das

Zollwesen.

Der schweizerische Bundesrath,
zur Vollziehung der Abtheilungen s und 6 des

Artikels 2 deS BundesgefttzeS vom 30. Juni 1849 über

das Zollwesen,

verordnet: -

Art. 1.

Wer die Schweiz bewohnt, aber Grundstücke außer,

halb derselben, jedoch in einer Entfernung von nicht

mehr als zwei Stunden von der Grenze an gerechnet,
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selbst bebaut, uud auf die zollfreie Ausfuhr der zur n.Mai
Bebauung nöthigen Thiere, Geräthschaften u. s. w.,
sowie auf die zollfreie Einfuhr der rohen Erzeugnisse

dieser Grundstücke Anspruch macht, hat bei der Zolldi.
rektion, in deren Gebiet die Ein. und Ausfuhr
stattfinden soll, stch jeweilen im Februar jeden Jahres dafür

zu bewerben, ihr die erforderlichen hier unten bezeich,

neten Ausweist zuzustellen, und die Zollstätte zu bezeich,

neu, über welche die Ein. und Ausfuhr stattfinde« soll.

Art. 2.

DaS Gleiche haben auswärts wohnende Eigenthümer

von Grundstücken die nicht mehr als zwei Stunden
landeinwärts in der Schweiz liegen, und die von ihnen

felbst bebaut werden, zu thun, wenn ste in umgekehrter

Weise auf die gleichen Vortheile Anspruch machen.

Art. 3.

Die dcr Direktion einzugebenden Ausweise find:
1. die Angabe der Größe der Grundstücke,

2. die Angube der Bepflanzungsaxt —Korn, Wein,
.Obst, Futter, Gemüse u. f. f,,

z. die Angabe der muchmaßlich zur Bebauung
erforderlichen Gegenstände, fowie des wahrfchein.
lichen Ertrags, wofür die freie Ein. oder Aus.
fuhr verlangt wird, und

4. von Auswärtswohnenden, sofern die Zollverwal.
tung es für nothwendig erachtet, die Bcscheini»

gung, daß den Schweizern Gegenrecht gehalten
werde.

Alle diese Ausweist find vom Gemeindrathe des

Jahrgang t8S«. tO

lSS«.
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vidimiren und als richtig zu bescheinigen.

Art. 4.

Die Zolldireklion prüft die Ausweife und weist,
nach deren Richtigsinden, die betreffende Zollstätte an,

die freie Ein- oder Ausfuhr für ein Jahr geschehen zu

lassen.

Art. S.

Der Einnehmer der Zollstätte fertigt nun einen

Freipaß für die Aus- und Einfuhr, nach Formular, aus,

und händigt denselben dem Zollbefrcicen cin. Auf dem

Stammblatt des Freipasses hat dieser Letztere die Rich,

tigkeit desselben durch seine Unterschrift zu bescheinigen.

Art. 6.

Bei jedesmaliger Aus, oder Einfuhr ist an der

Zollstätte eine vom Zollbcfreitcn oder dem Waarenführcr
unterzeichnete Erklärung deS Bestandes dcr Ein- oder

Ausfuhr dem Einnehmer abzugeben und dcr Freipaß

vorzuweifen. Der Einnehmer oder Kontroleur vergleicht
die Erklärung mit dem Bestand und schreibt nach Rich,
tigflnden und unter Zurückbehaltung der Erklärung die

ein- oder ausgeführten Gegenstände in dcn Freipaß und

das Stammblatt ein.

Art. 7.

Ein Freipaß ist nur für das laufende Jahr und nur für
die vom Anfang an darin bezeichneten Gegenstände gül.
tig, und es muß derfelbe jedenfalls dcr Zollverwaltung
zurückgegeben werden, ehe ein neuer für ein folgendes

Fahr ausgestellt werden kann.

Art. 8.

Gegenstände, für welche die zollfreie AuS, und

Einfuhr gestattet werden kann, stnd:
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Zugvieh, daS wieder zurückkehrt. ^85«^
Geräthe für den Landbau, wie Pflüge, Sensen,

Wagen u. dgl.

Dünger.

Samen, Pflanzen, Pfahle, Rebstecken.

Die Nahrungsmittel und Getränke, welche den Ar,
beitern täglich auf's Feld gebracht werden, und

wofür es im Freipaß keiner besondern Anmerkung

bedarf.

Rohe Erzeugnisse des Bodens, nämlich Getreide und

Hülsenfrüchte aller Art, in Garben, Bündeln und

ausgedroschen; Stroh, Streue, Heu und gemeines

Futter, FlachS und Hanf; Samen, Gemüse, Kar,
toffeln, Rüben u. dgl., eßbare Wurzel, und Knollen,

gewächse; frisches Obst, frisch ausgepreßter noch

ungegohrner Obst, und Traubenwein.

Art. 9.

Für Brenn-, Bau. und Nutzholz kann nur infofern
auf die freie Ein. oder Ausfuhr Anspruch gemacht werden,

als es zum eignen häuslichen Gebrauch der Be.
treffenden dient und aus seiner eigenen von ihm besorg,

ten Waldung kommt.

Art. lo.

Auf die Produkte der Viehzucht, Geflügelzucht,

Fischzucht u. s. w., also auch junges Schlachtvieh, Milch,
Käse, Wolle, Hühner, Eier, Krebse, Fische u. s. w.,
findet die Zollbefreiung keine Anwendung.

Art. ll.
Von der Grenze durchschnittene Grundstücke eines

Eigenthümers werden in der Regel als demjenigen Land
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.7^Mm angehörend betrachtet/ auf welchem die Wirthschaftsge»
bände liegen. Der innere Verkehr auf folchen Grundstücken

foll in Beziehung auf die landwirthschaftliche

Bewirthfchaftung nicht gehemmt werden.

Art. t2.

Wo besondere Verhältnisse ganz besondere

Verfügungen nothwendig machen, erstattet die Zolldirektion
höhern OrtS Bericht und holt Weisungen ein. In
wichtigen Fällen behält stch der Bundesrath den

Entscheid vor.

Bern/ den 2. Mai !85«.

Im Namen deS schweizerischen Bundesrathes:
Der Bundespräsident,

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath deS KantonS Bern
beschließt:

Borstehende Verordnung soll öffentlich bekannt ge-

macht und in die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern, den i7. Mai i860.

Namens deS RegierungSratheS:
Der Präsident,

Stampfl«.
Der Rathsfchreiber,

M. v. Stnrler.
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Bttndesgesetz,

betreffend

die Verbindlichkeit zur Abtretung von Privat¬
rechten.

(Vom 1. Mai isso.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Ausführung des Artikels 2t der Bundesver-
fassung,

beschließt:

I. Verbindlichkeit zur Abtretung uud zur Entfcha
dignng.

Art. 1.

Wenn kraft Art. 2t der Bundesverfassung entwe-

der öffentliche Werke von Bundcswegen errichtet werden,

oder die Anwendung dieses Bundesgesetzes auf andere

öffentliche Werke von der Bundesversammlung beschlos.

sen wird, so ist Jedermann, so weit solche Werke eö

erforderlich machen, verpflichtet, fein Eigenthum oder

andere «uf unbewegliche Sache» bezügliche Rechte gegen

volle Entschädigung dauernd oder bloß zeitweise

abzutreten.

Ueberall, wo in diesem Gesetze der Ausdruck

„Abtretung von Rechten" gebraucht wird, ist darunter auch

daS Einräumen von Rechten inbegriffen.

Art. 2.

Die Abtretungspflicht besteht sowohl behufs der

Erstellung, der Unterhaltung und des Betriebes, als

auch behufs der Veränderung oder Erweiterung solcher



ISO

25. Mai öffentlichen Werke, so wie zur Herbeischaffung oder Ad«

lagerung des Baumaterials,
Sie erstreckt stch überdieß auf diejenigen Rechte,

deren der Bauunternehmer zur Erfüllung dcr in den

Art. 6 und 7 enthaltenen Verpflichtungen bedarf.

In diesem Falle darf aber die Abtretung nur gc-

fordert werden, fosern der Bauunternehmer seiner

Obliegenheit nicht ohne bedeutenden Nachtheil auf andern,

Wege nachkommen kann.

Art. 3.

Die Abtretung kann nur gegen vollen Ersatz aller

Permo'genSnachthcile, welche aus derselben für dcn Ab-

tretenden ohne seine Schuld erwachsen, verlangt werden.

Bortheile, welche stch für ihn in Folge deS

Unternehmens ergeben dürfe» bei der Ausmittluug der Ent-
schädigung nur insofern in Abrechnung gebracht werden,

als dcr Abtretungspflichtige durch dasselbe von besondern

Lasten, die ihm vorher oblagen, befreit wird.

Art. 4.

Wenn:

t) von einem Gebäude oder von einem Komplex von

Liegenschaften, der zur Betreibung eines Gewerbes

dient, cin Theil abgetreten werden muß, ohne

welchen die Benutzung des Gebäudes oder die

Betreibung des Gewerbes nur mit großen Schwierigkeiten

oder gar nicht möglich ist, und welcher auch

nicht durch andere angemessene Veranstaltungen er-

setzt werden kann;
2. von einem Grundstück, dessen Abtretung nur theil-

weise erforderlich ist, nicht wenigstens cin
zusammenhängender Flächenraum von sooo Quadratfuß
übrig bleibt;
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so sind diejenigen/ welche Rechte mit Beziehung auf 2s. M«
solche abzutretende Theile haben, befugt, zu verlangen, '^-
daß ihnen das ganze entsprechende Recht abgenommen

und nach dem vollen Werthe vergütet werde.

Art. 6.

Müßte für Abtretung eines Rechts dcm hiezu

Verpflichteten wegen daheriger Verminderung deS Werthes
seiner übrigen mit diesem Rechte zusammenhängenden

Vermögensstücke mehr als ein Vicrtheil deS Werthes
dcr Letzten, gegeben werden, so ist der Bauunternehmer

berechtigt, die gänzliche Abtretung solcher Vermögens«
stücke gegen volle Entschädigung zu verlangen.

Art. 6.

Zu dcr Ausführung aller Bauten, welche in Folge
der Errichtung eines öffentlichen Werkes behufs
Erhaltung ungestörter Kommunikationen nothwendig wer«

den/ seien eö Straßen« odcr Wasserbauten oder welche

immer, ist der Unternehmer desselben verpflichtet.
Dem Lctztcrn liegt überdieß die UurerhaltUW solcher

Bauten ob, sofern odcr soweit sonst für Andere neue

oder größere UnterhaltungSxflichten als bis anhin cm«

stehen würden.

Art. 7.

Die Erstellung von Vorrichtungen, die in Folge
dcr Errichtung von öffentlichen Werken im Interesse
der öffentlichen Sicherheit oder derjenigen des Einzel«

ncn nothwendig werden, liegt dem Unternehmer eines

öffentlichen Werkes ob.

Art. 8.

Dem Bundesrathc steht das Recht zu, die Auf«

nähme von Plänen und die Vornahme von Aussteckungen

mit Beziehung auf öffenttichc Werke, die im Interesse
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LS. Mai der Eidgenossenschaft oder lines großen Theiles dersel¬

ben liegen, anzuordnen oder zu gestatte«/ auch bevor

die Bundesversammlung die Errichtung eines öffentlichen

Werkes oder die Anwendung des gegenwärtigen Gesetzes

auf ein solches beschlossen hat.

Macht der Bundesrat!) von dieser Befugniß
Gebrauch/ so ist Jedermann verpflichtet/ auf seinem Eigenthume

solche Vermessungen/ Aussteckungen u. s. w.
geschehen zu lasse«/ dabei aber auch berechtigt/ vollen

Ersaß für allen ihm hieraus erwachsenen Schaden zu

fordern.

Art. 9.

Wer Signale, Pfähle odcr andere Zeiche»/ die bei

einer Vermessung oder Aussteckung angebracht werde«/

verändert, beschädigt oder beseitigt verfällt in eine Buße

von zwei bis fünfzig Franken, wovon ein Drittheil der

Bundeskasse, ein Drittheil der betreffenden KanwnSkasse

und ein Drittheil dem Anzeiger zukommt.

ll. Verfahre« behnfs der Abtretung von Privatrechten
und der Ausmittlung der dafür zn leistenden

Entschädigung.

Ordentliches Verfahre«.
Art. w.

Dcr Bauunternehmer ist verpflichtet/ dem Gemeinderathe

jeder Gemeinde, in deren Gebiet ein öffentliches

Werk ausgeführt werden foll/ nach vorgenommener AuS-

steckuiig einen Plan einzureichen, in welchem die einzelnen

in derselben bcstadlichen Grundstücke/ so weit sie

durch das öffentliche Werk betroffen werden, genau zu

bezeichnen sind.
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Art. n. ss. Mai

Der Gemeinderath hat sofort nach Empfang dieses

Planes in üblicher Weise öffentlich bekannt zu machen,

daß derselbe während dreißig Tagen, vom Tage der

Bekanntmachung an gerechnet, zu Jedermanns Einsicht
bereit liege.

Art. 12.

Innerhalb dieser gleichen Frist haben

1) diejenigen, welche gegen die in Felge der Auöfüh.

rung des Werkes für sie gemäß dem Plan ent.

stehende Verpflichtung zur Abtretung Einspräche er.
heben zu können glauben, diese Einsprache in schriftlicher

Eingabe bei dem Gemeindrathe zu Handen
des BundeSratheS geltend zu machen;

2) alle, welche mit Beziehung auf das betreffende Werk,
gemäß dem Plane, Rechte abzutreten oder

Forderungen (Art. 6 und 7) zu stelle« im Falle sind,

gleichviel, ob sie die AötretungSpfttcht bestreiten

oder nicht, jene Rechte und Forderungen genau und

vollständig schriftlich bei dem Gemeindrathe an»

zumelden. ^

Diese letztere Bestimmung sindet jedoch auf die In.
Haber von Pfandrechten, Grundzinsen und Zehnten
keine Anwendung.

Art. 13.

Nach Ablauf der im Art. 12 bezeichneten Frist ist

keine Einsprache gegen die Abtretungspflicht mehr zuläßig.

Art. 14.

Wenn die im Art. 12, Ziffer 2 angegebeuen Rechte,

welche Gegenstand der Abtretung sind, von dcn Bethei-
ligteu nicht inner der im Art. 12 erwähnten Frist an.

gemeldet werden, so hat dieß zur Folge, daß dieselben
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ss. Mai zwar mit dem Ablauf diefer Frist an den Unternehmer
übergehen, daß aber noch binnen fechs Monaten nach

Ablauf diefer dreißigtägigen Frist eine EntschädigungS.

forderung geltend gemacht werden kann/ wobei jedoch

der ehemalige Inhaber diefer Rechte in Beziehung auf
das Maß der Entschädigung dem Enlfcheide der Scha-
zungökommisston (Art. 2«) stch ohne Weiteres zu unterziehen

hat.

Wird auch innerhalb dieser zweiten Frist von sechs

Monaten keine Entschädigungsforderung geltend gemacht,

fo erlöschen »lle und jede daherigen Ansprüche an den

Unternehmer, mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo er«

weislich dem Abtretungspflichtigen das Bestehen eines

NechreS oder einer Last erst später bekannt geworden ist,
und mit Vorbehalt allfälliger Entschädigungsforderungen

in Folge von Pfandrechten, Grundzinsen und Zehnten,
welche auf dem Gegenstände der Expropriation haften.

Die Bestimmungen dieses Artikels finden ihre cnt'
sprechende Anwendung auf Forderungen, welche auS

de« in den Art. 6 und 7 enthaltenen Vorschriften
hergeleitet werden.

Art. is.
Der Gemeindrath ist verpflichtet, «lit dcr im

Artikel ti vorgefchriebenen Bekanntmachung zugleich die

Aufforderung zu verbinden, dcn Vorschriften des Artikels
12 nachzukommen,' unter ausdrücklicher Erwähnung der

in deu Artikel« IZ und 14 für den Unterlassungsfall

angedrohten Folgen.

Art, 16.

Dem Gemeindrathe liegt ob, sofort nach Erlaß der

in den Artikeln n und 16 vorgeschriebenen öffentlichen

Bekanntmachung eine genaue Abschrift derselben an dcn
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Bauunternehmer einzusenden und darauf zu bescheintgen, 2S Mai

an welchem Tage und in welcher Weise die Bekanntmachung

stattgefunden habe.

« A u ß e r o r d e n dl i ch e s V e r fa h r e n.

Art. 17.

Ei» außerordentliches Verfahren sindet Statt:
1) wenn die Abtretung eine bloß zeilweise fein foll;
2) wenn dieselbe zum Zwecke der Herbeischaffung oder

Ablagerung von Material verlangt wird;
s) wenn eS sich um Abtrekung zum Zwecke der Unter¬

haltung oder des Betriebes eines öffenlliche» Werkes,

oder

4) zum Behufe unwesentlicher Veränderungen oder Er-
Weiterungen desselben handelt;

s) wenn Rechte abgelreten werden sollen, um die in
Art. 6 und 7 enthaltenen Verbindlichkeiten zu er-

füllen.

Für dieses außerordentliche Verfahren gelten die in
den nachfolgenden Art. 18 bis und mit 21 enthaltenen

Bestimmungen.

Art, 18.

Der Bauunternehmer hat den Eigenthümern der

Grundstücke, mit Beziehung auf welche die Abtretung
oder die Einräumung von Rechten verlangt wird, hievon

schriftlich genaue Kenntniß zu geben, und auch Solchen,
die in dcn durch Art, 6 und 7 vorgesehenen Fälle»
Forderungen zu stellen haben konnten, die geeigneten

Mittheilungen zu machen.

Art. 19.

Binnen dreißig Tagen, vom Tage dieser Mittheilung

an gerechnet, kann gegen die Abtretungspfticht beim
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ss. Mai Gemeindrathe zu Handen des BundeöratheS Einsprache

erhoben werden.

Später ist dieß nicht mehr zulässig.

Wenn durch die Abtretungsforderung noch Andere

außer dem Eigenthümer berührt werden, so hat der

Letztere denselben von der Abtretungsforderung unter
seiner Verantwortlichkeit so rechtzeitig Mittheilung zu

machen, daß ste innerhalb der hierzu anberaumten Frist,
die der Eigenthümer ihnen ebenfalls zur Kenntniß zu

bringen hat, die Abtretungöpflicht bestreiten tonnen.

Diese letztere Bestimmung findet jedoch auf Inhaber
von Pfandrechten, Grundzinsen und Zehnten keine An»

wendung.

Art. 20.

Innerhalb derselben Frist von dreißig Tagen hat
der Eigenthümer überdieß, ob eine Bestreitung der Ab.

tretungSpflicht statt gefunden habe odcr nicht, alle Rechte,

welche durch die mit Beziehung auf sein Grundstück

gestellte Abtretungsforderung berührt werden, mit AuS«

nähme von Pfandrechten, Grundzinsen und Zehntforde-

rlmgen, bei dem Gemeindrathe zu Handen des Bau«

Unternehmer« auzumelden.

Für den Fall der Unterlassung treten die im Art. 14

für das ordentliche Verfahren angegebenen Folgen ein-

Berechtigte mit Beziehung auf das Grundstück, die durch

daherige Uuterlassuugen dcS Eigenlhü'mers zu Schaden

kommen, haben stch dafür lediglich an dcn Eigenthümer

zu halten.
Diese Bestimmung findet auch auf diejenigen, die

kraft Art. 6 und 7 Forderungen zu stellen haben, eut.
sprechende Anweudung.
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Art. 21. TS. Mai

Der Bauunternehmer hat mit der im Art. 13 vor«

geschriebenen Anzeige die Aufforderung zu verbinden,

den in den Art. 19 und 20 enthaltenen Vorschriften

nachzukommen, unter ausdrücklicher Erwähnung der in
Kiefen Artikeln für den Unterlassungsfall angedrohten

Folgen.

G e m e i n fa m e Be st i m m u n g en.

Art. 22.

Der Bundesrat!) hat jeweilen im Voraus zu eut.
scheiden, ob das ordentliche oder daS außerordentliche

Verfahren in Anwendung zu bringen sei.

Art. 23.
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung des

Bauplanes an (Art. Ii), oder, bei dem außerordentlichen

Verfahren, vom Tage der Mittheilung der Abtre.

tungsforderungen (Art. 18) darf, Nothfälle vorbehalten,

ohne EinwiNigung deS Bauunternehmers an der äußern

Beschaffenheit deS Abtretungsgegenstandes keine wesent.

liche, und, mit Beziehung auf die rechtlichen Verhält,
«isse desfelben, gar keine Veränderung vorgenommen
werden. Wird diefer Bestimmung entgegengehandelt,

so stnd diese Veränderungen bei Ausmittlung der

Entschädigungssumme nicht zu berücksichtigen.

Der Bauunternehmer hat für den auS dieser Ein.
fchränkung des freien Verfügungsrechtes erweislich her.

vorgegangenen Schaden Ersatz zu leisten-
Ueber dießfallS stch ergebende Streitigkeiten

entscheidet das Bundesgericht.

Art. 24.

DaS in dem vorhergehenden Artikel erwähnte Ber.
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SS. Mai bot, sammt der für den Fall der Nichtbeachtung desse!-

ben darin enthattencn Androhung ist in die im Art. ti
vorgefchriebene Bekanntmachung, stzwie in die gemäß

Art. 18 den Grundeigcnlhümern zu machende Anzeige

aufzunehmen. Die Letzter« haben hievon dcn bei der

betreffenden Abtretungsforderung Mitbetheiligten tZlrt. 19)

rechtzeitig Kenntniß zu geben.

Art. 26.

Streitigkeiten über die Frage,- ob die Abtretungspflicht

begründet fei oder nicht, entscheidet der

Bundesrath.

Art. 26.

Die Prüfung der im Art. 12, Ziffer 2 und Art. 2g

erwähnten Eingaben und die Ausmittlung der Leistungen,

welche fowohl in Bezug auf die Entschädigung der

AbtretungSvflichtigen nach Inhalt der Artikel 3 bis und

mit s, als mit Beziehung auf die gemäß den Art. 6

und 7 gestellten Forderungen, dem Bauunternehmer
aufzulegen stnd, geschieht durch eine SchätzungSkommisston,

wenn nicht vorher eine gütliche Verständigung Statt
findet.

Art. 27.

Eine solche SchätzungSkommisston besteht auS drei

Mitgliedern, wovon daS erste durch das Bundesgericht
oder dessen Präsidenten, wenn behufs dieser Wahl das

Bundesgericht außerordentlicher Weife versammelt werden

müßte; daS zweite durch den Bundeörath, das dritte
jeweilen durch die Regierung desjenigen Kantons ernannt
wird, in welchem die Liegenschaften sich befinden, mit

Beziehung auf welche die Abtretung Statt-finden soll.

Für jedcs Mitglied werden von dcn zur Wahl Berechtigten

zwei Ersatzmänner bezeichnet.
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Der Bundeörath wird das Gebiet, für welches eine 2s. Mai

Schätzungskommifsion bestimmt ist, und die Dauer,
während welcher diefelbe bestehen soll, jeweilen festsetzen.

Art. 28.

Die SchätzungSkommisston steht unter der Aufsicht
des Bundesgerichtes.

DaS Bundesgericht wird die dießfälligen Werrich,

tungen, je nach der Natur derselben, seinem Präsidenten
oder einer besondern auS der Mitte des Bundesgerichtes

hiefür zu bestellenden Kommission übertragen.

Art. 29.

Die Entfchädigung der Schätzungskommission wird
durch ein vom Bundesrache zu erlassendes Reglement

bestimmt.

Art. so.

In Beziehung auf den Ausstand von Mitgliedern
der Schätzungskommission gelten die einschlägigen gesetz.

lichen Bestimmungen betreffend die Mitglieder des Bun-
desgerichtcs.

Handelt es sich um dcn Ausstand eines Mitgliedes
und sind über denselben die beiden andern Mitglieder
getheilter Ansicht, oder kommt der Ausstand mehr als

eines Mitgliedes in Frage, so treten für die dießfälligen

Entscheidungen die Ersatzmänner an die Stellen derje.

nigen Mitglieder, um deren Ausstand es sich handelt.

Art. 3l.
Zur Gültigkeit der Verhandlungen der Schätzungs-

kommission ist, unter Vorbehalt der im vorhergehenden

Artikel enthaltenen Beschränkung, die Anwesenheit von

drei Mitgliedern, beziehungsweise Ersatzmännern, erfor.
derlich.
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LS. Mai Art. 32.

Zur Vornahme dcr Schätzung sind Alle, welche.

Rechte als Gegenstand der Abtretung odcr Forderungen

(Art. 6 und 7) angemeldet haben, sieben Tage vor der

Verhandlung einzuladen, wenn nicht vorher eine gütliche

Verständigung erfolgt ist. Im Falle des Ausbleibens

der Betheiligten findet daS Schätzungsverfahren gleichwohl

Statt.
Art. 33.

Die SchätzungSkommisston ist befugt, wenn sie eS

nothwendig erachtet, Abgeordnete deS Gemeindrathes
oder besondere Sachverständige zu Rathe zu ziehe» und

von den Grundbüchern Einsicht zu nehmen.

Art. 34.

Die SchätzungSkommisston hat auch in Beziehung

auf diejenigen Rechte die Schätzung vorzunehmen, in
Betreff welcher die Abtretungspflicht bestritten ist.

Art. 36.

Der Entscheid der SchätzungSkommisston ist den

sämmtlichen Betheiligten schriftlich mitzutheilen. Binnen

dreißig Tagen, vom Tage der erhaltenen Mittheilung
an gerechnet, ist jeder Bttheiligte befugt, über denftl-
ben bei dem Bundesgerichte Beschwerde zu führen,

welchem über die streitigen Punkte das Entfcheidungs-

recht zusteht.

Denjenigen gegenüber, welche binnen dieser Frist
eine Beschwerde hci dem Bundesgerichte nicht eingelegt

haben, ist der Entscheid der Schätzuugskommissio» gleich

einem rechtskräftigen Urtheil anzusehe».

Art. 36.

Diejenigen, von welche» die Abtretungspfticht be.

stritten worden ist, haben, auch wenn der Bundesrath
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hierüber noch nicht entschieden hat, gleichwohl, falls 2s. Mal

sie über den eventuellen Entscheid der SchätzungSkom.

mission (Art. 34) Beschwerde erheben wollen, diese bin.
neu der im vorhergehenden Artikel anberaumten Frist
und bei Vermeidung der in demselben für deu Fall der

Versäumung dieser Frist angedrohten Folgen, eventuell
dem Bundesgerichte einzureichen.

Art. 37.

Das Bundesgericht urtheilt in der Regel auf Grund-
läge des Befundes dcr Schätzungskommission- Dasselbe

kann jedoch, wo cs dieß nothwendig sindet, eine neue

Untersuchung anordncn.

Art. ss.
Wenn die Entschädigung für verschiedene Rechte,

die mit Beziehung auf das gleiche Grundstück abzutreten

sind, im Streite liegt, oder wenn es sich um eine Ent.
schädigung mit Beziehung auf verschiedene Grundstücke

unter gleichartigen Verhältnissen handelt, so soll die

Erledigung solcher Streitfälle so viel alS immer mög.

lich in einem Verfahren Statt sinden.

Art. 39.

Sowohl die Schätzungskommission als daS Bundes,
gericht sind zu möglichster Beschleunigung des Versah.
renS verpflichtet.

Art. 4«.

Soweit nicht das gegenwärtige Gesetz besondere

Vorschriften enthält, gelten in Beziehung auf daS Ver.
fahren vor dem Bundesgerichte die dießfälligen allge.
meinen gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 4l.
Wenn durch Aufnahme von Plänen oder durch

Aussteckungen behufs Errichtung öffentlicher Werke

Jahrgang 18S«. j j
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2s^Mai. (.Art. 8) Schaden zugefügt worden ist/ und zwischen

den Betheiligten keine gütliche Verständigung erreicht

wird, so entscheidet über die zu leistende Entschädigung

bie kompetente Behörde des Kantons/ in welchem der

Plan aufgenommen wurde oder die Aussteckung stattfand.
Ebenso ist die Anwendung der für deu Fall der

Veränderung/ Beschädigung oder Beseitigung von Sig.
nalen, Pfählen u. s. w. angedrohten Strafbestimmungen

(Art. 8) Sache der kompetenten Kantonalbehörden.

m, Bezahlung der Entschädignng nnd ihre Wirkung.

Art. 42.

Mit dem Tage, an welchem der Entscheid einer

SchätzungSkommisston oder ein bundesgerichtliches
Urtheil in Rechtskraft tritt, kann die Erfüllung der durch

dieselben auferlegten Verpflichtungen gefordert werden.

Art. 43.

Die Bezahlung dcr Entschädigungssummen an die

Berechtigten geschieht durch die Vermittlung der Re-

gierung deS Kantons/ in welchem das Grundstück liegt/
mit Beziehung auf welches Rechte abgetreten worden

stnd.

Diese Letztere hat dafür zu forge»/ daß/ wo eS sich

um Entschädigung für abgetretenes Eigenthum handelt/
den Inhabern anderer darauf lastender dinglicher Rechte/

wie z. B. von Pfandrechten/ Grundzinsen n. s. w. für
ihre Ansprüche ihr Betreffniß zukomme/ und daß die da-

herige Lesigung des AbtretungSgegenftattdcs in die be.

treffenden Titel eingetragen werde.

Art. 44.
' ' Mit der nach Anweisung der betreffenden Kantons.
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regierung erfolgten Bezahlung dcr Entschädigung für ss. Mai

diejenigen Rechte, welche Gegenstand der Abtretung
sind, gehen dieselben ohne Weiteres und ohne daß dazu

die Beobachtung irgend einer sonst etwa vorgeschriebe,

nen Form erforderlich, oder der Bezug irgend welcher

daherigen Steuern oder Gebühre» zulässig ist, an den

Bauunternehmer über.

Art. 4s.

Ist in Folge der Abtretung nach den vorhergehen,

de» Artikeln oder auch in Folge der Bestimmungen deS

Artikels 14 Eigenthum an den Bauunternehmer über,

gegangen, so erlöschen damit auch alle dinglichen Rechte,

welche Dritten an denselben zustehen, wie z. B. Pfand,
rechte, Grundzinsforderungen u. s. w.

Art. 46.

Wo bedeutender Nachtheil mit dem Verzug ver,
bunden wäre, ist der Bauunternehmer berechtigt, die

Abtretung der Rechte sofort nach geschehener Schätzung

zu verlangen, sofern entweder der Schätzungsbericht ge.

nügenden Aufschluß über den Gegenstand der Abtretung
ertheilt, oder auch nach dem Uebcrgang der Rechte auf
den Bauunternehmer die Größe der Entschädigung stch

mit Sicherheit ermitteln läßt. Er ist jedoch in diesem

Falle verpflichtet, eine durch die Schätzungskommission

zu bezeichnende Kaution zu leisten, und den Zins der

Entschädigungssumme von dem Tage an, mit welchem

die Rechte auf ihn übergegangen sind, bis zur Bezahlung
der Entschädigung zu entrichten.

Streitigkeiten über die Anwendung dieses Artikels
werden von dem BundeSrathe enschieden.

Art. 47.

Sollte ein abgetretenes Recht zu einem andern
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25. Mai Zwecke als zu demjenigen für welchen es abgetreten

worden ist, verwendet werden wollen, oder wäre es

binnen zwei Jahren nach erfolgter Abtretung zu dcm

AbtretungSzwecke nicht benutzt worden, ohne daß stch

hiefür hinreichende Gründe anführen lassen, oder wird
das öffentliche Werk, fiir welches die Abtretung ge«

fchehen ist, gar nicht ausgeführt, fo kann der frühere

Inhaber deS abgetretenen Rechtes dasselbe gegen Rück-

erstattung der dafür erhaltenen Entschädigungssumme

wieder zurückfordern.

Sind vom Bauunternehmer am abgetretenen Eigen,
thum inzwischen Veränderungen vorgenommen worden,

welche den Werth desselben erhöhen oder vermindern,
so ist die Rückforderung im erster« Falle nur gegen

Erstattung der hierauf verwendeten Auslagen zulässig,

und im letztern Falle ist der eingetretene Minderwerth
abzurechnen.

Wenn das abgetretene Recht um einen niedrigern
Betrag als denjenigen der für die Abtretung bezahlten

Entschädigungssumme von dem Bauunternehmer ver,
äußert werden will, so ist derjenige, welcher eS abtrete»

mußte, befugt, die Rückerstattung des Rechtes gegen Be.

zahlung jenes Betrages, für welchen die Veräußerung

beabsichtigt wird, zu verlangen.
Wenn sich in Folge der in diesem Artikel enthal.

tene» Bestimmungen Streitigkeiten erheben, so steht daS

Entscheidungsrecht dem Bundesgerichte zu.

IV. Kosten

Art. 48.

Die Kosten der im Artikel tt vorgeschriebeneu

öffentlichen Bekanntmachung, der laut Art. t8 erforder.
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lichen Anzeige«/ deS gesammten SchätzungSverfahrenö, zs. Mai.
der Auszahlung ^der Entschädigungssummen (Art. 43), ^gso.

der Hinterlegung von Kautionen (Art. 46) sind^ in allen

Fällen durch den Bauunternehmer zu tragen.
Art. 49.

In Beziehung auf die Auferlegung der Kosten,

welche durch bundesgcrichttiches Verfahren entstehe«/

finden die dießfälligen allgemeinen gesetzlichen Bestini»

mungen ihre Anwendung.

Diefelben gelten auch in Betreff solcher Kosten,

welche durch Bestreitung der AbtrctungSpflicht veranlaßt
werden.

Art. 60.

Der BlmdeSrath ist mit der Bekanntmachung und

Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Der schweizerische Bundesrat!)
beschließt:

Einziger Artikel.
Das vorgehende Bundesgesctz, betreffend die Ver.

Kindlichkeit zur Abtretung von Privatrechten, ist den

sämmtlichen KantonSregierungen zur üblichen Publikation

mitzutheilen und gleichzeitig in daS BundeSblatt nnd in
die offizielle Sammlung der Eidgenossenschaft aufzu-

nehmen.

Bern, den t«. Mai i860.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes:

Der Bundespräsident,

H. Drüey.
Der Kanzler dcr Eidgenossenschaft,

Schieß.
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2s^Mai Der Regierungsrath des KantonS Bern

beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll zum Zwecke der Be.

kanutmachung in die Gesetzessammlung aufgenommen

werden.

Bern, dcn 26. Mai i860.

Namens deS RegierungSratheS:
Der Präsident/

Stampili.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.

Verordnung,
betreffend

die Besoldungen der Ohmgeldbeamten von Attis-
wyl und Huttwyl.

2"t«s?"' Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in theilweiser Abänderung seiner Verordnung vom

6. Februar i860 über die einstweilige Besoldung der

Ohmgeldbeamten,

auf den Antrag der Direktion der Finanzen,

beschließt:

§. i.
Die Besoldung deS Ohmgeldeinnehmers von AttiS-

wyl wird festgesetzt auf jährlich dreihundert und fünfzig
Franken, diejenige deS Ohmgeldeinnehmers von Huttwyl
auf zweihundert und achzig Franken.
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Z. 2. 29. Mai

Diese Verordnung tritt auf i, Juni 18S« in Kraft
und ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Gegeben in Bern, den 2g. Mai lgs«.

"Namens deS Regierungsrathes:
Der Präsident,

Stämpfli
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.

> e setz
über die

Milttarorgaiiljatton der schweizerischen Eidgenossen- is. Im,,
isso.

schaft.

(Vom 8. Mai i860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 18, ls und 20 dcr

Bundcsverfassung und nach Einsicht deS Vorschlages des Bun-
deörathes,

beschließt:

Gesetz über die Militärorganisation der
schweizerischen Eidgenossenschaft.

Erster Titel.

Dienstpflicht.
Art. 1.

Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. (Art. 18 der

Bundesverfassung.)
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tS. Juni Art. 2,

Die Wehrpflicht beginnt mit dem angetretenen

zwanzigsten AlterSjayre und endet mit dem vollendeten

vierundvierzigsten Altersjahre.

Art. 3.

Einem Bundesgesetze bleibt die Bestimmung dcr

Ausnahmen sowie.der Ausschließungen von

dcr Wehrpflicht vorbehalten.

Art. 4.

Tin besonderes Reglement wird die Eigen sch äf-

ten bestimmen, welche zum Eintritt in dcn Militärdienst

erforderlich sind.

Art. s.

Die Stellvertretung für dcn Militärdienst
ist untcrsagt.

Art. 6.

Bei jedem cidgendMchen Aufgebote zum aktive»

Dienste leistet die dazu berufene Mannschaft der

Eidgenossenschaft denZK r i e g S e id nach folgender EideS-

formel:

„Es schworen die Offiziere, Unteroffiziere und

Soldaten:

„Der Eidgenossenfchaft Treue zu leisten; fiir die

Vertheidigung deS Vaterlandes und seiner Verfassung Leib

und Leben aufzuopfern; die Fahne niemals zu verlassen;
die Militärgefetze getreulich zu befolgen; dcn Befehlen
der Obern genauen und pünktlichen Gehorsam zu leisten;
strenge Maunszucht zu beobachten und Alles zu thun,, was

die Ehre und Freiheit deS Vaterlandes erfordern."
„DaS schwör« Ihr vor Gott dcm Allmächtige,!, so

wahr Euch seine Gnade helfen möge."
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Hierauf wird nachgesprochen:

«Ich schwöre <s.«

Zweiter Titel.
Zusammensetzung deS Bundesheeres.,

Erster Abschnitt.

Bestand und Eintheilung.
Art. 7.

DaS Bunde s Heer, welches auö den Kontin.

gcutcn der Kantone gebildet wird/ besteht:

») auö dcm Bundeöauszug/ wozu jeder Kantou auf

hundert Seelen schweizerischer Bevölkerung drei Mann

zu stellen hat;
b) aus der Bundesreserve/ deren Bestand die Hälfte

des BundcsauszugeS beträgt.

In Zeiten der Gefahr kann der Bund auch über die

übrigen Streitkräfte (die Landwehr) eines jeden Kanrous

verfügen.
Den Kantonen bleibt eS unbenommen/ fowohl in de»

Bundesauszug als in die Bundesreserve mehr Man«,
schaft einzureihen.

Art. 8.

D?r B u u d e s a u S z u g wird unter nachfolgenden

Bestimmungen aus sämmtlicher jüngerer Mannschaft zu.
sammen-zesetzt/ welche die zur Erfüllung dcr Militärpflicht
erforderlichen Eigenschaften besitzt und nach Art. s nicht
davon ausgenommen oder ausgeschlossen ist.

Der Eintritt in dcn Bundesauszug soll nicht früher
stattfinden/ als in dem Jahrgange, in welchem der Ein,
tretende das zwanzigste Altcrsjahr vollendet hat.

Der Austritt aus dem Bundesauszug erfolgt späte«
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t«^J»ni stenS in dem Jahrgange, in welchem der Austretende sein

vierunddreißigsteS AlterSjahr zurückgelegt hat.

Art. 9.

Die Bundesreserve besteht aus der Mannschaft,

welche aus dem Bundesauszug ausgetreten ist.

Der Austritt aus der Bundesreferve erfolgt späte.

stenS mit dem vollendeten vierzigsten Altersjahre.

Art. 10.

Die Landwehr besteht aus der Mannschaft,
welche auS der Bundesreferve austritt.

Die Wehrpflichtigen dienen in der Landwehr bis zum

vollendeten vierundvierzigsten Alteröjahre.

Art. 11.

Den Kantonen bleibt eS überlassen, für die Offi.
ziere aller Klassen eine längere Dienstdaucr als für
die übrigen Wehrpflichtigen festzusetzen.

Art. 12.

Das Bundesheer besteht auö folgenden Waffen,
arten:

». Genietruppen:
Sappeure,
Pontonniere,

b. A r tille r i e:
Kanoniere/

Trainsoldaten,

Parksoldaten.

«. Kavallerie:
Dragoner,
Guiden-

>I. Scharfschützen.
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«.Infanterie: t s. Juni

Jager/
Füsiliere.

Art. 13.

Ueberdieß soll ein K r a n k e nwär t e r k o r p S für
die Ambülancen und die Spitäler bestehen.

Art. 14.

Der Bestand der taktischen EinHeiken der ver.
schiedenen Waffen ist in den Tafeln i, 2, 3, 4, s und

6 enthalten.

Art. is.
Mehrere Batterien, unter einem Kommando vereint,

bilden eine A r t ille r i e b r i g a d e;
Mehrere Schwadronen unter einem Kommando eine

Kavalleriebrigade;
Mehrere Bataillone unter einem Kommando eine

Jnfanteriebrigade;
Mehrere Jnfanteriebrigaden nebst SpezialWaffen

unter einem Kommando eine Division, und mehrere

Divisionen der Armee unter einem Kommando ein A r.
m e e k o r ps.

Art. 16.

In jedem Kamone sollen die Kontingente stets

vollständig in Bereitschaft gehalten werden, und

eS foll dafür gesorgt sein, daß der Abgang beim Bun.
deSheere aus der gleichen Kontingentsmannschaft ersetzt

werden könne.

Art. 17.

Den Kantonen bleibt überlassen, die Bereit«
sch aftS kehr der je in einem Kanton aufgestellten

taktischen Einheiten jeder Waffengattung aus den Fall hin
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is, Juni anzuordnen/ wo das BundeSheer nur theilweise oder suc.

eessive iu den eidgenössischen Dienst berufen wird.
Dic Kantone sind verpflichtet/ jeweilen vor dem

1. Januar dem eidgenössischen Militärdcpartemente von

dem von ihnen festgesetzten BereitschaftSkehr Kenntniß

zu geben.

Art. 18.

Die Beiträge der Kantone an jede der

verschiedenen Waffengattungen und an die Bedienung der

beweglichen Fcldspitäler, der Büchsenschmiede/ der Feld.
Posten und deS VerpftegungSdienstcS sind durch ein be°

sondereS Gesetz zu bestimmen.

Art. 19.

Die M a n n scha s t S s k ala / welche das Konti«,
gent für jeden Kanton enthält/ ist alle zwanzig Jahre
einer Revision zu unterwerfen (Art. 19 der Bundesvcr.

fassung).

Zweiter Abschnitt

Eidgenössischer Stab.
Art. 2«.

Es besteht ein eidgenössischer Stab.
Derselbe zerfällt in folgende besondere Zweige:

») in den Geueralstab;

K) in den Geniestab;

o) in den Artilleriestab;
6) in den Justizstab;

e) in den Kommissariatsstab;

Y in dcn Gesundheitsstab.

Art. 21.

Der Generalstab besieht auö:

4« Obersten /
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so Oberstlieutenanten / t5 Zuni

3« Majoren,
und aus einer unbestimmten Anzahl von Hauptleuten
und Oberlieutenanten.

Unter den oben aufgezählten Offizieren des General«

stabs sol! sich ein Oberst für die Kavallerie, cin

Oberst für die Scharfschütze«/ nebst dcr entsprechen,

den Zahl vo» Oberstlieutenanten/ Majoren und Subal»

ternofsizieren dieser beiden Waffen befinden.

Art. 22.

Der G e nie stab besteht auö:

2 Oberste«/
3 Oberstlieutenanten,
4 Majoren
und auS einer unbestimmten Anzahl von Subaltern,

ofsizieren.

Art. 23.

Der Rrtilleriestab besteht auS:

4 Oberste»/

to Oberstlieuteuanten /
16 Majoren,

und einer unbestimmten Anzahl von Hauptleuten und

Oberlieutenanten.

Art. 24.

Der Justiz stab besteht auS einem Oberauditor
mit Oberstenrang, Chef des Stabes/ und einer unbe.

stimmten Anzahl von Justizbeamten nach den nähern

Vorschriften des Gesetzes über die Strafrechtspflege.
Art. 26.

Der Kommissariatsstab besteht aus:
dem OberkriegSkommissär mit Oberstenrang /
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ls. Juni der erforderlichen Anzahl von KriegskommissariatS-
beamten:

der ersten Klasse mit OberstlieutenantSrang,
der zweiten Klasse mit Majorsrang,
der dritten Klasse mit HauptmannSrang,
der vierten Klasse mit OberlieutenantSrang,
der fünften Klasse mit ersten Unterlieutenantörang.

Art. 26.

Der Gefund.heitöstab umfaßt:

s) daS Medizinalpersonal, bestehend aus:
dem Oberfeldarzt mit Oberstenrang;
9 Divisionsärzten, wovon drei den Oberstlieutenants,

rang bekleiden können, die übrigen mit Majors,

rang;
einem Stabsarzt und einem Stabsapotheker mit

HauptmannSrang;
der erforderlichen Anzahl Spital, und Ambulance».

örzte der ersten Klasse mit Hauptmannsrang,
welche auch zum Dienst als Brigadeärzte ver.
wendet werden können;

der zweiten Klasse mit OberlieutenantSrang.
der dritte» Klasse mit ersten Unterlieutenantörang.

b) daö Veterinärperfonal, bestehend aus:
dem Oberpferdarzt mit Hauptmanns, oder Majors,

rang, und einer unbestimmten Anzahl Stabs.
pferdärzte mit OberlieutenantS, oder ersten

Unterlieutenantörang.

-Art. 27. ^, ^ ^,,^
Dem eidgenössischen Stabe ist zugetheilt:

die erforderliche Zahl vo» Stabssekretären
mit Adj«ta«tN»terofsizierSra»g.
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tS. Juni
Dritter Abschnitt. ISSO.

Ernennungen und Entlassungen.

Art. 28.

In der Regel werden die Offiziere und Unteroffiziere

der taktischen Einheiten nach den Bestini,

mungen der Militärgesepe ihres KantonS ernannt und

befördert.
Ein besonderes Reglement bestimmt die für die

Offiziere und Unteroffiziere erforderlichen Eigenschaften

und Kenntnisse.

Die Ernennung von Offizieren des Genie, der Ar.
tillerie und der Kavallerie kann nur nach vorausgegan.

genem Unterricht in einer der entsprechenden eidgenos.

fischen Militärschuleu stattfinden.

Ein Reglement wird hierüber das Nähere bestimmen.

Art. 29.
Die Ernennung und Beförderung der Offiziere des

eidgenössischen Stabes geschieht durch den Bun.
desrath.

Die Kantone können Vorschläge für alle Grade des

eidgenössischen Stabes einreichen.

Die nämliche Befugniß hat der Oberbefehlshaber
deS BundesheereS.

Cbendiefelbe Befugniß haben auch die im Art. N6
bezeichneten Inspektoren für ihren JnfpektionskreiS und

die Chefs der speziellen Zweige in ihren StabSabthei.

lungen.

Wenn Stabsoffiziersstellen in Erledigung gekommen

sind, jo hat der Bundeörath, Fälle von Dringlichkeit
vorbehalten, den Kantonen von der Anzahl der vorzu.
nehmenden Ernennungen Mmt»OMZ«M»«w,
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15. Juni Art. so.
1L60

Für die Ernennung in den Generalstab, den

Genie, und Artillcriestab, find folgende Bedingungen
aufgestellt:

s) Für die Erlangung deS Grades eines Su bal.
ternoffiziers: daß der Betreffende wenigstens zwci

Jahre in dem Grade gedient habe, welcher demjenigen,
den er erlangen soll, unmittelbar vorangeht.

b) Für den Grad ciueS Majors: daß er wenigstens

acht Jahre als Ofsijier gedient habe,, und davon wenigstens

zwei Jahre alS Hauptmann.
o) Für den Grad eines Oberstlieutenants: daß

er zehn Jahre als Offizier gedient habe, und davon we.

nigstenS vier Jahre als Major in einer Spezialwaffe, oder

zwci Jahre als Kommandant, oder dann zwei Jahre in
diesem odcr einem höher« Grade zusammengenommen.

cl) Für den Grad eines Obersten: daß er zwölf
Jahre als Offizier gedient habe, und davon vier Jahre
alS Kommandant, oder dann eben fo lange in diefem

oder einem höheru Grade zusammengenommen.

Art. 3i.
Zur Ernennung in den Geniestab können stch auch

Aspiranten anmelden, welche noch nicht alS Offiziere
brevetirt stnd. Sie müssen aber vorher einen vollständigen

LehrkurS dieser Waffe genossen, oder eine Prüfuug
über die geforderten Kenntnisse zur Zufriedenheit be.

standen haben.

Art. 32.

Die Beförderungen im eidgenössischen Stabe
bis und mit dem Grade eines Hauptmanns haben nach

dem Dienstalter Statt. Diejenige» zn den höhern Gr«,
den geschehen nach freier Wahl, jc aus de« Offiziere»
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des unmittelbar daxunter stehenden Grades, sofer» die

letzter« wenigstens zwei Jahre in demselben gedient

habe».
Art. 33.

I» Abweichung von den Bedingungen in den Art. so
und 32 können Ernennungen u»d Beförderungen in Be«

rücksichligung ausgezeichneter Dienste oder ganz besonderer

Fähigkeiten stattfinden.

Art. 34.

Jeder eidgenössische Oberst ist befugt, eine» ihm

persönlich zugetheilten Adjutanten zu habe«, welche«

er aus der Zahl der Hauptleme «nd Lieutenante des

eidgenössischen Stabes bezeichnen kann.

Ebenso hat er das Recht, dem Bundesrathe eine«

ihm zugetheilten Stabs se krerär vorzuschlagen.

Art. 36

Die Offiziere des eidgenössischen Stabes könne»,

so lange sie sich in dem durch das Gesetz über die Mtli.
tärorganisarion ihres betreffenden Kantons festgesetzten

Dienstaller befinden, vo« den Militärbehörden deS Kan»

loriS, in welchem sie nildergelsssen sind, in ihrem Grade

auch für Verrichtungen im K a n t o » a ld i e n K e in
Anspruch genommen werden. In jedem Falle soll jedoch

die Aufforderung zum eidgenössischen Dienste den Vorzug
vor jeder Verrichtung deS KantonaldievlKS haben.

Art. 36.

Den eidgenössischen Offizieren ist der Austritt
auS dem Scabe zu gestatten, sofern ihr dießfälliges Be.
gchre» im Laufe deS Monais Januar eingereicht wird,
u»d nicht et» Truppenaufgebot nahe bevorsteht.

Ein eidgenössischer Offizier, der erst nach vollenöttem

Jahrgang lSd«, II



178

lö. Juni fünfzigsten AlterSjahre auS dem Dienste tritt/ hehält die

Ehrenbercchrigungen feines Grades.

Art. 37.

Von jeder erfolgten Ernennung und Entlassung soll

dem Kantone, dem der Ernannte oder Entlassene ange,
hört/ sogleich Kenntniß gegeben werden.

Dritter Titel.

Materielles.

Erster Abschnitt.

Bewaffnung, Ausrüstung und Bekleidung.

Art. S3.

Die Bewaffnung, Bekleidung und persönliche Aus.
rüstung der Truppen aller Waffen und deS Personals
der eidgenössischen Stäbe wird durch ein besonderes

Gesetz festgestellt. Abweichungen von demselben sollen

keine geduldet werden.

Die Kantone erlassen die geeigneten VollziehungSvor.
schriften beim Bundeöauszuge und bei der Bundesreserve.

Art. 39.

Die Bundesreserve soll bewaffnet sein wie der Bun-
deSauSzug.

Art. 4«.

Die Landwehr soll mit Gewehren von eidgenössi.

schem Kaliber versehen sein.

Art. 4t.
Die AuSrüstungSgegenstände, mit welchen die KorpS

bei m Eintritt iu den Dienst versehen sein sollen, werden

von den Kamonen/ gemäß den betreffenden Reglementen,

geliefert.
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Art 42 16. Juni
ISS».

Die Bestimmungen über die militärische Bekleidung
und Ausrüstung der Landwehr werden den Kantonen

überlassen.

Zweiter Abschnitt.

Geschützt und KriegSfuhrwerke.

Geschütze.

Art. 43.

Das Geschütz zerfällt in fünf Klassen, nämlich:
t. Geschütz für die bespannten Batterien.
2. Ergönzungsgeschütz für die bespannten Batterien.
3. Geschütz für die Gebirgsartillerie.
4. Raketenbatterien,

s. PostlionSgeschütz.

DaS Geschütz der ersten Klasse, in Batterien cinge,

theilt, wird von denjenigen Kantonen geliefert, welche

die Mannschaft zur Bedienung desselben zu stellen haben-

Ein besonderes Gesetz wird die Vertheilung der

Geschütze der ersten Klasse unter die Kantone, sowie die

Vertheilung der vier letztern Klassen zwischen dcr Eid.
genosscnschaft und den Kantonen, und unter den letzter»

felbst festsetzen.

Art. 44.

Die G e sa m m t z a hl der Geschütze für die be.

spannten Batterien wird im Verhältnisse von wenigstens

zwei Geschützen auf je tausend Mann deS BundesauS.

zuges und der Bundesreferve festgesetzt/ wovon winde,

stens ein SechStheil von schwerem Kaliber und ein Drit.
theil Haubitzen sein soll.
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!S. Juni Art. 46.

DaS Geschütz der bespannten Batterien
begeht aus :

Batterien von vier Zwölfpfünder.Kanonen;
Batterien von vier langen Vierundzwanzigpfünder.

Haubitzen;
Batterien von vier Achtpfünder-Kanonen und zwei

Vierundzwanzigpfünder.Haubitzen;
Batterien von vier SechSpfünder-Kanonen und zwei

Zmölfpfünder-Haubitzen.

Art. 4«.

Die G e b i r g S, und Raketen. Batterien
bestehen in:

Batterien von vier GebirgShaubißen;
Batterien von acht Raketengestellen.

Art. 47.

D«S Ergänzungsgeschütz ift in folgendem

Verhältnisse zu der Zahl der bespannten Geschütze zu

Kellen:

für die Zwölfpfiinder.Kanonen und langen Bierund.
zwanzigpfü'nder.Haubitzen V« ;

für die Gebirgsartillerie V,;
für alle übrigen Geschütze '/5.

Art. 48.

Ueber Zahl, Gattung, Kaliber und Verlheilung des

Positionsgeschützes wird ein besonderes Gesetz

daS Nähere bestimmen.

ö. Kriegsfuhrwertt.

Art. 49.

Zu den bespannten Batterien ßnd die
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KaissonS und Vorrathslassetten von den betreffenden Kan.
tone» in folgendem Verhältnisse zu liefern: «s. Inn

». Auf jede Zwblfpfünder.Kanonen.Batterie:
in die Linie: 6 KaissonS und i Vorrachslaffete;
in die DlvisionSvarkS: 2 KaissonS und « BorrathS-

lasset« ;
in die DepolparkS: 2 KaissonS.

d. Auf jede lange Vierundzwanzigpfûuder.Haubitz.

Batterie:
in die Linie: 6 KaissonS und 1 VorrathSlaffette;
in die DiviffonSparkS: 3 KaissonS und t BorrathS.

laffette;
in die Devotparks: 2 KaissonS.

e. Auf jede Achlpfünder.Batterie:
in die Linie: 4 KaissonS fiir Kanonen, 2 KaissonS

fiir Haubitzen, 1 VorrathSlaffette für Kanonen;
in die Divisionsparks: 1 Kaisson für Kanonen, 3

KaissonS für Haubitzen, 1 VorrathSlaffette für
Haubitzen;

in die Depotparks: t Kaisson für Kanonen- 1 Kais.
son für Haubitzen.
ck. Auf jede Sechspfünder.Batterie:

in die Linie: 4 KaissonS für Kanonen, 2 KaissonS

für Haubitzen, 1 VorrathSlaffette fiir Kanone»;
in die DivisionSparks: 1 Kaisson für Kanonen, 2

Kaissons für Haubitzen, l VorrathSlaffette für
Haubitzen;

in die Depotparks: t Kaisson für Kanonen, t Kais,
so» für Haubitzen.

Art. so.

Im Fernern haben die Kantone zu liefern:.
zu jeder bespannten Batterie:
1 Rüstwagen, t Feldschmiede, t Fourgon.
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js. Juni Art. St.

Für die G e b i r g S. und Rakete».Batte,
rien werden geliefert:

s. Auf jede Gebirgs-Batterie:
in die Linie: 4« Munitionskisten und 4 Werkzeug.

Wen;
in die DivisionSparks: t Kaisson;
in die DepotparkS: 2 VorrathSlaffmen.

b. Auf jede RakettN'Bamrie:
in die Linie: 6 Raketenwagen und t Vorrathswagen;
in die DivisionSparks: s Raketenwagen.

Art. SZ.

Ueberdieß ist die weiter erforderliche Anzahl von

Rüstwagen, Feldschmieden, Feuerwerkerwagen, Holzwa.

gen, Wage» mit Vorrathsrädern und KaissonS verschie.

dener Art für die Divisions, und DepotparkS, sowie

auf je zwei bespannte Batterien eine VorrathSlaffette in
die DepotparkS zu liefern.

Art. S3.

Die für das Positions g e schütz erforderliche

Anzahl KaissonS wird im Verhältnisse der zu stellenden

Geschütze geliefert, und zwar auf jedes schwere Geschütz

2, und auf jedes leichte Geschütz t Kaisson.

Art. 54.

Die Kantone haben zu liefern:
». Für jede Sappeurkompagnie:
i Sappeurwagen, t Schanzzeugwagen.

b. Für jede Scharfschützenksmpagnie:
in die Linie: i Halbkaisson;
in die DivisionSparks: je für 2 Kompagnie» ein

Halbkaisson;
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in die Depotparks: je fiir 2 Kompagnien ein Halb« ts, IM
kaisson.

«. Fiir jedes Jnfanteriebataillon:
in die Linie: 2 HalbkaissonS und l Fourgon;
in die DivisionSparks: 2 HalbkaissonS;
in die DepotparkS: l Halbkaisson.

ES ist gestattet, fiir 2 HalbkaissonS je 1 ganzen

Kaisson zu stellen.

6. Für die Kavallerie im Gauzen:
9 HalbkaissonS in die DivisionSparks.

Art. SS.

Vo« der Eidgenossenfchaft werde:! geliefert:
«. daS Kriegsbrückenmateri.1;
b die erforderlichen FclZlchmiede» für die

Kavallerie ;
e. die nöthige Zahl von Ambülaneenwagen;
6. für jede Abtheilung des Generalstabes und

jeden Divisions- und Brigadestab ein Fourgon für
den Transport der Büreaugerathschaften.

C Bespannung der Geschütze und KriegSfuhrwerke.

Art. SS.

Die Zahl der zur Bespannung der verschiedenen

Geschütze und KriegSfuhrwerke erforderliche» Pferde ist

festgesetzt nach Inhalt der Tafel 7.
Die Uebersicht deS erforderlichen Bestandes von

Reit- und Zugpferden zu jeder bespannten Batterie/
.sowie der Saumthiere für die Gebirgsbatterie«/ nebst

der Verwendung derselben, enthält Tafel 8.

Die Trainpferde und Saumthiere sind, je «ach dem

Dienste, zu welchem sie verwendet werde« sollen, mit
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lö^Jmii Reitzeugew Trainpserdgefchirren oder Packsätteln zu stel»

len, Alles nach Vorschrift des Règlements.

Dritter Abschnitt

Munition.

Art. 67.

Die Kantone haben die Munition für ihre Kontingente

nach folgenden Verhältnissen zu stellen:

a. Für die Handfeuerwaffen:
für jeden Infanteristen des Bundesheeres l«o Pa,

kronen;
für jeden Scharfschützen des Bundesheeres S2o

Schüsse;

für jeden Kavalleristen des Bundeshecreö 4v Pa<

kronen;
für jeden berittenen Artilleristen, für jedes Feucr.

gewebr der Sappcur-, Pontonnier- und Park-
Kompagnien 20 Patronen.

Der Mehrbedarf für die Genie- und Anillerietrup-
pen wird auS den JnfanteriekaissonS der Dwisionöparks
bezogen

Die Zündkapseln stnd im Verhältnisse von 2 Stück

auf jede Patrone oder jeden Schuß zu liefern.
d. Für das Gefchütz der bespannten Batterien:

auf jede Zwölfpfünder.Kanone 400 Schüsse;
auf jede Acht, und Sechspfünder.Kanone 6«o Schüsse;

auf jede Haubitze 4«« Schüsse.

Art. 68.

Für das Ergänzungsgefchütz ist die Munition
in gleichem Verhältnisse zu liefern/ wie für das Geschütz

der bespann <» Batterie».
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Im Fernern dann: t». s»m

für jedes Stück PosttionSgeschütz 56« Schüsse,

für jede Gcbirgshaubttze 2«« Schüsse,

für jedes Raketengcstell 200 Schüsse

Art. 69.

Ein Reglement wird das Verhältniß festsetze«, nach

welchem die Munition auf die Mannschaft, die Kriegs,
fuhrwerke uud die Parks vertheilt werden soll.

Ebenso wird dasfelbe das Verhältniß der Kartätsche«,

schösse, der Kartälschengranaten, der Brandgranaten und

der Kugetschüsse unter einander feststellen.

Art. 60.

Von der gesammten Munition, sowohl für die

Handfeuerwaffen alS die Geschütze, solle» stetS zwei Dritlheile
verfertigt und zum Verpacke» bereit und für den letzten

Drittheil alles Erforderliche vorhanden sein.

Sämmlliche Munition soll den eidgenössischen Vor-
schriften gemäß verfertigt sein.

Vierter Titel.

Unterricht und Inspektion.

Erster Abschnitt.

Unterricht.
Art. 6t.

Die Kantone sorgen für den vollständigen Unterricht
der Infanterie ihrer Kontingente nach den Vorschuß-

te» der eidgenössische» Réglemente. Die weitere AuS-

führung dieses Grundsatzes ist de» Kantonen überlasse»,

nach folgenden nähern Bestimmungen.
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IS Juni Art. 62.

Die Rekruten könne» erst dann dem BuudesauS-

zuge zugetheilt werden, wenn sie einen vollständigen

Unterrichtskurs bestanden haben. Dieser Unterricht soll

ein gleichmäßiger fiir alle Rekruten sein und alle Dienst,

zweige umfassen.

Zur Vollendung dieses Unterrichtes ist erforderlich,
daß die Rekruten der Infanterie in Schulbatailloncn
mit den erforderlichen Cadres geübt werden.

Für den Rekrmeuunterricht der Füsiliere sind wenig,
stens 28 Tage, und für denjenigen der Jäger mindesteuS

35 Tage zu verwenden.

Denjenigen Kantonen, in welchen eine längere Dauer

für den Wicderholungsunterricht vorgeschriebe» ist, alS

dcr im gegenwärtigen Gesetze bestimmte, kann vom Bu».
desrathe eine verhältnißmäßige Verkürzung der Dauer
deS Rekrutenunterrichtes gestattet werden.

Art. 63,

Die Mannschaft, welche wegen Abwesenheit
während des betreffenden Dienstalters nicht bei dem

BundeSauSzug oder beziehungsweise bei der Buudeöreserve

eingetheilt werden konnte, soll vor ihrem Eintritte bei der

Bundesreserve oder beziehungsweise bei dcr Landwehr zu

dem nämlichen UnterrichlSkurse angehalten werden wie
die Rekruten des Auszuges.

Art. 6i.
Zu einem WiederholungSunterrichte soll die

Infanterie deS Bundesauszuges in der Regel
alljährlich, foweit die Lokalvcrhältoisse eS immer gestatten,

mindestens zu halben Bataillonen auf wenigstens drei

Tage zusammengezogen werden, mit einer Vorübung für
die CadreS von gleicher Dauer.
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Die Einrückungstage sind unter den obigen Unter, ts. Juni

richtötagen nicht begriffen; auch sollen die letzter« da,

wo eine Unterbrechung stattfindet, um zwei Tage vermehrt
werden.

Wo dieser Wiederholungsunterricht nur je das

zweite Jahr stattfindet/ soll derselbe doppelt so lange

dauern.

Da, wo die geographischen Verhältnisse obigen Zu.
sammenzugen außerordentliche Hindernisse in den Weg

stellen, ist der Bundesrath ermächtigt, sich mit den be.

treffenden KantonSregierungen über einen andern, daS

militärische Interesse der Eidgenossenschaft immerhin wah.
renden Modus des Wiederholungsunterrichtes zn verstän.

digen.

Ueberdieß soll die Mannschaft alljährlich im Ziel,
schießen geübt werden.

Art. 66.

Der Wiederholungsunterricht für die Infanterie
der Bundesreserve soll in der Regel alljährlich

wenigstens zwei Tage dauern/ mit einer Vorübung für die

Cadres von wenigstens einem Tage.

Der Diensteintrittstag ist dabei nicht eingerechnet,

und im Falle einer Unterbrechung foll der Unterricht
um einen Tag verlängert werden.

Wo diefer Wiederholungsunterricht nur je das zweite

Jahr stattfindet, foll er von doppelter Dauer fein.
Ueberdieß foll die Mannschaft alljährlich im Ziel,

schießen geübt werden.

Art. 66.

Die Landwehr soll alljährlich wenigstens einen

Tag zur Uebung und Inspektion zusammengezogen werden.
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15, Juni Art. 67.

Um zum Offizier oder Unteroffizier ernannt

zu werden, muß der Betreffende den vorgeschriebene»

Rekrutenunterricht erhalten haben und die weiter erfor-
derlichen Kenntnisse besitzen.

Art. 68.

Der Bund sorgt für den Unterricht der Genie,
truppe»/ der Ar tillerie / dcr Kavallerie und der

Rekruten der Scharfschützen nach folgenden nähern

Bestimmungen.
Art. 69.

Der Uuterricht der Rekruten und der Aspirante»

auf Offizieröfiellen dieser Waffengattungen soll all-

jährlich auf einer angemessenen Zahl von Plätzen und

mit Zuzug der erforderlichen Cadres stattfinden.

Die Dauer desselben ist:
für die Rekruien der Genietruppen zweiundvierzig

Tage;
für die Rekruten der Artillerie (Kanoniere und

Trainmannfchaft) zweiundvierzig Tage;
für die Rekruten der Parttompagnien zwei und vierzig

Tage;

für die Rekruten des ParktrainS fünf und dreißig

Tage;
für die Rekruten dcr Kavallerie zwei und vierzig

Tage:
für die Rekxute» der Scharfschütze» acht und zwanzig

Tage.

Sämmtliche Rekruten sollen den nöthigen Unterricht in
der Soldatenschule und die Scharfschützen überdieß einen

reglementarisch zu bestimmenden Vorunterricht im Schießen

in ihren Kantonen erhalte» habe«/ ehe fie in die eidge.

nössischen UnterrichtSkurse eintreten.
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Bei Auswahl der Unterrichtsplätze für die Kaval- ts. Juni

lene und Scharfschützen soll unter den Kantonen, wenn

sie eö verlangen, und sie die dazu erforderlichenWnrich.

mngen zweckentsprechend besitzen, nach Verhältniß ihrer
daherigen Kontingentsabtheilungen abgewechselt werden.

Art. 7o.

Die Genietruppen, die Artillerie, die Kavallerie
und die Scharfschützen dcS Bundesauszuges sollen,

die beiden erster» alle zwei Jahre, die Heiden letzter»

jedes Jahr einen Wiederholungsunterricht er.

halten.

». Die Dauer dieser Uebungen soll bei de» Genie,

truppen und der Artillerie für^die Cadres vier Tage
nnd unmittelbar nachher für die Cadres und die Man»,
schaft vereint zehn Tage betragen, — oder dann über.
Haupt für die Cadres und die Mannschaft vereint zwölf
Tage.

b. Für die Kavallerie beträgt die Uebung bei de»

Dragonern sieben Tage, bei den Guide» vier Tage. Sie
hat bei den erster» wenigstens schwadronenweise nnd bei

de» letztern kompagnicweise zu geschehen.

Die Reiter, deren Pferde dienstuntauglich oder ver,
kauft worden sind, sollen zum Einüben der neuen Pferde

(Remonte) auf die Dauer von zehn Tagen vor dem

jährlichen Wiederholungsunterrichte einberufen werden.

«. Die Dauer des WiederholmgsunttrrichteS der

Scharfschützen, welcher von dcn Kantonen ertheilt wird,
beträgt zwei Tage für die CadreS und unmittelbar
hernach, für die CadreS und die Mannschaft vereint, vier
Tage, wobei die Uebungen im Zielschießen auf ange,

gebene Distanzen besonders berücksichtigt werden sollen.
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IS. Juni Art 71
185«.

Die Genietruppen/ die Artillerie, die Kavallerie
und die Scharfschützen der Bundesreserve sollen,

die beiden erster« alle zwei Jahre, die beiden letztern

jedes Jahr, einen Wiederholungsunterricht erhalten.

s. Die Dauer dieser Uebungen soll bei den Genie,

truppe» und der Artillerie für die CadreS vier Tage

und unmittelbar nachher für die Cadres und die

Mannschaft vereint mindestens die Hälfte der Zeit be.

trage»/ welche für den Bundesauszug vorgeschrieben ist,

oder dann überhaupt für die CadreS und die Mannschaft

vereint sechs Tage.

d. Die Kavallerie wird alljährlich wenigstens kom-

pagnieweise auf einen Tag zur Uebung und Inspektion
zusammengezogen

Bei Voraussicht eines aktiven Dienstes soll ste zu

einem Wiederholungsunterrichte einberufen werden.

«. Bei den Scharfschützen beträgt die Dauer des

Wiederholungsunterrichtes jährlich zwei Tage, mit einer

Vorübung für die Cadres von einem Tag.

Art. 72.

Die Kantone stnd ermächtigt, die erforderlichen Be.
stimmungen dafür zu treffen, daß die Mannschaft der

Genietruppen, der Artillerie und der Kavallerie, wenn
sie wenigstens «cht Jahre im BundeSauszuge und vier
Jahre in der Buudeöreserve gedient hat, bei'm Uebertritt

in die Landwehr von jedem Dienste befreit werde.

Diese Mannschaft ist jedoch auf den Kontrollen
beizubehalten, um sie im Nothfalle einberufen zu können.

Art. 73.

Für den höhern Militärunterricht und eine

weitere militärische Ausbildung der Offiziere deS eidge.
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nössischen Stabes, deS Kommissariats- und Gefundheits- is. s„ni
personals, sowie der Offiziere und Aspiranten auf Of-
fizierSstelle» bei den Genietruppen und der Artillerie
soll mit Zuzug der erforderlichen CadreS besonders ge-

sorgt werden.

Zu solchem Unterrichte sollen auch die Komma»,

dante»/ Majore und Aidemajore der Infanterie/ die

Hauptleute der Kavallerie und Scharfschützen deS Bun.
deSauszugeS einberufen werden. Diejenigen der Buu-
deSreserve können auf Begehre» der Kamone^ebenfallS

einberufen werden.

Art. 74.

Für die Genietruppen/ die Artillerie/ die Kavallerie
und die Rekruten der Scharfschütze«/ den Kommissariats-

«nd Gesundheitsdienst bestellt der Bundesrath die

erforderlichen Jnstruktoren.
Der Bund übernimmt ferner für die Infanterie

die Bildung von Jnstrukroren für jede« Kanto«/ «ach

Verhältniß der zum Kontingente zu stellenden Mann,
schaft.

Art. 76.

Je das zweite Jahr findet ein größerer Zusam-

menzug von Truppen verschiedener Waffengattungen

Statt.
Art. 76.

Der Bund übernimmt die Kosten deS in den Ar.
titeln 68, 69/ 70, 71/ 73, 74 und 76 bezeichnete» u».
terrichteS. Jedoch haben die Kantone zu tragen:

s. die Lieferung der Pferde mit der erforderlichen

Ausrüstung für den Rekrutenunterricht;

d. die Lieferung der Pferde mit der erforderlichen
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ls.gJuni Ausrüstung/ der Geschütze und KriegSfuhrwerke für
den Wiederholungsunterricht;

e. die Lieferung der Pferde mit der erforderlichen
Ausrüstung, der Geschütze und KriegSfuhrwerke für
die Lager und andere Truppenzusammenziige ahn.
licher Art;

6. die sämmtlichen Kosten für den WiederholungSun.
terricht der Scharfschützen.

Art. 77.

Den Kantonen, welche über ihr Kontingent hinaus
in den Sxezialmaffen organisme Korps.besitzen, wird
zugelassen, diese überzahligen KorpS in den eidge.
no'ssischen Militärschulen und Lagern unterrichte» zu

lassen.

Ein Reglement wird die Bedingungen für diefe

Zulassuug festsetze».

Zweiter Abschnitt,

Uebcrwachung und Inspektion.

Art. 78.

Der BundeSauSzug und die Bundesreferve, sowie

daS Kriegsmaterial der Kantone sind der Ueberwachung

und Inspektion von Seite des Bundes unterworfen.

Art. 79.

Die Ueberwachung deS Unterrichtes und die In.
speklion der Infanterie und der Scharfschützen in den

Kantonen wird durch eidgenossische Obersten ausgeübt'

Soweit es den speziell-technischen Theil und die in
die eidgenössischen Mililärschulen berufenen Abtheilunge»
der Scharfschütze» betrifft, sollen die Inspektionen durch
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den Chef oder durch einen Stabsoffizier dieser Waffe i5.,J„m
vorgenommen werden.

Art. 8u.

Die Inspektion dcr Genie- und Artillerietruppen
und der Kavallerie findet in den eidgenössischen Militär,
schulen oder bei den periodischen Zusammenzögen durch

den Inspektor oder einen Stabsoffizier der betreffenden

Waffe Statt.
Art. 8t.

Die Inspektionen des Materiellen und der Munition
in den Kantone«/ welche in einer vom Bundesrathe zu

bestimmenden Reihenfolge stattfinden sollen, werden durch

den Inspektor dcr Artillerie oder einen Stabsoffizier
dieser Waffe vorgcnommen.

Art. 82.

Die Inspektionen über das Personelle und Mate,
rielle des Gesundheitsdienstes werden durch Offiziere dcS

GesundheitöstabcS vorgenommen.

Art. 83.

Ein Reglement wird die nähern Bestimmungen be.

ziiglich dieser Inspektionen und Ucberwachungen fest,

scheu.

Fünfter Tilcl.

KricgSverwaltung und Rechtspflege.

Erster Abschnitt.

KriegSverwaltling.
Art. 84.

In jedem Kanton soll ein KantonSkriegSkommissariat
bestehen.

Jahrgang t,»l>. 1 ,ì
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is. Juni Die Kantonskriegskommissariate stehen für Allts/
°

waS auf ihre Kantone Bezug hat, mit der eidgenössischen

KriegSverwaltnng in Verbindung. An sie gelangen die

Weisungen und Anleitungen des OberkriegskommissärS

in Allem, waS den eidgenössischen Dienst betrifft.

Besoldung.

Art. 86.

Jeder im eidgenössifchen Dienste stehende Militär
erhält von dem Bunde die für seinen Grad oder Rang
und feine Waffe durch die Tafeln t«, lt, t2, 13, ,4,
is, 16, 17 und 18 vorgefchriebene Besoldung.

Nach zwei Monaten Dienst im Felde erhält jedeö

Korps für jeden Mann vom Feldweibel abwärts täglich
eine Zulage von fünf Rappen. Abweichungen von den

Befoldungstafeln finden überdieß in den durch die Regle-
mente befonders bestimmten Fällen Statt.

Es werden keine in die Formation der Korps nicht
aufgenommene Anstellungen besoldet.

Art. 86.

Die Besoldungen, welche in den Tafeln oder

Reglementen nicht festgesetzt sind, werden jedes Mal von dem

Bundesrathe für die Dauer eines FeldzugeS oder eines

anderweitigen eidgenössischen Dienstes bestimmt.

Art. 87.

Jeder Militär, vom Feldweibel abwärts, hat von

seinem Solde in einem Verhältnisse und zu den Zwecken,

welche die Réglemente bestimmen, einen Décompte stehen

zn lassen.

Art. 88.

Bei einem eidgenössischen Aufgebote zum Dienst im

Felde werden vom Bunde den Kantonen für die Bc-
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sammlung, sowie für die Entlassung ihrer Kontingente is. Juni

je zwei Tage, und beim Zusammenzug derselben zu cid.

genössischen UnterrichtSkurfen, sofern letztere länger als

drei Tage dauern, je cin Tag Sold vergütet, Alles nach

der Anzahl der beim Ein. und Austritt anwesenden

Mannschaft berechnet.

K. Einquartirung und Verpflegung.

Art. 89.

Der Bund sorgt für das Quartier und die Ver.
pflegung der im eidgenössischen Dienste stehenden Truppen
nach Vorschrift der reglementarischen Bestimmungen.

In den Fällen des Art. s«. wird den Kantonen

für je einen oder zwei Besammlungs- und EntlassungS.

tage auch die Verpflegung vergütet und zwar nach dem

gleichen Maßstabe, welcher fiir die Verpflegungövcrgütung
an die Gemeinden gilt.

Art. 9«.

Im Falle der Verpflegung der Truppen durch die

Einwohner, bei denen sie einquartirt sind, odcr durch

Requisitionen von den Gemeinden, leistet der Bund den

betreffenden Gemeinden, eine durch die Réglemente be.

stimmte Vergütung.

Die Gemeinden, in welchen Truppen das Quartier
beziehen, haben unentgeldlich anzuweisen: die erforder.
lichen Lokale für die Bureau s der Stöbe, für die Wacht,
stuben und Arrestzimmer, nebst den nöthigen Gerälhen;
die Plätze zum Aufführen und Aufstellen der Artillerie,
parks und für andere Kriegsfuhrwerke, fowie die Lokale

für Werkstätten der Büchsenschmiede der Kompagnien,
der Hufschmiede, Schlosser und diejenigen der übrigen

Handwerker.
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15. Art. 9l.
Der Bundcsrath ist ermächtigt, bei Voraussicht eines

aktiven Dienstes den Kombattanten deS eidgenössischen

Stabes, welche beritten sein sollen/ und die wirklich ein

eigenes Pferd besitzen, eine tägliche Fourageration zu

vergüten.

5. Gesundheitspflege.

Art. 92.
Bei jeder Truppenanfstellung werden die crforder.

lichen Spitäler und Feldlazarctyc eingerichtet. Die
Kantone weisen dafür die zweckdienlichen Lokale an.

Der Bund bestreitet alle EinrichtungS. und Ausrüstungs»

kosten.

t>. Fuhrleistungen.

Art. 93.
Die Gemeinden sind verpflichtet, alle durch die

Réglemente vorgesehenen Fuhren zu leisten.

Schiffe jeder Art und Eisenbahnen können zu mi.
litärischen Transporten requirirt werden.

Für die Fuhren und Requisitionen leistet der Bund
eine Entschädigung/ welche die Réglemente bestimmen.

Unterhaltung dcr Bewaffnung und Ausrüstung.

Art. 9j.
Jeder Kanton ist verpflichtet, jeden Abgang an dcm

von ihm gelieferten Materiellen, an Waffen, Munition,
Pferden, Fuhrwerken n. dergl., zu ersetzen.

Art. 95.

Bei dem Eintritte eines KorpS in eidgenössischen

Dienst ist alles Unbrauchbare und Schadhafte in Bc,
waffnung, Ausrüstung, an Geschützen und KriegSfuhr.
werken zurückzuweisen sder sogleich auszubessern; der
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Ersatz oder die Ausbesserung findet auf Rechnung der ls. Imi
Kantone Statt.

Art. 96.

Fiir den erforderlichen Unterhalt der Waffen und

Ausrüstung und für den Abgang an Pferden, Geschützen,

Kriegsfuhrwerken und Munition während deS Dienstes

leistet der Bund an die Kantone oder Korps eine

Entschädigung nach den Bestimmungen der Réglemente.

Art. 97.

Bei außerordentlichen Beschädigungen, wie bei

Gefechten, GebirgSmärschen u. s. w., soll vom Bunde für
Reparaturen an Kavallerie- und Trainpferdausrüstung,
an Waffen, Geschütz und KriegSfuhrwerke» eine Ver.
gütung geleistet werden.

Art. 98.

Im Fall ein Kanton, auf Ansuchen hin, zu einer

Bewaffnung mehr alö seine» lantonSmäßigen Antheil lei.
stet, so bezahlt ihm der Bund für dieses Mehrere eine

billige Entschädigung und ersetzt ihm jeden Abgang daran

vollständig.

Art. 99.

Alle auö Muthwillen oder Vernachläßigung verur.
sachten Beschädigungen fallen auf Kosten des Urhebers.

Der Bund leistet den Kantonen fiir solche Fälle keine

Enschädigung. Denselben bleibt aber der Rückgriff gegen

die Fehlbaren offen.

1'. Entschädigung fiir Zerstörung und Beschädigungen

von Eigenthum.

Art. !W.
Zerstörungen und Beschädigungen, durch Kriegs««,

stalten, Uebungslager u. s. w. an öffentlichem oder Pri.
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«s. Juni vateigenthum verursacht, werden von dem Bunde nach

Maßgabe der Réglemente vergütet.

6. Militärpensionen.

Art. toi.
Die Militärs, welchem eidgenössischen Dienste ver.

mundet oder verstümmelt werden und die Wittwen und

Waisen oder andere bedürftige Hinterlassene von Ge-

fallenen erhalten, je nach ihrem Vermögen, eine auge,
messene Entschädigung oder Unterstützung.

Die nähern Bestimmungen bleiben einem Gesetze

oder besondern Beschlüssen dcr Bundesversammlung vor.
behalten.

Zweiter Abschnitt

R k ch i ê p s l c g c.

Ar;. to2.
Die Rechtspflege wird bei dcn im eidgenössischen

Dienste siehenden Truppen nach Vorschrift der cidge.

nössischen Militärstrafgcsetzgebung verwaltet. Diese soll bei

der erfolgenden Revision durch die Bundesversammlung

auch auf den Kantonaldicnst ausgedehnt werden.

Sechster Titel.

iilitärbehörden und Oberbefehl dcS Bundes-
hcercs.

Erster Abschnitt.
B u n d e S b e h ö r d c n.

Bundesversammlung.

Art. 103.

Die Bundesversammlung trifft die geschlichen Be.
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is. Juni
stimmunge« über die Organisation des eidgenössischen i»so.

WehrwesenS/ über den Unterricht der Truppen und über

die Leistungen der Kantone und die Verfügungen über

das Bundeshcer.

Sie trifft die Festsetzung der eidgenössischen Mann,
schaftö. und Geldskala (Bundesverfassung/ Art. 74).

Art. t«4.
Die Bundesversammlung beschließt die Aufstellung

von Truppen und bestimmt die Anzahl der letztern. Sie
ordnet die Entlassung derselbe» an.

Sie kann übrigens in dieser Beziehung dem Bun.
desrathe oder dem Oberbefehlshaber außerordentliche

Vollmachten ertheilen.

Art. 105.

Die Bundesversammlung ernennt den Oberbefehls.

Haber deö BundesheereS und den Chef deS GeneralstabeS

(Art. 74/ Ziff. 3 der Bundesverfassung).

Behufs diefer Ernennung kann sie vom Bundesrathe
die Einreichung von Vorschlägen verlangen.

Sie ertheilt dem Oberbefehlshaber seine Verbattungs.
befehle und beeidigt ihn.

« Bundeörath.

Art. !«6.

Dcr Bundesrath leitn und beaufsichtigt die Voll,
ziehuiig dcr eidgenössischen Nilitärorganisation; er unter,
sucht die Ml'litärverordnungcn der Kantone und gench.

migt sie. wenn sie mit dcr eidgenössischen Militärorgani.
sation und den den Kantone« obliegenden Verpflichtungen
nicht im Widerspruche stehei, und überwacht deren Voll.
Ziehung.
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IS, Juni Art. t»7.
Es liegt dem.Bundesrathe ob, genaue Kenntniß von

dem Stande nnd dcr Beschaffenheit der personellen und

materiellen Skreirmittel dcr Eidgenossenschaft und der

Kantone zu nehmen.

Die Kantone sind verpflichtet, dem Bundesrathe all«

jährlich bis zu Ende Januars die ElatS einzureichen.

Art. t08.
Der Buiidesrath grifft die militärischen Wahlen,

welche nicht dnrch das Gesetz odcr die Bundesverfassung

dcr Bundesversammlung oder den Kantonen vorbehalten

sind. Er besorgt die erforderlichen Anordnungen für
den Militärnnterricht.

Art. 1S9.

Der Bundcörath veranstaltet die auf Militartelo,
graphie und Statistik bezüglichen Arbeiten, sowie

überhaupt die Sammlung wissenschaftlicher Hülfsmittel,
Art. il«.

Der Bundeörath entwirft die Reglcmeure und er.
läßt bic Instruktionen, weiche zur Durchführung dn
Militarorganisation, deS Unterrichts, der Bewaffnung,
der Ausrüstung und Kleidung der Truppen erforderlich
stnd, und legt die Réglemente wichtigen, Belanges dcr

Bundesversammlung zur Genehmigung vor.

Art. ltt.
Der BuudcSrath vollzieht die Buudeöbeschlüsse rück-

sichtlich dcr Aufstellung einer Armee; ihm liegt Alles
ob, was auf das Aufgebot, die Ergänzung, die Ablösung
und Entlassung dcr^Tnippeu Bezug hat.

Art. »2.
Bei einer Truppeuaufsteluug vertheilt der Bundes,

ralh daS Personelle und Materielle auf die Kantone
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und zwar, soweit die Verhältnisse eö zulassen, nach Maß- is, Juni

gäbe der MannschaftSskala oder nach einer billigen Kehr,
ordnung.

Art. us.
Der Bundesrath übt, wenn kein Oberbefehlshaber

bestellt ist, die Rechte und Pflichten desselben auö.

Art. 114.

Der Bundeörath entscheidet bei Streitigkeiten über

Besoldung, Vergütung, Einquartierung, Verpflegung,

Requisition von Transportmitteln und andern Leistungen,

nach Maßgabe der hierauf bezüglichen Gefetze und regle«

memarischen Vorschriften.

Militärdepartement.

Art. Iis.
Dem Militärdepartement liegt die Vorberathung

und Besorgung folgender Geschäfte ob:
1) die Organisation des WehrwcsenS überhaupt;
2) die Anordnung und Beaufsichtigung deS dem Bunde

obliegenden militärischen Unterrichtes;
3) die Ueberwachung der den Kantonen obliegenden

militärischen Pflichten und Leistungen gegen den

Bund, sowie der Kantonalgesetzgebnng über das

Wehrwcscn;

4) Fürsorge für die Vervollkommnung des WehrwesenS

und der VertheidigungSmittcl;
s) Anschaffung, Aufbewahrung und Unterhaltung dcS

vom Bunde anzuschaffenden Kriegsmaterials;
6> Herstellung, Beaufsichtigung und Unterhaltung der

eidgenössische» BeftstigungSwerkc;

7) die topographischen Arbeiten der Eidgenossenschast,

sowie der Kantone, soweit diese dem Bunde zur
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ts. Juni Ausführung oder zur Beaufsichtigung zustehe«/

nebst dem Stiche der Karte der Schweiz;
8) Wahlvorschläge in den eidgenössischen Stab;

die Ausfertigung dcr Marschrouten für die aufge.
botenen Truppen bis zu ihrem Einrücken in die

Linie.
Dcr jeweilige Entscheid geht vom Bundesralhe als

Behörde auö.

1). Militärbeamtc.

Art. t<6.
Unmittelbar unter dem Militärdepartememe stehen:

») die Inspektoren der Infanterie;
b) ein Inspektor des Genie;
e) ein Inspektor der Artillerie;
6) ein Oberst der Kavallerie;
«) ein Oberst der Scharfschützen;

k) ein Oberauditor;
Z) ein Oberkriegskommissär;

K) ein Oberfeldarzt-

Art. ii7.
Die Inspektoren der Infanterie überwachen

de« Unterricht und besorgen die Inspektionen der In.
fanterie und dcr Scharfschützen in den Kantonen. Zu
diesem Behufe werden mindestens zehn Obersten je auf
die Dauer von drei Jahren bezeichnet.

Die Inspektion soll, so weit thunlich/ unter sammt,

lichen cidgenössischcn Obersten abwechseln.

Art. 118.

Der Inspektor des Genie besorgt Alles/ waS

auf seine Waffe Bezug hat; er beaufsichtigt dcn Bau
nnd Unterhalt der Befestigungen und leitet die topographi.
schen Arbeiten der Eidgenossenschaft.
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Art. l!9. s. Zuni

Der Inspektor der Artillerie besorgt Alles,
waS auf seine Waffe Bezug hat; er sorgt für die Ver.
vollkommnung der Vextheidigungsmittel und wacht über

die Anschaffung, den Bau, die Aufbewahrung und den

Unterhalt des Kriegsmaterials der Eidgenossenschaft und

der Kantone.
Dem Inspektor der Artillerie ist ein Verwalter

untergeordnet, welcher alles Materielle der Eidgenossenschaft

besorgt uud die. in den eidgenössischen Werkstätten

beschäftigten Arbeiter, sowie die Verfertigung von Waf-
fen, Kriegsfuhrwerken u. dgl. leitet und beaufsichtigt.

Art. t20.
Der Oberst der Kavallerie und der Oberst

der Scharfschützen besorgen Alles, waS auf ihre
Waffen Bezug hat und sorgen für die Vervollkommnung

derselben.

Art. ist.
Dem Oberauditor liegt die nächste Aufsicht über

die Justizpflege bei dcn eidgenössischen Truppen nach

Maßgabe deö MilikärstrafgesttzbucheS ob.

Art. 522.

Der Ober! rieg Skommissär besorgt nach

Anleitung der einschlagenden Réglemente Alles, was auf
die Kriegsverwaltung Bezug hat uud es leitet derselbe

den Unterricht dcr KommissariatSbeamtcn.

Er soll soviel möglich noch mit andern Verrichtungen
der Militärverwalcuug beauftragt werden.

Der Oberkriegökommissär hat genügende Sicherheit
zu leisten.

Art. 123.
Dem Oberfeldarzt liegt die Aufsicht überzdie
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is. Inni Gesundheitspflege ol'. Unter seiner Leitung steht der

Unterricht des Gesundheitspersonals.

Art. 124.

Die Inspektoren stnd berechtigt, von den Konti ollen

und Etats der Kantone über das Personelle und Materielle

Einsicht zu nehmen, soweit es den ihnen übertragenen

Geschäftskreis betrifft,

Art. 126.

Die Amtsdauer der im Art. Ii« bezeichneten

eidgenössischen Mititärbeamten ist auf drei Jahre festge»

fetzt. Sie sind nach dem Ablauft ihrer AmtSdauer wieder

wählbar.

Zweiter Abschnitt.

Oberbefehl deS BundeSheercS.

Art. 126.

Der Oberbefehlshaber und der Chef des Ge>

iieralstabes werden in der Regel aus dem eidgenössi'

schen Stabe gezogen.

Ausnahmsweise kömicu sie auch aus andern Ossi»

zieren gewählt werdeu.

In Ermanglung eines bestelllen Kommandanten führt,
von den Chefs dcr vereinigten Theile, dcr erste im Grade

und Dienstalter daS Kommando.

Art. 127.

Bei Aiisiicllung deS Bundesheercs werden die Stäbe
uach den rcglcmentarisch aufzustellenden Bestimmungen

zufammengefetzr.
Art, 12s.

Der Oberbefehlshaber verordnet alle miiitäri.
schen Maßregeln, welche er zur Erreichung deS ihm bc.

zeichneten Endzweckes für nothwendig und dienlich

erachtct.



—206
Er theilt die ihm zur Verfügung gestellten Streit- i«- Zum

lräftc in Brigaden, Divisionen oder Armeekorps ein und

bestimmt deren Stärke; er erläßt die Armeebefehle; er

übt über alle ihm unterstellten Individuen, nach Anlei-

tung der bestehenden Militärgesetze und Réglemente, die

höchste Militärgewalt aus.

Art. 129.

Der Oberbefehlshaber ernennt die Oberkomman.

bauten deS Genie, der Artillerie und Kavallerie; die

Kommandanten der Armeekorps, der Divisionen und

Brigaden und den Gencraladjutanlen. Er ernennt ferner

feine Adjutanten,

Art. 13«.

Dem Oberbefehlshaber steht das Recht der Entlassung

bezüglich solcher Offiziere zu, die sich als unfähig
erweisen, die mit ihrer Stelle verbundenen Pflichten zu

erfüllen.

Art. 131.

In dringenden Fällen hat der Oberbefehlshaber
das Recht, außerordentliche Verpflegungen anzuordnen

und dem Oberkriegskommissär die Bewilligung zu ertheilen,

Requisitionen an Lebensmitteln und Fourage
auszuschreiben.

Art. 132.

Der Chef des GeneralstabeS ist in Verbinde'
rungSfällen des Oberbefehlshabers vorübergehend dessen

Stellvertreter. Alle Abtheilungen des GeneralstabeS stehen

unter seinen unmittelbaren Befehlen.

Art. 133.

Ein besonderes Reglement bestimmt die Verrichtungen

der verschiedenen Glieder des GeneralstabeS der

Armee.
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l^gAni Siebenter Titel.

Verhältniß der eidgenössischen Militärverwaltung zu

derjenigen der Kantone.

Art. 134.

Die Militärverordnungen der Kantone dürfen

nichtö enthalte«/ waS der eidgenössischen Militärorganisation

und den den Kantonen obliegenden bundesgemäßen

Verpflichtungen entgegen ist, und müssen zu dießfälliger

Prüfung dem Bundesrathe vorgelegt werden. (Art. 20/

Ziffer 4 der Bundesverfassung

Art. 13Z,

Die Eidgenossenschaft ist berechtigt, bei einer Trup-
penaufstellung über alles in den Kantonen vorhandene

Kriegsmaterial, seiner Bestimmung gemäß, zu

verfügen.

Art. 136.

Wenn ein Kamon die Instruktion oder die Aus-

rüstung feiner Truppen oder das Materielle vernach-

läßigt, und der dießfalls an ihn ergangenen Aufforderung
keine Folge leistet, fo ist der Bund berechtigt, daS Man-
gel«de auf Kosten des betreffenden Kantons zu ergänzen.

Art. 137.

Im Fall einer eidgenössischen Bewaffnung darf im

Bereiche der eidgenössische» Kantonnemente ohne

Bewilligung des eidgenössischen Truppenkommando keine

Besammlung odcr Bewegung von andern Truppen
stattfinden.

Art. 138.

Wenn eine Verminderung im Dienste stehender

Truppen vorgenommen werden soll, so wird bci Bezeich,

nung der zu entlassenden Korps auf das Verhältniß der
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Anzahl der von den verschiedenen Kantonen gestellten .5. Zum

Truppen, und der Dauer deS von denselben während

dieser Truppenaufstellung geleisteten Dienstes, so viel
möglich Rücksicht genommen.

Art. 139.

Wenn eine Truppenaufstellung drei Monate lang
gedauert hat, so soll der Buud die bei derselben

verwendeten Truppen ablösen lassen, wenn die Kantone,

welchen jene Truppen angehören, dieß verlange»/ und

eine Ablösung nicht ohnehin sehr nahe bevorsteht.

Art. 140.

Die Militärs und andere im eidgenössischen Mili.
tärdienste stehende Personen, sowie die für diesen Dienst
erforderlichen Militäreffekten, Armeefuhrwerke, Requisì-

tionSfuhren, Lebensmittel und Getränke sind von Be>

zahlung irgend einer Abgabe und namentlich der Weg.
und Brückengelder und jeder Art von Zöllen und Kon.
sumogebühren befreit.

Art. 141.

Es dürfe» keine öffentlichen Werke errichtet
werdeu, welche die militärischen Interessen der Eidge.
nossenschaft verletzen.

Die militärischen Behörden des Bundes und der

Kantone sind verpflichtet, darüber zu wachen, daß dieses

Verbot nicht übertreten werde.

Wer trotz erfolgter Warnung von Seite jener Be.
Hörden eine derartige Baute beginnt oder fortsetzt, ver»

liert, wenn die Zerstörung dcS Werkes nothwendig wird,
de» durch Art. 10« zugesicherten Anspruch auf Entschä.

digung.

Art. 142.

Wo durch Zerstörung schon bestehender Be sesti-
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t5. I»», qungSwerke die Behauptung der Unabhängigkeit des
' Vaterlandes und die Vertheidigung dcS schweizerischen

Gebietes gefährdet würde/ sieht der Bundesversammlung
das Recht zu, dieselbe zu untersagen.

Art. lis.
Die Kantone, Gemeinden, Korporationen und Pri.

vaten sind verpflichtet, das erforderliche Eigenthum gegen

volle Entschädigung zu Kriegszwecken abzutreten oder

zur Benutzung zu überlassen.

Art. t44,

In der Regel foll der Wehrpflichtige iu dem Kan«

tone Dienste leisten, in welchem er niedergelassen ist.

Ausnahmsweise kann einer mit Bewilligung der Be.
Hörde des Kantons, in dem er niedergelassen ist, in einem

andern Kantone Dienste thun. In dieser Beziehung sind

namentlich solche zu berücksichtigen, die nächst der Grenze

ihres HeimathkantonS niedergelassen sind.

Die Bewilligung, in einem andern Kantone Dienste

zu thun, kann nicht verweigert werden, wenn der Pflich.
tige bereits einer Waffe angehört/ die der Kanton, in
welchem er niedergelassen ist/ nicht besitzt.

Art. l45.
Jeder Wehrpflichtig!/ der auö Grund einer theil,

weisen oder gänzlichen Entlassung auö dem Militärdienste

besteuert wird/ hat die Steuer in demjenigen Kantone

zu bezahlen/ in dem cr niedergelassen ist.

Ächter Titel.

Schlußbestimmungen.

Art. t46.
Die Rechte und Pflichten, welche in den noch
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in Kraft bestehenden Gesetzen, Reglementen, Verordnn,,.

gen und Beschlüssen dcm eidgenössischen Kriegsrathe zu.

geschrieben sind, gehen au den BundeSratb über.

Art. i47, - -iW
Die Kantone sind verpftichtet, die allmählige UM

änderung des zur Armee zu stellenden Kriegsmate,
rials, so wie die Bewaffnung der Kontingente nach

den eidgenösstschen Ordonnanzen zu bewerkstelligen.

Für die Umänderung der bei der Bundesreserve noch

vorhandenen Steinschloßgewehre wird ein Reglement daS

Nähere im Sinne möglichster Einfachheit und Oekonomie

bestimmen.

Art. 548.

Bis zur Revision des Reglements über das Klei,
dungswesen und die Equipirung wird da, wo die Aer-

melweste bci der milizpfiichtigen Mannschaft vorhanden

ist, die Anschaffung des UniformrockeS den Kantsnen

freigestellt.
' -'^

Dcßgleichen steht es bis zu dem angegtbenen Zöt.
punkte den Kantonen frei, die Anschaffung des Uniform-
rockeS für die Offiziere vorzuschreiben oder nicht.

Art. 149.

Die Bestimmungen deS allgemeinen Militärreglements
sind mit Annahme des gegenwärtigen Gesetzes aufgehoben.

Bis nach erfolgter Revision der Mannschafts, und

Geldskala bleiben jedoch die Bestimmungen desselben über

dcn Bestand des Bundeshecres und die Leistungen dcr

Kantone an Personellem und Materiellem aller

Waffengattungen in Kraft. Unmittelbar nachher sind diefelben

durch ein neues Gesetz festzustellen.

Art. 1SV.

Die übrigeu eidgenössischen Militärreglemente, soweit

Jahrgang ,85«. ^
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is. Juni dieselben mit gegenwärtigem Gesetze nicht im Wider«^ °'
spruche stehen, bleiben in Kraft.

Im Falle der Revision solcher Réglemente/ welche

seiner Zeit von der Tagfatzung erlassen worden sind,

sollen dieselben der Genehmigung det BundeSversamm.

lung unterstellt werden.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Einziger Artikel.
DaS vorstehende Gesetz über die Militärorganisation

der schweizerischen Eidgenossenschaft ist den sämmtlichen

KantonSregierungen zur üblichen Publikation mitzutheilen
und gleichzeitig in das Bundesblatt und in die offizielle

Sammlung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Ber»/ den «. Mai isso.
Im Namen des schweizerischen Bundesrathes:

Der Bundespräsident/

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft/

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesey soll zum Zwecke der Be«

kanntmachung in die Gesetzessammlung eingerückt werden.

Bern/ den l6. Juni 1850.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident/
Ed. Blösch.

Der Rathsschreiber/

M v. Stnrler
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Tafel 1.

Bestand und Bildung einer Kompagnie Genie¬

truppen.

ig. Juni
ISSU

Grade. Sap-1 Pon,

peure. Itonniere

Hauptmann t t
Oberlieutenant t t
Erster Unterlieutenant. i
Zweiter Unterlieutenant t t
Arzt, mit Oberlieutenautsrang
Feldweibel

t t
t i

Fourier t t
Wachtmeister 4 4

Korporale 8 S

Frater l
Tambouren 3 3

Soldaten 77 77

Total 100 t«0

Bemerkungen.
t) Fiir die Sappeurkompagnien sind vorzugsweise

die diesem Dienst entsprechenden Handwerker auszu.

wählen.

2) Die Pontonnierkompagnien sollen soviel möglich

aus Schiffleuten und solchen Handwerkern bestehen, de.

ren Beruf diesem Dienste entspricht.

3) Wenn im Brückenmaterial Aenderungen cintre,
ten, so soll die entsprechende Modifikation im Bestände

der Pontonnierkompagnien getroffen werden.
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15. Juni Tafel 2.
isso. Bestand und Bildung der Artilleriekompagnien.

>

S
Grade. I

Bali

T s Positi K

Hauptmann 1 l 1 1 1 i
Oberlieutenant 1 2 1 — 1 —
I. Unterlieutenant 1 1 1 1 i

II. Unterlieutenanr 1 l l 1 t i
Arzi, mit

Oberlieutenantsrang 1 1 1 1 i
Pferdarzt, mit II, Un.
terlieutenantsrang 1 1 1 —
Adjutantunterofftzier 1' 1 — — — —
Feldweibel 1 I 1 1 1 i
Fourier 1 1 1 1 1 i
Trainwachtmeister 1 1 1 — — —

Kanonierwachtmeister 6 7 S 4 6 2
Oberfeuerwerker. — — — — — 1

Kanonierkorporale 5 7 6 4 6 6

Trainkorporale 4 4 2 1 — —
Feuerwerker 8

Kanoniergefreite. 13 14 10 4 10 —
Traingefreite. 7 8 4 4

Frater 1 1 1 1 1 1

Hufschmied, wovon
i Gefreiter 2 2 1 1 — —

Schlosser 1 1 — I —
Wagner 1 1 t — 1 —
Sattler 1 2 1 1 — —
Trompeter. 4 4 3 2 3 —
Tambouren 2
Kanoniere oder Park'

foldaten 40 60 28 28 47 36
Trainsoldatcn 44 S3 j 44 16 — —

Total "Tz? 17S j IIS î 70 80 60
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B e m e r k u n g e n z u T a fe l 2. is, Juni
isso.

1) Die beiden Lieutenante bei den Raketenbatterien

und den Parkkompagnien können erste und zweite Unter,
lieutenante oder Oberlieutenant und Unterlieutenant sein.

2) Die Mannschaft einer Parkkompagnie soll minde.

stcnS zur Hälfte aus Handwerkern bestehen und zwar aus

Arbeitern in Holz und Eisen/ auS Spenglern/ Sattler«/
Seilern und Flachmalern.

s) Bei den übrigen Artilleriekompagnien sollen stch

außer den ttatömäßig angestellten Arbeitern noch mehrere

andere solcher Handwerker und/ wo möglich, auch einige

Zimmerleute/ Schneider und Schuster befinden.
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iss».

Tafel 3.

Bestand und Bildung der Kavalleriekompagnien.

Grade.
Dragoner.

Gulden.

Hauptmann t
Oberlieuienaut l i
Erster Unterlieutenant.... i i
Pferdarzr, mir zweiten Uiirerlieu-

tenanrSrang 1 —
Feldweibel t i
Fourier i —
Wachtmeister 2 2

Korporale 6

Frarer l —
Hufschmied 1 I
Ssttler 1 —
Trompeter 4 1

Reiter 56 21

Total 77 32

Bemerkungen.
1) Wenn zwei Dragonerkompagnien zu einer Schwa-

drou vereinigt sind, so befehligt der ältere Hauptmann
die Schwadron.

2) Zwei Dragonerkompagnien, zu eiuer Schwadron

vereinigt, wird ein Arzt beigegeben mit Oberlieutenants-

rang.
3) Der Oberlieutenant einer Guidenkompagnic kann

zum Hauptmannsgrad und der Unterlieutenant zum Ober,

lieutenant befördert werden.
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Tafel 4.

Bestand und Bildung einer Scharsschützen¬

kompagnie.

Grade.

Hauptmann
Oberlieuteuant
Erster Unterlieukenant
Zweiter Unterlieutenant
Feldweibel
Fourier
Wachtmeister
Korporale
Frater
Büchsenschmied
Trompeter
Scharfschützen

Total

i
i
l
i
i
t
Z

io
l
i

73

100

!5, Jun
t«S«,
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IS, Juni
isso.

Taftl S.

Bestand und Bildung eines Bataillonsstabes.

Grade.

Kommandant
Major
Aidemajor, mit Hauptmanns- oder Lieu.

tenantSgrad
Quartiermeister, mit Hauptmanns, oder

Oberlieutenantsgrad
Fahnenträger/ mit Lieutenants, oder Ad>

jutantunterofsiüersgrad
Feldprcdiger, mit Sauptmannsrang
BataillonSarzt/ mit HauptmannSrang
Unterärzte/ mit ersten Unterlieutenantörang
Adjutantunteroffizier
Stabsfourier
Tambourmajor
Waffenunteroffizter. mit WachtmeisterSrang
Wagenmeister/ «
Büchsenmacher/ «

Schneidermeister/
Schustermeister/ » ,>

ProvoS

Total

Anzahl.

19
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Bemerkungen zu Tafel s. is. Zum
tSS't.

N Ein Halbbataillon hat nur einen Stabsoffizier
mit Kommandanten- oder Majorsgrad/ einen Unterarzt
und einen Büchsenschmied.

2) Bataillonen, welche aus Mannschaft beider Glau-
bensbekenntnisse zusammengesetzt sind/ können zwei
Feldgeistliche mitgegeben werden-

3) Dcr Fahnenträger oder einer der bei der Kom-

pagnie eingetheilten Offiziere soll alS Waffenofsizier für
das Bataillon bezeichnet werden.

4) Bei jedem Bataillon sollen unter den Spielleuten
dcr Kompagnien ein Tambour- und ein Trompeterkor,
poral aufgestellt sein.

Z) Wenn dem Bataillon die Mitführung einer Feld,
musik gestattet wird, so soll deren Stärke ein und zwanzig

Mann nicht übersteigen, den Kapellmeister mit Adjutant,
unterofsiziersrang inbegriffen.



218

tK. Juni
t«S0.

Tafel 6.

Bestand und Bildung der Jäger» und Füsilier-

kompagnien.

Grade. Jäger.
Füsi.
liere.

Hauptmann i l
Oberlieutenant i t
Erster Unterlieutenant.... l t

Zweiter Unterlieutenant i t
Feldweibel t
Fourier t l
Wachtmeister....... s s

Korporale w tu
Frater i t
Zimmermann t i
Trompeter 4 —
Tambouren —
Jäger, Füsiliere 80-90 80-90

Total t«7-t17 t06-1<6

B e m e r k u u g e n.

1) Zwei Jägerkompagnien und vier Füsilierkom.

pagnien bilden ein Bataillon.

t) DaS Gesetz über die Vertheilung der Kontingente
auf die Kantone wird daS Nähere über die Verwendung
der Bruchtheile an Infanterie festsetzen, um je nach der

Stärke derselben Halbbataillone oder einzelne Kompag.
nien daraus zu bilden.
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Tafel 7.

Befpannung der Geschütze und Kriegsfuhrwerke.

lS. Juni

I. B a t t e r i e f u h r w e r k e.

». Geschütze.

Zwölfpfünderkanonen
Vierundzwanzigpfünder lange Haubitzen.
Achtpfündcr. und Sechspfünderkanonen
Vierundzwanzigpfünder kurze Haubitzen
Zwölfpfünderhaubitzen

b. Vorrathölaffetten,

der bespannten Batterien

c. KaissonS und übrige KriegSfuhrwerke.

Jeder Kaisson
Jeder Raketenwagen
Rüstwagen dcr bespannten Batterien.
VorrathSwagcn der Rakctenbatterien
Feldschmiede der bespannten Batterien

Ii. Für die DivisionSpark,S bestimmte
Artilleriefuhrwcrke, sowie Linien-
und Parkkaissons der übrige»
Waffen.

». VorrathSlaffette».

Für Zwölfpfünderkanonen
Für Vierundzwanzigpfünder lange Haubitzen
Für Achtpfiinder. u. Sechspfünderkanonen
Für Vierundzwanzigpfünder kurze Haubitzen
Für Zwölfpfünderhaubitzen

»

8
6
«

6

6

4

2
2

2

2
2
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tS, Anni
t8S0.

b. KaissonS und übrige KriegSfuhrwerke.

Jeder Artillerie, und ganze Jnfanteriekaisson
Jeder Raketenwagen
Jeder Halbkaisson für Infanterie, Scharfschützen

oder Kavallerie
Rüstwagen
Feldschmiede
Feuerwerkerwagcn
Artillerieschanzzeugwagen
Sappeurwagen

III. Fourgons.
Fourgon einer Abtheilung deS Generalstabes
Fourgon eines DivisionSstabeS
Fourgon eines BrigadestabeS

2

4

2

Bemerkungen.
Alle in dieser Tafel nicht benannten Fuhrwerke wer.

den durch RequisitionSpftrde bespannt.
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Tafel s.

Bestand der Pferde und Saumthiere jeder Batterie.

l S. Juni
isso.

ö

Pferde.

« «.s
L

s^H «
s

Zi
» ^> s!S« « « « L
« « T

». Reitpferde der
Offiziere.

Hauptmann 2 2 1 1 1

Oberlieutenant. t 2 1 — 1

Erster Unterlieutenant 1 1 1 1 1

Zweiter Unterlieutenant t 1 1 1 1

1 t 1 — 1

Pferdarzt 1 1 ^

Total d. Offtzierspferde
jeder Batterie 7 8 6 3 6

K. Reitpferde der
Unteroffiziere.

Adjutantuntcroffizier t 1 - — —
Feldweibel t 1 — 1

Fourier i 1 — 1

Trainwachtmeister. 1 1 1 —
Trainkorporale. 4 4

4
2 1

Trompeter 4 — 2
Total der Reitpferde der
Unteroffiziere u. Troni.

12peter jeder Batterie 12 3 S

e- Zugpferde «0 84
44

28 —
6. Saumthiere —

Total d. Pferde u.Saum.
thiere jeder Batterie 99 104 S3 36 S
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15. Juni
isso. Tafel 9.

Bestand des Materiellen jeder Batterie.

« <5 >

Materielles.
under

Kan,

batterie.

pfünder

la

aubitzbatter

« s

Geschütze:
Kanonen — 4 4 — —
Haubitzen — 4 2 2 4 —
Raketengestelle 8

KaissonS:
für Kanonen 6 — - 4 — —
„ Haubitzen — 6 6 2 — —

Munitionskisten — — — 4« —
Raketenwagen 6

Vorrathslaffctten:
für Kanonen t — t — —
„ Haubitzen — 1 —

1
— —

Rüstwagen t 1 1 — —
Werkzeugkisten ,— — — — 4 —
VorrathSwagen — — — —
Feldfchmiede 1 1 1 t — —
Fourgon t 1 1 1 — —

««»» ««M
Total: 14 14 16 16 48 tS

Schüsse:
für Kanonen S «2 — 486 700 —"

Haubitzen — 378 132 244 320 —
Raketen — — — — — —

»»»» m»» «M,
Total der Schüsse: 662,378 618 944 320 >-

Bemerkungen.
1) Die Vorrathslafftten sind auch mit Munition

auszurüsten.
2) Die Zahl der Schüsse einer Raketenbatterie wird

durch das Reglement bestimm.
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Tafel to.

Besoldungsetctt des eidgenössischen Stabes.

IS. Juni
t«S«.

Sold. «

Grade.

s «

Oberbefehlshaber/ täglich 40 8 8
Chef des GeneralstabeS 16 — 3 4
Oberst*) in allen Abtheilungen

deS eidgenössischen Stabes 12 — 3 4

Oberstlieutenant „ „ 9 — 3 3
Major >, « 7 — 2 z
Hauptmann „ „ 6 6 2 2
Oberlieutenant « „
Erster Unterlieutenant „

4 — 2 2
3 S 2 2

Zweiter Unterlieutenant „ 3 — 2 2
Stabssekretär 2 t

Bemerkungen-
1) Wenn ein eidgenössischer Oberst zum Kommando

eines Armeekorps berufen wird, so erhält er während
der Dauer seiner Anstellung einen tägliche« Sold von
24 Frkn., 4 Mundportionen und 4 Fouragerationen.

2) Wenn ein eidgenössischer Oberst zum Kommando
einer Division oder der Artillerie berufen wird, so er.
hält er während der Dauer seiner Anstellung eine täg.
liche Zulage von 4 Frk.



22^

IS. Inni
l8ü«.

Tafel il.
Besoldungsetat der Beamten des Iusiizsiabes, des

Kommissariatsstabes und des Gesundhettsstabes.

Sold.

Rang. «

ö

». Justizstab.
2Justizbeamter mir Oberstenrang 12 —

„ „ Oberstlieute.
2nantSrang 9 — —

Justizbeamter mit Majorsrang 7 — 2 —

„ Hauptmanns,
rang S 5 2

b. Kommisfariatsstab. I

Oberkriegskommissär.... t2 — 2

KriegSkommissariatSbeamter:
der I. Klasse mit Oberstlieute»

S — 2 2
der II. Klasse mit MajorSrang 7 —- 2 2
der III. Klasse mit Hauptmanns.

rang Z 3 2 1

der IV. Klasse mit Oberlieute.
nantSrang 4 — 2 1

der V. Klasse mit ersten Umer-
liemenantsrang S 5 2 t
o. GesundheitSstab.

Oberfeldarzt 12 — 2 2
Division5arzt mit Oberstlieute»

9 — 2 2

Divisionsarzt mit MajorSrang 7 — 2 2
S S 2 1

Stabsapotheker S 6 2 1

S S 2 2

StabSpfcrdarzt mit Oberlieute.
nantSrang 4 — 2 t

Stabspferdarzt mit ersten Un»
terlicutenantSrang, l s Z 2 1
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Bemerkungen zu Tafel n. is.Jum
issa.

1) Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Gc.
setzeS über die Besoldung des OberkriegökommissärS.

2) Die Beamten dcS Kommissariats und deS Ge.

sundheitSstabcS erhalten nur in dcm Falle Fouragera.
tionen, als sie bei den Truppenkorps angestellt sind oder

denselben in Aufträgen folgen müssen.

Z) Wenn der Oberpferdarzt Majorsrang hat/ fo

bezieht er den seinem Rang entsprechenden Sold.

Jahrgang i»so. 16
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55. Zuni
18S«.

Tafel t2.

Besoldnngsetat der Genietruppen.

Sold,

Grade.
-H

S s

Hauptmann, täglich s 2 t
Oberlicutenant 3 2 — 1

Erster Unlerlieutcnant 2 6 — l —

Zweiter Unterlieutenant 2 2 — —
Arzt, mit Oberlieure.

nantSrang 3 2 — 1 —
Feldweibel — 9 — t —
Fourier — 7 — t —
Wachtmeister — 6 — t —
Korporal — Z — I —
Fratcr — S — 1 —
Tambour — — j —
Sappeur, Pontonnier 3 5
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Tafel ts.
Besoldungsetat der Artillerietruppen.

IS. Ju»i
18S0.

Sold.

Grade.

Frank

N
Mund

S

Hauptmann, täglich 6 2 t
Oberlieutenant. l 3 2 — j
Erster Unterlieutenant 2 6 — 1

ê Zweiter Unterlieutenant. 2 2 — l 1

I Arzt, mit OberlieutenantS.
rang 3 2 — t

I Pferdarzt, mit zweiten Un>!
j terlieutenanlSrang 2 2 — 1

Adjutantunterofstzier t S — 1 — ê

I Feldweibel — 9 — 1 — s

Z Fourier — 7 — — ê

i Trainwachtmeister. — 7 — t
I Kanonierwachtmeister. — 6 — iß — ê

I Oberfeuerwerker — 7 — t l ê

I Kanonierkorporal — 6 — 1.I —
Z Trainkorporal — — t I — I
Z Feuerwerkrr — 4 — t — «

Kanoniergefreiter — 4 — 1 —
Traingefreiter — 4 — 1 — s

Frater — S — 1 -
Hufschmied alS Gefreiter — 6 — > t s

Hufschmied — 4 S 1 —
Schlosser. j — 4 S t —
Wagner — 4 s 1 —
Sattler — 4 6 t —

Trompeter — 4 — 1 —
Tambour — 4 — 1 —
Kanonier oder Parksoldat — 3 5 1 —

I Trainsoldat 3 S
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<s. Juni Bemerkungen zu Tafel is.
185».

t) Die Hauptleure dcr bespannten Batterie erhalten

zwei Fouragerationen.

2) Die Unrerofstzicre und Trompeter/ welche nach

Tafel 8 beritten fcin sollcn/ erhalten eine Fourage.
ration.

3^ Die Befoldung der Mannschaft des Parkrrains
ist für jeden Grad derjenigen dcS nämlichen Grades dcr

Arrillerictruppen gleich.
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Tafel l 'i.

Vesoldungsetat einer Kompagnie Kavallerie.

15. Juni
lLS«,

> Sold.

Grade. -
Franke

^ »
I S g Z

Hauptmann' täglich 4 6 2 Z 3

> Obcrlieutcnain 3 2 — -, 2 S 2
Erster Unterlieutenant. 7 — 2 S 2

Pfcrdarzr, mit zweiten j I «

UlilerlieiitensntSrang 2 — - l z l
Fcldweibel 1 >— — l ^ i
Fourier — 8 6 i

« i

Wachimeistcr.... — 7' Z

Korporal — 6 6 t t
Fraicr — 6 S t I l
Hufschmied — 6 S l Z t
Sattler i — 6 t I t
Trompeter 6 — t S t
Reiler 6 5

1
'
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l5. Juni
tLS«.

Tafel ts.
Besoldungsetat einer Scharfschützenkompagnic.

Sold. Z!
Grade. H

«
«> > s i

Hauptmann/ täglich.... 4
> 2!

Oberlieutenant 2 7 — t ê

Erster Unterlieutenant 2 3 — t s

Zweiter Unterlieutenant 2 — — t
Feldweibel 8 — t!
Fourier — 6 Z t
Wachtmeister — 5 5 t î

Korporal — 4 S

Frater — 4 « t k

Büchsenschmied — 4 S 1 >

Trompeter — 3 5 1 ê

Scharfschütz 3 6

I
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Tafel iL.

Besoldungsetat des großen und kleinen Stabes
eines Bataillons Infanterie-

tö. Juni
I8SV.

Sold.

Grade.

Mund

W »

Kommandant täglich. 8 3 2

Major 6 — — 2 2

Aidemajor, nach seinem
Grad

Quarticrmeistcr, nach sei¬
nem Grad

Fahnenträger, nach seinem
Grad.

Fcldprcdiger, mit Haupt.
4mannörang — 2

Bataillonsarzt, mitHaupt.
mannörang 4 — — 2 1

Unterarzt, mit ersten Un.
tcrlieutenantörang 2 S —

Adjutantunterofstzier ") t Z —
Staböfourier — —
Tambourmajor.... — 7 —

Waffenunterofstzicr — 6 —
Wagenmeister — 5 — —
Büchsenmachers — S —
Schneidermeister — 4 —
Schustermeister — 4 —
Provss 3
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is. Zum Bemerkungen zu Tafel !6,
lös«.

1) Der Aidemajor und dcr Quartiermeister beziehen

jeder, außer dcm Solde/ noch eine Fourageration.

2) Wenn dem Bataillon die Mitfiihrung einer Feldmusik

gestattet wird, fo erhält dcr Chef derselben Sold
und Verpflegung wie der Adjutantuntcrofflzier, und die

Musikanten wie Spielleutc.

3) Die Büchsenschmiede, welche die Kantone für
die Gewehrreparaturwerkstätteu zu stellen haben, beziehen

die nämliche Besoldung wie jenc, die den Jnfanteric-
bataillonen zugetheilt stnd.
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Tafel 17.

Besoldungsetat einer Kompagnie Infanterie.

15. Juni
isso.

Sold.

Grade. «

S>
Mund

Hauptmann, täglich 2
Oberliemenant 7 — 1

Erster Unterlieutenant 2 3 — t
Zweiter Unterlieutenant 2 — — 1

Feldweibel — 7 S 1

Fourier — S — t
Wachtmeister......
Korporal*)

— S — t
— 4 — t

Fracer — — 1

Zimmermann. — 3 1 >

Tambour oder Trompeter — 3 S 1

Jäger oder Füsilier 3

Bemerkung.
*) Der Tambour, und der Trompeterkorporal be.

ziehen an Sold 4 Batzen S Rappen.



IS. Juui
18S«.

Tafel t8.

Besoldungsetat des Personellen der Ambulancen.

Sold.

Stelle. L

s

Ambülanccnarzt erster Klasse,
HauptmannSrang 4 — — 2

Ambülanccnarzt zweiter Klasse,
mit OberlieutenantSrang > 3 2 — 1

Apotheker....... 3 — —
Ambülanccnarzt dritter Klasse,

mit ersten Unterlieutenantörang
2 S — 1

Apothekergehülfe, mit zweiten
Unterlicutcnantsraug 2 — — 1

Krankenwärter erster Klasse t — — t
Krankenwärter zwcircr Klasse 6 1

Bemerkung.

Die Ambülaneenärzte erster Klasse erhalten Fourage-
rationen, wenn sie bei den Truppenkorps angestellt sind/

oder denselben in Aufträgen folgen miisscn.
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Verordnung, ^ ^«i
die Pulververwaltung betreffend

Vom 5. Juni 1860.

Der schweizerische Bundesrats),
nach Durchsicht der unterm 7. Mai 1849 erlassenen

Verordnung zur Ausführung deS Bundesgesetzes über

das Pulverrcgale vom 5. gleichen Monats,

auf den Vorfchlag des Finanzdepattcments,

beschließt:

DaS Departement.
Art. 1.

Die unmittelbare Aufsicht über die Fabrikation des

Schießpulvers und dcn Handel mit demselben sieht dem

schweizerischen Finanzdepartemcntt zu.

L. Der eidgenössische Pulveroerwalter.
Art. 2.

Unter dcm Finanzdepartemeut sieht ein eidgenössi.

scher Pulververwalter.
Art. 3.

Derselbe leitet die Fabrikation deS Schießpulvers
und den Handel mit demselben theils unmittelbar, theiö

mittelbar durch Magazinverwalter.

Art. 4.

Ebenso ist ihm auch die Verwaltung der Zündkap.
selfabrike übertragen.

Art. 6.

Der Pulververwalter ist verpflichtet, in der Bundes,
stadt zu wohnen.

isso.
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2«, Sum Art. 6.
!S5«.

Er leistet genügende Sicherheit.

Die Magazinvcrwalter.
Art.

Unter dem Pulvervcrwaltcr stehen die Verwalter der

Magazine/ die nicht unmittelbar dcm Pulververwallcr
unterstellt sind.

Art. 8.

Dieselben habcn den parcuiirtcn Pulvcrmiillcrn das

von der eidgenossischen Vermittlung zu iicfcrnde
Material abzugeben.

A r t.^ 9.

Sie prüfen daS verfertigte Schießpulver, nehmen

es in die eidgenössischen Magazine auf, und führen nach

Vorschrift dcS Finanzdepartementes Rechnung darüber.

Art. io.
Ihne» liegt die Ablieferung deS Schicßpulvers an

die KantonSregierungen und an die patenrirren Ver»
là'ufer in dcn Kantonen ob. Verkäufe an andere sind

ihnen ohne Auftrag odcr Bewilligung des Finanzdeparte.
mentcS nicht gestattet.

Art. il.
Sie haben die Aufsicht über die in ihrem Kreise

liegenden Pulvermühlen zu führen.

Art. 12.

Sic lcistcn eine genügende Sicherheit.

Art. 13.

Die Magazinverwaller beziehen einen fixen Gehalt

von dreihundert Franken und von dcm verkauften Pulvcr
eine Provision von zwei Prozent.
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l>. Die Verkäufer. 24. Juni
isso.

Art. 14.

Die Patente für den Verkauf. von Schießpulver
werden unentgeldlich auf ein Jahr ertheilt.

Art. is.
Die Bewerber für Patente zum Verkauft von Schieß,

pulver haben eine Empfehlung der Regierung ihres

Wohnortes beizubringen.

Art. 1«.

Sie hckbe» gleichzeitig eine genügende Sicherheit
im Betrage derjenigen Summe zu leisten, für welche He

einen offenen Kredit verlangen.

Art. 17.

Die Verkäufer stnd verpflichtet, das Schießpulver

genau nach den ihnen von der Verwaltung vorgeschrie-

denen Preisen zu verkaufen.

Die Preisliste soll vor oder in den Verkaufslokalen

aufgehängt werden.

Art. 18.

DaS Schießpulvcr wird den Verkäufern frachtfrei
au ihren Wohnort geliefert. Diejenigen, welche das

Schießpulver direkt aus dcn Magazinen beziehen, werden

für die Fracht entschädiget.

Art. IS.
Für den Verkauf erhalten ste eine Proviston von

fünfzehn Prozent von dcm ihnen zum Verkaufe festgesetzten

Preise.

L. Allgemeine Bestimmung.

Art. 2«.

Der eidgenössische Pulververwalter, die Magazinvcrwalter

und die Verkäufer übernehmen die Verpflich-
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24. Juni tung, zu wachen, daß das eidgenössische Pulverregal
nicht gefährdet werde.

Art. 2l.
Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. Heu.

monat 1850 in Kraft, und es erlischt alsdann das

einschlagende Dekret vom 7. Mai 1849.

Alfs beschlossen, Bern, den s. Brachmonar 1850.

Im Namen des schweizerischen BundeSrathcö:
Der Bundespräsii^nt,

H. T rüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern
beschließt:

Vorstehende Verordnung soll zum Zwecke der

Bekanntmachung in die Gesetzessammlung aufgenommen
werden.

Bern, den 24. Juni i860.

Namens deS RegierungSrathcS:
Der Präsident,
Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber,
A. Weyermann.
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Verordnung
über

den Bezug der Grund- und Kapitalstem? für das

Jahr 1850.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
nachdem dcr Große Rath bei der Feststellung dcö

Staatsbüdgets für isso die Steueranlage dieses Jahres
auf Eins vom Tausend des Vermögens und Zwei und

ein Halbes vom Hunder! dcö reinen Einkommens gesetzt,

und seither die Berichtigung der Steuerregister zufolge

Instruktion vom 2. Juni isso bereits Statt gefunden hat;

auf dcn angehörten Vortrag der Finanzdirektion,

verordnet:

1) Die Erhebung der Grund- und Kapitalsteuer fiir
das Jahr iss« foll mit dem 1, Oktober nächsthin be-

gönnen und bis den 3i. Dezember dicses Jahres
beendigt werden. Der Bezug der Einkommenssteuer wird
befonders angeordnet werden.

2) Die Einwohnergemeindräthe, denen der Steuer-
bezug obliegt, bezeichne» die Perfonen, welche die Steuer-
belräge in Empfang zu nehmen und die Bezugsscheine

dafür auszustellen habcn.

3) Diese Personen, so wie Ort und Zeit der Steuer-
entrichtting, werden deu Steuerpflichtigen ab Seite der

Einwohnergemeindräthe mit dcr Zahlungseinladung zur
sichern Kunde gebracht und nach Umständen später noch

durch Mahnungen wiederholt.

4) Nach Verfluß der hievor festgesetzten Bezugsfrist,
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24. Juli also mit dem 31. Dezember/ werden die Gemeinde«/

^ ' respektive die von ihnen bestellten Einnehmer, den Steuer,
bezug schließen. Die alsdann noch rückständigen Schuld,
«er werden auf ein deutlich abgefaßtes AuSstandsver.

zeichniß gebracht/ welches längstens bis den 8. Januar
1861 dem Amttschaffncr zugestellt werden foll.

Die AmtSfchaffncr follen bis zum 12. Jänner über

den Empfang diefer Verzeichnisse dcr Steuerverwaltuug

Bericht erstatten und dic rückständigen Gemeinden an.
zeigen.

6) Dic zwci Prozente, welche die Einwohnergc.
meiudräthe alS Entschädigung beziehen, werden denselben

nur auf denjenigen Steuern bewilligt, welche bis zum
1. Jänner i«6i baar an dcn AmtSschaffner abgeliefert
sein werden.

ö) Diese Verordnung soll zwei Mal ins Amtsblatt
eingerückt, öffentlich verlesen und angeschlagen und jedem

Einwohnergemeindräthe zugestellt werden.

7) Dic Finanzdirektion ist mit dcr Vollziehung
dieser Verordnung beauftragt.

Bern, dcn 24. Juli 1849.

Namens des Regierungsrathcs:
Dcr Vicepräsident,

L. Fischer.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.
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Bundesgesetz -s^uli
über den

Bezug von Kanzleisporteln.

(Vom l9. Juli 18S0.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft/

auf den Vorschlag des Bundesrathes/

veror dnet:

Art. 1.

Für die ordentliche Ausfertigung der Beschlüsse

und Entscheidungen der Bundesbedörden, mit Ausnahme

der gerichtlichen Behörden, sind keine Gebühren zu be.

ziehen.

Wenn hingegen Gemeinden, Korporationen oder

Privaten noch besondere Ausfertigungen verlangen, so

bezieht die Bundeökanzlei für jede derselben, die nicht
über eine Seite beträgt/ s« Rappen neuer Währung,
und für solche, die über eine Seite stark sind, tur die

erste Seite so Rappen, und für jede folgende so Rappe»

gleicher Währung.
Art. 2.

Für jede Legalisation/ welche von Gemeinden, Kor,
poratione» oder Privaten verlangt wird, bezieht die

BundeSkanzlei eine Gebühr von so Rappen neuer Wah.

rung.
Art. s.

I» Fälle» vo« Armuth sind die Kanzleigebühren

zu erlassen.

Jahrgang isso. itZ
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SS. Juli Art. 4.

Die eingehenden Kanzleigebühren fallen in die Bnn,
deskasse.

Art. s.
DiefeS Gesetz tritt fofort in Kraft/ und der Bundes,

rath ist mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Der schweizerische Vundesrath,
nachdem vorstehendes Gesetz durch den Nationalrath

am 17. Juli und durch den Sta'nderath am is. Juli
18S« erlassen worden, somit zu einem Bundesgesetz er.
wachsen ist/

beschließt:

Das erwähnte Gesetz tritt sofort in Kraft.
Bern, de» 2S. Juli isso.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes:
Der Präsident,

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern
beschließt:

Obiges Bundesgesetz soll zum Zwecke der Bekannt,
mach»»«, in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

eingerückt werde».

Bern, den 2S. Juli i860.
Namens des RegierungSratheS:

Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Rathöschreiber,

M. ». Stärker.
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Dekret,
betreffend

die nöthigen Einrichtungen zur Abhaltung der Assisen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Erwäuung, daß die Einführung des unterm

S. März t»Z0 promulgirten Strafprozesses und deS

Gesetz S über die GerichtSorqaniialion vom St. Juli
l847 die nöthigen Räumlichkeiten für die Beschwor,

nengcrichte, sowie geräumiaere Gefangenschaften an dcn

Hauprorten dcr verschiedenen Bezirke erfordert; daß

nach dem angeführten Geictze vom Zt. Juli 18 N die

Criminalkammrr den Siyungöort der Assisen, welch,?

so viel als möglich in dcr Milte des GeschwornenbczirkS

gelegen sein soll zu bestimmen hat;
daß es also, um dieser Vorschrift nachzukommen,

unumgänglich nothwendig ist, an jedem Hauptorte eines

Bezirks die zur Abhaltung der Assiftnversammlung er.
forderlichen Einrichlungen zu treffen;

in Betracht jeoo v, daß die Kosten, welche die zu

obigem Zwecke zu treffenden Elnricvluiiqen verursachen

werden, einstweilen so gemäßigt und beschränk! als mög-

lich sein sollen;

beschließt:

8 1.

Die Nöthig » Einrichtung n zur Abhaltung der

Assisen sollen vorläusig nur in Thun, Sern, Burgdorf,
Nidau und Deisberg getroffen werden.

§. 2. ^

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses

S«. Jull
isso.
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so. S»li Dekrets beauftragt; dasselbe soll in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Be r » den 30. Juli isso.

Namens des Großen RatheS:
a^. Der Präsident,

Der Staatsschreiber,
A. Weyermann

Bundesgesetz
über ^

^August die Ausnahmen und Ausschließungen von der

Wehrpflicht.

(Vom 19. Juli isso.)

Née .B «»HM Mrsa mm l« » g d e r schweizerischen
Eidgenossenschaft/

in Ausführung deS Art. 3 deS Gesetzes über die

Militörorganisatio» vom s. Mai i860, nach Einsicht
des Vorschlages des BundcSratheö /

^ beschließt: ^ ^

Art. i.
Von der in den Artikeln t und 2 deS Bundeöge.

setzeS vom 8. Mai isso festgesetzten Wehrpflicht sind

ausgenommen:

». Jene, die wegen gehörig nachgewiesMr geiftiger
oder körperlicher Gebrechen alS untauglich für de»

.M^^ MUitärdieust erklärt werden; z

>K;if» Jene / die nicht das erforderliche Höheumaß
besitze«.
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DaS i» Art. 4 des angeführten BundeSgesetzeS er. t. August

wähnte Reglement wird über die AuSnahmSfölle und

über die Ausführung daS Nähere festfeyen.

Art. 2.

Von dem Militärdienste sind folgende Beamte und

Bedienstete der eidgenössifche» Verwaltung wöh.

rend der Dauer ihres Amtes oder ihrer Bedienst»»«,

befreit:

». die Mitglieder des Bundesrathes/
b. der eidgenössische Kanzler/
c. « » StaatSkafster,
ä. „ -, Buchhalter/
e. « Pulververwalter/
k. die Zolldirektore» /

S. die Postdirektoren /

K. die Postkondukteure,
i. die Grenzwächter/

K. die von der Eidgenossenschaft angestellte» Pulver«
müller.

Will eiuer dieser Beamten oder Bediensteten
Militärdienste leisten so hat er hiefür die Einwilligung
seiner Oberbehörde nachzusuchen. Die Mitgliedbr des

BundeSratheS haben sich hiefür an die BuudeSversamm.

lung zu wenden, welche in getrennter und geheimer

Abstimmung darüber entscheidet.

Die Mitglieder des B u u d e S r a t h e S können wäh.
rend der Zeit, in welcher sie Militärdienst leisten, ihre»
Sitz im Bundesrathe nicht einnehmen. «

Art. 3. ' ' ^
Durch die Kantonalgesttzgebnng könne» folgende

Beamte uud Bedienstete der VerwNung derZKatttone
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August
lös« während der Dauer ihres AmtcS oder ihrer Bedienstung

von der Wehrpflicht befreit werden:
». der Präsident und die Mitglieder der KantonS.

regierungen,
b. der Staatsschreiber oder der erste RegierungS.

fetretär,
e. der SiaatSkassier,
<I. der ZeugdauSverwalter,
s. der Staatsanwalt und der erste Kantonalverbör«

richler,
5. die obersten VollziebungSbeamen der Bezirke,

j.doch darf für jeden Bezirk nur ein Beamter

befreit werden,

g. die Geistlichen, wenn sie nicht zum Dienste alS

Feldgeistliche berufen werden,
d< die Hchrer von öffentlichen Anstalten,
i. ditHerM und Krankenwärter in öffentlichen Spi.

^ Gern urid Irrenanstalten/
der Centralpolizeidirektor,

W Direktor und der erste Gefangeuwörter der

Centralstrafanstalten und des Kantonalunterfu.
chungSgefaugnisses.

Will einer dieser Beamte» oder Bedienstete»

MMärWnAe leiste», so hat er hiefür die Ermäch.

tigung seiner Oderbehörde uacdzusuche».

m. Die Offiziere deS LandjägerkorpS und die Land.

jäger si»d vom Dienste in der Miliz befreit.

Art. 4.

Durch die Kanto»algksetzgebung können ferner be-

^zFrHi<,,wcxden^ ^ /i/ 5^;.^,,^.^^
nAzA' die ^kWStivGhxer Md Maschinige» bei Eist»,

bahnen,
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b. der Steuermann und der Maschinist auf Dampf- >. August

schiffen. - .«i,-Ä.-s
Art. 6.

Zum Militärdieuste können uicht in einem niede.
rern Grade als demjenigen, den sie bekleidet habe«,

««gehalten werden:

s. die aus dem eidgenössischen Stabe entlassenen

Offiziere, ^
b. die Offiziere, welche Angehörige eines ander»

KantonS und in dem letztern während der Zeit
ihrer Diensterfüllung brevetirt worden sind,

c. die Offiziere, welche auS fremdem Dienste zurück,

kehre«.
Art. 6.

Die Mitglieder der BuudeSversammlung sind

während der Dauer der Sitzungen der Räthe vo» den

militärischen Uebungen und den MilitSrschuKN befreit.
Der Bundeörath ist befugt eidge«ösftfchs Beamte

zeitweise vom Militärdienste z« befreien, ftfer« nämlich
eine Kollision der Pflichten eintritt, bei welcher das

öffentliche Interesse für den nicht mlitärische» StaatS'
dienst überwiegt.

Die KantonSregierungen könne« für Katttottalbeamte

beim BundeSrathe unter den oben anOgebemn Verhält,
nisse» gleichfalls zeitweise Befreiung vom Militärdienste
nachsuchen. In DringlichkeitSfällen sind die KantonS.

regierungen befugt, provisorische Berfügunge» dieser

Art zu treffen; sie haben jedoch über dieselbe» sofort
die Genehmigung des BundeSratheS nachzusuchen.

° Art. 7. ^ ^

Die Studirende» der Theologie köNnitt duxW die

Gesetzgebung der Kaütone vom MmMienffe befreit
werde«.
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HuWst Die Studirenden anderer wissenschaftlicher Fächer

bWtlz dieniififlichtig ; bei ihrer Militärinstruktion und

bei de« MF«M»Ig<»,.,W,.jedsch Rücksicht genommen!

werM, daß harauS den Studien derselben möglichst!

mensg Nachtheil erwachse, und es darf zu dies m Ende

vW He» allgemeinen B stlmmungen über die JnstruK
tionsdauer abgewichen werde». /

Die geeigneten Maßnahmen hiefür sind den Ha«,
to»Sgeselzqebunge» anheimgestellt, unier Vorbehalt der

Genehmigung deS BundeSraiheS.

^
' Art. 3. : .'.^

Des Dienstes im Auszüge sind enthoben:

s. der einzige Sohn einer Wittwe oder eines wenig«
stenS fechzigjährigen WittwerS/ oder^ we»» mehrere

Söhne sind/ einer derselben, wenn sie in unge,
rrenmer Haushaltung zusammenleben;

b. ein Wittwer, wenn er Vater vo» unmündigen
Kinder» ift und keine andern Hülfsquellen als
feine Handarbeit besitzt;

«. einer von zweien oder mehr Brüdern, die mit
ihren arme» Eltern in gemeinsamer Haushaltung
leben, fofer» der Haushalt nicht durch andere

nicht dieostpftichlige Brüder besorgt werden kann.

Art. 9.

Unwürdig für das Vaterland die Waffe« zu tra.
gen sind: die mit einer peinlichen oder entthre»de»

Strafe Belegten, bis zu ihrer Rehabilitation.

Art. io.
Von der Bekleiduug eines Grades sind ausgeschlos.

sen: Hornigen, die in der büMrliche» Ehrenhaftigkeit
oder im Äklivbürgerrecht eingestellt sind.
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'.^7^ ^,, ," - Art. 11. z>.^k'?^L IHugufi
Die Beamten und Bediensteten welche bis a»di»

durch die Kantonalgesetzgebung vom MiAtärdiWe ßefreik

waren und nunmehr zum Dienste verpflichtet find, solle»

mchr mehr zum Militärdienste angehalten werden, föfnu
sie am Tage der Erlaffung des gegenwärtige» Gesetz«"
das dreißigste Altersjahr zurückgelegt haben. ^ ^'n«

Diese Bestimmung findet auch ans dteMigen'Anwendung!,

welche bis dahin durch die KaNtonalgesttz.

gebung wegen Einstellung in der börgerlichen Menfö^
higteit und im Aktivbürgerrechte vom Militärdienste
ausgeschlossen waren. z'

Art. 12.

^ ,Dieses Gesetz tritt sofort iu Kraft, Der Bundes-
rath ist mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Bollziehn»gsverord«u«g.

Der schweizerische Bundesrats,!
nachdem vorstehendes Gesetz durch den Ständerath

am 18. Juli und durch den Nationalrath am 19. Juli
1850 erlassen worden, somit zu einem Bundesgesetz er«

wachsen ist,
beschließt:

DaS erwähnte Gesetz tritt sofort in Kraft.
Bern, den 22. Juli i860.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes:
Der Bundespräsident,

' " Der Kanzler der EidgenosseuMaft)
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l-Au^uft Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll öffentlich bekannt

gemacht und der Gesetzessammlung einverleibt werden.

Bern, de» l. August!8Zo.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Rathsfchreiber,

M «. Stürler,

De k r e

betreffend

August die Erneuerung der gegenwärtigen Beztrksbeamten.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag deS Regierungsrathes, in Ausfuh.

rung deö Z. Ä der Verordnung über die Anordnung der

Wahle» und die Conftituirung der neuen Behörden vom

3. April i»s«.
> beschließt:

S. t.
Infolge der eingetretenen Erneuerung des Große»

Rathes und des RegierungSratheS unterliege» auch

sämmtliche gegenwärtige Regierungsstatthalter, AmtS.

verwestr, Gerichtspräsidenten, Amtsrichter und Ersatz,

manner der Amtsgerichte einer Erneuerung.
^ 5. s.

S«« zMje nemn BGriSbeamten tretm das Amt ^luf den
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1. Dezember isso an, und mit dem nämlichen Tage
erlöscht die AmtSdauer der gegenwärtigen BezirkSbe.

amten.

Der Regierungsrath wird die Bezirkswahlen zeitig

genug anordnen, damit auf dielen Zeitpunkt der AmtS.
Wechsel ohne Störung für die Verwaltung vor sich gehen

könne. ^ ^

Auf die Erneuerung der Regierungsstatthalter folgt
auch die Erneuerung sämmtlicher Amtsverwefer. BiS
sie stattgefunden hat, bleiben die gegenwärtige» AmtS,

verweier im Amte.
' §. s. ^

Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses

Dekrets beauftragt. Dasselbe soll in beiden Sprache»
gedruckt, öffentlich bekannt gemacht und in die Samm»

lung der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Bern, den 2. August i860.

Namens deS Große» RatbeS:
Der Präsident,

Der Staatsschreiber,
A. Weyermon».

Der Regierungsrath deS Kantons UM
verorduet:

MMeheHdOZBkkM MSWBMjkftkNg tzcHeHt «Nd
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durch Einrückung ins Amtsblatt und i» die GesetzeS-

sammlung bekannt gemacht werden.

Bern, den Z. Auguft i860.

Ramens des RegierungSratheS:^ " Der Präsident,
Cd. Blösch.

Der Staatsschreiber,
A. Weyer«»«».

Dekret
über die

^August Form des Vorschlags und der Wahl der Bezirks¬

beamten.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung der §§. 4?, 68 und 69 der

Staatsverfassung und erwägead, daß cö unmöglich ist, sammt-

liche Stimmberechtigte der verschiedenen Amtsbezirke an

«»er Stelle zu versammeln,

beschließt:

§. t-,
^

'

Die Stimmgebuug für die den Amtsbezirken traft
der Staatöverfassuug zustehenden Vorschläge und Wahlen

M BezirkSbeamten wird bis zur Erscheinung eines

allgemeinen Wahlgesetzes in den politische» Versammlungen

(§. 6 der Staatsverfassung) geschehen.
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Zu dem Ende versammelt
Bürger jedes Kirchspiels oder felbsiständigen, Wahlbezirks

der, Pfqrrkirchex, yi<r „in. einiG-Mser« von dem Re.

giernngsstatthalter des Bezirks zu bestimmenden Lokale.

H. 3.

Die Verhandlungen in jeder Versammlung werden

durch den Präsidenten deS EinwshnergemeindratheS der

OrtSgemeinde/ in welcher daS Versammlungslokal gele.

gen ist, oder im Verhinderungsfalle durch ein anderes,

von dem Gemeinderathe zu bezeichnendes Mitglied eröffnet.

5- 4.

Die Eröffnung geschieht durch Verlesung der §s.

3, 4, 14, 47, S7, 68, 69 und 60 der Staatsverfassung,

gegenwärtiger Verordnung und deS Beschlusses des Re.
gierungsratheS, welcher den Versammlungstag festsetzt.

§.5.
Hierauf bezeichnet der provisorische Präsident einen

oder einige provisorische Sekretäre und einen oder Wige
provisorische Stimmenzähler und frägt dann die Ver.
fammwug an> «S Jemand anwesend M der MS Stimmrecht

nicht besitze. Ueber MfäWge Reklamatisne» e»t.

MeMt die Versammlung sofort und endlich durch offe,

neS Stimmenmehr; wobei diejenigen, deren Stimmrecht
angefochten ist, nach de» allgemeinen darüber bestehenden

Vorschriften einzeln oder klassenweise den Austritt zu

nehmen haben. Ueber das Stimmrecht von Persone»,

welche bei der Constituirung der VersaMmluNK nicht
«ttwefend waren und später eiUtttttn^ ksmM W Mr.
sammlnng das gleiche Recht beS EiNspruWM EN-
scheweS zu. -.'.k-nüii.

Z. 6.

Sodann erwählt die Versammlung durch offenes
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ss^ust absolutes Stimmenmehr einen definitiven Präfidenten,
wenigstens zwei Sekretäre und zwei Stimmenzähler.

§. 7.

Der Präsident zeigt der Versammlung die zu tref,
sende» Wahlvorschläge und Wahlen an, ermahnt sie, der

Wichtigkeit der Verhandlungen eingedenk zu sein und

die Stimme nur solchen Männer» zu geben, welchen sie

vertraut, daß sie die zur Verwaltung der Stelle erfor.
derliche Kenntniß und Rechtschaffenheit besitzen.

§. s.
Die Verhandlungen selbst geschehen in geheimer

Abstimmung und in folgender Reihenfolge:
». zuerst der doppelte Wahlvorschlag an den Großen

Rath für die Stelle deS RegierungSstatthaltcrS;
d. dann der doppelte Wahlvorfchlag au den Große»

Rath für die Stelle deS Präsidenten des AmtS.

gerichtS ;
«. hierauf die Wahl der Mitglieder des Amtsgerichts;
«l. endlich die Wahl der Ersatzmänner des Amtsgerichts.

§. 9.

Für de» Wahlvorschlag des RegierungSstatth^lters
schreibt jeder Stimmende die Name» von zwei Personen

auf den Stimmzettel. DaS gleiche Verfahren finder

Statt für den Wahlvorfchlag deS GerichlSpräsivenre«:
' cZ. jy.

In gleicher Weise schreibt jeder Stimmende für
die Wahl der Mitglieder des Amtsgerichts vier und für
die Wahl der Ersatzmänner des Amtsgerichtes zwei Per.
sonen auf den Wahlzettel.

^ ^ ^ §. it. ^ ^

ö Jede der vier im p 8 bezeichn««« BerhaudluNgM
wird ^getrennt vorgenommen. " ^ Z 5
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Die AuStheilung und Einsammlung der Stimm,
zettel geschieht dnrch die Stimmenzähler.' Kommen

mehr Stimmzettel ein, als ausgetheilt worden, so ist die

Abstimmung ungültig und muß von neuem begonnen

werden.

Ein Stimmzettel, auf welchem mehr Namen stehen,

als im betreffenden Wahlgange Personen vorzuschlagen
oder zu wählen stnd, ist ungültig.

§. 13.

Die Stimmzettel werden vou den Stimmenzählern
öffentlich verlesen und sollen durch die Sekretäre im

Protokoll genau angemerkt werden.

§. i î.
Nach Beendigung der Stimmenzählung werden die

von den Sekretären nach den gedruckten Formularen
ausgefertigten Prokokolle öffentlich verlesen und von dem

Präsidenten, den Sekretärs und den Stimmenzählern
unterzeichnet.

§. is.
Die Protokolle nebst sämmtlichen Stimmzetteln

werden sodann auf Ort und Stelle versiegelt und die

einen und die andern dem Präsidenten der Versammlung

eingehändigt. Die Stimmzettel von jeder besondern

Wahlverhandlung sind getrennt zu versiegeln.

§. 16.

Am folgenden Tage treten die Präfidenten sammt,

licher politischer Versammlungen eines jeden Amtsbezir.
keS zu der vom Regierungsstatthalter zu bestimmenden

Stunde, am Hauptorte des Bezirks, in dem vom glei.
chen Beamten zu bezeichnende» Lokale, zur Ausmittlung
des GesammtergebnisseS der Abstimmung zusammen^ Die
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s. Auguft Versammlungen haben das Recht, dem Präsidenten noch Je«
wanden beizuordnen. Im Verhinderungsfälle deS Prä«

sidenten bezeichnet daS Bureau auS der Zahl der An«

wesende» einen Stellvertreter.
§. 17.

I« dieser Versammlung wird zuerst unter dem Vor.
sitze des ältesten Mitgliedes zur Wahl deS Präsidenten

und der erforderlichen Zahl von Sekretären und Stim.
menzählern geschritten.

S. is.
Hierauf werden die Protokolle und die Stimmzettel

der einzelnen Versammlungen entsiegelt. Erheben sich

Reklamationen, so werden die Protokolle in Entgegen.

Haltung mit dcn Stimmzetteln geprüft. Ueber die Rich,
tigkcir der Reklamationen und die Erheblichkeit allfälli.
ger Bemerkungen wird von der Versammlung öffentlich

abgestimmt, wobei jeder Kirchgemeindsversammlung nur
eine Stimme zukömmt. Bemerkungen, welche die Mehr,
heit erheblich sindet, sind im Protokolle bestimmt an.

zugeben.

§. 19.

Sodann werden die Name» der Personen, mit der

Stimmenzahl, welche sie auf sich vereinigt haben,

öffentlich verlesen und aufgezeichnet. Wer die absolute

Mehrheit der Gesammtzahl der eingelangten Stimmen
des Bezirks für eine Wahl oder einen Vorschlag erhal.
ten hat, ist gewählt oder vorgeschlagen.

8. 20.

Erhält bei einer Wahl oder bei einem Wahlvor.
schlag eine größere Zahl von Personen, als zu wähle»

oder Vorzuschlage» war, die absolute Mehrheit, so si»d

diejenigen «lS gewählt oder vorgeschlagen zn betrachte«,
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welche die größere Zahl von Stimmen. Mfsich ^ «s^MuM
haben. Bet Stimmengleichheit entscheidet WS MO.»
.'H ^ ^ ,.,7 ' - ^ §. 2t. ^ "Z«sk

Kommen bei der ersten Abstimmung KModeßtMOt
alle Wahlen oder Wahlvorfchläge heraus; so bleiben für
sede der unbeendtgte» Verhandlungen von denjenigen
Personen, welche die mehrstcn Stimme» erhstte» habt«,
doppelt so viele auf dem Vorschlage, als noch Wahlen
zu treffen oder Wahlvorschläge zu mächen sind.

§. 22.
DaS Protokoll über die Verhandlung der AmtS.

Wählversammlung ist öffentlich zu verlesen und nach dem

gedruckten Formular zweifach auszufertigen, sodann von
dem Präsidenten, den Sekretären und den Stimmen,
zöhlern zu unterzeichnen und durch den Erster» ohne

Söumniß ein Doppel davon dem RegierungSAatthalter

zur Riedmegung in das Archiv des AmMeMS^dsS
andere BWpel sammt de» Protokolle« dcr KirctHemeiuds.
versammlUNgen dem Regierungsrathe zu übersenden.

S. 23.

In der folgenden, durch den Regierungsrath an.
zuordnenden Abstimmung sind diejenige« Perfonen zu

Beamten «der AmtSkandida«» erwählt, welche für die

betreffende Stelle die-größte Zahl von Stimmen auf
sich vereinigen, bis die dem Bezirke zukommende Zahl
vo» Beanuen oder Amtskandidaten vollständig ist.

Die Protokolle sollen emhalten: die Zahl der aus.

getheilten und der eingelangten Stimmzettek, WMmen
der erwählte» Persone» qnd Hie KMdidstt», Mche^Ms
die zweite Abstimmung, «n Vorschlage MibM s die StjM
menzqhl, welche jede Person erhielt «nd dir AnMbeîzW

Jahrgang tSS0. t 7
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s. Auguft erheblich erklärte» Bemerkungen in Betreff der Richtig-
reit der Protokolle der Kirchgemeindsverssmmlungen.

§. 26.

Die Personen/ auf welche die Wahl zu einem Be.

zirkSamte gefallen, erhalten durch den Regierungsrath
davon schriftliche Anzeige und habe» sich binnen acht

Tagen bei der nämlichen Behörde über die Annahme

oder Ablehnung der Wahl zu erklären.

DaS Stillschweigen wird als Annahme ausgelegt.

Die Personen, auf welche bloß der Vorschlag zu

einem Amte gefallen ist / erhalten davon keine Anzeige

und haben sich über den Vorschlag nicht zu erkläre».

§. 2S.

Da wo der Amtsbezirk aus einer einzigen Kirch.
gemeinde besteht/ erleiden die Vorschriften dieses Dekrets

folgende Modisikationen:
». Erhalten im ersten Wahlgange für den Vorschlag

des Regierungsstatthalters oder deS «ÄerichtSpräsi.

de»«» nicht zwei Personen die absolute Mehrheit,
so wird sofort zu einem zweiten Mahlgange ge-

schritten, in welchem von den übrigen Persoinn,
welche im ersten Mahlgange die mehrsten Stimmen
erhalten haben, doppelt so viele in der Wahl blei.
ben, alS Vorschläge für die Stelle z» machen sind.

Im zweiten Mahlgang entscheidet die relative
Mehrheit.

d. Die Wahl der Mitglieder und Ersatzmänner des

Amtsgerichts wird für.jede Stelle einzeln

vorgenommen. Die Stimmenden schreiben jeweilen nur
den Namen einer Person auf den Stimmzettel-
Erhält im ersten Wahlgang Niemand die absolute

Mehrheit, so erfolgt ein zweiter Wahlgang, t»
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welchem diejenigen zwei Pel>. ^>ayl s.^Auguft

bleiben, welche im ersten Wahlgange die mehrsten

Stimmen auf stch vereinigt haben. Im zweiten

Wahlgange ist diejenige Person, welche die mehr,

sten Slimmen erhält, gewählt,

c. Ist ein Gewählter in der Versammlung anwesend,

so hat er stch sofort über die Annahme der Wahl

zu erklären. Die Annahme wird zu Protokoll

genommen. Im Falle der Nichtannahme wird für
die betreffende Stelle zu einer neue» Wahl ge.

schritten.

ck. Ist der Gewählte nicht anwesend, so gibt ihm der

Präsident der Versammlung sogleich von der Wahl
Kenntniß, mit der Weisung, binnen acht Tagen,

vom Tage der Verhandlung an gerechnet, dem

Regierungsrathe die allfällige Nichtannahme fchrift.
lich anzuzeigen.

«. In allem Uebrigen kommen die allgemeinen Be.

stimmungen des gegenwärtigen Dekretes in An-

wendung.

Einsprachen gegen die Gültigkeit der Wahlverhand-
lungen sind binnen acht Tagen, von dem Tage der Ver.
Handlung an gerechnet, an den Regierungsrath zu rich,

ten, zur Untersuchung und Berichterstattung an den

Großen Rath, welcher darüber endlich entscheidet.

§. 28.

Bis zur Erscheinung des allgemeine» Wahlgesetzes

sindet gegenwärtiges Dekret auch aus allfällige Wahlen
vo» Mitgliedern des Großen Raths Anwendung, und
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3. August
isso, zwar in der Weist, daß in denjenigen Wahlbezirken,

welche eine einzige Kirchgemeinde begreifen, vor Allem

nach den Vorschriften b, « nnd à vom §. 26 und, soweit

diese schweigen, nach den Bestimmungen der übrigen
Paragraphen in Wahlbezirken hingegen, welche auö mehrern

Kirchgemeinden bestehen, mit Ausschluß des §. 26 »ach den-

jenigen allgemeinen Vorschriften deS Dekretes zu ver-
fahre» ist, welche auf die Wahl der Mitglieder deS AmtS-

gerichteS Bezug haben. Kömmt diefer Paragraph in
Anwendung, jo stnd bei der Eröffnung außer den im §. 4

bezeichneten Artikel der Staatsverfassung auch noch die

Artikeln S, io und 2« zu verlesen, welche Bezug auf die

Wahl des Großen Rathes haben.

§. 29.

Der RegieruugSrath ist mit der Vollziehung dieser

Verordnung beauftragt. Diefelbe tritt fofort an der

Stelle der Verordnung über die Wahlversammlungen

der Amtsbezirke vom 6. September 1846 in Kraft.

Sie foll in beide» Sprachen gedruckt) öffentlich

angeschlagen, durch die Regierungsstatthalter an die

Einwohnergemeindräthe ausgetheilt uud in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete aufgenommen werde».

Gegeben in Bem, den 2. August 18so. à

Ramenö des Großen RatheS:
Der Präsident,

Knrz

>^ Der Staatsschreiber,
A. Weyerma«».
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Der Regierungsrath des KantonS Bern ^S"^
verordnet:

Vorstehendes Dekret ist in Vollziehung zu setzen

und auf die oben angegebene Weise bekannt zu machen.

Bern, den s. August .86«.
Namens des Regierungsrathes:

Der Präsident,

Cd. Blösch.
Der Staatsschreiber,

A. Weyerman«.

Dekret,
betreffend

den Bezug außerordentlicher Armentellen für ^8s«.^
184!) und I860.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung, daß die Theurungsjahre 1846 und

i8'i? einzelne Gemeinden zu außergewöhnlichen Auslagen

im Armenwesen nöthigten,
auf den Antrag des RegierungSratheS,

beschließt:

Art. 1.

Eine Einwohnergemeinde, welche die nach Z. 33

deS Armengesetzes erlaubten ordentlichen Armentellen

bezogen hat, ist berechtigt, unter Beobachtung der

gesetzlich vorgeschriebenen Förmlichkeiten und unter
Vorbehalt der Genehmigung des Regierungsrathes für die
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s, August Jahre 1849 und i860 außerordentliche Armentellen zu

erkennen, jedoch ausschließlich zu folgenden Zwecken:

«. zn Deckung eines Ausfalles im Armengute;
t>. zu Abbezahlung von esntrahirten Schulde» deS

ArmengntS,
c. zur Erfüllung bereits eingegangener Verpflichtungen

rücksichllich der Armenbesorgung.

Art. 2.

Ein daheriger Beschluß erfordert zwei Dririheile
der anwesenden Stimmfähigen.

Art. 3.

Die Gemeinden, welche im Falle sind von dieser

Befugniß Gebrauch zu machen, haben ihr Begehren nach

Anleitung des §. « der Vollzichungsverordnung des

Armengesetzes vom 2i. Mai I8i7 an den Regierungsstatthalter

zu Handen des RegierungSratheS vor dem

1. April 1861 einzureichen.

Art. 4.

Dcr Regierungsrath wird solchen Gemeinden nach

Maßgabe der Verfassung (§. 86/ I, lilt, o) mir
außerordeutliche« Zuschüssen zu Hülfe kommen.

Bern, den s. August i860.

Namenö des Großen Rathes?
Der Präsident,

Der Staatsschreiber,
A. Weyermann

Der Regierungsrath des KantonS Beri,
beschließt:

^BsrAehMdeS Dekret soll in BoVzichung gesetzt und
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durch Einrückung in das Amtsblatt und die Gesetzes« s. August

sammlung bekannt gemacht werdeu.

Bern, den s. August!8S«.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Staatsschreiber,

A. Weyerman«.

isso.

Verordnung,
betreffend

die Wiedervereinigung der Direktion der Stralau- s. Auguß

stalten mit der Direktion der Justiz und Polizei,

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
i» Erwägung, >

daß die Vereinigung Her Stelleu der Direktion der

Strafansialten uns der Justiz, und Pslizeidtreklisn, Ab.

lheilung Polizei, in einer und derselben Person auch die

Vereinigung der Sekretarmte dieser beiden Stellen be°

Hufs Vereinfachung des Geschäftsganges wünschbar macht,

gestützt auf §. ss deS Organisaîionsgefttzes des Re»

gierungSratheS wm ss. Jänner ts47,
verordnet:

t) Die Direktion der Strafanstalten wird wieder mit
der Justiz- und Polizeidtrekrion vereinigt.

2) Die Verordnung vom 59. Jänner <S47 ist anfg«.

hoben.

s) Mgeuwärtige Bkwrdnung, wÄche sofort in Kraft
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^SM^ " tritt, soll durch einmalige Einrückung in das

Amtsblatt bekannt gemacht und in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Bern, den 9. August i860.

Namens deS Regierungsrathes:
Der Präsident,
Ed. Blösch.

,7. Der Staatsschreiber,
A. Weyermann.

Verordnung
zum

ls. August Gesetz über das Zollwesen vom 30. Juni 1849.

(Vom 6. August I860.)

Der Bundesrath
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Gemäßheit dcS Bundesbeschlusses vom 19. Juli
abhin, wodurch der Bundesrath ermächtigt wird, nach

Analogie deS Art. s des Zollgesetzeö, auch mit Bezie-

hung auf Art. 6 zu verfahren, und die nöthigen
Maßregeln zur Verhinderung von Mißbräuchen zu treffen,

verordnet:

Art.
»Die im Art. 6, Ziffer 1 des Zollgesetzes gestattete

„freie Ausfuhr fiir je Pfund achtzig ist nur auf solche

»Artikel anwendbar, deren Ausfuhrzoll einen Batzen per
»Zentner beträgt; — höher belegte Artikel sind dagegen

„den gleichen Bestimmungen unterworfen, welche im
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«Art. S/ lilt, i für zollfreie Entrichtung des Eingangs. ^AuM
»zolleS vorgeschrieben sind.«

Art. 2.

Alle im achten Abschnitt des Bundesgesetzes über

das Zollwesen enthaltenen Bestimmungen bezüglich Zoll,
übertretungeu und ihre Bestrafung sinden gleichfalls ihre

Anwendung auf obigen Artikel t.
Art. 3.

Gegenwärtige Verordnung ist in's Bundesblatt ein.

zurücke«/ besonders zu drucken und durch Vermittlung
der KantonSregierungen an den gewohnten Stellen zu

Jedermann'S Kenntniß öffentlich anzuschlagen.

Bern, den s. August isso.

Im Namen deS schweizerischen BundeSrathes:
Der Bundespräsident/

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft/

SchieH.

Der Regierungsrath deS Ksnrons Bern
'

beschließt: ^"^'^
Vorstehende Verordnung soll öffentlich bekannt ge.

Macht und in die Gesetzessammlung eingerückt werden.

Bern/ den is. August töss.

Namens deS RegierungSratheS:
Der Präsident/
Ed. Biofch.

Der Staatsschreiber/
A. Weyermann.
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tK^dguft Nachtrag
imo ^

zum

Einlosungstarif der schweizerischen Münzen.

Der Bundeörath/ kraft der von der hohen

Bundesversammlung am 7. Mai isso ertheilte» Vollmacht,
iu den Einlösungstarif noch andere Münzen aufzunehmen,

und dieselben im Verhältnisse der übrigeu Werthungen

zu tarifiren,
beschließe

die nachträgliche Aufnahme folgender Miivzssrte»
in den Einlosungstarif.

Grobe Silbersorten.
Fr, Rp. Stück. Fr. Rp.

Thaler von Bern und '/4 im

Verhältniß) 3 «4 7 2t 30

i.Guldenstuck von Luzern von

<793 ('/,«.'/^ im Verhältniß) 32

i-Guldeustück von Schwyz

'/4 und '/« im Verhältniß) t 20

14-Batzenstück von Neuenburg .12?
l «'/..Batzenstück von Neuenburg — ss

7.Batzenstiick von Neuenburg — 63

Silberscheidemünzen.
4-Batzenstück von Uri — 40

4-Baßenstück von Schwyz. — 4«

Billon. u»d Kupfermünzen.
(Neue Währung.)

Fr. Cents. Stück. Fr. Cents.

'..Batzenftück von Wallis — 42 7t 30 —
6-Kreuzerstück von Wallis — 2! 71 is —



267

Fr-,Cents. Stück. Fr. Cents- .t6«MMz
..SchillingSsiück von Basel <dop.

pelte Assis) — 16

2'SchiKingsstück von Basel (ein-
fache Assis) - «8

° z.Batzenstücke von Schwyz — «9 tv? lo —
Pfenningstück von Appenzell

Außerrhoden 40 — M
Bern, den 7. August i860. s s

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes :
Der Präsident/

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehende? Nachtrag soll öffentlich bekannt

gemacht und iu die Gesetzessammlung eingerückt werden.

Bern, den t6. August 18S«.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Staatsschreiber,

A. Weyer««»».
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Verordnung

über

die Besoldungen der Bannwarte des Staates.

Der Regieruttgörath des Kautons Bern,

gestützt auf den §. 9 des Gesetzes über die Orga.
nisation der Forstverwaltimg des Staates vom so. Juli
1847,

in der Absicht, daS Verhältniß festzusetzen, nach

welchem di: zur Hut der StaatSwaldungen angestellten

Bannwarte besoldet werden sollen,

verordnet:
- 5. L '

Die Besoldung der zur Hut der freien Staats.
Waldungen angestellten Bannivarte wird in Geld bestimmt

und ausbezahlt.
5- 2.

Die zur Hut der dem Staate angehörenden Recht,

samewaldungen angestellten Bannwarte, welche bis jetzt

ihre Besoldung ganz oder theilwcise in Holz bezogen

haben, können, wie bis dahin, in Natura bezahlt werden.

§. 3.

Die Besoldung eines jeden Bannwarts wird durch

die Finanjdirekiion, Abtheilung der Domänen und For-
sten, nach Verhältniß des Umfangs und der Lage deS

einem jeden anvertrauten Hutbezirkes in der Weise

bestimmt, daß der Durchschnitt sämmtlicher Besoldungen

der Bannwartt ss Rp. per Jucharte Waldung nicht

übersteigt. ^ ^ .^,
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Die Finanzdirektion/ Abtheilung der Domänen und

Forsten/ ist mi: der VolliMung dieser Verordnung che.

auftragt.

Gegeben in Bern, den 2!. August t86o.

" ^' Namens deS RegierungSratheS:
^ < Der Präsident, ^ <

Ed. Blösch
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.

Kreisschreiben,
betreffend ^

Hiè Reciproeität mit Gl. MlKu weMnAgitima. ^Auft
tion unehelicher Kinder durch nachfolgende Ehe.

Der Regierungsrath des Kantons KeM

sämmtliche ReM

^
ES wird Ihnen hiemit zum Verhalte mitgetheilt,

daß zwischen unS und der Regierung des KantonS

St. Gallen infolge daheriger Beschlüsse vom Söli
und 6. August letzthin die Uebereinkunft getroffen Hör-
den ist, in Mllen, wenn Angehörige des KaàtsNS

St. Gallen mit Bernerinne» öder nniWhrt ° BerVer
mit WrgertNnen' des KamonS St. MM^MheNche
Kinder erzeugen, und sich die betreffenden Eltt?»> Viescr
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^ jss«"^ Kinder später miteinander verehelichen, den durch unsere

Gesetzgebung sowohl im alten als im neuen Kantons,

theil anerkannten Grundsatz der legitim»!!« per «üb««-

queos mätrimonium in beiden Kantonen gegenseitig zu

handhabe»/ und somit die außerehelich gebornen Kinder
beidseitiger Kantonsbürger infolge der spätern Vcrhei.
rathung ihrer Eltern als ehelich anzuerkenne».

Ber»/ den 22. August i860.

Namens des RegierungSratheS:
Der Vieepräsidem,

L. Fischer.
Der Staatsschreiber/

A. Weyermann.

S8 5«uguft Verordnung
,85«. ^über dle

Duldung politischer Flüchtlinge.

Der Regierungsrath des KautouS Ber»/
iu Ausführung deS allgemeinen Beschlusses des

schweizerische» BundesrathcS über die Flüchtlingsange.

legenheit und in der Absicht, den Kanton möglichst vor
den nachtheilige» Folgen zu bewahren, welche die Dul.
dang politischer Flüchtlinge nach stch ziehen könnte,

auf den Vortrag der Direktion der Justiz und

Polizei,
beschließt:

nüzMm t. Herbstmonat t8so hinweg ist keinem aus



^ 27i

Anlaß der Ereignisse des Jahres ,849 in die Schweiz ^August
eingedrungenen Flüchtlinge der Auftnthalt im Kanton

Bern gestattet, er sei denn von den eidgenössischen Bun.
dcöbehörden dem Kanton Bern zur Duldung zugewiesen

worden.

8- 2, ^
Jeder von den eidgenössischen Behörden dem Kan«

ton Bern zugewiesene Flüchtling empfängt von der

Centralpolizeidirektion des Kantons einen auf seine» Namen

lautenden DuldungSschein, worin das Datum deS Zu»

weisungsbeschlusses und die Behörde, von welcher der.

selbe ausgegangen ist, ausdrücklich zu bemerken sind, und

zugleich die Ortschaft bezeichnet werden soll, in welcher

der Träger deS Scheins, nach den Verfügungen der

BuvdeSbehörden, oder — in Ermanglung solcher — dcr

Centralpolizeidirektion, seinen Aufenthalt zu nehmen hat.

S. 3.
Von dem t. Herbstmonat hinweg ist eS sämmtlichen

Gemeinden deS KantonS untersagt, Flüchtlingen, welche

unter den Z. t dieser Verordnung fallen, und welche nicht
im Besitze eines solchen Duldungsscheines der Central,

polizeidirektio» sind, den Aufenthalt in ihren Marken

zu gestatten.

s. 4.

Der Flüchtling, welchem, gestützt auf einen Dul.
dungöschcin der Centralpolizeidirektion, der Aufenthalt
in einer Gemeinde gestattet wird, hat diesen Schein der

zuständigen Ortspolizeibchörde abzugeben, welche ihm

dafür eine auf den Name» lautcnde Empfangöbcscheini.

gung zustellt, in welcher die Nummer und das Datum
des Duldungsscheines anzumerken sind. Für Flüchtlinge,
welche sich bereits im Kantoue aufhMn, und denen



272

^August nach Z. t der Aufenthalt allfällig ferner zu gestatten ist,

wird die Centralpolizeidirektion die Duldungsscheine den

betreffenden Gemeindsbehörden durch die RegierungS.
statthalter zusenden. Die Centralpolizeidirektion hat den

betreffenden Regierungsstatthaltern von der Aufenthaltsgestattung

in einer Gemeinde Kenntniß zu geben.

§. 5.

Die Regierungsstatthalterämter haben über sammt,

liche in den Gemeinden ihres Amtsbezirks sich aufhal.
tende Flüchtlinge eine genaue Controlle zu führen und

je am Schlüsse eines MonatS der Centralpolizeidirektion
sowohl über das Verhalten derselben alS über allfällig
nothwendige Mutationen Bericht zu erstatten.

Gemeinden und Partikularen, welche einem den

Bestimmungen dieser Verordnung unterworfenen Flücht,
linge ohne Besitz und Einlage eineö dem §. Z entspre.

chenden Duldungsscheines der Centralpolizeidirektion des

Kamons Aufenthalt und Wohnung gestatten, unterlic-

gen, unter Vorbehalt deS Rü'ckgriffSrechttS, der in den

§S. 26 und 36 deS Gesetzes über die Fremden vom 21.

Dezember 18l6 festgesetzten Straft und Verantwortlich,
keit. Insbesondere haben dieser Vorschrift zuwiderhan.

delude Gemeinden alle Folgen auf sich zu nehmen, welche

daraus entstehen können, daß ein solcher Flüchtling dem

Kanton oder der Eidgenossenschaft alS Heimathloser zur
Last fällt.

8. 7.

Allen «ntex diese Verordnung fallenden Flücht«»,

ge«, welche andern Kanronen als demjenigen von Bern

zugetheilt sind, ist der Eintritt in dieses und den dem

Kanton Bern zugewiesene» der Uebertritt in einen andern
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Kanton, deßgleichen die Ueberschreitung der ihnen fest. 28?Mguft

gesetzten Jnternirungslinie im Innern desselben unter,
sagt; es sei denn, daß sie im Besitze einer ReisebewiA-

gung seien, welche für den Uebertritt auS eitlem Kau«

ton in den andern für eine Dauer von höchstens acht

Tagen von der betreffenden Kantonsvolizeibchörde, für
eine Dauer von mehr als acht Tagen und für die Ue-

berschreitung der Jnternirungslinie ausschließlich von

dem eidgenösstschen Justiz- und Polizeidepartement
ertheilt werden darf.

In gleicher Weise ist den dem Kanton Bern und

von diesem nach Z. 2 einer bestimmten Gemeinde zum

Aufenthalt zugewiesenen Flüchtlingen das Verlassen dieser

Gemeinde und Herumreisen im Kantone nur auf
eine besondere schriftliche Bewilligung gestattet, welche

für Absenzen bis auf zwei Tage von der zuständigen

Ortspolizeibehörde, für Abfenzen von mehr alS zwei Tagen

von der Centralpolizeidirektion ausgestellt weMn
und nebst den Namen der Betreffenden die genaue
Angabe der Tage, für welche sie ertheilt wird, enthalten

soll.

S. 8. »

Alle Gesuche von Flüchtlingen um Erneuerung von

Duldungsscheinen und Ertheilung von Reisebewilliguu-

gen, welche die Kompetenz der Regierungsstatthalterß«.
ter überschreiten, haben durch diese an die Centralpoli-
zeidirektio« zu gelangen und müssen mit einer Empfch,

lung der zuständigen Gemeindsbehörde begleitet sein.

^ §. 9. '

Flüchtlinge, welche unter diese Verordnung Müm
und ohne vorschriftsmäßige RetsebewMigMg «MrMb
der Grenzen ihres Aufenthaltsortes betreten werden,

Jahrgang l öS«. i8
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2«^August sind festzunehmen und der Centralpolizeidirektion zuzu.

führen, welche nach Umständen das Angemessene verfii-

gen wird.

§. io.
Alle durch den 8. i dieser Verordnung nicht de.

troffenen Flüchtlinge fallen unter die Bestimmungen der

allgemeinen Gesetzgebung über die Duldung und den

Aufenthalt von Fremden im Kantone, und das Gleiche

gilt von den Familien der unter gegenwärtige Verord.

nung fallenden Flüchtlinge, sofern diefe Familien nicht

gleichfalls im Besitze eidgenössischer, den Kanton vor

Verantwortlichkeit sichernder Legitimationsschriften sind.

5.

Sämmtliche Kantons-, Bezirks- und Ortspolizeibe-

Hörden sowie ihre Angestellten und die Grcnzinsxtttoren
sind bei ihrer persönlichen Verantwortlichkeit angewie-

sen, sowohl diese Verordnung, welche sofort in Kraft
tritt, öffentlich bekannt gemacht und in die Gesetzes-

sammlung aufgenommen werden soll, als die ihr zu

Grunde liegenden Beschlüsse der schweizerischen Bun-
desbehörden genau zu vollziehen.

Bern, den 28. August 186«.

Namens des RegierungSratheS:
Dcr Vizepräsident,

L. Fischer.

Der Staatsschreiber,

A. Weyermanu
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Verordnung
über die

Berichtigung der EinkommenSffeuerreglster und den

Bezug der Einkommenssteuer für das Jahr !8S«.

K. Sept.
isso.

Der RegieruugSrath des KantonS Bern,
nachdem der Große Rath bei der Feststellung des

Staatsbudgets für tsso die Steueranlage dieses Jahres
auf zwei und ein Halbes vom Hundert deS reine» Ein.
kommenS festgesetzt hat/

gestützt auf den §. 4« des SteuergesttzeS und auf
den angehörten Vortrag des FinanzdirektorS,

verordnet:

I. Aufnahme der EinkommenSschatzunge».

§.

Die Einkommenssteuerregister sind »ach de» einschl«.

gende» Vorschriften des SteuergesttzeS und der IV. Voll.
ziehungSverordnung vom 8. September .»4? sofort zu

berichtigen.

5- 2.

Die Einwohnergemeindräthe habe» daher «ach

§. 36 die im §. 3« des SteuergesttzeS aufgestellte Sch«.
tzungSkommission ohne Verzug zu wähle«/ und die Mir.
glieder derselben dem Regierungsstatthalter zur Beeidi.

gung zu bezeichnen. Letzterer hat die Beeidigung ohne

Zögerung vorzunehmen. Früher in gleicher Eigenschaft

beeidigte Mitglieder leisten keinen neuen Eid.
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6. Sept. « z.
tööt)

Die Schatzutigskommission beginnt sodann die ihr
durch die angeführte IV. Vollziehungöverordnung vom

8. September 1847 §. 6 bis §. is aufgetragenen
Verrichtungen, unter Beobachtung der daselbst aufgestellten

Bestimmungen, wobei namentlich auf den §. 12 aufmerksam

gemacht wird, und hat diese Arbeiten so einzurich-

ten, daß dieselben biö den 20. Oktober beendigt seien.

Die Säumigen werden die Folgen der Nichtvollziehung
dieser Vorschrift zu tragen haben.

§. 4.

Sie wird damit beginnen, daß sie den muthmaßlich

Steuerpflichtigen Formularverzcichnisse zur Selbstschätzung

ihres Einkommens zustellen läßt. Dabei wird sie dahin

zu wirken suchen, daß diese Selbstschatzungen so vollständig

als möglich gemacht werden, indem dieselben als

Grundlage zu einer statistischen Uebersicht der verschiede,

nen Klassen von Steuerpflichtigen und ihreS Einkommens

dienen sollen.

§. 5.

Die Schatzungskommtsfion bringt die Steuerpflich.
tigen ihrer Gemeinde in ein Verzeichniß und ordnet sie

in folgende Klassen: t) Handel und Fabrikation; 2)
Gewerbe; 3) Handwerke; 4) wissenschaftliche Berüfe
und öffentliche Anstellungen; wobei es ihr überlassen

bleibt, die gutfindenden Unterabtheilungen zu machen.

8. 6.

Dieses Verzeichniß, das zugleich als Protokoll dienen

kann, soll nebe» den Namen der Steuerpflichtigen
deren Selbsischatzung und die Kommissionsschatzung ent-

halten und bis zum 20. Oktober an den Regierungsstatthalter

eingesendet werden.
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Li. Ausgleichung der Einkommensschatzungen. g. Sept.
tSS«.

Z. 7.

Die von den GemeindsschatzungSkommissionen fest'

gestellten Schätzungen unterliegen einer Revision und

Ausgleichung durch die AmtSbezirttkommission.

Z. «.

Die AmtSbezirkskommifsion besteht aus drei Mit.
gliedern und wird vom Regierungsstatthalter aus de«

eingeholten einfachen Vorschlägen der Gemeindräthe be«

stellt. Der Regierungsstatthalter und der Amtsschaffner

des Bezirkes sind von AmteS wegen Mitglieder der Kom.

mission mit berathender Stimme; der Regierungsstatt.

Halter führt bei den Verhandlungen den Vorsitz/ und der

Amtsschaffner das Protokoll.

8. 9.

Nach dem 20. Oktober/ bis auf welchen Zeitpunkt
die Gemeindeprotokolle eingesendet sein sollen (§. 6)/
beruft der Regierungsstatthalter die Kommission sofort
ein und sorgt dafür/ daß sie ihre Arbeiten bis spätestens

den 2. November beendigt und das Ergebniß ihrer Ab.

änderungen den Gemeinden mitgetheilt habe.

S. w.
Die Amtsbezirkskommission vergleicht die verschiedenen

Schätzungen und sucht dieselben in ein richtiges,
den Umständen angemessenes Verhältniß zu bringen.

Sie hat daher ihre Abänderungen im Allgemeinen auf
eine ganze Klasse zu machen und dcn Zuschlag oder

Abzug für dieselbe in einer ffxen Summe zu bestimmen;,

sie hat aber auch das Recht/ auffallende Mißverhöltgisse
durch Abänderung der Einzelnschatzungen zu beMigen,^
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«. Sept. j. j,.
BiS zum 2. November theilt die AmtSbezirkSkommis.

sion den Gemeindeschatzungskommisstonen das betreffende

Ergebniß ihrer Verhandlungen mit und sendet ihr Pro,
tokoll beförderlichst an die Steuerverwaltung ein.

§. .2.

Auf dieses hin hat die GemeindeschatzungSkommission

den Zuschlag oder Abzug, der von der AmtSbezirkökom-

mission für eine Klasse gemacht worden, auf die ein,

zelnen, in diefelbe fallenden Steuerpflichtigen im rich,

tigen Verhältnisse zu vertheilen, und die dadurch erreich,

ten Schätzungen alS KommissionSschatzung in daS Regi-
fter einzutragen.

ill. Auflage der Einkommeussteuerregifier.

5. 13.

Nachdem die Register also berichtigt sind, müssen

dieselben nach Vorschrift der 32 und 3? deS SteuergesttzeS

auf drei Wochen zur öffentliche« Einsicht nie.

dergelegt werden.

§. Ii.
Diese Auflage soll mit dem 9. November beginnen

und mit dem 30. gleichen MonatS zu Ende gehen.

§. 16.

Diejenigen Schätzungen, welche während dieser Zeit
nicht in der gesetzlichen Form (Z. 33 des SteuergesttzeS)

widersprochen werden, sind als berichtigte Schätzungen

zu erklären und im Register in der betreffenden Rubrik
auszusetzen. Eingelangte Einsprachen sollen mit aller
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Beförderung und jedenfalls in der ersten Hälfte der Be, «. Sept.

zugSfrist erledigt werden.

IV. Bezug der Steuern.

Der Bezug der Einkommenssteuer deuinnt mit dem

t. Dezember und foll bis zum si. gleichen MonatS voll,
endet fein. Die eingegangenen Steuerbeträge und die

dahmgen Ausstandsverzeichnisse sind den Amtsschaffne.

reien bis zum 10. Jönner !8S1 zuzustellen. Bis dcn

16. Jänner I8sl haben die AmSschaffner der Steucr-

verwaltung anzuzeigen, welche Gemeinden ihre Stenern

und Ausstandsverzeichnisse nicht eingegeben haben. Die

Bezugsprozente werden nur von denjenigen Steuerbeträ.

gen entrichtet, die bis zum 4. Jänner t86i dem Amts-

schaffner abgeliefert fein werden.

Diefe Verordnung foll zweimal in das Amtsblatt
eingerückt, öffentlich verlesen, angeschlagen und jedem

Einwohnergcmeinderathe mitgetheilt werden.

Die Finanzdirektion ist mit dcr Vollziehung der.

selben beauftragt.

Bern, den 6. Herbsimonat i860.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.
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Qrganisationsreglement
für

die Kommissionen zu Besorgung des Volkswirth¬
schaftswesens.

Der Regierungsrath deS KantonS Bern,
in Vollziehung des s. s des Dekrets über die Or.

ganisation der Direktion des Innern vom 23. Mai 1848,

auf den Antrag der Direktion des Innern,
beschließt:

Art. 1.

Die Kommission deS Handels besteht aus fünf
Mitgliedern.

Art. 2.
Die Kommission der Landwirthschaft und

V i e hzu cht besteht ebenfalls aus fünf Mitgliedern.

Art. 3.

Die Kommission der Industrie und dcS Ge.
werbswesens zerfällt in zwei Unterabtheilungen odcr

Sektionen, in diejenige der Industrie und in diejenige
der Handwerke, jede aus fünf Mitgliedern destehend.

Art. 4.

Diese drei Kommissionen sind von einander getrennt
und unabhängig. Sie werden auf den doppelten Vor.
schlag der Direktion dcs Innern vom Regierungsrath
ernannt.

Ihre Amtsdauer ist auf vier Jahre festgesetzt (§.7
des Dekrets vom 23. Mai 1848).
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A r t. 5. 23. Sept.

Sie haben über alle ihnen vom Direktor des In-
nern zugewiesenen, in ihren Geschäftszweig einschlagen,
den Gegenstände ihr Gutachten abzugeben. Sie können

von stch aus. angemessene Vorschläge zur Hebung und

Förderung der betreffenden Zweige der Volkswirthschaft,
sowie zur Verbesserung der darauf bezüglichen Gesetz,

gebung, den Behörden einreichen (§. 3 des Dekms vom

23. Mai 1848).
A rt. 6.

Die Kommissionen, sowie die Sektionen sind er.
«nächtigt, so oft sie es zu gewissenhafter Erfüllung der

ihr ertheilten Aufgabe für nothwendig erachten, den

Rath und das Urtheil von Sachverständigen einzu.

holen.

Art.
Das erstgcwöhlte Mitglied jeder der drei Kommis.

sionen ist Präsident derselben. Ihren Vicepräsidenten

bezeichnen die Kommissionen und Sektionen selbst.

Der Direktor des Innern kann gutstndenden Falls
den Sitzungen beiwohnen und das Präsidium übernehmen.

Art. 8.

Jede Kommission sowie jede Sektion versammelt

sich so oft, als sie vom Direktor des Innern oder von

ihrem Präsidenten einberufen werden.

Art. 9.

Zu Fassung voti Beschlüssen ist die Anwesenheit des

Präsidenten und wenigstens der Hälfte der Mitglieder
nothwendig.

Art. i«.
Dcr Präsident jeder Kommission oder Sektion cm«
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22^Sepl. pfAngt die an dieselben gerichteten schriftlichen Eingabe»
und läßt sie controlling; er ordnet über die Geschäfte

eine Voruntersuchung an oder legt sie direkt vor; er

bestimmt die Tagesordnung und leitet die Berathung
und Abstimmung; er unterzeichnet nebst dem Sekretair
die Ausfertigungen.

Art. 11.

In Verhinderungsfällen wird der Präsident durch

den Vicepräsidenten und dieser durch das älteste Mitglied
vertreten.

Art. 12.

Wichtige Akten sollen vor dcr Behandlung in Cir.
culation gesetzt werden.

Art. is.
Die Berathung eines Geschäftes beginnt mit dem

VoruntersuchungSrapport über dasselbe. Daraufsprechen
die übrigen Mitglieder der Reihe nach/ wie sie von dem

Präsidenten aufgerufen werden oder von ihm das Wort
erhalten-

So lange der Schluß der Umfrage nicht erkannt
ist/ kann jedes Mitglied daS Wort wiederholt ergreifen.

Nach geschlossener Umfrage macht dasjenige Mit.
glied/ welches den EingangSrapport hatte/ den Schluß,

^ bericht.
b»? Der Präsident hat das gleiche Recht zu sprechen

wie jedes andere Mitglied.
Art. 14.

Die Abstimmung geschieht durch Handaufhebung;
jedes Mitglied ist verpflichtet zu stimmen; der Präsident
jedoch giebt seine Stimme nur bei einstehenden Stim.
me» ab.
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Art. is. N. Skpt.

In den Vorträgen an Behörden ist auf Verlangen
auch die Minderheitsmeinung aufzunehmen.

Art. 16.

Mitglieder/ welche bei einem Geschäfte persönlich

betheiltgt oder mit Betheiligten in einem derjenigen

Grade verwandt sind/ welche der j. .3 der Verfassung

bezeichnet/ haben den Austritt zu nehmen.

Art. 17.

Das Sekretariat der Direkt»)» des Innern besorgt

auch dasjenige der Kommissionen uud Sektionen.

Fiir jede derselbe» wird ein Protokoll geführt.

Zur Bedienung steht der Abwart der Direktion zu

Gebote.
Art. 18.

DiefeS Reglement tritt fofort in Kraft und soll in
die Gesetzessammlung aufgenommen werden.

Bern/ den 23. September i860.

Namens deS RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Rathsfchreiber,

M. v. Stärker

Dekret, » Sept.

betreffend

de» Nachlaß des Zwölftels in peinlichen Straffällen.

Der Große Rath des Kantons Ber»/
auf den Vortrag des RegierungSratheS,

beschließt:

Der Regierungsrath, respektive die Justiz'/und
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s^Sept. Polizeidirektion/ ist ermächtigt/ auch in peinlichen

Fällen den Sträflingen den letzten Zwölftel ihrer Strafzeit

zu erlassen.

Bern/ den 23. September i860.
Namens des Großen RatheS:

Der Präsident/

Kurz.
Der Staatsschreiber/

A. Wey ermann.

Der Regierungsrath des KantonS Bern
beschließt:

Vorstehendes Dekret foll in die Gesetzessammlung

aufgenommen werden.

Bern/ den 23. September t8Zo.

Namens des Regierungsrathes:
Dcr Präsident/

Ed. Blösch.
Der Rathsschreiber,

M, v. Stärker.

ss. Sept. Dekret,
betreffend

die Aufnahme der französischen Kolonie in das Bür¬

gerrecht dcr Gemeinde Neuenstadt.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Anwendung dcö S. 66 der Verfassung und auf den
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Antrag der Direktionen des Innern und der Justiz und 2S.^Sept.

Polizei,

beschließt:

1. Die Corporation der französischen Kolonie ist

aufgehoben.

2. Der Vertrag vom t8. und 19. Hornung i860
zwischen der Burgergemeinde von Neuenstadt und

der französischen Kolonie, wonach Letztere in das

volle Bürgerrecht der Gemeinde Neuenstadt aufgenom>

men wird, erhält anmit die Genehmigung.

Bern, den 26. September i860.

Namens deS Großen Rath e,S:

Der Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber,

A. Weyerman«.

Der Regierungsrath des KantonS Bern,
beschließt:

Vorstehendes Dekret soll der Gesetzessammlung einverleibt

werden.

Bern, den 26> September 186«.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,
Ed. Blösch.

Der Rathsschreiber,
M. v. Stürler
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«- Aber Dekret
über

die Vollziehung der Strafurtheile.

Der Regierungsrath des Kantons Bern,
in der Absicht/ den zu Enthaltungsstrafen Verux.

theilten die Verlängerung der Strafe und dem Staate
die Kosten zu ersparen/ welche aus der unverschuldeten

Verzögerung des Vollzugs ausgefällter Strafurtheile
erwachst«,

auf de» Antrag der Direktion der Justiz und Po«

lizet,
beschließt:

Art. 1.

Bei jedem Urtheile/ durch welches eine EuthaltungS.
strafe verhängt wird/, ist/ wenn der Verurtheilte am Tage
der Fällung deS endlichen Urtheils sich in Haft best»,

det/ dieser Tag alS Tag der Urtheilsvollziehung zu be,

trachten.

A r t. 2.

Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und soll in
die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgeuommeu

werde».

Bern/ den 9. Oktober i860.

Namens deö RegierungSratheS:
Der Präsident/
Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber/
A. Weyermann.
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Uebereinkunft
zwischen

den Kantonen Bern und Solothurn
über

Aufhebung der Concordate vom 27. Juni 1763 zuld

vom 20. Juni und t3. Juli l8t8, betreffend lHeöer.

träge und Rückfall der Weibergüter.

«1

Zwischen den Kantonen Bern und Solothurn ist

in Erwägung:

daß sowohl gemäß dem eidgenössischen Conkordate,

als gemäß der Kantonalgesetzgebungen von Bern und So»

lothurn bei Heirathen zwischen Angehörigen beider Kan.

tone die Ehefrau in das Hcimath, und Kantonsbürger,
recht ihreS Ehemannes eintritt ; /ni WM » ^

daß durch das eidgenössische C«MWkbH« MsZtzli
1822 über Eheverträge/ Testamente und Jntesiatttbsskge
der Niedergelasseneu festgesetzt ist: daß hinsichtSch?der

persönlichen Fähigkeit zur Errichtung, sowie des Inhalts
(materia) derselben unbedingt die Gesetze der Heimath,

hinsichtlich der Form diejenigen deS Ortes der Errich.
tung zur Anwendung komme»; ./^

daß das Concordat vom 20. Juni und 18. Juli
I8t8 viele dieser Regel widersprechende Ausnahme» e»t.

hält; diese Ausnahmsstellung aber mit den sowohl von

der Bundes, als den beidseitigen Kantonalverfassungen

grundsatzlich anerkanntc» und geforderten Rechtsgleichheit

") In der Sammlung der Gesetze und Verordnungen deê Kanton«

Bern ift dem Concordate oder Vergleiche vom 27. Juni t7S3 irr«
thümlich das Datum »om 7. Juli I7SZ beigelegt.
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35 bn. und Gleichstellung aller Bürger vor dem Gesetze unver-
träglich erscheint;

verabredet und beschlossen worden wie folgt:
Art. 1.

Die beiden Concordate zwischen dcn Ständen Bern
und Solothuru vom 27. Juni, 1763 und vom 20. Juni
und 13. Juli I813 treten vom l. Jänner I86I hinweg
außer Kraft.

Art. 2.

Von diesem Zeitpunkte hinweg fallende Ehen von

Bürgern des einen Standes mit Bürgerinnen des andern

unter die Bestimmungen der heimathlichen Gesetzgebung

des Ehemannes und — soweit sie Anwendung finden —
die Vorschriften deS eidgenössischen Concordats vom

16. Juli 1822.

Art. 3.

Vorbehalten bleiben die bereits angefallenen oder

bis zum 1. Jenner i86l noch anfallenden Erbrechte und

die auf der Grundlage der beiden Concordate von 1763

und 1818 bereits abgeschlossenen oder noch zum Abschlüsse

gelangenden Eheverträge, soweit diese nicht infolge des

Artikels 2 gegenwärtiger Uebereinkunft nach dem 1.

Jänner 1361 rechtsgültig aufgehoben oder modisizirt
werden mögen.

Also unter Vorbehalt der Ratifikation der zuständigen

Behörden beider Kantone bestimmt und abgeschlos,

sen in
Bern, den 12. Juli i860.
Die Kommissarien Die Kommissarien

deS Kantons Solothurn: des KantonS Bern:

I. Mollet, R.R. Ed. Blösch, Präs. d. R.R.
S. Lack, Ger.-Präs. Aug. ZSkoschard, N-Nath.
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Natifikationsbeschlnsss.

Wir, Präsident und Kantonsrath von
Solothurn,

haben auf den Antrag des Negierungsrathes

'beschlossen:

1) Vorstehende zwischen den Regierungen von Bern

und Solothurn ge'roffcne Uebereinkunft vom 12.

Juli 186«, betreffend die Aufhebung des Konkordats

vom 18. Juni I8t8 bezüglich auf Eheverträge

und Erbrechte der Ehegatten, ist genehmigt.

2) Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung be»

auftragt.

Gegeben in Solothurn, den 14. September i860.

Namens deS KantonsratheS:
Der Präsident,

Bnrki.
Der Staatsschreiber,

Reinert.

Der Große Rath des Kantons Bern,
nach angehörtem Berichte über die am 12. Juli

i860 zwischen Abgeordneten der beide» Stände Ber»
und Solothurn gepflogenen Verhandlungen über Auf.
Hebung der Concordare vom 27. Juni 1763 und 13. Juli
1818 über die gegenseitigen Vermögensverhältnisse zwi.
schen Angehörigen von Bern und Solothurn, und'nach

genommener Einsicht der darüber unter Ratifikation^
vorbehält geschlossenen Uebereinkunft,

3 «hrgan, 18S«. 19

». Ott.
«so.
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Okt. ^uf den Antrag des RegierungSratheS/^ beschließt:

Die am >2. Juli i860 in Bern zwischen Abge,
ordneten der beide» Stände Bern und Solothurn abge,

schlossene Uebereinkunft über die Aufhebung der Kon.
lordare vom 27. Juni i7SZ und is. Juli !8i8 über

die gegenseitigen Vermögensverhältnisse zwifchen Ange,

hörigen von Bern und Solothurn, ist genehmigt und

hat vom 1. Jänner 186t hinweg Gesetzeskraft.

Gegeben jn Bern, den 2s. September t8ö«.

Namens des Großen RatheS:
Der Präsident,

Kurz.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.

De r Regie rungS rath des KantonS Bern
beschließt:

Vorstehende Uebereinkunft soll in Vollziehung gesetzt und

in die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenom.

men werden.

Bern, den 3i> Oktober i860.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.
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D e k r e t,
betreffend ..'.I^

die Amtsbürgfchaft von Militärbeamten.

Der Regierungsrath deS KautonSBex»/

auf den Vortrag der Direktionen der Finanzen und

des Militärs,
beschließt:

Art. 1.

Von dem Datum dieses Dekrets hinweg haben nach,

folgende Beamte der Militärdirektion eine AmtSbürg.
schaft zu leisten:

s. der Kriegskommissär,

b. der Zeughausverwalter,
o. der Adjunkt und Buchhalter deS ZeughauSZer.

Walters,
à. der Kaserneninspektor.

A r t. 2.

Der Betrag dieser Bürgschaft ist bestimmt:

». für den Kriegskommissär auf Fr. 10,000.
d. für den Zeughausverwalter auf „ 10,000.
0. für den Adjunkten und Buchhalter

deS Zeughausverwalters „ 6,000.
6. für den Kaserneninspektor „ 4,000.

Art. s.

Die Bürgschaft ist entweder durch faustpfandweise

Hinterlegung umerpfändlich versicherter Forderungstitel,
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so. Ott. welche vo» der Finanzdirektion als hinlängliche Sicher,
^^>- bett darbietend anerkannt worden, oder durch zwei im

Kanton wohnhafte Bürgen zu leisten, deren hinreichende

Habhaftigkeit durch den Regierungsstatthalter ihreS Wohnsitzes

bescheinigt ist, und welche sich verpftichten, bis auf
den Betrag der Bürgschafrssumme solidarisch als unbe-

dingte Bürgen und unter Verzichtleistung auf die Wohl-
that der Satzung 921 deS Civilgesetzbuches für jeden

Schaden zu haften, der dem Staate aus rechtswidrigem
Verfehen oder Fahrlässigkeit deS betreffenden Beamten

erwachsen könnte.

Art. 4.

Die Direktionen der Finanzen und deS Militärs
sind mit der Vollziehung dieses Dekrets beauftragt.

Dasselbe soll in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in Bern, den so. Oktober I8SO.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber,

A> Weyer«»»««.
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Reglement

über daS

F o r st e x a m e n.

Aer Regierungsrath des Kantons Bern,
in Ausführung des Art. 8 des Gesttzes über die

Organisation der Forstverwaltung vom 3«. Juli t847,
in der Absicht, die Bedingungen für ^Erlangung

eines Försterdiploms festzustellen, und den Gang der

Prüfung der Aspiranten zu ordnen,

auf den Vorschlag der Finanzdirektion, Abtheilung
Domänen und Forsten,

beschließt:

Art. t.
Das Prüfungskollegium besteht: aus dem

Finanzdirektor, als Präsidenten, und wenigstens drei Sachver-

ständigen, welche der Regierungsrath für einen

Zeitraum von vier Jahren ernennt.

Art. 2.
Das Prüfungskollegium hält alljährlich im Früh,

ling eine Sitzung; der Zeitpunkt derselben wird durch

die Finanzdirektion bestimmt und wenigstens einen Mo,
nat vorher durch das Amtsblatt bekannt gemacht.

Art.
Jeder Aspirant soll sich vierzehn Tage vor dem

für das Examen bestimmten Zeitpunkt bei der Finanz,
direktion meiden, und derselben schriftlich bescheinigen:

2«. O«.
tSS«;
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L«. Okt. «. daß er im Besitze seines eigenen Rechtes und der

!850.
Ehreufähigkeit sich befindet;

d. daß er die Forstwissenschaft studirl hat.

Ferner hat jeder Aspirant zu Handen der Exa.
minatoren eine Prüfungsgebühr von zehn Franke«/

neue Schweizcrwährung/ zn entrichten.

Art. 4.

Die Prüfung ist öffentlich.

Art. 6.

Die Reihenfolge, nach welcher die Aspiranten die

Prüfung zu bestehen haben, soll in ihrer Gegenwart

durch daS Loos bestimmt werden.

Art. 6.

Ein Aspirant kann nur denjenigen Abtheilungen
des Examens seiner Mitbewerber beiwohnen, welche er

bereits bestanden hat.

Art.
Die Prüfung erstreckt sich über folgende Punkte:

X Naturgeschichte nnd Naturlehre (Phyflk).

Der Aspirant hat sich über allgemeine Kenntnisse

in der Naturkunde auszuweisen und wird befragt wer«

dcn: über die Elektrizität/ über das Licht, die Wärme/
die athmosphärische Lust/ das Wasser/ die verschiedenen

wasserhaltigen Erscheinungen (Meteore)/ über ihren Ein-
fluß auf daS Pflanzenleben/ und hinwieder über den

Einfluß der Bäume auf diese Lufterscheinungen und das

Klima.
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s. Forstbotanik.

^ ^ g

Darunter wird die Kunde von den in M'Wal.
düngen der Schweiz wachsenden Bäumen und GestM.
chen verstanden. Die Aspiranten werden näher einzu.

treten haben über die Naturgeschichte der Bäume, /owohl
hinsichtlich ihrer äußern Merkmale, alS ihres Wachs.
thumS, ihrer Eigenschaften und ihres Nutzens.

Die Aspiranten sollen die Gesträuche und Stauden,
es seien dieselben belaubt oder unbelaubt, kennen, und

jede Frage beantworten können, welche ihnen über die

Naturgeschichte derselben wird vorgelegt werden. —
Was die in den Waldungen wildwachsenden Pflanzen

betrifft, so wird nur von denen die Rede sein, welche

den Kulturen entweder nützlich oder aber schädlich sind,

oder deren Vorhandensein auf besondere Beschaffenheit
des BodenS schließen läßt.

«. Pfianzenphysiologie^ '

Die Aspiranten werden aufgefordert werden, fowohl
die Organe der Pflanzen, und zwar besonders die der

großen Holzpflanzen, zu beschreiben, als Rechenschaft zu

geben über deren Verrichtungen bei der Ernährung und

Fortpflanzung.

Die Prüfung über diesen Gegenstand zerfällt :

». in die Organenlehre;

K. in die Lehre über die Verrichtungen der Organe

(Physiologie).
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Otti v. Anfangsgrunde der Mathematik, Ans-
isso. «ahme «nd Ausarbeitung der Pläne

nnd Nivellements.

Hierin sind inbegriffen:

^ die Arithmetik mit Einschluß der Rechnung mit Lo.

garithmen;
d. die Geometrie, die Stereometrie inbegriffen;

«. die Algebra bis zu den Gleichungen vom zweiten

Grade, mit Ausschluß derselben; — diese drei Gegenstände

der Prüfung sollen so viel möglich mit

Hinblick auf die Praxis des Försters behandelt

werden;

g. die Planaufnahme; der Aspirant wird über die

verschiedenen bei der Waldvermessung gebräuchli»
chen Instrumente befragt werden, sowie über das

'
Wesentliche der Ausführung von Waldvermessun.
gen und topographischen Zeichnungen, soweit die
einen und die andern in die Aufgabe des Försters
fallen können; daS Gleiche gilt:

«. für das Nivellement.

« Kenntniß der Erdarten, Einfluß der
örtlichen Lage nnd der Elevation auf die

Fruchtbarkeit des Bodens und das
Pflanzenleben.

Hier kommen in Behandlung die Bodenarten über.
Haupt und ihre Einwirkung auf das Pflanzcnlebcn, die

Eigenschaften der Erdanen in ihrem unvermifchten Zu.
stände, die Veränderungen, welche dieselbe durch die

Vermeogung und Aufeinanderschichtung erleiden; ferner
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dièUMneralische Unterlage, die gevkogîschV FPrmKon/l zMDM
die Absenkung u. s. sm^v«

Ebenso wird das Klima im Allgemeinen behandelt

werden, dessen Einfluß auf die Vegetation, fewer? das

Klima der Ebenen und der Gebirge, und endlich die

örtliche Lage u. f. w. /
r. Die natürliche nnd die künstliche

Holzzncht.

Diefer Artikel umfaßt Alles, was auf den Abtrieb,
auf die Fortpflanzung und auf die Erhaltung der Will«
der Bezug hat. Demnach werden die Aspiranten über

folgende Punkte befragt werden:

». über den Abtrieb deS Holzes; es umfaßt dieser

Gegenstand die Grundsätze der physikalischen,^ öko- >

nomischen und merkantilischen Haltbarkeit; ferner
' " wird unter Abtrieb des Holzes begriffen, die An«

läge, die Reihenfolge, die Anordnung und Horm
der Schläge besonders in Gebirgen, die verschie»

denen Hiebsmethoden und hauptsächlich die vielen

Fälle, welche die größtmögliche Vorsicht zu Vermel,

dung von Beschädigungen erheischen; endlich bie

Verarbeitung des Holzes, die Räumung der Schläge
und die verschiedenartigen Transportmittel.

b. Ueber den natürlichen WMbau.
Es werden hier behandelt werden, die allgemeinen

Grundsätze des reinen Hochwaldes, des vermischte»

Hochwaldes, deS Nieder - und Mitrelwaldes,
Plenterwaldes, der Kopf- und ScheitelholzwirtW ^

schaft; dann werden zur Sprache kommen, W^!
« ^«regelmäßig behandelten Wälder, die ÜmwandW"
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A.' OK, der Betriebsarten, und überhaupt alles dasjenige,

was auf die uarürliche Fortpflanzung der Wälder
Bezug hat.

c. Ueber den künstlichen Waldbau.

< Dex Aspirant wird Auskunft zu geben haben

über die allgemeinen Grundsätze, und auseinandersetzen,

was unter Saat, Pflanzung, Stecklinge,
Absenker, Stock- und Wurzelausschlag zu verstehen

ist, und alle Punkte berühren, die auf den künst-

lichen Waldbau Bezug haben.

6. Ueber den Forstschutz.

In diese Abtheilung fallen die Mittel und Wege,

die dem Förster zu Erhaltung der Waldungen,

zur Entfernung oder Verminderung der denfelben

drohenden Gefahren und zur Herstellung wirklichen
,^ Schadens zu Gebote stehen.

Forsttaxation.
' Die Aspiranten werden über die verschiedenen Me-

thoden befragt werden, welche bei dcr Abschätzung des

wirklichen HolzvbxrathS sowohl als bei der Bestimmung

der Ertragsfähigkeit in Anwendung kommen.

Nachdem im Allgemeinen die Frage über den

nachhaltigen Ertrag behandelt worden ist, werden dieselben

die Vortheile und Nachtheile des einzig auf die Fläche

gegründeten Ertrags auseinandersetzen, so wie diejenigen,

welche mit der Methode verbunden sind, die jenen Er-
trag auf den Massagehalt stützt.

Die Aspiranten werden die Mittel auseinander legen,

welche, gestützt auf die Wissenschaft, die Nachtheile bei-
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der Systeme darchun, und nachweisen, wie man eine ^O«'
Wirthschaftseinrichtüng so vornehmen kann, daß dieselbe

nicht sowohl den nachhaltigen Ertrag als die möglichste

Steigerung des Ertrags bezwecken könne.

». Nebst dem theoretischen Examen hat
der Aspiranr auch ei» praktisches

zu bestehen.

Die Aspiranten begeben stch in Begleit von wenig-

stens zwei Mitgliedern des Prüfungskollegiums nach dem

ihnen bezeichneten Walde, wo ste sich über alle Punkte,

welche ihnen die Examinatoren auS der forstlichen Praxis
vorzulegen für gut sinden werden, auszuweisen haben;
so z. B. über die Anzeichnung eines Dunkel- und eines

Lichtschlages, über Anzeichnung eines Schlages zur
Umwandlung der Betriebsart, über Durchforstungen in Be-
ständen von verschiedenem Alter; die AspiraUten werden

Holzhackern eine Holzaufrüstung übergeben, und densel-

ben, in Berücksichtigung der verschiedenen oben bezeich,

neten Falle, an Ort und Stelle die nöthigen Weisungen

ertheilen.
^

Ebenso werden sie über d«S verschiedenartige Per,
fahren bei dcr Saat, bei der Pflanzung und bei der

Wiederbestockung durch Absenker und Stecklinge befragt
werden. — Sobald die Auswahl einer Probefläche ge.
troffen, so werden die Aspiranten den auf derfelben be-

findlichen Holzvorrath abschätzen, die Auszählung der

Stämme und deren cubische Berechnung vornchmen. Sie
werden die Verhältnißzahl aufsuchen, .die M Bestini-

mung dcS wirklichen Volumens eines Baumes mit oder

ohne Acste nöthig ist; sie haben ferner die Messung

und Berechnung des Zuwachses bei verschiedenen Alms-
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«j. OK. klaffen vorzunehmen/ und endlich eine detaillirte Be»

^Sbv. schreibung eines Waldes oder eines Walddistriktes ein,

zugeben tc.

Art. 8.

Die Prüfungsgegenstände werden für die Würdi-
gung deS Erfolges in drei Serien abgetheilt.

Erste Serie in sechs Abtheilungen.

s. Arithmetik/ Logarithmen;
b. Geometrie;
e. Algebra;
ü. Vermessung;

e. Nivellement;
5. Topographisches Zeichnen.

Zweite Serie in sechs Abtheilungen.

ss. Allgemeine Grundzüge der Naturgeschichte.
K. Organenlehre der Pflanzen;
i. Pflanzenphysiologie;
K. Forstbotanik;
I. Klim«/ Bode«/Lage;
m. Erhaltung der Wälder (Foxstschutz).

Dritte Serie in sechs Abtheilungen,

n. Physik;
o. Natürliche Fortpflanzung der Wälder;
p. Künstliche Fortpflanzung der Wälder;
q. Abtrieb der Wälder;
r. Forsitaration und Wirthschaftsplan;
s. Praktisches Examen.

Im Ganzen achtzehn Abtheilungen.



Art. 9. ^ ' " 2sJOA

Der Erfolg der Prüfung wird folgendermaßen be.

zeichnet:

Ein gänzlich mißlungenes Examen wird mit o, ein

vollkommen gelungenes mit 6, die Zwischenstufen werden

mit 1, 2, 3, 4, s bezeichnet.

Die Würdigung deS Erfolges geschieht geheim, u«,
mittelbar nach Beendigung der Prüfung über jede Ab.

theilung und bevor zu einem andern Gegenstande

geschritten wird.

Nach vollendetem Examen schreitet das PrüfungS,
kollegium zu der endlichen Bestimmung des Erfolges
und zu dessen Rekapitulation in folgender Weife:

Für die Würdigung des Erfolges in den verschie.

denen Abtheilungen deS Examens wird nach Verhältniß
ihrer Bedeutung die Summe des Erfolges eines jeden

Aspiranten, in jeder der drei Serien durch einen be.

sondern Koestzicnten multiplizirt.

Diese Koestzienten werden bestimmt wie folgt:

für die erste Serie eins;

für die zweite Serie zwei;

für die dritte Serie vier.

Die Summe der drei Ergebnisse bezeichnet daS Ge.

fammtresultat der Prüfungen.

Art. t0.

Um auf ein Försterdiplom Anspruch machen zu kön.

neu, muß der Kandidat hundert neun und achtzig

Punkte oder drei Viertel deS möglichen Maximums er.
reicht haben.
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24. Okt. Art. 11.
MV.

Der Kandidat/ welcher die durch vorstehenden Ar,
tikel bedungene Zahl von Punkten nicht erreicht hat,

wird bei nochmaltgcr Anmeldung zum Examen so an.
gesehen, alS ob er noch keine Prüfung bestanden hätte.

Art. 12.

Nach Beendigung der Prüfungen übersendet, das

Examinatorenkollegium dem Regierungsräthe einen aus.

führlichen Bericht über das Ergebniß derselben, beglei.
tet von seinen Anträgen und allfälligen Bemerkungen.

Also von dem Regierungsrathe beschlossen.

Bern, den 24. Oktober isso.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Ed. Blösch

Der Staatsschreiber,

A. Weyermann.
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Gesetz
über

die Erneuerungswahlen der Bezirksbeamten.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des RegierungSratheS/

beschließt:

S. 1.

Jeder verfassungsgemäß eintretenden ordentlichen
oder außerordentlichen Gesammterneuerung des Großen

Rqthes und des RegierungSratheS folgt eine Erneue,

rung sämmtlicher Regierungsstatthalter/ GerichtSpräg.
denten, Amtsrichter und Ersatzmänner der Amtsgerichte.

5- 2.

Die neuerwählten Bezirksbeamten treten ihr Amt
jeweilen an:

«.) bei einer ordentlichen Erneuerung am Au.
gust;

b.) bei einer außerordentlichen Erneuerung des

Großen Rathes zwei Monate nach Constituirung des.

selben.

Im einen wie im andern Falle erlöscht die AmtS.
dauer der ältern Bezirksbeamten mit dem Amtsantritte
der neuen.

§. ».

Auf die Erneuerung der Regierungsstatthalter folgt
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^ ZK».
^

jeweilen auch die Erneuerung sämmtlicher AmtSverweser-

Bis sie stattgefunden hat/ bleiben die ältern AmtSverweser

im Amte.

Gegeben in Bern/ den t2. November t86«.

" Namens des Große« RatheS:
Der Präsident/

Kurz.
!',! s Der Staatsschreiber^ >, E

A. Weyernlann.

Der Regierungsrath d es KautonS B^r« M
^ verordnet: sttzzMk

Vorstehendes Gesetz foll in Vollziehung geschk/^WH-

öffentlichen Anschlag bekannt gemacht und in die Ge-^

setzessammlung aufgenommen werden.

Bern/ den t4. November t85«.

Namens des Regierungsrathes:
Der Präsident/ "

Ed. Blösch.
Der Rathsschrciber/

M. v. Stürler. ' ' '' ^
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Dekret,
,^ betreffend

die Aufnahme eines Anleihens.

Der Große RatH des Kantons Bern,

in Betrachtung:

daß die gegetmättigen Hülfsmittel und ordentlichen

Einnahmen des Staates nicht hinreichen, um die durch

die Verfassung A SS, Art. IV vorgeschriebenen Kapital,
anlagen zu Gunsten der Hypothekarkassa (Abtheilung
Oberländerkassa) auszuführen, und dieses Bedürfniß

W Herbeischaffung außerordentlicher Hülfsmittels,
fordert,

beschließt:

Der Regierungsrath ist ermächtigt, für Rechnung
deS Staates zu Handen der Oberländerkassa ei«

Anleihen bis auf die Summe von Franken 80«,oott
neue Schweizerwährung oder Franken sss,oo«
gegenwärtiger Währung aufzunehmen.

2) ES bleibt dem Regierungsrathe überlassen, diese

Summe durch Benutzung des StaatskrediteS auf
geeignete Weise vermittelst Ausgabe von verzins,
lichen Staatsschuldscheinen zu einem Zinsfuße von

nicht mehr als 4 °/« ganz oder theilweise je nach

Bedürfniß sich zu verschaffen.

3) Die Rückzahlung geschieht serienweise und soll

längstens bis zum ersten Januar 186S beendigt
sein.

Jahrgang tSSS, 20
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°??.,N«ytr. 4) Der Ertrag dieses Anleihens wird sofort der Hy.

pothekarkassa zur Verfügung gestellt, um die Erfor.
dcrnisse deS Oberländerdarleihens zu befriedige«/
fo wie die verfallenen Zinsen ihres eigenen Stammkapitals

an die Kantonskassa auszurichten.
61 Dcr Regierungsrath ist mit der Vollziehung und

weitern Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Bern/ den is. November i860.

Namens deS Große» RatheS;
Der Präsident/

Kurz.
Der Rathsschreiber/

M. v. Stürler.

Der Regierungsrath deö KantouS Bern
beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in Vollziehung gesetzt und

i» die Sammlung der Gesetze und Dekrete aufgenom.

men werden.

Ber»/ den 2i. November 186«.

Namens des RegierungSrathet:
Der Präsident,

«d. Blösch.
Der Cunzleifubstitut,

C. Giroud
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D - kr et
über

die Trennung der politischen Versammlung Gsteig

lslw.

bei Jnterlaken.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Vortrag dcö RegierungSratheS,

beschließt:

Die Kirchgemeinde Gsteig bei Jnterlaken ist in
folgende politische Versammlungen getrennt:

t) Bönigen, 4en GemeindSbezirk Bönigen begrei.
fend,

(Versammlungsort Bönigen);

2) Aarmühle, den GemeindSbezirk Aarmühle be.

greifend,

(Versammlungsort Aarmiihle);

3) Matten, den GemeindSbezirk Matten begreifend,
(Versammlungsort Matten);

4) Gsteig, die Gcmeindsbezirke Gsteigwyler, WilderS.
wyl und Saroten begreifend,

(Versammlungsort Gsteig);

ö) Zweilütschinen, die Gemeindsbczirke Jsenfluh,
Gündlischwand und Lütschenthal begreifend,

(Versammlungsort Zweilütschinen) ;

«) Jseltwald, den GemeindSbezirk Jscltwald be.

greifend,

(Versammlungsort Jseltwald).



Dieses Dekret tritt sofort mit dem Tage seiner

Bekanntmachung in Kraft. Der Regierungsrath ist mit
dessen Vollziehung beauftragt,

Gegebeu in Bern, de« t9. November.850.

Namens des Großen RatheS:

Der Präsident/

Kurz

Der RathSschreiber,

M. v. Stärker.

Der Regierungsrath des KantonS Bern
beschließt:

Vorstehendes Dekret soll in Vollziehung gesetzt/

durch öffentlichen Anschlag im Amtsbezirke Jnterlaken
bekannt gemacht und der Gesetzessammlung einverleibt
werde«.

Bern/ deu 2t. November i860.

NameuS des RegierungSratheS:
Der Präsident/

Ed. Blösch.

Der Canzleisubftitut,
C. Gir,»d.
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Bundesgesetz ^
bureffend

den Gerichtsstand für WlMgen, welche von dem

Bunde oder gegen denselben angehoben weÄen.

D ie B u nb es v erfammlu n g

der schweizerifchen Eidgenossenschaft,

in der Absicht/ die Kompetenz der Gerichte bei Civil,
klagen für und gegen den Bund zu bestimmen,

auf den Vorschlag deS BundeSracheS,

beschließt:

I. Inständigkeiten des Bundesgerichte«.

Art.
Das Bundesgericht beurtheilt:

t) Streitigkeiteu, weiche nicht staatsrechtlicher Natur
find:

«. zwischen dem Bunde und einem Kanton,
O> zwischen ausländische» Kliern und dem Bunde

auf Weisung deS BundeSratheS oder der Bu«.
deSversammlung;

Z) Streitigkeiten zwifchcu dem Bunde einerseits uud

KorpSVatione» oder Privaten «»derseitS/ wen» diese

Corporations oder Privaten Kläger find, u»d der

Streitgegenstand einen Werth von wenigstens 3000

Franken hat.

(Art. 4? deS Gesetzes über die Organisation dcr

BundeSrechtSpflege, vom s. Juni lS49, n«ue offiziell«

Sammlung Baud Seite ?s.)
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S Zuftândigkeit ber Santonalgerichte.
isso.

Art. 2.

Unter Vorbehalt der wettern Ausführung deS Art
wS ber Bundesverfassung, werden alle ander» burger'
liche» RechtSstreitigkeitcn, bei welche» der Bund als

Partei erscheint, nach Maßgabe der folgenden Artikel
von den Kantonalgerichten beurtheilt.

Klagen des Bundes.

Art. s.

Bet Klagen, welche von dem Bunde angehoben

werden, richtet sich der Gerichtsstand nach den Vor«

schriften der betreffenden Kantonalgesctzgebung.

«. Klagen gegen den Bund.
^ Art. j. ^

^

7'^
^

Für dingliche und Besitzklagen, die sich «uf Jmmo-
bitten beziehen, ist der Richter des OrteS zuständig, wo
der Streitgegenstand oder dcr größere Theil desselben liegt.

Alle andern Klagen gegen den Bund werde» vom

Richter desjenigen OrteS beurtheilt, wo das Domicil
der eidgenössischen Central, oder Kreisvcrwalmng ist, die
daS betreffende Rechtsgeschäft abschloß, oder sich in, Bc.
sitze der streitigen beweglichen Sache befindet, oder deren

Beamte und Angestellte dic Handlungen begingen aus

welchen geklagt wird.

6. Allgemeine Bestimmungen.

>, Art. 6.

Die Parteien können sich durch Vereinbarung einem

an sich nicht zuständigen Gerichte «nttrwerfttMA mM
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Als stillschweigende Vereinbarung gilt die Einlassuug s, Dez,

des Beklagten vor einem solchen Gerichte. ' '^«ê

Art. 6.
'

,,.„ ^,^,
Wenn der Bundeörath die ZMnMMMOeMMz

überhaupt oder die Zuständigkeit der ka«to«lM Mziz
richte nicht anerkennt, so hat die Bundes
die Kompetenzfrage zu entscheiden. zvK g,s

(Art. 74, Ziffer t? der Bundesverfassung.)

In allen übrigen Fällen wird die Zuständigkeit von

demjenigen Gerichte beurtheilt, bei welchem die Klcige

erhoben wird, mit Vorbehalt der nach den Gesetzen des

betreffende» KantonS gegen seinen Entscheid zulässigen

Rechtsmittel.

Art. 7.

Der Beklagte kann jede Forderung, die ihm gegen

den Kläger zusteht, bei dem gleichen Kantonalgerichte,
bei welchem die Klage anhängig ist, durch eine mit der

Antwort zu verbindende Widerklage geltend mache«,

sofern die letztere nicht in die Urtheilsbefugniß beS

Bundesgerichtes einschlägt.

Art. 8.

Die einmal begründete Zuständigkeit dauert bis zur

Beendigung des Rechtsstreites und zwar für eine Wider,
klage auch nach der Zurückziehung oder Erledigung der

Vorklage.

Art. 9. >

Das Gericht der Hauptfache ist für alle Rebe«,

fachen, welche im Laufe des VerfahnnS zwffchen den.

selben Parteien vorkomme«/ j«Kä«dig.^ v »5,5
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' ^ '.tt^ Art. w. ^

Der BunbeSrath ist mit der Vollziehung diesis
Gesetzes beauftragt.

L^NAlfo beschlossen vom schweizerische» Ständerathe,

Bern, den .8. Wintermonat isso.

s^K^^ Der Präsident:

I. Ruttimann

Der Sekretär:

N. von Moo«.

Also beschlossen vom schweizerischen Natlonalrache,

Ber», den S«. Wintermonat .86«.

Der Präsident:

vr. Kern.

Der Sekretär:

Schieß.

Der schweizerische Bunbesrath

beschließt: '

Einziger Artikel.
Das vorstehende Bundcsgesetz über den Gerichts,

stand in Civilklagen, welche von dem Bunde oder gegen

denselben angchooe« werde», ist den sämmtlichen Kan.
touöregierungen zur üblichen Publikation mitzutheilen
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und gkêichzeitig t» daS Bundesblatt «nd in die Mielke ^
Sammlung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

B e r », deu 26. Wintermonat isso.

Im Namen des schweizerischen BnndeSratheS,

Der Bundespräsident?

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß

Der RegieruttgSrath des Kantons Ber»

beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll öffentlich angeschlagen

und der Gesetzessammlung einverleibt werde«.

Ber»/ de» s. Dezember isso.

Namens des RegierungSratheS:

Der Präsident,

Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber,
M. v Stürler.

Proklamation
an das bernische Volk.

Liebe Mitbürger!
Der SM. 2 l der St<mS»ttfchff»trg, welcher alle

ZOre eM GeMmtMeUerunA dkKMlHMMEtW



Atzt,5

^tsA."' und des RegierungSratheS anordnet, hat seine Erfüllung
^ ' erhalten. Nachdem das Volk am s. und 26. Mai letze,

hi» in Wahlversammlungen, wie sie der Kanton Bern
so zahlreich noch nie gesehen, zuerst den Großen Rath

bestellt, hat diefe oberste Landesbchörde am «l. Junius
die Wahl deS RegieruugSratheS getroffen, welcher sofort

die Verwaltung auö den Händen der bisherigen Behörde»

überuommen hat.

Wir geben Euch, liebe Mitbürger, von diesem

Wechsel der Verwaltung hiemit amtliche Kenntniß und

fordern Euch auf, mit uns dem Allerhöchsten den innigsten

Dank darzubringen, daß er uns die Gnade erwiesen,

diesen Wechsel vor sich gehen zu lassen, ohne Störung
deS Friedens und der öffentliche» Ordnung. Möge dieser

Geist der Gesetzlichkeit und Ordnung sich erhalten; den»

eS liegt darin die sicherste Gewähr wie die nothwendigste

Bedingung bürgerlicher Freiheit.
Die Natur der Dinge brachte eS mit sich, daß

während des WaylkampfeS eine mächtige Bewegung im

Volke sich kund gab. Je größer aber die Aufregung

war, welche die Gemüther i» den letzten Zeiten ergriffen,

desto dringender ist es nun, daß nach.bcendigtem Kampfe

überall Beruhigung zuriicttchre. Der Geist, der bei

den, Wablcn geherrscht, ist uns auch Bürge, daß diese

Folge nicht ausbleiben, daß die Spannung und Ent,
fremdung, welche da oder dort eingetreten, bald wieder

den Gefühlen brüderlichcu Wohlwollens weichen wird,
daS alle Bürger eines freien Gemeinwesens beseelen soll

und von jeher den Berner ausgezeichnet hat. Hierauf
mit aller Treue und allem Ernste hinzuwirken, wird
unser erstes Bestreben sei».

In der Verwaltung werden wir erhalten, schützen

und weiter auSbUdeu, waS sich allgemeiner Anerkennung



erfreut, und wo dieSortS Widersprüche bestehen, deM «
geäußerten Wünschen oder Beschwerden nach bW«»M ^
Wissen und Gewissen Rechnung zu tragen suchen, bvchks

immerhin unter treuer Beachtung der Verfassung zu

welcher wir geschworen haben.

Höher aber noch/ wir sagen eS mit Stolz, höher

alS die materiellen Vsrtheile der staatlichen Ordnung,
stehe» dem Bernervolke seine geistigen Güter: die christ,

liche Kirche und die christliche Schule, der heimische

Sinn und die heimische Sitte. Wie könnte eine ber.

nische Regierung dessen je nicht eingedenk sein!

Und wie wir endlich eines der ältesten und treuesten

Glieder der schweizerischen Eidgenossenschaft sind, so

sollen und werden wir es auch als eine unsrer erste»

und heiligste» Pflichten erkennen, zur Ehre und Wohl,
fahrt derselben nach Kräften zu wirken; das haben wir
sowohl dem hohen BundeSrathe als sämmtlichen eid.

genössischen Mitständen freudig zugesagt.

DieS, theure Mitbürger, in schlichten Worten UnW^
erste Ansprache an Euch. Wir bitten Euch/ von uns

nicht Unmögliches zu erwarten sondern den vielfache«

Schwierigkeiten Rechnung zu tragen, w.lche u«S eur.

gegenstehen. Vertraut Eurer Regierung, wie sie Euch

vertraut, kräftiget sie durch Eintracht / ehret sie durch

Gehorsam vor dcm Gesetze. ^
Gott sei mit Euch.' Seine allmächtige Hand ver«

leihe uns ihren Schutz und unsrer Arbeit ihren Segen!

Bern, de» t2. Junius isso.
Namen« des RegierungSratheS:

Der Präsident,
«d. Blösch. ^n«

Der Rathsschrciber,
' ' ' M. v. TtKrler. ''«M M«
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»«ndes^esetz,

gemischten Ehen betreffend.
^ (Vom z. Christmouat isso.)

< Die Bundesversammlung
der schw e izertschen E idgen ossenschaft

'
beschließt:

,^ Art. t.
Die Eingehung einer Ehe darf in keinem Kantoue

a»S dem Grunde gehindert werde«, weil die Brautleute
verMedcueu christliche» Koufessiouen angehöre».

Art. s. ' ^
Ist die Promulgation einer solchen Ehe

vorgeschriebe«, so ist dieselbe entweder durch eine geistliche

ober westliche Behörde zu vollziehe».

Art.
Bestehe» gegen eine solche Ehe keine gesetzliche»

Hinderuisse, sollst die Bewilligung zur Kopulation
entweder durch eine geistliche oder weltliche Behörde aus.
zustellen.

Art. 4.

Ist ln dem Kanto«e,'welche« der Bräutigam viir.
gerrechtlich angehört, die kirchliche Trauuug vorgeschriebe»,

so steht eS de» Brautleuten frei, diefelbe durch

einen geistlichen ein« der anerkannten christlichen Kon«

sessione» innerhalb oder außerhalb des KantonS
vornehmen zn lasse».



Art. 6.

Die Bewilligung W PvonwlMtiön oder Kopulation
einer gemischten Ehe darf nicht an Bedingungen ge-

knüpft werde», Vene» andere Ehen nicht unterliegen.

Art. 6.

Ueber die Religion, in welcher die Kinder aus

gemischt« Ehe zu erziehen such «tscheid« der Wille
des Vaters« Hat der Vate? vor seinem Ableben keinen

Gebrauch gemachte «der ift er, «uS irzend einem Grunde,

zu der Ausübung der väterliche» Gewalt »icht befugt,
so ift der Wille derjeuigeu Psrson oder Behörde mas'

«beud, die sich im Besitze der Väterlichen Gewatt SeKndet.

Art. 7.

DK Eingehung einer gemischten Ehe darf Weber fiir
die Ehegatte», noch M die Kinder, noch für »en immer,

RechtSuachtheilk iM»d welcher Art zur Folge habe«.

Art. «.

Die mit WftW Bundesgesetze im Mderfpruche
stehende» Bestimmungen der Kantonalgesetze treten hie.

mit außer Kraft.

Art. 9.

Der Bundesrath ift mit der Vollziehung dieses

GefttzeS, das unmittelbar Mich seiner Erlassung i« Kraft
tritt, beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Rationalrathe,
Bern, den 2. Christmonat i860.

Der Präsident: ' WZ

vr. Kern. » ''vi'.
Der Sekretär:

Schieß.
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-«GS Also beschlösse» vom schweizerischen Ständerathe.

Ber»/ de» s. Christmou« tsso.

Der Präsident:

I. Rütti«««».
^v^.^ Ber Sekretär:

N. von MooS.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Einziger Artikel.
DaS vorstehende Bundesgesetz, betreffend die ge.

mischten Ehen, ist den sämmtlichen KautonSregierunge»

zur üblichen Publikation mitzutheile» Und gleichzeitig tu

daS BundeSblatt und iu die offizielle Sammlung der

Eidgenossenschaft aufzunehme«.

Bern, den 5. Christmonat i860.

Im Name« deS schweizerischen BnndeSratheS,

Der Bundespräsident:

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß

Der Regierungsrath des KantonS Bern
s beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll öffentlichlangeschlagt»

und in die Sammlung der Gesetze und Dekrete oufge-

nommen werden.

Bern, den 18. Christmonat i860.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,
Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber,
M. von Stürler.



,Htz>'^ - >?..^. l'i- «3. D«^r.

»undesveschlnß, ^
die Bildung eines sechsten Zollgebiets betreffend.

(Vom 2. Dezember tsso.)

' Die Bundesversammlung

der schweizerischen Eidgenossenschaft,

i« Revision des letzten Gliedes des Art. t? des

Bundesgesetzes vom so. Juni t«i9 über

dqS Zollwesen,

beschließt:

Art. t.
Von dem bisherigen Dufte» Zollgettew - ÄtM»

Hauptbureau in Laufanne, wird die Gränzlinie der

Kantone Genf und Wallis abgetrennt und alS eigenes

sechstes Zollgebiet, mit dem Hauptbureau iu Genf,

aufgestellt.

/, A rt.,2<
Der Bundesrath ist mit der Bekanntmachung und

Vollziehung diefeS Gefetzes beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe.

Bern, deu 29. November !8S0.

Der Präsident desselben:

Dr. Kern.

Der Sekretär,
Schieß.
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Also beschlossen vom schweizerische» Ständerathe,

Bern, de« s. Dezember «sso.

Der Präsident deSscibe«,

I. Rnttimann

Dcr Sekretär:
N. vo« MooS.

Der schweizerische Bundesrath

beschließt:

Eisziger Artikel.
Der vorstehende Bundesbeschluß, betreffend die B tl«

dung eines sechsten Zollgebiets, ist den sämmtli«

che» KantonSregierungen zur üblichen Publikation mitzu.
theilt» und gleichzeitig i» das BundeSblatt und in die

offizielle Sammlung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Bern, den 3. Christmonat i860.

NamtnS des schweizerischen BundesratheS:

Der Bundespräsident,

H. Drüey.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Ber»

beschließt:

Borstchender Bundesbeschluß soll öffentlich ange»



schlagen und in die Sammlung der Gesetze, und Dekrete «3. Dez.

,4 >,à,ì!
aufgenommen werden.

Bern, den 23. Dezember lsso.

Namens des RegierungSratheS:

Der Präsident,

^,^^ ^ ,M. Blösch.

Dcr Staatsschreiber,

M v. Stürler.

Bundesgesetz

Heimathlo sigkeit betpeffen^z»j, ^H«L
; (Vom 3. Dezember I8öo.) «H

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Ausführung dès Art. SS der Bundesverfassung,

nach Einsicht des Vorschlages des BmideSratheS,

beschließt:

4 Ausmittelnng des Bürgerrechtes für
Heimathlose

Art. t.
Als heimathlos sind alle in der Schweiz bc.

sindlichcn Perfonen zu betrachten, welche, Mchcr ^WN
Kantone als Bürger, noch einem auswärtigen Staat
als heimathberechtigc angehören.

Jahrgang töSg. 21 -
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so. Dez. «rt 2

Die gegenwärtigen Heimathlosen werden unter,
schieden:

in Geduldete oder Angehörige, d. h. solche, welche

biöanhin in dieser Eigenschaft von einem Kantone

anerkannt wurden, seien dieselben in Gemeinden

eingetheilt oder nicht;
2) in Vaganten.

Art. 3.

Für die Heimathlosen beider Klassen soll durch die

Bundesbehörden ein Kantonöbürgerrecht und durch die

betreffenden Kantone ein Gemeindsbnrgerrecht ausge-

mittelt werden. Letzteres können die Kantone in fol.
genden Fällen unterlassen:

t) bei Männern über fechözig und bei Weibern über

fünfzig Altersjahren;
2) bei folchen, welche eine kriminelle oder entehrende

Strafe erlitte» haben, bis zur eingetretenen Reh«.
bilitatio».

In diesen Fällen hat jedoch der betreffende Kan.
to« die Pflicht der Duldung, fo wie der Armenunter,
siützung.

Art- 4.

Die Einbürgerung in eine Gemeinde hat die Wir.
kung, daß der Eingebürgerte mit Bezug auf die politi,
schen und bürgerlichen Rechte, die Gemetndö., Kirchen,
und Schulgenösstgkeit und den Genuß der Unterstützung
bei Verarmung, so wie hinsichtlich der Pflichten den

übrigen Bürgern gleichgestellt ist.

Mit diesen Rechten erwirbt er aber nicht zugleich

den Antheil an dem allfällig vom Gcmeindeguie durch
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Ueberlassung odcr Zuteilung unmittelbar herfließenden so, Dez.

Bürgernutzen. ES ist ihm jedoch der Einkauf in den»

selben um die Hälfte der gewöhnlichen oder, wo solche

nicht festgesetzt ist, um eine durch die Behörden deS

betreffenden Kantons fcstzustell«de Einkaufs summe zu

gestatten, welche jedoch die Hälfte des Kapitalwerthes
deS zu erwerbenden BürgcrnutzenS nicht übersteigen

darf.
De» Kantonen ist es ferner gestattet, mit der

Einbürgerung weitere Berechtigungen zu verbinden.

Die ehelichen Kinder, welche ein Heimathloser
nach der Einbürgerung erhält/ werden vollberechtigte

Bürger derjenigen Gemeinde/ in welcher er einge.

bürgert worden ist.

Eben so erhalten uneheliche Kinder von eingebiir.

gerten Heimathlosen daS volle Bürgerrecht in derjenigen.
Gemeinde, welcher sie nach der betrcfftnden Kantonal»

gesetzgebung zufallen.

Art. s.

Heimathlose, welche hinreichendes Vermögen be.

sitzen, können, je nach dem Belange desselben, zur

gänzlichen oder theilweisen Bezahlung der Ginkaufs,
summe in daS volle Bürgerrech: angehalten werden.

Wo die Einkaufssumme nicht gesetzlich fixirt ist, hat

die betreffende Kantonalbehörde sie festzusetzen.

An ihr ist es auch, mit billiger Berücksichtigung

der Familienverhältnisse der Heimachlofen, die Frage

zu entscheiden, ob letztere hinreichendes Vermögen be,

fitzen oder nicht.

Art, 6.

Nach Erlassung dieses Gesetzes hat der Bundes-
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so. Dez. rath die Zahl und die Verhältnisse der in der Schwei

vorfindlichen Heimathlosen zn ermitteln. Die Kanton

find pflichtig, demselben Beihülfe zu leisten.

Der Bundeörath ist berechtigt, von den betreffende

amtlichen Protokolle» oder Akten in de» Kantonen Ein
ficht zu nehmen. 1

Art>'7.
Die durch de» Bundeörath anzuordnende Unlet

suchung ist auf folgende Punkte zu richten:
ob die in Frage stehenden Personen nicht einer

Kantone oder auswärtigen Staate alS heimathbe

rechtigt angehören, oder

2) in welche der beiden der im Art. 2 bezeichnete,

Klassen dieselben falle».

Art. 3.

Auf Grundlage dieser Untersuchung hat fodant
der BundcSrath zu entscheiden, welche Kantone zu,

vorläufigen Duldung der Heimathlosen, ohne Präjudiz
verpflichtet seien. Die in den Art. it, 12 und t!
enthaltenen Grundsatze find hiebet maßgebend.

Art. 9.

Der Bundesrath hat ferner, gleichzeitig oder nacl

wettern Erhebungen, stch darüber auszusprechen, wel
chem Kantone, entweder allein, oder in Verbindung

mit andern, die Pflicht der Einbürgerung einzelner Hei,

mathloier und Familien obliege, und hievon die betref.

fenden Kantone in Kenntniß zu setzen.

Sind die betreffenden Kantone mit der Ansicht des

Bundesrathes nicht einverstanden, fo foll derselbe bei

dem Bundesgerichte den Prozeß einleiten, wobei eS ihm

freisteht, auch mehrere Kantone gleichzeitig zu belangen
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und darauf anzutragen, daß dcr eine oder andere, oder so^ez.
auch mehrere, die Einbürgerung eines Heimathlosen zu

übernehmen haben.

Art. 10.

Wenn in Folge bestimmter Verfügungen von eid-

genössischen Behörden oder Beamten Fälle von Hei-
mathlosigkeit entstehen, so hat die BundeSrersammlung
das Geeignete zu verfügen.

Art. tt.
Bei dem Entscheide über dic Einbürgerung sind

für daS Bundesgericht namentlich folgende Verhältnisse

maßgebend:

1) eheliche oder außereheliche Abstammung von Eltern,
die schon in einem Kantone eingebürgert,
eingetheilt, oder als Angehörige oder Geduldete aner-
kannt sind;

2) die in einem Kantone, mit Umgehung der konkor.

datsmäßigen oder gesetzlichen Vorschriften, erfolgte

Kopulation;
3) der längste Aufenthalt seit dem Jahre t803, inso-

fern derselbe nicht auf einer Bewilligung zur Dul-
dung von Seiren eidgenössischer Behörden oder auf
Verhaft beruht;

4) mangelhafte Handhabung der Fremdenpolizei;

6) Anwerbung von Ausländer« unter kapitulirte

Truppen;
6) Uevertragung vo» öffentliche» Stelle» an AuS-

länder;
7) Ertheilung von AuSweisesch riften an Fremde;
s) Ertheilung von Patenten oder Bewilligungen zur

Gewerbsbetreibung;
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30. Dezbr. S) absichtlich oder aus Nachlässigkeit unterlassene An.
zeige an den Bundesrats von dem Vorhandensein

eines Heimathlosen auf dem Gebiete eines Kantons.

Art. 12.

Insoweit die Abstammung (Art. 11/ Zif. 1) in
Betracht kommt, gelten folgende Regeln:

1) Kinder aus gültigen Ehen gehöre« dem Kantone

an, in welchem der Vater ein Kantons- oder Ge-

meindsbiirgerrecht hatte.

2) Außereheliche Kinder folgen dem Bürgerrechte der

Mutter.
3) Hatten die Eltern in keinem Kantone ein Bürger¬

recht, war aber der eine odcr andere Theil in
einem Kantone als Angehöriger oder geduldeter

Heimathloser anerkannt/ so können die Kinder dem

betreffenden Kantone zur Einbürgerung zugewiesen

werden, und zwar ohne daß der Richter an die in
den Ziffern i und 2 dieses Artikels enthaltenen

Grundsätze gebunden ist.

Art. 13.

Insofern in einem Spezialfälle einzelne oder mehrere

der im Art. n angeführten Gründe gegenüber

mehrern Kantonen vorliegen/ so kann das Bundes-

gericht, je nach seiner Ansicht über die Bedeutung und

das Gewicht der einzelnen Gründe, nach freiem Er-
messen dcn einen oder den andern Kanton, oder auch

mehrere Kantone gemeinschaftlich, zur Einbürgerung
anhalten.

Art. 14.

Innerhalb Jahresfrist, von dem Zeitpunkte an, in
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welchem bei nicht stretti z '? Fillen der Bundesrath, bei so. De,

streitigen daS Bundesgericht, einem Kantone Heimach.
lose zuerkannte, hat der letztere sich bei dem Bundes,
rathe über die geschehene Einbürgerung auszuweisen.

Der Bundesrath ist jedoch ermächtigt, in Folge
außerordentlicher Verhältnisse oder besonderer Schmie,
rtgkeilen eine Verlängerung dieser Frist zu gestatten.

«. Maßregel« zur Verhinderung der Entstehung
neuer Fälle von Heimathloflgkeit.

Art. 16.

Die bisherigen Heimathlose«, welche in einem

KonkubinatSverhältniffe stehen, haben sich entweder zu

trennen oder gesetzlich zu eheliche», sofern Letzteres

nach den allgemeinen Gesetzen des Kantons, i» welchem

sie eingebürgert wurden, zulässig ist.

Art. 16.

Die Kinder der in Folge dieses Gesetzes eingebür.

gerten Heimathlose» sind zu regelmäßigem Schul, und

Religions unterricht anzuhalten.

Art. 17.

Den sogenannten Landsassen, ewigen Einsassen oder

andern Personen, welche gegenwärtig ein KanionSbür,

gerrecht, nicht aber ein Gemeinde, oder Ortsbürgerrecht

haben soll der betreffende Kanton ein Gemeindsbürger.

recht im Sinne deS Art. 4 verschaffen. Auch hier

findt» die Ausnahmen nach Art. 3 und 6 ihre A».

Wendung.

Art. 18.

Beruftos herumziehende Vaganten und Bettler
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20-gDez. sollen, je nach den Gesetzen des KantonS/ in welchem
^ ' sie betroffen werden, oder in Ermanglung derselben,

mit Verhaft oder Zwangsarbeit bestraft werden.

Ausländische Vaganten sind ihrem Heimathsstaate

zuzuweisen.

Art. 19.

Personen, welche in verschiedenen Kantonen auf
einem Berufe oder Gewerbe herumziehen, bedürfen der

erforderlichen Auöweiseschristen. Denselben isi das Mit«
führen von schulpftichtigen Kindern sowohl im Heimath,
kantone alS außerhalb desselben verboten. Uebertretung
dieser beiden letzter« Bestimmungen ist mit einer Geld,
büße oder mit Verhaft oder Zwangsarbeit zu de.

strafen.

Die gegen die Bestimmung der Art. 18 und 19

Fehlbaren follen in ihre Heimathqemeinde oder ihren

Wohnort, und zwar auf Kosten der Heimathgemeinde,

mit Vorbehalt des Rückgriffsrechtes auf die Fehibaren,

zurückgeführt und nach den Kantonalgefetzen oder in
Ermangelung derfelben, nach dem gegenwärtigen Ge.

setze bestraft werden.

Art. 2«.

Die Kantone haben dafür zu forgen, daß keine

Frcmden ohne solche AusweiSschnfttn, die hinsichtlich
des Heimaths. oder Bürgerrechtes Sicherheit gewähren,

oder ohne hinreichende Real, odcr Perfonalkaution,
Niederlassung oder länger« Aufenthalt erhalten. Bei
Prüfung diefer AuSweisfchristen ist namentlich darauf
zu achten, welche gesetzliche Bestimmungen über den

Verlust des Heimathrcchres in demjenigen Staate gel»

ten, dcm ein Fremder angehört.
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Art. 21. s«.^
Passe oder andere Reiftschristen sollen nur Schwei,

zerbürgern verabfolgt werden. Ausnahmen von dieser

Regel können nur auf die Gefahr deS betreffenden

KantonS stattfinden.

Art. 22.

Wenn aus der Nichtbeachtung der in den Art. 15

bis 21 enthaltenen Bestimmungen Fälle von Heimath,
lostgkeit entstehen/ oder wenn überhaupt Beamte oder

Angestellte/ kraft ihres Amteö/ Handlungeu vornehme»/

welche ausschließlich oder mitwirkend Helmsthlosigkeit

zur Folge haben, so haftet der betreffende KanroN/ mit
Regreß auf die schuldigen Gemeinde«/ Beamte« / An.
gestellten oder Private».

Art. 23.

Die Einbürgerung von Findelkindern liegt dem.

jenigen Kantone ob, in welchem fie ausgesetzt werden;
insofern denselben nicht ein anderes Heimathrecht auS.

gemittelt werden kann.

Diesen Kindern ist das volle Gemeindsbürgerrecht

zu ertheilen.

Art. 24.

Dieses Gesetz, wodurch die hierauf bezügliche»

Konkordate vom 3. August !8l9, 57. Juli >828 und

30. Juli 1847 aufgehoben «erden, tritt unmittelbar
nach seiner Erlassung in Kraft.

Der Bundesrath ist mit der Vollziehung deS.

selben beauskragt, namentlich hat derselbe auch die rich,
tige Vollziehung dteßfalliger bundeSgerichtlicher Urtheile
zu überwachen.
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^s^' ^'^ beschlosst« vom schweizerischen Nationalrathe,,
Bern, den s. Christmonat i860.

Der Präsident:

vr. Kern.

Der Sekretär:

Schieß.

Also btschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Btrn, den 29. Wtntermonat isso.

Der Präsident:

I. Rnttimann.

Der Sekretär:

N. »on Moo«.

Der schweizerische BnnbeSrath

beschließt:

Einziger Artikel.

DaS vorstehende Bundesgesetz, die Heimath,
losigkeit betreffend, ist den sämmtlichen Kan.

tonSregieruuge» zur üblichen Publikation mitzutdeilt»

und gleichzeitig in das Buudesblatt und in die offizielle

Sammlung der Eidgeuosstnschaft aufzunehmen.

Bern, den t8. Christmonat tsso.
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Im Namen des schweizerischen BundeSrathes,

Der Bundespräsident:

H. Drüey.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern

beschließt:

Vorstehendes Bundeögesetz soll durch öffentlichen An.
schlag bekannt gemacht und in die Sammlung der Ge.

setze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den so. Dezember !8so.

NameuS des RegierungSratheS:

Der Präsident/

Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber,

M. v. Stürler.
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«".-«Ni. Bundesgesetz,
über dea

Geschäftskreis und die Besoldung des General¬

anwaltes.

(Vom 2g. Christmonat 18so.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in weiterer Ausführung der Art. 43, 44 und 45

des Gesetzes über die Organisation der BundesrechtS.
pflege vom s. Juni !S49,

beschließt:

Art. 1.

Dem Generalanwalte werden außer dem Geschäfts,

kreise, welcher das Gesetz über die Organisation der

BundeSrechtöpflege nnd daS Gesetz, betreffend das Ver»

fahren bet Uebertretungen fiskalischer und polizeilicher

Bundesgesetze vom 3«. Juni is49 ihm anweist, nach,

folgende Geschäfte übertragen:

t) Die Voruntersuchung in allen streitigen Fällen von

Heimathlostgkeit und die Stellung dießfälliger An.
träge an das Justiz, und Polizeidepartement zu

Handen deS BundeSratheS.

2) Die Führung von Civilprozessen von dem Bundes,

gerichte im Interesse der Eidgenossenschaft.

3) Die Besorgung oder Begutachtung anderer Rechts,

fachen, die ihm vom Bundesrathe oder den
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Departementen zu diesem Behufe uberwiesen Mr.
werden.

Art. 2.

Die Befoldung deS Generalanwaltts beträgt jähr,
lich Fr. 43«o N W.

Besondere Auslagen, z. B. Reisespeseu/ werden

ihm auf die übliche Welse vergütet.

Art. 3.

Der Bundeörath ist mit der Vollziehung dieses

Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Natioualrathe,

Bern, de» t8>. Dezember i860.

Der Präsident desselben: ',
Dr. Kern.

Der Sekretär,

Schieß.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 20. Dezember i860.

Der Präsident:

I. Rüttimann.

Der Sekretär:

N. von M00S.



so^Dtz. Der schweizerische Bnndesrath
beschließt:

Einziger Artikel.
DaS vorstehende Bundesgesetz, über den Geschäfts,

kreis und die Besoldung des Generalanwaltes / ist den

sämmtliche» KantonSregierungen zur üblichen Publik«,
tion mitzutheilen und gleichzeitig iu daS BundeSblatt
und in die ofsijielle Gesetzessammlung der Eidgenossen,

schaft aufzunehmen.

Ber«/ den 2«. Dezember 185«.

Im Namen deS schweizerische« BnndeSratheS,

Der Bundespräsident:

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den so. Dezember i860.

Namens des RegierungSratheS:

Der Präsident,

Ed. Blösch.

Der Staatsschreiber,

M. von Stärker.



3SS

Bundesgesetz, so.^,.
die

Bewaffnung und Ausrüstung der Scharfschützen

betreffend-

(Vom 2!. Christmonat i860.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft

beschließt:

Art. I.
Die Scharfschütze» stnd zu bewaffnen, wie folgt:

a. mit einem Stutzer summt Bajouett.

Der Lauf foli 28 Zoll lang und mit Zügen, die

auf s Fuß eine Windung machen, versehe» sei».

DaS Kaliber ist 3'/, Linien; daS Geschoß eine

Spitzkugel. Der Durchmesser des Laufes bei der

Schmanzschraube beträgt 8 Linien 6 Punkte, und

bei der Mündung 6 Linie» 6 Punkte. DaS Ab«

sehen soll zum Verstellen eingerichtet und mit Ein.
theilungen versehen sein, welche deu Entfernungen
von 200 bis ioo« Schritten entsprechen.

Das Schloß mit Perkussion und Feldstecher.'

DaS Bajonett l? Zoll lang.
DaS Gewicht deS Stutzers darf 9V° biS to

Pfund betrage».

b. mit einem Weidmesser.
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so. Dcz. Gerade, flache Klinge, mit nur einer Schneide;
Griff ohne Bügel, mit einer Parirstange; Scheide

von schwarzem Leder mit einem Mundstück und

einem Stiefel von Mefstng.

Art. 2.

DaS Lederzeug der Scharfschützen besteht aus:
». einem Slutzerriemen von schwarzem Leoer;
d. eine Bajonettscheide von schwarzem Leder;
«.einem Weidmesserkuppel von schwarzem

Leder, mit einer Tasche für das Weidmesser und

einer folchen für die Bajonettscheide;
à. einer W e i d t a sche, mit Tragriemen, aus schwar«

zem Leder, inwendig mit Abtheilungen verschen zur

Versorgung der Munition und AuörüstungSge.

genstände.

Art. s.

Die nähern Bestimmungen, betreffend die Bewaff.

nung und Ausrüstung der Scharfschützen, werden durch
ein vom BulideSratbe zu erlassendes Règlement fest,

gesetzt. Derselbe wird ermächtigt, das bisherige System

der Stutzer mit dem neuen Systeme durch zweckmäßige

Vorschriften möglichst in Einklang zu bringen.

Art. 4.

Der BundeSrath ist mit der Vollziehung diefeS

Gesetzes, durch welches die §§. 17—24 dcö Reglements

vom 2«. August 1842 aufgehoben werden, beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalraihe,

Bern, den 2. Chriftmonat 186«.

Der Präsident:
Dr. Kern.
Der Sekretär:

Schieß.
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Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe, s«. D'Z,
tust).

Bern, den 2l. Christmonat 18S0.

Der Präsident desselben,

I. Rüttimnnn

Der Sekretär:

N. von Moos.

Der schweizerische Bund es rat h

beschließt:

Einziger Artikel.
Das vorstehende Bundesgesetz, betreffend die

Bewaffnung und Ausrüstung der Scharfschützen, ist den

sämmtlichen KantonSregierungen zur üblichen Publikation
mitzutheilen und gleichzeitig in das Bundesblatt und

in die offizielle Sammlung der Eidgenossenschaft
aufzunehmen.

Bern, den 25. Christmonat t86«.

Namens des schweizerischen Bundesrathes:

Der Bundespräsident,

H Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll durch öffentlichen

Jahrgang t8S0. 22
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^gAez. Anschlag bekannt gemacht unb in die Sammlung der

Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den so. Dezember l8so.

Namens deS RegierungSratheS:

Der Präsident,

«b. Blösch.

Der Staatsschreiber,

M. V. Stürler.

Bnndesgesetz,

betreffend

die Wahl der Mitglieder des Nationalrathes.

(Vom 2l. Dezember t8S0.)

Die Bundesversammlung

der schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht der Art. 6l, 62, 63, 64> 6S, 66 und

74 der Bundesverfassung, so wie des Dekretes der

Bundesversammlung vom 3. Dezember i860, rücksicht.

ltch der eidgenössischen Volkszählung vom 18. bis 23.

März I8so,

beschließt:
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l. Wahlkreise und Zahl der vo» ihnen zu wählende«

Mitglieder des Nationalrathes.

Art. t.
Die Wahlen in den Nationalrath werden in de»

nachfolgenden eidgenössifchen Wahlkreisen getroffen und

vertheilen sich auf dieselben in nachstehender Weise:

I. Kanton Zürich.

Erster Wahlkreis.
Die Bezirke Zürich und Affoltern

und die Zünfte Thalweil und

Horgen des Bezirks Horgen

Zweiter Wahlkreis.
Die Zünfte WädenSweil und

RichterSweil des Bezirks Horgen
und die Bezirke Meilen und Hinweil

Dritter Wahlkreis.
Die Bezirke Pfäffikon und Ufter

und die Zünfte Winterthur, Thur-
benthal, Elgg,Wiesendangenund
Obel winterthur des Bezirks Win»
terthur

Vierter Wahlkreis.
Die Zünfte Wülfingen und

Neftenbach des Bezirks Winterthur

und die Bezirke Andelfingen,
Bulach und Regensberg

Uebertrag:

Seelenzahl

der
Wahlkreise.

der
Kantone

74395

SS79S

S817l

SI773
2S0I34

«50134

Zahl
der von

den Kreisen

zu
wählenden

Mitglieder.

der von
den
Kantonen zu
wählenden

Mit«
glieder.

13

"t3

30. De,.
isso.
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30 Dez.
isso.

Seelenzahl

der
Wahlkreise,

Uebertrag:

II. Kanton Bern.

Fünfter Wahlkreis.
Die Amtsbezirke Oberhasle,

Jnterlaken, Frutigen, Niedersimmenthal,

Obersimmenthal, Saanen

und Thun, mit Ausnahme
der «irchanneinden Amsoliingen,
Blumenstein und Thierachern

Sechster Wahlkreis
Die dem fünften Wahlkreise

nicht zugetheilten Kirchgemeinden
des Amtsbezirks Thun, die

Amtsbezirke Seftigen, Schwarzcnburg
und Bern, mit Ausnahme der

Kirchgemeinden Bremgarteil,
Kirchlindach und Wohlen

Siebenter Wahlkreis.
Die Amtsbezirke Konolsingen,

Signau, Trachselwald und die

Kirchgemeinde Urseubach vom

Amtsbezirke Wangen

Achter Wahlkreis,
Die Amtsbezirke Burgdorf,

Aarwangen, Wangen (ohne die

Kirchgemeinde Ursenbach) und

Fraubrunnen

Uebertrag' :

der
Kantone

Zahl
der von ^ der von

den Krei-! den Kausen

zu tonen zn
wählen- s wählen-,
den Mit-i den
Mitglieder

^ glieder.

80SS3

82840

762S3

?»986

3,8442

250,34 ,2

2Söl34l



Uebertrag:

Neunter Wahlkreis,
Die dem sechsten Wahlkreise

nicht zugetheilten Kirchgemeinden
des Amtsbezirks Bern, die

Amtsbezirke Aarberg, Büren, Nidau,
Biel, Erlach und Laupen

Zehnter Wahlkreis.
Die Amtsbezirke Neuenftadt,

Courtelary, Münster, Freibergen,
Delsberg, Laufen und Pruntrut

lll. Kanton Luzern.

Eilst er Wahlkreis,
Das Amt Lnz?rn ohne die

Gemeinden Buchrain, Dierikon,
Ebikon, Gisikon, Hönau, Meierskappel

und Root ; das Amt Ent-
lebuch ohne die Gemeinden Dople-
schwand, Romoos und Schachen

Zwölfter Wahlkreis,
Die dem eilften Kreise nicht

zugetheilten Gemeinden der Aemter

Luzern und Entlcbuch; das

Amt Hochdorf ohne die Gemeinden

Besch, Altwys, Ermensee,
Gelsingen, Herlisberg, Hitzkirch,

Uebertrag:

Seelenzahl

der
Wahlkreise,

der
Kantone

Zahl
der von > der von
denKrei-!den Kausen

zu 5tonen zu
wählen-! wählenden

Mit- den
Mitglieder, glieder.

St8442

ötL3S

7824S

38801

6 sgo,

SS0IZ4

4S79Ll

7V»UZS

tv !3

23

30, Dez,
!8S«.
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so Dez.
ISS«.

Seelenzahl Zahl

der
Wahlkreise.

der
Kantone»

der von
denKrei-
ftn zu

wählenden

Mitglieder.

der von
den
Kantonen zu
wählenden

Mitglieder.

Uebertrag: 3890l 708055 2 se

Hochdorf, Mosen, Retschwyl und
Richensee; das Amt Sursee ohne
die Gerichtskreise Münster, Sursee

und Triengen und ohne die

Gemeinde Großwangen, und »om
Amte Willisau die Gemeinden

Lnthern und Menznau - 3823S S

Dr ei'ze Hüter Wahlkreis.

Das Amt Willisau ohne die

Gemeinden Lutheru und Menznau
und die dem zwölften Wahlkreise

nicht zugetheilten Gerichtsbezirke

und Gemeinden der Aemter

Hochdorf und Surfte SS6S«
13Z7S9

3

IV. Kanton Uri.

Vierzehnter Wahlkreis
Der ganze Kanton Uri 4460«

14S0«
<

t
V. Kanton Schwyz.

Fünfzehnter Wahlkreis,

Der ganze Kanton Schwyz 44IS9
44, Sg S

VI. Kanton Unterwalden.
2

Sechszehnter Wahlkreis.

Der ganze Kanton Unterwalden

ob dem Wald. IZ79S
13798

t

Uebertrag: 9,3301 47
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Seelenzahl Zahl

der
Wahlkreise.

der
Kantone

der von
den Kreisen

zu
wählenden

Mitglieder.

der, von
den
Kantonen zu

wählenden

Mitglieder.

Uebertrag: 3tS301 47

Sieb en zehnter Wahlkreis.

Der ganze Kanton Unterwalden

nid dem Watd 11337
tl33?

1

t
VII. Kanton Marus.

Achtzehnter Wahlkreis.

Der ganze Kanto» GlaruS 30197
30187 z

Vili. Kanton Zug.

Neunzehnter Wahlkreis.

Der ganze Kanton Zug l745S
174SS

«

1

IX. Kanton Freiburg/

Zwanzigster Wahlkreis.

Der Broyebezirk, der

Seebezirk, der Senstbezirk und der

Saanenbezirk mit Ausnahme des

fünften Friedensgerichtskreises in
demselben Sggö« 3

Einundzwanzigfter Wahl¬
kreis.

Der Greyersbezirk, der Vivis-
bachbezirk, der Glanebezirk und

der fünfte Friedensgerichtskreis
des Saanenbezirkes. 39839

99805
2

S

Uebertrag: 1072086 se

3«. Dez.
185«
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30. Dez.

18)0.
Seelenzahl Zahl

der
Wahlkreise,

der
Kantone,

der von der von
deu Kreiden Kan-

sen zu !t,»en zu
Wählen- wählenden

Mit- den
Mitglieder, glieder.

Uebertrag: M2U9K SS

X. Kanton Solothurn.

Zweiundzwanzigfter
Wahlkreis.

Der ganze Kanton Solothurn ggsZtZ

ö9Sl3
3

3

XI. Kanton Basel.

Dreinndz wanzigster
Wahlkreis.

Der ganze Kanton Baselstadt 295S5
29SSS

1
1

Vierundzw anzigster
Wahlkreis. -

Der ganze Kanton Basellandschaft

47830
47830

2
2

XII. Kanton Schaffhausen.

Fünfnnd zw anzigster
Wahlkr eis-

Der ganze Kanton Schaffhausen S5?78
3S278

2

XIII. Kanton Appenzell.

Sechsundzwanzigfter
Wahlkreis.

Der ganze Kanton Appenzell
4ZS99

43S9»
2

Ukbertrag: 129797t
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Seelenzahl Zahl

der
Wahlkreise.

'

I
der

santone,
ì

der von
enKrei- ì
sen zu t
wählen-
en Mit- i
glieder

der von
en Kanonen

:u
wählen-
en

Mitglieder

Uebertrag: t2g7S7t öS

Siebenundzwanzigster
Wahlkreis.

Der ganze Kanto» Appenzell
Jnnerrhoden tI?7t^ 1l27«

t
4

XIV. Kanton St. Gallen.

Achtundzwanzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Si. Gallen, Tablai,

Rorschach, Unterrheinthal
und die politischen Gemeinden

Rebstein uud Marbach «35« 2

Neuuundzwanzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Oberrheinthal
Werdenberg und Sargans, ohne
die politischen Gemeinden Reb-

ftiin und Marbach 4lS60 2

Dreißigster Wahlkreis-

Die Bezirke Vaster, Seebezirk,
Obertoggenbnrg und die politi-

Uebertrag: 8Z?tg 1S0924I 4 ^67

30. Dez.
t850.
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«0. Dez
tSbt).

Nebertrag:

schen Gemeinden Wattwyl,
Lichtensteig, Krina«, Bütschwyl und
Mosnang

Ei n u n d d r' e ißi gfter
Wahlkreis.

Die Bezirke Untertoggenburg,
Wyl und Goßau und die
politischen Gemeinden Hemberg, Pe-
terzell, Brunnadern, Oberhelfen-
schwyl, Lütisburg und Kirchberg.

XV. Kanton Graubünden.

Zweiunddreißigfter
Wahlkreis.

Die Bezirke Moësa und
Hinterrhein und die Kreise Domleschg,
Thufis, RäzünS und Chnr

Dreiunddreißigfter
Wahlkreis.

Die Bezirke Bernina, Inn,
Münsterthal und Maloja und
die Kreise Oberhalbftem, Bergün
und Alvaschein

Vierunddreißigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Oberlandquart und

Unterlandquart und die Kreise
Schalflk, Churwalden u. Bellfort

Uebertrag:

Seelenzahl Zahl

der
Wahlkreise,

der
Kantone.

der von
oenKrei-

sen zu
wählenden

Mitglieder.

der von
den Kreisen

zu
wählenden

Mitglieder.

83719 t30924l 4 «7

43Z95 2
>

4Z494
tS»S«S

Z
S

24144 t

2172t t

223gg 1

682.6 t 147874! S 75



Uebertrag: S8261 1478749 Z

Fünfunddreißigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Vorderrhein und

Glenner und die Kreise TrinS
2 t 579

89840
1

XVI. Kanton Aargau.

Sechsunddreißigster
Wahlkreis.

i

Die Bezirke Zofingen und

Kulm und die Gemeinden

Hirschthal/Muhen, Ober, und
Unterentfelden, Grâniche» und Aarau
vom Bezirke Aarau SgS2S 3

Siebenunddreißigfier
Wahlkreis.

Die Gemeinden Suhr, Buchs,

Rohr, Biberstein, Köttingen,
Erlispach nnd Denspüren, vom
Bezirke Aarau, der Bezirk Brugg,
die Gemeinden Mäzenwyl, Woh-
lenschwvl, Büblikon, Mellingen,
Knuten, Stetten und Bellikon
von dem Bezirke Baden, die

Bezirke Lenzburg, Bremgarten und

79Z82 4

Uebertrag: 1392t» «5S8S89 7

Seelenzahl.

der
Wahlkreise.

der
Kantone-

Zahl.
der von

denKrei-
sen zu
wählenden

Mitglieder.

der von
denKans
tonen zu
wählen«

den Mit-
atteder.

S0. Dez.
t8S0.

75

79
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30, Dez,
tdSV.

Uebertrag:

Achtunddreißigster
Wahlkreis.

Der Bezirk Baden, mit
Ausnahme der dcm siebenunddrcißig-
stcn Wahlkrcise zugetheilten
Gemeinden, die Bezirke Zurzach,
Laufenburg und Rheinfelden.

XVII. Kanton Thmgau.

Neunundd reißigster
Wahlkreis.

Der ganze Kanton Thurgau.

XVIII. Kanton Tessin.

Bierzigstcr Wahlkreis.
Die Bezirke Mendris und Lauis

und der Kreis Giubiasco vom
Bezirke Bellenz

Einundvierzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Luggarus, Moyn-
thal, Bellenz (ohne den Kreis
Giubiasco), Riviera, Bleu io

uud Livinen

Uebertrag:

Seelenzahl

der
Wahlkreise,

der
Kantone,

Zahl.
der von
den Kreisen

zu
wählenden

Mitglieder

der von
den Kan°
tonen zn
wählenden

Mitglieder

1Z,Sl0 tS68S89

88819

«99720

79

S88,9

58482

589,5 t,7ZS7

1974525

t0

99



Uebertrag:

XIX. Kanton Waadt.

Zweiundvierzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Aigle, Vevey, Pays
d'Enhaut, Lavaur, Lausanne,

Echallens und Orvn (ohne den

Kreis Mezieres)

Dreiundvierzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Moudon, Payerne,
Avenches, Dverdon, Grandson,
der Bezirk Orbe ohne die Kreise

Romainniotier und Vallorbeêund
der Kreis Mezieres vom Bezirke

Oron

Vierundvierzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Nyon, Rolle, Au-
bonne, Morsee, Cossonay, La Vallee

und die Kreise Romainniotier
u. Vallorbes vom Bezirke Orbe

XX. Kanton Wallis.

Fünfundvierzizfter
Wahlkreis.

Die Bezirke Goms, Brieg,

Raron, Visp und Leuk ohne die

Uebertrag:

S e elenzahl

der
Wahlkreise.

der
Kantone-

Zahl
der von
denKiei-
ftn zu
wählenden

Mitglieder

der von
denKan-
touen zu
wählenden

Mitglieder,

30. Dez.

77S68

öttgS

lS74S?S

«04 i 2
lgg45z

St73S7L!

9g

t0

t09
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3D. Dez.
1L50.

Seelenzahl Zahl

der
Wahlkreise.

der
Kantone.

der von
venKrei-

sen zu
wählen-

oen
Mitglieder,

der von
ven
Kantonen zu
wählenden

Mitglieder.

Nebertrag: 7i« 2t7Z97S 10g

Gemeinden Bad Lenk, Inden,
Veren und Salgetfch 220Z3 «

S e ch S und vier zig st e r
Mahlkreis.

Die Bezirke Siders, Herens,
Sitten und die dem

fünfundvierzigsten Wahlkreise nicht
zugetheilten Gemeinden des Be-

209Z0 t

Siebenundvierzigster
Wahlkreis.

Die Bezirke Conthey,
Martinach, Entremont, Monthei und

385S4
8tS27

2

XXI. Kanton Neuenburg.
4

Achtundvi erzigster
Wahlkreis.

Der ganze Kanton Neuenburg 70679
70S?«

4 4

XXII. Kanton Genf.

N eunundvierzigfter
Wahlkreis.

Der ganze Kanton Genf 6Z9Z2
«ZSZ2

Gesammtbevölkerung der Schweiz
und Gesammtzahl der Mitglieder

des Nationalrathes. ^SSg«ltk
12«
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v. Stimmrecht bei den Wahlen in de« so De,.

Nationalrath.
Art. 2.^

Die Wahlen für de« Nationalrath sind direkte.

(Art. 62 der Bundesverfassung.)

Art. 3.

Stimmberechtigt ist jederSchweizer, der das zwanzigste

Altersjahx zurückgelegt hat und im Uebrigen nach der

Gesetzgebung des Kantons, in welchem er seinen Wohnsitz

hat, nicht vom Aktivbürgerrechte ausgeschlossen ist. (Art.
63 der Bundesverfassung.)

Art. 4.

Die Wähler üben ihr Stimmrecht jeweilen da aus,

wo sie wohnen.

AlS ihr Wohnsitz gilt der Ort, an dem sie ihren
ordentlichen Aufenthalt haben.

Dabei bleibt jedoch die auf das politische Bürger,
recht der Mitglieder des Bundesrathes und des Kanzlers
der Eidgenossenschaft bezügliche Bestimmung deS Art. 2

des Bundesgesetzes über die Organisation und den Ge.

schäftSgang des Bundesrathes vom 16. Mai 1849 vor,
behalten.

Art. s.

Wählern, welche sich während der Nationalrathg.
wählen, die an ihrem Wohnort stattfinde», anderswo

im Dienste der Eidgenossenschaft oder ihres KantouS

unter de» Waffen besinden, soll, falls nicht befondere

Schwierigkeiten oder Umständlichkeiten damit verbunden

sind, Gelegenheit gegeben werden, sich bei jene» Wahlen
zu betheiligen.
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so Dez. Iii. Wählbarkeit in den Nationalrath «nd
Unvereinbarkeit einer Stelle im
Nationalrathe mit ander« Stellen.

Art. 6.

Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathcs ist jeder

stimmberechtigte Schweizeröürger weltlichen Standes.

Naturalisme Schweizerbürger müssen seit wenigstens

fünf Jahren das erworbene Bürgerrecht besitzen / um

wahlfähig zu sein. (Art. 64 der Bundesverfassung.)

Art. 7.

Die Mitglieder des StänderatbeS, des Bundes,

rathes und von Letztcrem gewählte Beamte können nicht

zugleich Mitglieder deS Nationalrathcs sein. (Art. 66

der Bundesverfassung.)

UebrigenS sind dieselben doch in den Nationalrath
wählbar. Nach erfolgter Wahl haben sie aber zwischen

den beiden mit einander unvereinbaren Stellen zu wählen.

Art. 8.

Bei einer Gesammterneuerung des Nationalrathes
können die in Folge dieser Erneuerung abtretenden

Beamten/ welche in den neuerwählten Nationalrath ernannt

worden sind, an den Verhandlungen dieses Letzlern Theil
nehmen, bis die ihre Beamtungen betreffenden Erneue.

rungSwahlen stattgefunden haben.

Art. 9.

Die Gefamttttwahl?« hchufS der Jntegralerneue.

rung des Nationalrathes beginnen jeweilen am letzten
Sonntage im Weinmonate und werden, falls ste nicht

in der ersten Wahlverhand Zung zu Ende geführt worden,

an den durch die betreffenden Kantonsregierungeu hie,

für zu bestimmenden Tagen fortgefetzt.
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Art. l0. Zo Dec,

Für Wahlverhandlungen behufSBesetzuug von Stellen
im Nationalrathe/ welche im Laufe einer Amtsdauer deS

Letzter» erledigt worden, wird der Zeitpunkt von den

betreffenden KantonSregierungen bestimmt.

Art. Ii.
Die KantonSregierungen werden, so weit ste den

Zeitpunkt der Wahlverhandlungen zu bestimmen haben,

auf möglichste Beförderung der Letzter« hinwirken.
Sie werden überdieß jeweilen, falls in ihren

Kantonen an mehreren OrtenWahlversammlungen Statt zu

finden haben, die thunlichst gleichzeitige Abhaltung
derselben anordnen.

Art- 12.

ES bleibt den Kantonen überlassen, zu bestimmen,

ob die Stimmgebung für die Nationalrathswahlen in
dcn Gemeinden oder in Wahlkreisen, die für Kantonalwahlen

bestehen, oder i« andern Versammlungen, und

ob ste geheim oder offen erfolgen soll.

Art. is.
Die Wähler sollen zu den Wahlen in den Nationalrath

so viel möglich in derselben Weise wie zu den

Wahlen für Kantoualstellen, welche direkt vom Volke

zu treffen sind, einberufen werden.

Art. 14.

Streitigkeiten über die Stimmberechtigung Einzelner
werden bei den Wahlen in den Nationalrath auf die,

selbe Weise wie bei den direkten VolkSwahleu zu Kan-

tonalstellen ausgetragen.

Art. 16.

Ueber die gesammen Verhandlungen jeder Wahl-

Versammlung, welche zum Behufe einer NationalrathS-

Zahriang ISSO. 22
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so. Dez. wähl abgehalten wird/ ist ein genaues Protokoll aufzuneh.

men/ das am Schlüsse je der betreffenden Wahlnerfanlin.

lung öffentlich zu verlesen, und dessen Uebereinstimmung

mit dcn Verhandlungen durch das ganze Bureau unter,
schriftlich zu bezeugen ist.

Dieses Protokoll ist im Originale der betreffenden

Kantonsregierung zu übermitteln. Ein Doppel des Pro.
tokolleS bleibt in dcn Händen dcö Vorstandes des Bii.
reau der Wahlversammlung zurück.

Art. 16.

Für die Wahlkreise / in welchen die Wahlen vo ^

mehreren Wahlversammlungen getroffen werden/
die betreffenden KantonSregierungen die Abstimmung
ergebnisse der verschiedenen Wahlversammlungen
sammen.

Art. 17.

Diejenige«/ auf welche sich die absolute Mehrheit
der stimmenden Wähler vereinigt hat, sind als gewählt

zu betrachten.

Art. 18.

Hat sich im ersten Wahlgange die absolute Mehr,
heit nicht auf so viel Personen vereinigt, alS zu wählen

sind, so sindet ein zmeiler, ganz freier Wahlgang Statt.
Diejenigen, welche in demselben die absolute Mehr,

heit der Stimmen auf sich vereinigt haben, gelten alS

gewählt.

Art. 19.

Ist auch beim zweiten Wahlgange die absolute Mehr,
heit für die sämmtlichen von dem betreffenden Wahl»
kreise zu wählenden Mitglieder nicht vorhanden, fo wird
zu einem dritten Mahlgange geschritten, wobei dreimal
so viele Kandidaten, als noch Wahlen zu treffen sind/
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und zwar diejenigen/ welche die meisten Stimmen er. so Dezbr.

halten haben, in der Wahl bleiben.

In diesem dritten Wahlgange gelten diejenigen alS

gewählt/ welche in demselben die meisten Stimme«/ und
wäre es auch nicht die absolute Mehrheit derselben, er.
halten haben.

Art. 20.

Wenn bet Vollziehung der in den vorhergehenden

Artikeln enthaltenen Vorschriften darum, weil mehrere

Personen in einem Wahlgange gleich viel Stimmen auf
sich vereinigt haben, die Frage entsteht, welche von ihnen

in der Wahl bleiben sollen oder als gewählt zu betrachten

seien/ so entscheidet hierüber das Loos, welches durch

den Präsidenten der betreffenden Kantonsregieruug uuter
der Kontrolle der Letztern zu ziehen ist.

Art. 2l.
Wäre in einem Mahlgange die Zahl derjenigen,

welche die absolute Mehrheit auf sich vereinigt haben,

größer ausgefallen, als die Zahl der zu Wählenden, so

gelten diejenigen, welche die meisten Stimmen auf sich

vereinigt haben, alS gewählt.

Art. 22.

Je am Schlüsse der Wahlverbandlungen eines Wahl,
kreifes hat die betreffende KautonSregierung sofort:

». das Wahlerqebniß in diesem Wahlkreise auf an«

gemessene Weise öffentlich bekannt zu machen, und

b. den Gewählten von der auf sie gefallenen Wahl
vermittelst Zuschrift Mittheilung zu machen,

o. dem Bundesrathe vorläusig einfach die Namen der

Gewählten noch ohne Einsendung von Wahlakten

zur Kenntniß zu bringen.
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So.^Dezbr. Utt. 23.
Wollen schon vor der durch den vorhergehenden

Artikel vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachung des

Wahlergebnisses in einem Wahlkreise Einsprachen gegen

Wahlverhandlungen des ersten oder zweiten Wahlganges
der Wahl erhoben werden, so sind dieselben binnen drei
Tagen,» von der bestrittenen Wahlverhandlung an ge«

rechnet, der betreffenden Kantonsregierung vermittelst
einer schriftlichen Eingabe zur Kenntniß zu bringen.

Haben die Gesammtwahlverhandlungen deS Wahl«
kreifes, die Gültigkeit derselb.n vorausgesetzt, noch zu

keinem abschließlichen Ergebnisse geführt, so entscheidet

die Kantonsregierung, im entgegengesetzten Falle der

Nationalrath, über diese Einsprachen.

Art. 24.

BiS zur Erlassung des eidgenössischen Strafgesetz«

huches gelten die kantonalen Gesetze, betreffend Bcstra«

fung von Verbrechen und Vergehen, die stch auf die

Wahlen beziehen, auch für die Nationalrathswahlen.
Art. 25.

Es bleibt den Kantonen anheimgestellt, innerhalb der

Schranken der Bundesverfassung und diefes Bundes«

gefetzes die weiter erforderlichen Vorfchriftcn, betreffend

das bei Nationalrathswahlen zu beobachtende Verfahren,

zu erlassen.

V. Verfahren nach Vollendung der Wah«
leu bis zur Anerkennung derfelben.

Art. 26.

Ist die Wahl in mchrern Wahlkreisen auf die

gleiche Person gefallen, fo bat der Bundesrath den

mehrfach Gewählten ungesäumt zu einer beförderlichen

Erklärung, tn welchem Wahlkreise er die Wahl annehme,

zu veranlassen.
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Nach Eingang dieser Erklärung wird dcr Bundes, so Dezbr.

rath sofort da, wo die Wahl nicht angenommen worden,
die Vornahme einer neuen Wahl anordnen.

Art. 27.
Binnen einer Frist von sechs Tagen, die mit dem Tage

zu laufen beginnt, an welchem gemäß Art. 22 litt, a

die daö Wahlergebntß eineS Wahlkreises enthaltende

Bekanntmachung erlassen worden, können Einsprachen

gegen die Gültigkeit des Wahlergebnisses erhoben werden.

Dieses hat vermittelst schriftlicher Eingabe bei dcr be.

treffenden Kantonöregierung zu Handen des National-
ratheö, welchem die Entscheidung über diese Einspracht«
zusteht, zu geschehen. Nach Ablauf der obigen Frist
erfolgende Eingaben fallen außer Berücksichtigung.

Zum Gegenstande solcher Einsprachen kann AlleS,
waS während dcö ganzen Verlaufes dcr Wahloerhand-
^ungen deS betreffenden Wahlkreises vorgefallen ist, Em.
scheidungen über das Stimmrecht Einzelner (Art. 14)
und Beschlüsse der Kantonsregierungcii über Wahl,
befchwerden (Art. 23) nicht ausgeschlossen, gemacht

werden.

Art. 28.
Nach Ablauf der in dem vorigen Artikel anbe.

räumten Frist habcn die KantonSregierungen die sammt,

lichen auf die Wahlen des betreffenden Wahlkreises be.

züglichen Akte,: sammt allfälligen zur Anfechtung dieser

Wahlen erfolgten Eingaben und ihrem Gutachten über

die letztern, dem BundeSraihe zu übermitteln.

Einzig die Stimmzettel bleiben unter Verwahrung
der KantonSregierungen und stnd von den Letztern nur
dann einzusenden, falls der Nationalrath eS verlangt.
Nach Anerkennung der Wahlen, auf welche sie sich

beziehen, können sie vernichtet werden.
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so, Dezbr. Art. 29.
Der Bundesrath hat jeweilen die sämmtlichen von

den KantonSregierungen ihm eingesandten Wahlakten dem

Nationalrathe mit Beförderung einfach zu übermitteln.

Art. so

Jedesmal nach einer Gesammterneuerung des Natio.
nalratheS haben sich diejenigen, welchen eine KantonS.

regierung ihre Wahl in den Nationalrath gemäß Art. 22.

litt, b angezeigt, ohne weitere Einladung am ersten

Montage im Christmonate Vormittags um 1« Uhr zu

der konstituirenden Sitzung leg Nationalrathes in der

Bundesstadt einzufinden.

Art. 31.

Solche dagegen, welche im Laufe einer Amtsdauer
des Nationalrathes gewählt worden, find von dem Bun,
desrathe in der gewöhnlichen Form einzuberufen, und

zwar soll dieses, wenn der Nationalrath gerade versam,

melt ist, sofort, sonst aber auf die nächste Sitzung deS.

selben geschehen.

Art. 32.

In der nach der Gesammterneuerung des Nationalrathes

stattfindenden konstituirenden Sitzung (Art. so)
ist jeweilen vorerst über die Anerkennung der in den

Nationalrath getroffenen Wahlen einzutreten.

Bei diesen Verbandlungen haben alle diejenigen,

welche mit einem ihre Wahl beurkundenden Schreiben

einer KamonSregierung versehen stnd, gleichviel ob ihre

Wahl beanstandet ist oder nicht, Sitz und Stimme.

Während der Behandlung von Wahleinsprachen, be i

denen fie selbst betheiligt sind, haben fie fich indessen in
Ausstand zu begeben, und ist ihre Wahl für ungültig
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erklärt worden, so haben sie sich jeder weiter» Theil- ^Avr--
nähme an den Verhandlungen zu enthalten.

Art. 33.

Nach erfolgter Konstituirung des Nationalrathes
ist ein neugewähltes Mitglied erst/ nachdem seine Wahl
als gültig anerkannt worden, an den Verhandlungen

Theil zu nehmen berechtigt.
VI. Amtsdauer des Nationalraths.

Art. 34.

Der Nationalrath wird auf die, Dauer von drei

Jahren gewählt, und es findet jeweilen Gesammkerneue.

rung Statt, (Art. 65 dcr Bundesverfassung.)

Art. 35.

Die Amtsdauer des Nationalrathes läuft in dem

Jahre, in welchem er in Gesammterneuerung fällt, jedes,

mal mit dem dem ersten Montage des ChristmonateS

vorhergehenden Sonntage ab.

Die erste Amrsdaucr geht demnach mit dem 30.

Wintermonat des Jahres 18Z1 zu Ende.

VII. Erledigung einzelner Stellen im
Nationalrathe im Laufe einer AmtS.

d a u e r.
Art. 36.

Wünscht ein Mitglied auS dem Nationalrathe aus.

zutreten, so hat es, falls es Abgeordneter und Bürger
eineS KantonS ist, in welchem für Kantonalämter der

Amtszwang besteht, und falls diefer Amtszmang durch

die Gesetzgebung des betreffenden KantonS auch auf die

Nationalrathsstellen ausgedehnt worden ist, ein Ent.
lassungsgefuch seiner Wählerschaft oder der betreffenden

Kantonsregierung, falls es sich hingegen nicht in diesem

Falle befindet, eine AuStrittserkläxung dem National.
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^S^' wen» dieser eben versammelt ist/ sonst aber dem

BundeSrathe einzureichen.

Im erster« Falle entscheidet die Wählerschaft oder

bie betreffende Kantonsregierung über daS EntlassungS-
begehttn; im letztern Falle nimmt die betreffende BundeS-
behörde von der AuStrittSerklärung Vormerkung am

Protokolle.
Art. 37.

Ein Mitglied des Nationalrathes^ das gemäß den

Bestimmungen deS vorhergehenden Artikels von seiner

Stelle entlassen worden ist oder den Austritt aus dem

Rationalrathe erklärt hat/ ist jedoch verpflichtet, den

Sitzungen dieser Behörde beizuwohnen, bis sein Nach,

folger gewählt ist.
Art. 38.

In allen Fällen, in welchen die Erledigung einer

Stelle im Nationalrathe vor dem Ablaufe der Amts,
dauer des Letztern eintritt, soll diese Stelle sofort wieder

besetzt werden, eS wäre denn, daß vor der Gefammt.

erneuerung des Nationalrathes kein Zusammentritt
desselben mehr in Aussicht stände.

Vili. Vollziehung dieses Gesetzes.
Art. 39.

Der Bundeörath ist mit der Vollziehung dieses

Gesetzes, daS für die im nächsten Jahre bevorstehende

Gesammterneuerung des Nationalrathes zum ersten Male
in Anwendung kommt, beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,

Bern, den 2t. Christmonat i860.
Der Präsident,

vr. Kern.
Der Sekretär,

Schieß.
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Also beschloffen vom schweizerischen Ständerathe,

Bern, den 2i> Christmonat i860.

Der Präsident:

I. Rüttimann.
Der Sekretär:

N. von Moos.

Der schweizerische Bundeörath

beschließt:

Einziger Artikel. DaS vorstehende Bundesgesetz,

betreffend die Wahl der Mitglieder des Nationalratheö,
ist den sämmtlichen Kantonsregierungen zur üblichen

Publikation mitzutheilen und gleichzeitig in das Bundes-
blatt und in die ofsizlelle Sammlung der Eidgenossenschaft

aufzunehmen.

Bern, den 23. Chriftmonat i860.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes,

Der Bundespräsident,

H. Drüey
Der Kanzler der Eidgenossenschaft,

Schieß.

Der Regierungsrath deS KantonS Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundesgesetz soll öffentlich bekannt
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so.^zbr. gemacht und in die Sammlung der Gesetze und De¬

krete aufgenommen werden.

Bern/ den 30. Dezember i860.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,

Cd. Blösch.
Der Staatsschreiber,

M. v. Stärker,

>o Dec. Provisorisches Bundesgesetz
über

das Verfahren bei dem Bundesgerichte in bürger¬

lichen Rechtsstreltigkeiten.

Die Bundesversammlung der schweizerischen
Eidgenossenschaft,

in Ausführung des Art. io? der Bundesverfassung;

in der Absicht, das Verfahren vor dem Bundes,

gerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach Vor.
schrift deS Art 87 des Gesetzes über die Organisation
der Bundesrechtspflege vom 6. Juni 1849 (Neue ofsi.

zielle Sammlung I., S. 66) gesetzlich festzustellen;

nach Einsicht des Vorschlages deS Bundesrathes,

beschließt:

Allgemeiner Theil-

Erster Titel.
Von dem Amte deö Richters.

Art. 1.

Alle Vorschriften, welche durch gegenwärtiges Ge.
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setz für daS Gericht aufgestellt werden, sind auch so so. D«.

weit alS möglich, von den Gerichtspräsidenten und den

Jnstruktionörichtern zu befolgen, wenn sie einzeln zu

handeln haben.

Art. 2.
Das Gericht darf thatsächliche Verhältnisse/ welche

in den Akten nicht enthalten sind, nicht berücksichtigen.

Jedoch kann eS von Amts wegen die Verbesserung

unvollständiger, unbestimmter oder unklarer Parteivorträge
oder Parteischriften veranlassen.

Art. 3.

Das Bundesrecht ist durch das Gericht von AmtS

wegen anzuwenden; hingegen sollen ausländische, kan.

tonale oder örtliche Rechtsgrundlage von der Partei,
welche sich auf dieselben stützen will, angeführt und im

Falle Widerspruches nachgewiesen werden.

Art. 4.

Das Gericht darf einer Partei weder MehrereS

noch Anderes zusprechen, als sie selbst verlangt, noch

weniger alS die Gegenpartei anerkannt hat.

Zweiter Titel.
Von den Parteien.

I. Befugniß zu gerichtlichen Handlungen.

Art. 6.
Jede handlungsfähige Person ist befugt, ihre Rechte

vor dem Bundesgerichte zu verfolgen oder zu vertheidigen.

II. Streitgenossenschaft.
Art. 6.

Mehrere Personen, denen ein Recht oder eine Ver-
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so Dec. bindlichkeit gemeinschaftlich zusteht oder obliegt, oder

welche auö dem nämlichen Rechtsgeschäfte berechtigt
oder verpflichtet stnd/ können zur Verfolgung deS näm.

lichen Zweckes als Streitgenossen vereint klagen oder

belangt werden-

Art.

Jeder Streitgenosse kann, so weit er nicht durch

besondere Rechtsverhältnisse gebunden ist, den Prozeß

unabhängig von den andern fiihren (Art. 147). Soweit
ste jedoch im Angriffe oder in der Vertheidigung einig

gehen, sollen sie gemeinsam handeln (Art. S3).

Art. 3.

Die Einrede / daß nicht alle Mitberechtigten als
Kläger auftreten/ oder daß nicht alle Mitverpflichteten
belangt werden (die Einrede mehrerer Streitgenossen),
befreit den Beklagten nicht von der Einlassung/ fondern

bewirkt bloß/ daß der Richter bei Auöfällung deS end.

lichen Entscheides entweder den Streitgegenstand theilt,
oder, wenn dieses nicht möglich ist, dem Urtheile einen,
den Beklagten sichernden Vorbehalt beifügt, oder auch

je nach Umständen den Kläger einstweilen abweist. Dem

Kläger, welchem die fragliche Einrede entgegengesetzt

wird, steht eS frei, die von dem Beklagten benannten

mitverpflichteten Personen nachträglich noch zu belangen.

In diesem Falle, so wie, wenn es ihm gelingt, mitbe.

rechtigte Personen zu bewegen, daß sie sich nachträglich

an die Klage anschließen, ist das Verfahren so fortzu.
setzen, wie wenn alle diese Streitgenossen von Anfang

an an demselben Theil genommen hätten.
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M. Betheiligung Dritter an dem Rechts. 30. Dez.
isso,

streite.

Streitverkündung.

Art. 9.
Wer für den Fall des Uuterliegens in einem RechtS.

streite auf einen Dritten zurückgreifen will, kann diefem,

unter vorläufiger Angabe der Rückgriffsgründe durch den

Richter Anzeige von dem Streite machen und ihm
freistellen lassen, zu seiner Unterstützung daran Theil zu

nehmen.

Art. 10.

Von dem Augenblicke an, in welchem die Streit,
verkündung stattgefunden hc.t, ist dem Denunzianten durch

Mittheilung aller Ladungen und anderer gerichtliche^

Verfügungen Gelegenheit zu geben, alle ihm zu Gebote

st ehenden Mittel des Angriffes oder der Vertheidigung
zu Gunsten des Denunzianten geltend zu machen; es

wäre denn, daß er die Theilnahme an dem Verfahren
ausdrücklich verweigern würde.

Die dießfälligen Kosten werden vorläufig von dem

Denunzianten getragen.

Art. Ii.
Der Denunziant kann, wenn er den Streit nicht

aufnehmen vder fortfetzen will, diefeS dem Denunziale»
anzeigen und ihm durch den Richtcr eine Frist bestim-

men lassen, innerhalb welcher er sich zu erklären hat,
ob er den Rechtsstreit gleichfalls aufgeben oder folchen

auf eigene Gefahr und Kosten fortführen wolle.

Der Denunziai wird dadurch, daß er den Streit
fortsetzt, weder Partei, noch Streitgenosse dcö Denun.
zianten, sondern bloß Vertreter des Letztern.
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»«. Dee. Das Urtheil wird in der Hauptsache auf den Na.
men deS Denunzianten ausgefällt, und der Denunziai
hat bloß die von ihm verwirkten Ordnungsstrafen und

die von ihm allein veranlaßten Kosten und Prozeßent.
fchädigungen zu bezahlen.

Art. 12.

Der Denunziai kann hinwieder einer Person, auf
welche er seinerseits zurückgreifen will, nach Anleitung
deS Art. 9 Streit verkünden.

Art. 13.

Auch unaufgefordert kann Jemand, dem möglicher,
weise eine Rückgriffsklage droht, der betreffenden Par.
tei feine Unterstützung anbieten. Er tritt dadurch, wenn

sein Anerbieten angenommen wird, in die Stellung ei>

neS solchen, dem Streit verkündet worden ist.

Art. 14.

Der Beitritt zum Streite, sinde er mit (Art. 9)
oder ohne (Art. 13) vorgängige Aufforderung Statt, gilt
nicht alS Anerkennung der Ersatzpflicht.

Art. 16.

DaS Verhältniß zwischen dem Denunzianten und

dem Denunziate» soll nicht zum Gegenstande der Ver.
Handlung oder deS Urtheils gemacht werden, ausgenom.

men in den Fällen, in welchen der Gegner deS Denun.

zianten bestreitet, daß der Denunziai berechtiget sei,

dem Prozesse beizutreten.

L. Nebenintervention.

Art- 16.

Ein Dritter, dessen Recht oder Verbindlichkeit von

dem streitigen Rechte abhängt, darf sich der betreffenden
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Prozeßpartei jederzeit anschließen. Jedoch muß er den so. D5c.

Streit in der Lage aufnehmen, in welcher er denselben

findet. Er wird dadurch wahrer Streitgenosse dessen

(Art. ?)/ dem er beitritt.

L, Hauptinterventio».

Art. 17.

Ein Dritter, welcher an den Streitgegenstand ein

besseres, die beiden Parteien ganz oder theilweise aus.

schließendes Recht zu haben glaubt, kann stch in deren

Ctrcit nicht einmischen, wohl aber steht eS ihm frei,
ebenfalls Klage zu erheben.

Art. 18.

Das Gericht kann nach freiem Ermessen die beiden

o zesse bis zum Schlüsse des Hauptverfahrens getrennt
durchführen lassen oder dieselben vereinigen. Jedenfalls
aber follen beide Klagen durch ein Urtheil erlediget

werden.

Art. 19.

Streitigkeiten über die Frage, ob und in welcher

Weift ein Dritter, fei es als Haupt, oder alS Neben,

intervenient an dem Prozesse Theil nehmen dürfe, werden

während des Vorverfahrens, durch den Jnstruk,
tionsrichter, später durch das Gericht selbst entschieden.

IV. Rechte und Pflichten der Parteien.
Art. 2«.

Den Parteien stehen jederzeit die Protokolle und

Akten zur Einsicht offen. Auf ihr Verlangen werden

ihnen gegen Bezahlung Abschriften zugeftrtigt.
Jede Schrift, welche dem Gerichte eingereicht wird,

und jede richterliche Verfügung ift ungesäumt zur Kennt,
niß beider Parteien zu bringen. Dergleichen Eröffnungen
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2«^D«. sinden auf demjenigen Wege statt, welcher für die Mit,
theilung der Vorladungen vorgefchrieben ist (Art. 66—63).

Art. 2t.
Den Parteien foll gleichmäßig Gelegenheit gegeben

werden, an allen Verhandlungen Theil zu nehmen.

Art. 22,

Die Parteien haben in ihren Vorträgen die dem

Richter fchuldige Achtung zu beobachten und den Geg.

ner und Dritte soweit zu schonen, als eS die Wahrung
des eigenen Rechtes erlaubt. Jeder, welcher diese Vor.
schrift verletzt, oder die Wahrheit muthwillig bestreitet
oder entstellt, oder feinen Gegner auf ungebührliche Weise

belästigt oder den Prozeß böswillig in die Länge zieht,
ist, nach Art. 76 deS Organisationsgesetzes über die Bun.
deSrechtspflege, mit einer Ordnungsstrafe zu belegen.

Art. 23.

Jede Partei hat die durch ihre Handlungen ent.
stehenden Kosten vorzuschießen; beide Parteien zusammen

aber diejenigen, welche durch gemeinschaftliche Anträge
oder durch das Gericht von Amts wegen veranlaßt
werden.

Der dießfälligen Aufforderung ist die Drohung bei.

zufügen, daß die Handlung, deren Kosten zu decken sind,

zum Nachtheile der Partei, welche den Vorschuß nicht

leistet, unterbleiben werde.

Art. 24.

Die unterliegende Partei ist fchuldig, der siegenden

alle durch den Rechtsstreit verursachten nothwendigen

Kosten zu ersetzen.

Wenn der Entscheid nicht ausschließlich zu Gunsten

einer Partei ausfällt, sowie, wenn eine Partei selbst ihr
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ursprüngltches Rechtsbegehren beschränkt hat/ so können so. Dee.

die Kosten verhältnißmäßig vertheilt werden.

Art. 25.

Vor dem Beginne des Schlußverfahrens (Art. 17«

u. ff.) übergibt jede Partei dem Gerichtspräsidenten und

dem Gegner cin spezifizirtcS / soweit möglich mit den

erforderlichen Belegen versehenes Verzeichniß der Kosten.

Der Kostenpunkt wird gleichzeitig mit der Hauptsache

verhandelt und beurtheilt.

Art. 26.
Wenn dcr Kläger in der Eidgenossenschaft keinen

festen Wohnsitz hat oder erweislich zahlungsunfähig ist,

so kann er in jedem Abschnitte deS Verfahrens aufge,

fordert werden, fiir den Betrag der Gerichtsgebühren

und, auf Verlangen des Beklagte«' auch für die Kosten

deS Prozesses durch Hinterlegung deS BaarbetragcS,

Pfänder oder Bürgen Sicherheit zu leiste«/ über deren

Zulänglichkeit diejenige Stelle, welche die Aufforderung
erlassen hat, fei es der Gerichtspräsident, sci eS der

JttstruktionSrichrer (Art. 96), entscheidet.

Das Verfahren steht so lange still, bis der Kläger
der Aufforderung nachgekommen ist.

Art. 27.

Das Gericht kann solchen Personen, welche nach«

weisen, daß sie zu arm seien, um die Prozeßkostcn zu

bestreiten, das Armenrecht gestatten. Dadurch werden

sie von der Kautionsleistung (Art. 26) befreit, und die

Prozeßgebühren, gleichviel ob diese der BundcSkasse oder

einem Beamten oder Bediensteten des Bundes zukommen,

werden ihnen ganz oder theilwcise erlassen.

Das Armenrecht kann vom Gerichte verweigert wer-

den, wenn sich schon aus der mit dem Gesuche zu ver.
Jahrgang tS50. 2^
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30 Dec. bindenden Darstellung der Sachlage ergibt, daß der
° '

Prozeß ein offenbar grundloser und muthwilliger ist.

Wenn Personen, welche das Armenrecht genossen,

später zu Vermögen gelangen, so stnd ste zum Ersätze

der nachgelassenen Gebühren verpflichtet.

Dritter Titel.

Von den Nebenpersonen der Parteien.
Art. 28.

Jede handlungsfähige Person kann ihren Prozeß

entweder selbst führen oder sich durch eine andere

handlungsfähige Person vertreten lassen.

Art. 29.

Die gleiche Befugniß steht auch solchen Personen

zu, die nach den Gesetzen des betreffenden Kantons
gehörig bevollmächtigt sind, für andere Perfonen den Rechtsstreit

anzuheben oder zu bestehen, z. B. Vormündern,
Beiständen, Kuratoren u.

Art. 30.

Diejenigen Personen, welche im Namen einer Be«

Hörde, Körperschaft oder Gesellschaft einen Prozeß führen,

können stch ebenfalls durch einen Sachwalter
vertreten lassen.

Art. 3l.
ES ist nicht gestattet, daß für diefelbe Partei mehrere

Personen bei derselben Verhandlung das Wort
führen.

Art. 32.

Wer für einen Andern gerichtliche Handlungen

vornehmen will, soll sein Recht dazu durch eine schriftliche

Vollmacht nachweisen.
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Art. 33. Dez.
tsso.

Die Vollmachtsurkunde soll enthalten: gehörige

Bezeichnung der Parteien, des Bevollmächtigten, deS

Streitgegenstandes, Zeit und Ort der Ausstellung und

die eigenhändige Unterschrift des Vollmachtgebers. Kann
dieser nicht schreiben, so soll über seine Willenserklärung

eine öffentliche Urkunde aufgenommen werden.

Art. 34.

Die Echtheit der Unterschrift soll nach den Bestim-

mungen der OrtSgefetze beglaubigt werden. Die Staats«

kanzlei des betreffenden KantonS, oder, wenn die

Vollmacht im Auslande ausgestellt wurde, eine höhere

Verwaltungsstelle des betreffenden Staates, hat zu beschei«

nigen, daß die Beglaubigung zuverlässig sei und, insofern

der Vollmachtgeber selbst bloß alS Vertreter eineS

Handlungsunfähigen, einer Gefellschaft oder einer

juristischen Person erscheint, daß derselbe nach den Landes-

gesehen befugt sei, den Rechtsstreit für die eigentliche

Prozeßpartei anzuheben oder zu bestehen.

Art. 36.

Der Sachwalter eines KantonS wird durch die

Regierung desselben, der Sachwalter deS Bundes durch

den Bundeörath bevollmächtigt.

Eine solche Vollmacht wird unter dem Siegel der

betreffenden Behörde ausgefertigt und von dem

Präsidenten und Sekretär derselben unterzeichnet.

Art. 36.

Die Einbringung oder Verbesserung der Vollmacht
kann in jeder Lage deS Streites von der Gegenpartei

verlangt oder durch den Richter von AmtSwegen ange-
ordnet werden.
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»o. De,. Art. 37.

Eine nachgebrachte Vollmacht gilt im Zweifel auch

alS Genehmigung der Handlungen, welche der Bevoll,

mächtigte in der gleichen Sache bereits vorgenom.

men hat.

Art. 38.

Eine allgemeine Vollmacht zur Führung eines Pro.
zesseS berechtigt den Bevollmächtigten zu allen Hand,

lungeu, welche die Beendigung des Streites auf dem

Wege deS Rechtes zum Zwecke haben; nicht aber zum

Abschlüsse eines Vergleiches, zur Annahme eineö SchiedS.

richterS, zur Reform (Art. 47) zum Abstehen vom Pro.
zesse und zum Smpfange von Zahlungen.

Art. 39.

Die Vollmacht kann von dem Sachwalter nicht
auf Andere übertragen werden, wenn ihm daS Substi,
tutionsrecht nicht ausdrücklich eingeräumt wird.

Art. 4o.

Die Handlungen und Unterlassungen der Bevoll,
möchtigttn stnd für den Vollmachtgeber eben fo ver.
bindlich, alö wenn sie von ihm felbst ausgegangen
wären.

Ordnungsstrafen, welche der Sachwalter verwirkt,
treffen diesen selbst.

Vierter Titel.
Allgemeine Grundsätze des gerichtlichen Verfahrens.

Verbot der Aufforderung zur Klage.

Art. 4t.
Niemand kann gezwungen werden, ein ihm wirklich
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oder vermeintlich zustehendes Recht wider seinen Willen,
oder früher alS er will, geltend zn machen. '

I!. Klagenhäufungen.
Art. 42., n-«

Der Kläger oder Widerkläger darf gleichzeitig und

im nämlichen Verfahren mehrere Ansprüche gegen, deu

nämlichen Gegner geltend machen, vorausgesetzt, daß

das Gericht für jeden einzelnen zuständig fei.

Art. 43. z

Mehrere Personen, welche nicht Streitgenossen sind

(Art.16), können nur ausnahmsweise zur Ersparuyg
von Kosten in Einem Verfahren klagen oder mit Kls>

gen belangt werden, wenn die vo» ihnen oder gegen

sie erhobene Ansprache aus der nämlichen Thatfache ab.

geleitet und auf die gleichen RkchtSgründe gestützt wird.
Die hierauf bezügliche, exceptionelle Bestimmung im
Gesetz über die Heimathlosigkeit (Art. S) wird
vorbehalten.

Art. 44.

I» den beiden angeführten Fällen (Art. 42 und

43) kann das Bericht aus besondern Gründen von

AmtS wegen oder auf Begehre» einer Partei in jeder

Lage des Prozesses Trennung anordnen.

HI. Gleichzeitiges Vorbringen der Angriffs,
und Vertheidigungsgründe.

Art. 4s.

Alle Angriffs, und Verthcidigungsgründe sind auf
einmal vorzubringen. Die nicht vorgebrachten Gründe
können später nicht mehr geltend gemacht werden, so

weit das Gesetz nicht eine Ausnahme zuläßt.
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Zo, DezSr. IV. Die Klagänderungen.
Art. 46.

Die Parteien dürfen den thatsächlichen Inhalt
ihrer Vorträge später nicht zum Nachtheile des Geg.
nerS verändern. Auch sind sie an das ursprünglich ge.

stellte Rechtöbegehren gebunden. Jedoch kann dasselbe

jederzeit beschränkt/ so wie durch Verbesserung von blo.

ßen Rechnungs. und Schreibfehlern berichtigt werden.

Art. 47.

Jede Partei kann im Laufe des Verfahrens/ fo

lange das Hauptverfahren nicht geschlossen ist/ Einmal
die Reform erklären.

Art. 48.

Die Reform vernichtet das ganze Verfahren bis

zu dem Punkte/ welchen die reformirende Partei be.

zeichnet.

Doch läßt die Reform folgende Bestandtheile des

Prozesses unberührt:
s. die von den Parteien abgeschlossenen Vergleiche;
b. die Zuschiebung oder Zurückschiebung des Eides/

sofern die Gegenpartei stch zur Leistung desselben

bereits anheischig gemacht hat;
o. die eidlichen Erklärungen der Parteien;
à. die Zeugenaussagen und daS Befinden Sachver»

ständiger.

Art. 49.

Wer die Reform erklärt/ muß innerhalb einer von
dem Richter anzusetzenden Frist seinem Gegner die Ko.
sien der vernichteten Verhandlungen ersetzen und das

neu durchzuführende Verfahren beginnen; widrigenfalls
die Reform wirkungslos bleiben würde.
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Der Jtistruktionsrêchter läßt sich daS Verzeichniß s«. Dez.

der Kosten nebstzdcn erforderlichen Belegen einreichen

und bestimmt diefelben nach Anhörung beider Parteien
und unter Vorbehalt der Befchwcrdefiihrung nach Vor.
schrift des Art. 473.

V. Die Zeitbestimmungen im Prozesse.

Art. so.

Die Parteien haben die ihnen zukommenden Hand,
lungen entweder an einem bestimmten Rechtstage (Ter,
mine) oder innerhalb einer Frist vorzunehmen.

Die RechtStage.

Art. 61.

Der Richter erläßt von Amtswegen oder auf An.
suchen einer Partei die Vorladung zu dem Rechtstage.

Die in der Gerichtssitzung anwesenden Parteien
können zu der nächsten Sitzung mündlich vorgeladen

werden. Der Beweis dafür, daß dieses geschehen sei,

wird durch daS Gerichtsprotokoll geführt.
Außerhalb der Gerichtssitzung muß jede Ladung

schriftlich geschehen.

Art. 52.

Die Vorladung soll die Gerichtsstelle, die Parteien,
die vorzunehmende Handlung, den Tag und die Stunde,
den Ort des Erscheinens und die Folgen des Ungehor.
samS genau bezeichnen und, wenu sie schriftlich statt,

sindet, datirt und von dem Sekretär der Gerichtsstelle

unterzeichnet werden.

Art. 63.

Die Vorladung wird an die Partei selbst oder an
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^'söo Sachwalter gerichtet. Streitgenossen müssen einen
'

gemeinschaftlichen, und eine außerhalb dcr Eidgenossen,

schaft wohnende Partei muß einen in derselben nieder,

gelassenen Bevollmächtigten bezeichnen/ dcm alle Ladun.

gen und sonstigen Mittheilungen gültig zugestellt wcrdcn
können.

Art. 64.

Die Prozeßparteien und deren Vertreter haben

jede während des Rechtsstreites stattfindende Verände.

rung ihrer Wohnung dcm Richter, unverzüglich anzu.

zeigen.

Art. 66.

Wer die Bestimmungen der beiden vorhergehenden

Artikel übertritt, soll mit einer Ordnungöbuße (Art. 76

des Gesetzes, betreffend die Organisation dcr Bundes,

rechtspsiege) belegt und zum Ersatz des allfällig durch

die Uebertretung dcr Gegenpartei oder der BundcSkasse

verursachten Schadens angehalten werden. Hierdurch

find jedoch nicht ausgeschlossen die weitern nachtheiligen

Folgen, welche nach diesem Gesetze unter Umständen die

Fehlbaren treffen können.

Art. 66.

Die Vorladungen werden in doppelter Ausfertigung
der Post übcrgebcn, welche daS eine Doppel dem Adres.

säten einhändigt, daS andere der Gerichtsstelle zurück,

sendet.

Dcr Bundcsrath ist ermächtigt, über die Anlegung

dicfcr Vorladungen nötigenfalls ein Reglement zu er.

lassen.

Ar
Wird die Annahme der Vorladung oder die Unter.

,eichnung dcS Doppels verweigert, so ersucht der Rich.
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ter die zuständige Kantonalbehörde, die Vorladung nach so. De,

den OrtSgesetzen vorzunehmen. Der Weigernde hat/
wenn er sein Benehmen nicht zu rechtfertigen vermag/
neben den von ihm verursachten Koste«/ eine OrdnungS,
büße von Fr. 20 zu bezahlen.

Art. ss.
Ladungen / welche aus irgend einem Grunde dem

Betheiligten nicht zugestellt werden können, sollen in
das BundeSblatt, in das Amtsblatt deS betreffenden

Kantons und in zwei andere/ von der GerichtSstelle

auszuwählende öffentliche Blätter eingerückt und, wo

möglich, in der Heimathgcmeinde dcS Vorzuladenden,
so wie in der Gemeinde, in welcher derselbe zuletz

gewohnt hat, augeschlagen werden.

Art. S9.

Eine Ladung ist nichtig, wen» nicht der Geladene

vom Empfange derselben an gerechnet, acht Tage, —
oder von der letzten Publikation einer öffentlichen
Vorladung (Art. S8) an gerechnet, einen Monat Zeit übrig
hat, um derselben Genüge zu leisten.

Art. «0.

Der Rcchtstag dauert von dem durch die Ladung
festgesetzten Zeitpunkte an so lange, bis der Richtn die

Sitzung aufhebt.

Art. 6t.
Eine gehörig vorgeladene Partei, welche an dem

Rechtstage aufgerufen wird und nicht erscheint, ver.
wirkt eine Ordnungsbuße. Sie kann später aber immer

noch erscheinen, so lange die Sitzung nicht aufge.

hoben ist.

Art. 62.

Versäumen beide Parteien den RechtStag, so soll
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Zo^ Dezbr. der Richter sie zum Ersatz deS der Bundeskasse verur.
sachten Schadens verurtheilen und einen neuen Termin
ansetzen, ausgenommen, wenn sie einen Vergleich ab.

geschlossen haben, und dieses spätestens am RechtStage

selbst anzeigen. Bleibt hingegen bloß die eine Partei
aus, so kann die erscheinende die ihr zukommenden

Handlungen vornehmen und diejenigen, zu deren Vor.
nähme ihr Gegner berechtigt gewesen wäre, durch den

Richter für verwirkt erklären lassen.

». Die Fristen.
Art. 63.

Die Fristen werden entweder durch das Gesetz oder

den Richter bestimmt, (gesetzliche oder gerichtliche

Fristen).

Art. 64.

Bei Berechnung der gesetzlichen Fristen wird der

Monat zu dreißig Tagen angenommen, und der Tag, an

welchem das die Frist eröffnende Ereigniß stattgefunden

hat, wird nicht gezählt. An dem letzten Tage der Frist
kann die in Frage liegende Handlung bis Abends

6 Uhr vorgenommen werden.

Art. 6Z.

Gesetzliche Fristen können nur durch Uebereinkunft
der Parteien erstreckt werden. Wer sie versäumt, ver.
wirkt die Befugniß, deren Ausübung durch daS.Gesetz

an sie geknüpft war.

Art. 66.

Die gerichtlichen Fristen werden bestimmt durch

Bezeichnung der Zeit, zu welcher dieselben zu Ende

laufen. Wird nur der letzte Tag, nicht die Stunde
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bezeichnet, so gilt die im Art. 64, lemma 2, enthaltene so. Dezbr.

Bestimmung.

Art. 67.

So lange eine gerichtliche Frist nicht abgelaufen
ist, kann der Richter dieselbe, auf Ansuchen des Bethei-
ligten, aus erheblichen Gründen verlängern.

Art. 68.

Bei Versäumung einer gerichtlichen Frist läßt der

Richter diejenigen Folgen eintreten, welche er innerhalb
der Schranken deS GefetzeS für diesen Fall ausdrücklich

angedroht hatte.

c. Wiedereinsetzung fgegen Versa'umung von
Tagfahrten und Fristen.

Art. 69.

Mit Einwilligung der Gegenpartei kann

Wiederherstellung gegen Versöumung immer stattfinden.

Art. 70.

Gegen den Willen der Gegenpartei ist die

Wiedereinsetzung nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

». das Gesuch muß innerhalb zehn Tagen, von dem

Augenblicke angerechnet, in welchem der Impétrant
von den Folgen der Versäumung Kenntniß erhalten

hat (Art. 62, 68 und 23), dem Richter schriftlich

eingereicht werden;
d. insofern irgend eine Leistung, z. B. eiu Kostenvor¬

schuß (Art. 23), die Bestellung einer Kaution,
(Art. 26) u. dgl. versäumt war, ist dieselbe gleich,

zeitig nachzubringen oder zu beweisen, daß sie in
der Zwischenzeit erfüllt worden sei;

«. der Impétrant hat darzuthun, daß er oder sein
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so^A«,. NM Sachwalter durch unverschuldete Hindernisse abge-

halten wotden sei, an dem RechtStage zu erscheinen

oder innerhalb der Frist zu handeln. Die dieß,

fälligen Beweismittel werden dem Gesuche beige,

legt/ oder, fo weit dieß nicht möglich ist/ wenig.
' Ostens vorläufig genau bezeichnet (Art. «68, 169).

'"l - Art. 7t.
- - Bcharrc der Gegner des Impetrante» auf feinem

Mderfpruche, fo foll der Richter beide Parteien nebst

de« MfMigen Zeugen vor fich laden und nach An,
hörung derselben den Zwischenstreit sofort beurtheilen.

Art. 72.

Gegen die im Art. 70 vorgeschriebene zehntägige

Frist findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
nur»St«t, wenn der Impétrant durch unverschuldete

Hindernisse von der Benutzung derselben abgehalten

worden war, und er daS Gesuch innerhalb zehn Tagen,

vom'Wegfallen des Hindernisses angerechnet, eingereicht.

'0. Feiertage.^

Art. 73.

An Son», und Festtagen find keine gerichtlichen

Verhandlungen vorzunehmen.

Läuft eine Frist an einem folchen Tage auS, so

kann dte betreffende Handlung an dem nächstfolgenden

Tage noch gültig vorgenommen werden.

Als Festtage gelten nur diejenigen, welche an dem

Orte, wo daS Verfahren stattfindet, gesetzlich anerkannt

find.
'

L. Einstellung deS Rechtsstreites.

' "
^

Art. 74. z

''Der Richter kann auf vereinigtes Gesuch der bei
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dem Prozesse handelnden Parteien fiir eine bestimmte Zo. D«.
Zeit, jedenfalls fiir höchstens fechs Monate, de» Prozeß
einstellen. Nach Ablauf dieser Zeit kann daS Gesuch

erneuert werden.

Art. 76.

Wenn eine Partei handlungsunfähig wird, fowie
wenn ihre Rechte z. B. durch Tod oder Konkurs auf
Andere übergehen, fo ist dcm Vormund, den Erbe«,
den Gläubigern u. f. f. eine Frist anzusetzen, um sich

zu erklären, ob sie den Rechtsstreit fortführen, oder
demfelben entsagen wollen.

VI. Verzicht auf den Rechtsstreit.

Art. 76.
Der Verzicht auf den Rechtsstreit hat die Wirkung

eines zum Nachtheile des Verzichtenden ausgefällte»
Urtheiles. Der Verzichtende hat auch alle Kosten zu
bezahlen und die Gerichtsgebühr zu entrichten, wenn
die Parteien nicht etwas Anderes hierüber festsetzen.

Art. 77.

Ein Verzicht mit dem Vorbehalte, sväter über .die

gleiche Streitfrage gegen die gleiche Person neue Klage

zu erheben, ist nur zuläßig, wenn der Beklagte die Einrede

gestellt hat, daß die Klage zur Zeit uoch nicht be

gründet fei, fowie auch wenn der Kläger dieß freiwillig
anerkennt und damit seinen bedingtem Verzicht begründet.

Auch in diesen Fällen hat der Verzichtende seinen

Gegner für die Kosten schadlos zu halten und die Ge-

richtögebühr zu bezahlen.

In den in den Artikeln 76 und 77 bezeichnete«

Fällen läßt stch der JnstruttionSrichter das Verzeichnis

der Kosten nebst den erforderlichen Belegen einreiche«
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so. Dez. und bestimmt dieselben nach Anhörung der Parteien und

unter Vorbehalt der Beschwerdeführung nach Vorschrift
deS Art. 171.

Art. 78.

Streitigkeiten über Rechte, über welche den Parteien

freie Verfügung zusteht, können von denselben auf
beliebige Weise durch Vergleich für einstweilen oder

für immer beigelegt werden.

Der Vergleich ist nicht eher gültig, bis er
niedergeschrieben und von den Parteien oder ihren hiefür be-

souderS bevollmächtigten Vertretern (Art. 38) untcrzeich.
net ist. Ein gültiger Vergleich ist einem rechtskräftigen
Urtheile gleich zu achten.

Die Gerichtsgebühr wird von beiden Theilen
gemeinsam getragen, wenn nicht durch den Vergleich
etwas Anderes festgefetzt worden ist.

Fünfter Titel.
Von der Fo,rm der gerichtlichen VerHand,

lungen.

Art. 79.
DaS Verfahren ist, soweit nicht das Gesetz schrift.

liche Eingaben fordert oder zuläßt, mündlich und öf-

fentlich.

Art. 80.

Der Richter und die Parteien dürfen sich nach Be.
lieben der drei Hauptsprachen der Schweiz (Art. 109

der Bundesverfassung) bedienen.

NöthigenfallS sind die mündlichen Verhandlungen
fowohl alS die fchriftlichen Eingaben durch einen von
dem Richter zu ernennenden Sachverstandigen zu
übersetzen.
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Art- 8i. SO- Dez.

Das Protokoll wird während der Gerichtssitzung
^ '

und in Gegenwart der Parteien niedergeschrieben. ES

enthält die Bezeichnung des OrtS und der Zeit der

Verhandlung, die Namen der sämmtlichen Personen,

welche dabei in irgend einer Eigenschaft mitgewirkt ha«

ben, die erheblichsten thalsachliche» Behauptungen, die

RechtSbegehren der Parteien, die Aussage» der Zeugen

und Experten und die Verfügungen deS Richters.

Art. 82.
DaS Protokoll wird den Personen, welche bei der

Verhandlung thätig gewesen sind, vorgelesen und von

denselben unterzeichnet. Verweigert Jemand die
Unterschrift, so ist dieß und der Grund der Weigerung vor.
zumerken.

Art. 83.

Thatsächliche Berichtigungen, die bei der Verlesung
des Protokolls gemacht werden, sind wörtlich, und der

Unterschrift deS Betreffenden vorangehend, aufzunehmen.

Art. s 4.

Zweifel, welche bei Verlesung des Protokolls über

die Richtigkeit desselben mit Hinsicht auf die Ausfage
eines Zeugen oder daS Gutachten eineS Sachkundigen
entstehen, sind durch nochmalige Abhörung des Betref.
senden zu heben. Die Erläuterungen, welche jede Par-
tei mit Beziehung auf die von ihr felbst gehaltenen

Vorträge beim Unterzeichne« deS Protokolls demselben

beifügt, sind aufzunehmen.

Soweit das Protokoll sich auf richterliche
Verfügungen bezieht, kann eS nur von dem Richter verbessert

werden.

Nach der Unterzeichnung des Protokolls ist zu jeder
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erforderlich.

Art. 8L.

Die schriftlichen Eingaben werden von den Parteien
oder ihren Vertretern unterzeichnet und nebst dcn Bei.
lagen in dem Protokolle und in dem besonders hierüber

zu führenden Register verzeichnet. Den Parteien ist

für AlleS/ waS sie einlegen, auf ihr Verlangen ein Em-

pfangfchein auszustellen.

Art. 86.

Akten, welche verloren gegaugen sind, sollen, so viel
alS möglich, mittelst der in den Händen der Partei be»

sindlichen Doppel und Abschriften wieder hergestellt wer.
den. Die Kosten trägt derjenige, welchem der Verlust
zur Last fällt.

Art. 87.

Die vo» de» Parteien eingelegten Akten dürfen erst

nach Beendigung deS Streites denselben odcr ihren
Vertreter» gegen einen Smpfangschein zurückgegeben

werden. Während des Prozesses darf die Rückgabe von
dem Richter nur aus besondern Gründen und unter
Anordnung der zur Verhütung von Nachtheilen nöthigen
Maßnahmen bewilligt werden.

Art. S8.

Die nach Beendigung des Streites zurückbleibenden

Akten nebst den Empfangsbescheinigungen für die her.

ausgegebenen und die Protokolle sind, chronologisch ge.

ordnet, zusammenzuheften und im Bundesarchive auf.
zubewahren.
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Erster Titel.
Die Einleitung des Rechtsstreites.

Art. 89.

Die Klage wird schriftlich angehoben. Die Kl«g«

schrift bezeichnet in Kürze/ aber genau: > >,

g. die Parteien; > >

b. die Thatsachen/ welche zur Begründung der Klage

und zur Legitimation dcr Parteien gehören, mit
Einschluß der im Art. 3 erwähnten ausländischen/

kantonalen oder örtlichen Rechtsgrundsätze;

«. das Klagegesuch;
«Z. nölhigenfalis den Werth deS Streitgegenstandes

(Art. 4?, Ziffern 2 und 4 des Gesetzes über die

Organisation der Bundcsrechtspflege) ;

e. die genaue und spezielle Bezeichnung aller BeMiS«
mittel für die sub b. erwähnten Thatsachen^ >^>

Klagschriften, welche stch auf Rechnungsverhältnisse

beziehen, soll eine ausführliche Uebersicht des Soll iilw >

deS Habens (ein Conto Current) beigelegt werden/ '>- >

Art, 90. ^ 7""'""^
Die Klagschrift, nebst den allfälligen Beilage«/ wird'

in Streitigkeiten zwischen mehrern Kantonen odcr zwi«

schen dem Bund und einem Kanton durch Vermittlung
des BnndcSrachcs/ in allen andern Fällen unmittelbar
dcm Präsidenten des Bundesgerichtes eingereicht (Art.
tot der Bundesverfassung), und derselben ein Doppêl"'
beigelegt, welches durch den Bundesrat!) und l eziehUngö.^'
weise durch den Präsidenten deS Bundesgerichtes den

Beklagten zugestellt wird.
Jahrgang t85g. 26

1850.
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ssiDese Art 9t.
.j?'NM!ZzMß^ ^r'Klagschrift «Il den Beklagten

berechtigt diesen zur Widerklage, macht ihn deS Verzugs
schuldig, entzieht ihm die freie Verfügung über den

Streitgegenstand und unterbricht" jede Verjährung und
Ersitzung. ^

Art. 92^
^ „

^«k VBBeklÄgki: kann'bei MeniM MW Mu>el.,
che? M die Klagschrift mitgttheW' w>^ch'T'Auer.^
halb drei Wochen, vom Empfange dersclbeu' M g^cH,'
mr/'M Zuständigkeit des Bundesgerichtes bestreik.

Art. 93. '

Im Falle eiueS KompctenzstrciteS werden die Ak.
ten dcm Kläger zurückgestellt und demselben überlassen,

den EiiMeid der Bundesversammlung anzurufen.

^ Art. 94.
Auf Verlangen einer Partei kann der Präsident deS

Bundesgerichtes den Werth deS Streitgegenstandes, wenn
dWlbpWr 'die MsteUuug "des'HrHtSsiand'eS^M
BtdeÄwsig tst (Art. 4? des Gesetzes über die Organi,
sation der Bundesrechtöpsiege), durch Sachverständige

ausmittcln lassen und deren Befinden der Bundesvcr,
sammlnng zustellen. ^ '

'

^ Zinsen und Prozeßkosten werden dabei nicht berück,

sichtigt. Jährliche Nutzungen sind uach dem zwanzig,
fachen Durchschnittsertrage zu kapitalisiren.

Art. 95. ' >!

Wenn die Kompetenz des Bundesgerichtes inner,
hW Her Frist von drei Wochen (Art. 92) nicht be,
stritten, oder durch die Bundesversammlung anerkan« t
Worsen H, so beauftragt dcr Präsident des Bundesge.
richreS ein Mitglied desselben mit der Leitung deS Vor,
Verfahrens und macht den Parteien davon Mittheilung'
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Art. 96. sa. Dei.

Der Jnstruktionsrichter bestellt seinen Sekretär felbst.

Zweiter Titel.
Das Vorverfahren.

Art. 97.

Der Jnstruktionsrichter soll durch Feststellung des

thatsächlichen StreitverhältnisseS und Abnahme deS

Beweises daS Verfahren vor dem ganzen Gerichte fo weit
vorbereiten, daß dasselbe in Einer ununterbrochenen

Verhandlung zu Ende geführt werden kann.

Erstes Kapitel.
Von der Feststellung des thatsächlichen

Str eitverhältnifseS.

,,"„.,',", Art. 98.

Der Jnstruktionsrichter bestimmt vor Allem dem

Beklagte» einen Tag/ um a» demselben oder bis zu

demselben

s. allfällige Zwischengesuche aufzuwerftn;

d. über Anerkennung oder Nichtanerkennung der Haupt,
und Nebengesuche des Klägers und der zur Begründung

derselben angeführten thatsächlichen Verhältnisse

(Art. 89, K) stch bestimmt und unumwunden

zu erklären;

o. seine sämmtlichen Einreden und die thatsächlichen

Gründe derselben vorzubringen; und

6. alle Beweismittel für seine Einrede» genau und

speziell zu bezeichnen;

«. eine allfällige Widerklage zu erheben.
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SO. Dec,
^

' Art. 99.

Für Versiiumung der Frist oder des RechtStages

find folgende Nachtheile anzudrohen:

a. wegen Verspätung eineS Zwischengesuches oder

einer Einrede kann dcm Beklagten die Bezahlung

der dadurch verursachten Kosten und eine Ord-
nungsstrafe aufgelegt werden;

d. die während der Frist oder am Rechtstage nicht

bestrittenen thatsächlichen Behauptungen deS Klö-
gers gelten als anerkannt;

e. die von den Parteien gar nicht oder nicht deutlich
bezeichneten Beweismittel stnd auszuschließen/ mit
Vorbehalt der Bestimmungen der Art. 164 und

«66;
6. nach Ablauf der Frist oder deS NechtstageS ist die

AnHebung einer Widerklage unzulässig.

Art. ioo.
Der Kläger ist anzuhalten/ an dem Rechtstage oder

innerhalb einer ihm hiefür anzusetzenden Frist über die

der Antwort deS Beklagten zum Grunde liegenden That,
lachen sich auszusprechen/ in der Meinung/ daß alle

Behauptungen/ die er nicht ausdrücklich (und zwar jede

besonders) bestreiten würde/ alS anerkannt gelten sollen.

Art. 101.

Wenn der Kläger zwar eine Einrede des Beklagten

alS richtig zugesteht/ allein die Wirkung derselben durch

eine Replik zu entkräften sucht/ so hat der Beklagte

sich über die der Replik zum Grunde liegenden That-
fachen auf gleiche Weise auszusprechen/ wie der Kläger
über die Einrede des Beklagten.

Das von den Einreden / Repliken u. s. f. Gesagte

gilt beziehungsweise auch von Quadrupliken u. s. f.



W
Mit dem Vorbringen der Repliken / Dupliken u. s. w. so, Dec

sind die zu deren Begründung dienenden Beweismittel
ebenso zu verbinde«/ wie bei der Klage und Antwort.

(Art. 89 e, 98 6, 99 «.)

Art. 1«2. ^,.^
Die Widerklage wird in der Regel in abgesondertem

Verfahren ganz auf gleiche Weise behandMMie die

Hauptklage. -.^ ,rï
Wenn vor dem Jnstruktionsrichter mündlich verhau,

delt wird/ so sollen die Verhandlungen mit Beziehung

auf Klage und Widerklage so viel alS möglich an den

gleichen Tagen stattfinden-

Bei ganz einfachen Sachen ist eine vereinigte Be,
Handlung beider zulässig.

Zweites K a p i te l. ^js

Von dew Beweisverfahren.,
^ ' Art. los.

^

Sobald feststeht/ welche Thatsachen zugestände«/ und

welche bestritte« sind, leitet der Richter mit Beziehung

auf die letztern das Beweisverfahren ein.

Art. 504.

AlS zugestanden gilt jede Thatsache, welche von der
einen Partei im Laufe des Prozesses vor dem Gerichte
behandelt und von der andern nicht ausdrücklich be.

stritten worden ist.

Beschränkungen und Zusätze, welche eine Partei
ihrem Geständnisse beifügt, dürfen von demselben nicht

getrennt werden, außer wenn sie die Bedeutung einer

Einrede (Schutzbehauptung) haben.

rss«.



so. Dec.
««so.

sso

I. D i e B e w e t S m i t t el.

DaS Geständniß.

Art. tos.
Ein erwiesenes außergerichtliches Geständniß, welches

gegenüber der Gegenpartei oder einem Vertreter
derselben, in der Absicht, die betreffende Thatsache außer
Zweifel zu setzen, durch unzweideutige Worte abgelegt
worden ist, hat die gleiche Wirkung, wie eine vor
Gericht abgegebene Erklärung.

Fehlt eines der bezeichneten Erfordernisse, fo wü'r,
digt das Gericht eine solche außergerichtliche Aeußerung
nach freiem Ermessen.

». Urkunden.

Arr. 106.

Urkunden, welche von einem, öffentlichen Glauben

genießenden Beamte», in Sachen seines Amtes und

innerhalb der Schranken desselben in gesetzlicher

Form abgefaßt sind, bilden vollen Beweis gegen

Jedermann.
Art. l«7.

Privaturkunden bilden gegen den Aussteller eben,

falls vollen Beweis.

Auch dritte Personen, welche alS Rechtsnachfolger,

oder in anderer Eigenschaft für die Handlungen deS

Ausstellers zu haften haben, werden durch dessen Unterschrift

gebunden; es wäre denn, daß ein arglistiges

Einverständniß zwischen dem Aussteller und demjenigen,

zu dessen Gunsten die Urkunde lautet, zum Nachtheile

jener dritten Personen, wahrscheinlich gemacht werden

könnte.



Akt. los.
Zum VötthiilH^e^MsteVers beweist eine in ^

dessen Händen liegende UrkughH in,der Regel nichtö.

Ausnahmsweise wird die Beweiskraft ordentlich
geführter Bücher von dem Richter nach freiem.Ermessen

'Gwmdtgt. ^ '
NttNiM «zMz «s» mwylmM «6 «tlunZhZk «V

ttZlZK<zVkWW^M^MMrLo«nMrdîisy«z» zqnu,f>»mKhr

OlgMn^jjße nMeschotteyer uyd «vbefasgeuVr diö^ANS.

steller ist/ und je mehr er sich in der Lags MftuKen

iWtt / die in Frage stehenden Verhältmsse igwau zu

üiMlW,''- udinV S»lk Zê'Zck

Schriftliche Zeugnisse jedoch/ welche^ wsm PZimt.
Personen/ die mündlich abgehört werden könnten/ für
den Prozeß ausgestellt worden find/ follen nicht berück,

sichtigt werden.

«zkZukZiY «ttchNzaM ,,',j,Arti^tlS^kA.n^nnZitt
«MMndWMen dem Richter itt'ver MWfi"rtzr,

"^RW''werViu. «^lüs.n «>Z««mB n6 «Zoßnnni

Der UrschWHeht'Wch: '«!' ^«»^hS» m-,«F

s. eine von dem Bctheiligteft anerkannte WsV/D^
,y^b.-.M»e- von Mem zustätGWN KsftMWisWttz öffeut.

lichen Büchern oder Register MöWUGWMd
,?«ZJ'sMWgteAbschrift. ,,nn,wV cdniê

HZS 'KiZ:. Art. itt. ' ' «5 n6s
°i'.nnr M'Z^'lHM iBeweiSflihrer ohne stine'MW^n.
' 'mWch/ ''dte Urkunde selbst beiznbnWDWkM^g

gehörig' 'begräuWe'MschM^ÄM MK^MVKn/
sofern die Echtheit der lMerschr1fs'"MeWk5n^ist
oder besonders WWwM'wM^^^ -:nn-,s n«U
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S«. Dec. Art. 112.

Jede Urkunde muß vollständig und, wenn sie sich

auf eine andere bezieht/ in Verbindung mit der lctztern

vorgelegt werden.

Art. tl3.
Die Echtheit einer öffentlichen Urkunde (Art. 106)

wird, im Falle Widerspruchs, durch daS Zeugniß der

zuständigen Behörde festgestellt.

Art. 114.

Die Echtheit von Privaturkundcn, welche seit we-

nigstens zehn Jahren in einem öffentlichen Archive sich

befunden haben, oder ihrem Datum und ihrer übrigen

Beschaffenheit nach höchst wahrscheinlich über vierzig

Jahre alt sind, wird vermuthet.

Beglaubigte Abschriften begründen unter der gleichen

Voraussetzung die Vermuthung deS frühern
Vorhandenseins einer gleichlautenden Urschrift, und unbe-

glaubigte Abschriften können unter jenen Voraussetzungen

wenigstens ein Indicium hiefür bilden.

Art. Iis.
Die Echtheit dcr Unterschrift einer Privaturkunde

begründet die Rechtsvcrmuthung der Echtheit des über

der Unterschrift stehenden Inhaltes und deS Datums.

Wenn jedoch mit diesen letztem Bestandtheilen der
Urkunde Veränderungen vorgenommen worden sind,

welche der BeweiSgegnrr nicht anerkennen will, so gilt
der ursprüngliche Inhalt der Schrift, und wenn
derselbe nicht mehr auf zuverlässige Weise auSgemittelt
werden kann, fo verliert die Urkunde ihre Be-
weistraft.
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Art. 116. s.o. Dec.
1850.

Die Echtheit einer bestrittenen Urkunde wird
festgestellt:

1) durch den Beweis/ daß der Gegner dieselbe außer«

gerichtlich anerkannt habe;

2) durch Zeugen/ welche der Unterzeichnung der Ur-
künde beigewohnt haben;

s) bei Urkunden, die von einem Dritten ausgestellt

sein sollen/ durch dessen Anerkennung;

4) durch Schriftvergleichung.

Art. in.
Fehlt es an Schriften zur Vergleichung, so kann

die Person, welche die bestrittene Urkunde ausgestellt

haben soll/ durch angemessene Androhungen genöthigt

werden/ in Gegenwart des Richters odcr der Sachver.
ständigen einen ihr vorzusprechenden Aufsatz niederzu.
schreiben.

Art. 118.

Jede Partei ist schuldig / auf Verlangen des Geg.
nerS/ Urkunden, welche stch auf den Prozeß beziehen/

vorzulegen oder zu beschwören/ daß ste dieselben weder

wirklich besttze, noch den Besitz absichtlich zum Nach,
theile des Gegners aufgegeben habe/ noch wisse/ wo sie

sich gegenwärtig befinden.

Art. 119.

Dritte Personen find bei Vermeidung der einem

ungehorsamen Zeugen angedrohten Nachtheile (Art. 134)

ebenfalls verbunden/ entweder dcn so eben bezeichneten

Eid zu leisten / oder die in ihren Händen befindlichen

Urkunden vorzulegen/ oder zu sagen, wo stch dieselben

befinden.
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zy. Dec. Doch unterliegt diese Verbindlichkeit den gleichen

"Wz ' Beschränkungen, wie die Pflicht, Zeugniß abzulegen

^KAM^d^zW" ^ ' ' ^

'ia»V Lattei'/' welche «Uf die Urkunde sich'^Fft,
^MHWAyaöe^ Beziehung'WMoS

'O ß«W Mv^vis' KostM ^eÄ dießfälligen Verfahrens

stellen einer solchen Urkunde, welche sich nach der

eidlichen Versicherung deS Inhabers oder nach' der eige,

neu Wahrnehmung des Richters nicht auf den Prozeß

beziehe», dürfe» zwar nicht zerstört, wohl aber verdeckt

werden.

Art. t2«.

DaS von den schriftlichen Urkunden Gesagte sindet,

so weit die Natur der Sache es gestattet, auch auf
Denkmäler anderer Art (Grenzzeichen, Gedächtnißtafeln,

Ddnknllknzen «. s. f.) Anwendung.

w g i, >: «,° d i Augenschein und Sachverständig e.

.N.'NV^ Art.-tSw ^^^!^
Zur Bcaugenscheintqung von Gegenständen, deren

Beschaffenheit möglicher Weife für die BevrtHeilung
deS Rechtsstreites von Bedeutung ist, und die sich nicht

« leicht von der Stelle bewegen lassen, verfügt sich der

Richter von AmtS wegen oder auf den Antrag einer

Partei, an de» Ort, wo dieselben sich befinden.

^ ^ Art. !22.
Ueber die Augenscheinsverhandlung und die Ergeb,

nisse derselben wird ein genaues Protokoll aufgenommen

Wrt. si), und dasselbe nöthigenfallS durch Zeichnungen

M Modelle verdeutlicht.



Zur Einnahme des AugensMnS Mdxguchz/Hff,
so oft eS sich um ThatsachkA,Hnde^/.^MrM
nehmung oder Beurtheilung hesondexe., AaMnutuiß
voraussetzt kann^Hr Hcht^,,M PM''nMkH Hder

auf Antrag einer Partei, Sachkundige. WzMtz^Md
zwar in dcr Regel drej^weuu' die, MttM D nicht
auf eine geringere Zahl verständigen. ^ ^ ,^'

Art. 124. ^?" ^. '^'^. '^
Der Richter ernennt die Sachverständigen«

Niemand soll ernannt werden, dem die nöthige»
Fachkenntnisse abgehen, oder der als Richter verworfen
werden könnte. (Organisation der Bundesxechtöpstcge

Art. S6 und 67.)

Art. 126.. ^!5«Ntn(5
Niemand ist verpflichtet, einem solche«, Mfch,SM

zu leisten. Wer aber einmal den Auftrag angenommen

hat, kann durch Massiv zu steigernde'OrdNungsbußeu

genöthigt werden, denselben gehörig zu erfüllen.

Art. 12«. ^ 1A>

Der Auftrag ist den:Sachverständige« schriftlich
und genau zu ertheilen. Auf Verlangen einer Partei
kaun ihnen, wenn sie nicht ohnehin für Ausübung'ihres
Berufes beeidiget sind, der Eid abgenommen werde«':

„daß sie den ihnen ertheilten A«ftrsg gewisseuhnft

»erfüllen und dabei Niemanden weder zu lieb noch zu

»leid handeln wollen.« -
Art. 127. ,..jt>

Die Sachverständigen geben ihr Gutachten,«eM
den Gründen desselben entweder schriftlich zn den AW,
oder mündlich zu Protokoll ab.
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so. Dec. Das Gericht würdigt das Gutachten nach freiem

Ermessen.

Art. 123.

Das Gericht kann daS Gutachten / wenn dasfelbe

ungenügend ist/ durch die gleichen Sachverständigen

ergänzen lassen, oder auch neue Experte ernennen.

». Zeugen.

Art. 129.

Ueber unerhebliche Thatsachen stnd keine Zeugen

abzuhören.

Art. 130.

Gegen den klaren Inhalt einer von de« Bethci.
ligten über ein Rechtsgeschäft errichteten Urkunde ist

kein Zeugenbeweis zulässig.

Eine Ausnahme von dieser Regel sindet jedoch

Stau^
i:«^ zum Nachweis der Handlungsunfähigkeit/ der man,

gelnden Einwilligung, des Betruges oder der Ge.

walt;
h. zum Ersätze einer später mit Beziehung auf das

gleiche Rechtsgeschäft errichteten und verloren ge.

gangenen Urkunde;
o. zur Ergänzung späterer Urkunde«/ die darauf hin,

weifen, daß die zuerst errichtete abgeändert wor,
den sei.

Art. 131.

Die Glaubwürdigkeit der Zeugen und ihre Aus.

sagen würdigt der Richter uach freiem Ermessen.

Art. 132.

Unfähig zur Ablegung eines Zeugnisses und daher

von Anns wegen auszuschließen sind:
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1) Blödsinnige und GWeskrattke; s«. Dec.

2) Personen/ denen die zu der in Frage liegenden

Wahrnehmung oder zu deren Mittheilung erforder,
" lichen Sinnesorgane fehlen; " '

3) Kinder, welche das vierzehnte Altersjahr noch nicht

angetreten haben.

Auf den Antrag des Beweisgegners sind auszu.

schließen:

1) die nächsten Verwandten des Produzenten, näm.

lich die Aseendentcn und Descendenten (inbegriffen
deren Ehegatten), Geschwister/ Schwäger und Schwä,

gerinnen;
2) criminell Beurtheilte.

Art. 133.

Geistliche, Aerzte uud Rechtsbeistände sollen über

Geheimnisse, welche ihnen vermöge ihres Amtes ode«

Berufes anvertraut worden sind/ nicht einveruomnun

werden.

Art. 134.

Ein Zeuge, der einer an ihn erlassenen Vorladung
ohne Entschuldigung kein Genüge leistet/ ist zur Be.
zahlung einer Ordnungsstrafe und zum Ersätze der durch

sein Ausbleiben verursachten Kosten zu verurtheilen-

Ueberdieß kann, eine Rcalzitation an ihn erlassen

werden.

Art. 133.

Weigert sich Jemand ohne geschlichen Grund,
Zeugniß abzulegen oder den Zeugeneid zu leisten, so ist

er verpflichtet, dem Beweiöführer den durch die Wei.

gerung verursachten Schaden zu ersetzen. Bei der Be.

rechnung des Schadens foll das Gericht von der Ver-



so. De^ muthung ausgehe«/ daß das verweigerte Zeugniß zu
"

^es HMiSführerS ausgefallen wäre.

..HuM Zeugniß gegen de» Produkten nicht ver.

pAsMt^ mithin vo» he» Art. 134 u«d i3S auSge-

nöm^'siud: ^

i^jc;, nächsten Verwandten desselben, nämlich Asce»,

dmten und Descendent«» (inbegriffen deren Ehe,

gatte»)/ so wie Geschwister/ Schwäger und Schwä.

-.SMUM; ^, '
' >

^'diejenigen Personen/ deren Ehre oder Rechte durch
' ihre Aussage gefährdet würden- ^ ,^

Art. 137.

Jede«! Zeugen ist auf sein Verlangen die Entfchö.

z, auf welche er Ansprüche hat/ vorauSzubezahleu.

Axt. 133.
Um Abhörung von Zeugen welche im Auslande

n>Ht)tH;MdgW zuständige fremde Gericht ersucht.

^.Me^ gnderu Zeugen werden etweder durch den I«.
str^kt)onsrichter selbst, oder, auf seme Anordnung hin,
durch das betreffende kantonale Gericht (das Gericht deS

Wohnortes des Zeuge») einvernommen.

''.^ Art. 13S.

Die Einveruahme sindet da, wo daS Vorverfcchren
überhaupt vor sich geht, oder am Sitze des requirmeu
Gerichtes Statt.

Zeugen, die durch besondere Ursachen verhindert
sind, vor dem Richter zu erscheinen, können i» ihrer
Wohnung abgehört werden. Auch ist eS gestattet, eine

soM Verhandlung, wenn eS zu besserem Verständnisse
derHugenauSsagen dient, an den Ort, auf welchen sich

diesttben beziehen, zu verlegen.
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uz ^'»..- Art, '140^,, 'N«B„ö Kttumum ,^^>

Den Parteien ist, wenn imM'MZlch,"GWii5'
heit zu geben/ der Abhörung der Zeugen beizuwohnen.

' Sie sind berechtigt, fowohl zum VorM^di^Wnk«
j»'NZ«ch»en, -SberVelche'ße Vön WZWWdMM
zu erhalten wünsche«/ alS auch nachträgliche MM^
Moderen Zulässigkett immerhin der Richter entscyêîd^t/

aBMeMn siellen zu lassen. """^

Der Richter macht die Zeugen, unter WWyg
diV^uWetdeö, darauf aufmerksam, daß sie ihre AuS»

sage» zu beschwören haben, und verhört hierauf die.
selben und zwar jeden besonders und in Abwesenheit
deßWMeiW Außer dem Richter (beziehüngsweist den,.
GsrMöMffWittn) darf Niemand unmittelbar dieW.'^
gen befragen.

ssuMui? Ätt ze.!;..t Art. 142. ^u,«tz^
BK'Mgeua'uSsagUÄtrVea ihrem MenÄHeLW^

halte Nach zU Protokdtl genommen, den AWWtenM-
gelesen und vö» denselben Unterzeichnet (Art. St il^'M?

Art. 14,. — ^

Nach beendigter Einverkahme sollen. die ZMR^
auf Verlangen einer Partei, folgenden Eid leisten:^

»Die mir vorgelegten Fragen habe ich der Wahrheit
»gemG beantwortet und «ich«, was mir bekannt ist,

'

»verschwiegen. Dieses schwöre ich bei Gott der« All.
«wissendeg, so wahr ich wünsche/ dak mir seine Gnade
»helfe« möge.« ' > «««

We»n nach der Religio«/ zu welcher der ZeW'W^
bekeunt^ die MMmkett des EMS Vnrch^NfHW^
äußere Mrmen bedingt V, so foMn Mse bröWkme?^

werde«. -""^ ^ .>°'^?p«
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30. Dec. Art. IN.
Bei Personen, die einer Religionspartei angehören,

nach deren Glaubensbekenntniß der Eid unerlaubt ist,

tritt an dessen Stelle die nach dem betreffenden Glaubens-

bekettntniffe dem Eide gleich geltende feierliche Be-

kräftigung. >

Art. Ii 6. -

Oeffentliche Beamte dürfen ein Zeugniß, welches

stch auf ihre Protokolle oder Akten gründet, schriftlich

ablege» und brauchen dasselbe nicht zu beschwören.

L. Von der Eideszuschiebung.

Art. i ls. ' '

Mit Beziehung auf jede erhebliche und bestrittene

Thatsache, für welche der Beweisführer kein anderes

Beweismittel benutzt, kann derselbe seinem Gegner den

Eid zuschieben. Doch darf der Vorwurf eines

Verbrechens oder Vergehens nie zum Gegenstande eines

EideS gemacht werden. Auch ist eS nicht gestattet, den

Eid einer Person zuzuschieben, die wahnsinnig oder

geistesschwach oder stumm ist, oder das sechszehnte

Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat.

Art. 147.

Der Beweisführer Harf den Eid keinem Dritten,
sondern nur seinem Gegner zuschieben und dieser hat
denselben auch selbst zu schwören. Doch erleidet diese

Regel folgende Ausnahmen uud Modisikationen:
1) Dcr Beweisführer kann den Eid nach Belieben dem

Vormunde oder dem Mündel, sofern dieser eidcs-

fähig ist, zuschieben.

2) Für Korporationen schwören diejenigen zwei Vor-
sieher, welche der Beweisführer zu bezeichnen hat.

3) Von mchrern Streitgenossen schwört jeder für sich
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sM. 7), doch genügt der Eid eines einzigen in Z« Dec.

Verhältnissen, in denen er durch seine Handlungen
die andern verpflichtet.

Art. 148.

Die Partei, welcher der Eid zugeschoben wird,
kann deuselben entweder leisten odcr zurückschiebe», oder

den Beweis für daS Gegentheil übernehmen.

Thut ste weder daS eine noch daS andere, so gilt
die von ihrem Gegner behauptete Thatsache als wahr.

Art. 149.

Die Partei, welche dcn (zugeschobenen oder

zurückgeschobenen) Eid zu leisten hat, wird auf gleiche Weist
verhört und beeidigt, wie cin Zeuge (Art. 138 — 144).
Mit Beziehung auf ihre eigenen Handlungen darf ste

kein Nichtwissen vorschützen, und wenn fie andere
Thatfachen nicht zu wissen behauptet, so soll fie überdieß

schwören, daß fie ßch beflissen habe, die Wahrheit i«
erforschen, und daß ihr dessenungeachtet nichts Anderes

darüber bekannt sei, alS was fie ausgesagt habe.

Art. iso.
Thatsachen, über welche sich der Schwörende, der

Vorschrift dcS vorhergehenden Artikels entgegen, auf
unbestimmte oder ausweichende Art ausgesprochen hat,
werden als zugestanden betrachtet.

Sonst find die Aussage» deS Schwörenden alS

rechtlich wahr zu betrachten, und « ist ein Gegenbeweis

nicht zulässig. -

Vom zusammengesetzten Beweise.

Art. 161. «

Beweist, welche durch Anzeigen (Indizien) geführt
werden, würdigt der Richter nach freiem Ermesse», mit

Jahrgang t8S0. 26
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?P^D«. Vorbehaltr^hoch dir durch d«S Gesetz aufgestellten Ver.

muthungen^^ « ^

Art. «L2.

KjKkd>^i«zelne «uzeige ist »ach deu gleiche« Vor.
DrWD festzustellen, wie diejenigen Thatfach«,^ auf
wM^die Klage oder Vertheidigmg unmittelbMgestiHt

Vom ErgänzungS. oder SntkräftungSelbe.

Art. «63. ^ '^'^
Wenn eine bestrittene und erhebliche Thatsache durch

Zeugen, Urkunden oder Anzeigen nicht zur vollen Ueber,

zeugung deS Gerichts gebracht, sondern bloß bis zu

ei.«eM gewissen Grade wahrscheinlich gemacht worden M,
H tanq zwax nicht der Jnstruktionsrichter, wo h^ aber

da^S Gericht selbst von AmtS wegen oder auf Antrag
ejper Haxtei zur Ergänzung odcr Eutkräftung dcß ge,
Mrten Beweises dcm Beweisführer oder dem Gegner
desselben den Eid auflegen. ^

^,u^'^ ^^ Art. 1L4.
Der Eld wird auf gleiche Weise geleistet, wie der

zugeschobene Eid (Art. «48).

zmm z.'..? Allgemeine Vorschriften. Z

^ Art. «65.

Jedes nicht bloß bezeichnete, sondern wirklich zu

den Akten erhobene Beweismittel kann von beiden Par.
tele« gleichmäßig benutzt werden. <

' « Art. «66.

-« Wenn ein Beweismittel durch Verschulden des Be.
weiSgegnerS verlöre« geht, so ist, abgesehen von einem

Utter Umständen zulässigen Strafverfahren, der durch

dasselbe angebotene Beweis alS geführt zu betrachten.



». D as BeweiSverfa^r^nV'^^ < s^DB.
Die Antretung des BewtiseS/ ^'«m«'?

Art. 167.

Bor Allem bezeichnet der Richter de« Tag, bis zu

welchem oder an welchem die Parttie« dte ih»r» Wr
Wiukrstüßung der eigenen Behauptungen oder zur^Wt-
träftung der Angaben deS Gegners zu Gebott stehenden

Beweismittel beizubriugen haben.

Dabei ist der Ausschluß der nicht rechtzeitig beige,

brachten oder beziehungsweise benannten Beweismittel

anzudrohen.
Art. 168.

Schriften, welche der Beweisführer selbst besitzt,

überreicht er dem Richter, (Art. lw, ill), Urkunde«,

welche sich i» de» Händen deS Gegners oder eines

Dritten befinden, bezeichnet er so genau alS möglich und

stellt das Begehren, daß der Richter die Vorlegung der-

selben verfüge.

Einem solchen Gesuche entspricht der Richter so«

gleich unter Hinweisung auf die Art. N8 und N9u«d
unter passende« Androhungen.

Art. l69.
Der ZeugeubtwtiS wird durch genaue Beuennung

der Zeugt« und Bezeichnung der durch sie festzustellenden

Thatsache« angetreten.

^, Art. lö«.
Wer die Einnahme dtS AugenfcheiutS oderdie Zuziehung

von Sachverständigen wünscht, soll sich auf ditstBeweiSmit.
ttl btzitheu und dm» Gegenstand und Zweck bezeichutn.

Art. löl. -

Wer seiner Gegknpartet den Eid zuschiebe« will,
bezeichnet die zu beschwörenden Thatsachen «nd die Per.
souen, welche deu Eid leisten sollen (Art. !47).



^ —.
so. Dee. L> Zwischenverhandlungeu.

Art. 162.

Nach Ablauf der für die Antretung des BeweifeS

festgesetzten Zeit ladet der Richter die Parteien unter

Androhung der in den Art. 62 und 166 bezeichneten

Nachtheile auf einen bestimmten Rechtörag vor sich, um
über die eingereichten oder vorläufig angekündigte« Be-
Weismittel verhandeln zu lassen. Wenn für die An-

tretung deö Beweises keine Frist, sondern ein bestimmter

Tag angesetzt worden war (Art. so und 61), so kann

bie Verhandlung über die eingereichten oder vorläufig
augekündigten Beweismittel je nach Umständen am gleichen

Tage vorgenommen oder auf einen folgenden Rechtötag
verschoben werden. Zu dieser Verhandlung find auf
Verlangen der betreffenden Partei auch dritte Personen

vorzuladen, welche den Besitz einer ihnen abgeforderten

Urkunde läugnen oder deren Herausgabe verweigern

(Art. 119).
Art. 163.

An dem Rechtstage hat sich jede Partei über die

Echtheit der von ihrem Gegner beigebrachten Urkunden

auszusprechen. Dem Letztern steht es frei/ für die be.

strinenen Punkte den Beweis (Art. 113 - 116) sofort

«»zutreten, oder sich eine Frist hiefür ansetze« zu lassen.

Art. 164.

Auch über die Erheblichkeit der Thatsachen, für
welche Beweis anerboten worden ist, sowie über die

Zulässigkeit der angerufenen Beweismittel sollen die

Parteien, so weit sie nicht einig gehen, sich gegenseitig

am Rechtstage erkläre».

Mit Beziehung auf die Persönlichkeit allfälliger
Zeugen sind nicht bloß die Gründe der Unfähigkeit
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(Art. 132), sondern auch alle die Glaubwürdigkeit der- so. D<r.

selben schwächenden Verhältnisse anzuführen und no-

thigenfallS entweder sofort oder innerhalb einer hiefür
auSzubittenden Frist zu beweisen. - > - '

Solche Zeugen kann der Beweisführer zurückziehe
und durch andere ersetzen / sofern er die UnmöglichkM
nachweist, dieselben früher zu bezeichue«. ^

Art. 166.

Ueberhaupt kann Jeder, dem ein bereits angerufenes

Beweismittel verloren gegangen ist, in diesem Stadium
des Verfahrens noch dasselbe durch ei« anderes ersetze«

und Beweismittel, die er laut seiner eidliche» Versicherung

erst nach Ablauf der für die Autretung des

Beweises bestimmten Zeit entdeckt hat, noch bis zum Schlüsse

deS Vorverfahrens geltend machen.

Art. 166.

Wer die formellen Mängel des vo» der Gegenpartei

beigebrachten odcr angebotenen Beweifcs nicht recht,

zeitig nach Maßgabe der vorhergehende« Artikel rügt,
kann sich fpäter nicht mehr auf dieselben beruft».

6. Die Abnahme des Beweises.

Art. 167.

Der Richter bezeichnet, unter Angabe der Gründe,
die Beweismittel, welche er für zulässig erachtet, so wie

diejenige«, welche er verwerfen zu müssen glaubt. Die
erster« erhebt er nach Anleitung der Art. 106 — 162

fofort zu den Akten. Jedoch darf der Eid einer Partei
im Vorverfahren nur unter der Voraussetzung «W.
nommen werden, daß weder über die Zulässigkeit diefeS

Beweismittels an sich, noch über die Person des Schwörenden

ein Streit obwalte.
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ss D,e. 5 ». Beweis zum ewigen Gedächtniß. ^^ ' ^ -.z ^ Art. 168. ' 'N.,

Der Jnstruktionsrichter kann auf Verlangen einer

Partei in jedem Stadium des Vorverfahrens Zeugen oder

Sachverständige abhören oder den Augenschein einnehmen,

um de» drohende» Verlust des betreffenden Beweismittels

zu verhüten. Ueber dte Zulässigkeit der Beweisführung
überhaupt und dcr angerufenen Beweismittel im Be.
sondern sollen keine Zwischenvcrhandlungen stattfin.
den. Htvgegen bleiben die dießfälligen Einreden dem

BewtiSgegner für daS ordentliche Vorverfahren
vorbehalte», und im Uebrigen follen bet Abnahme dcö

BeweifeS so viel alS möglich die in den vorhergehenden

Artikeln enthaltenen Vorschriften befolgt werden.

Art. 169.
Wer zum Behufe eines Prozesses, der noch nicht

anhängig, oder in welchem noch kein JnftruktivnSrichter
btffetkt ist, eine» Beweis zum ewigen Angedenken führen

will, hat sein dießfälliges Gesuch der betreffenden kan.

tonale» Gerichtsstelle einzureichen.

Drittes Kapitel.
Vom Schlüsse des Vorverfahrens.

Art. 170.

Sobald der Zweck des Borverfahrens erreicht ist,

soll der Richter den Schluß desselben erklären, und die

sämmtlichen Protokolle uud Akten 5em Gerichtspräsi.
dentea zustellen.

Art. 171.

Beschwerden über die Verfügungen des Jnstruk.
tionsrichterS beurtheilt daS Bundesgericht. Dieselben

haben keine Suspensivkraft und sind in der Regel erst



beim Beginn des Schlußverfahrens (Axt. 172 u. ff.) im WW««
Zufammcnhang mit der ganzen Sache anzubringen und

zu behandeln. ^ ,-,-!,

Dritter Titel. °" "NK-F

Das Hauptv<rsahreu,..^^g,^ ^Art. 172. uz

Das Hauptverfahren findet auf Grundlage dey M
dem Jnstruktionsrichter erhobenen Protokolle und Akte«

statt.

Art. 173.

Eine Partei ist berechtigt, Ergänzung oder Berichtigung

dieser Akten zu verlangen:
1) durch neue Beweismittel, wofern fie beschwort,

daß fie dieselben erst seit dem Schlüsse des Vor-

^ Verfahrens entdeckt habe (Art. lös);
2) durch Beweismittel, deren Benutz«««.ZWMjl?

stxuktionsrichter ohne genügenden Gruch WM
schloffen hatte; »-a »...

3) durch Verbesserung von Fehlern, welche vo«. .tzem

Jnstruktionsrichter bei der Abnahme eines Bewei-

ses begangen worden waren;
4) durch Vernichtung von formell ««Mäßigen Be.

weife«, welche der Jnstruktionsrichter, trotz be.

gründeter Einsprache, dennoch zu deu Akten er.

hoben hatte; / - ^ <

6) durch Aufhebung Bon Verfügungen, welche im

Vorverfahren ohne genügenden Grund zum Nach'

theile dcr betreffenden Partei erlassen worden

waren.

Art. 174. ,„ uckntzm«
Em folches Gesuch ist innerhalb 14 Tagen <W«
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so. Dec. dem Tagt an gerechnet, an welchem der Schluß des

Vorverfahrens erklärt worden ist) oder wenn cS sich um
Nachbringung neu entdeckter Beweismittel handelt,
(Art. 173, Ziff. 1) fo frühzeitig als möglich bei dem

Präsidenten deS Bundesgerichtes einzureichen. Die
Beweismittel, um deren nachträgliche Benutzung es sich

handelt sind beizulegen, oder fo weit dieß nicht möglich
ist, wenigstens zu benennen. (Art. 158 und 16a.)

Art. 175.

Der Präsident des Gerichtes theilt daS Gesuch der

Gegenpartei mit und setzt ihr eine Frist an, um einen

allfälligcn Gegenbeweis anzutreten.
Art. 176.

Wenn eine Partei über daS Augenscheinsprotokoll
oder darüber, daß der Augenschein nicht eingenommen
worden sei, Beschwerde führt, so kann der Gerichtspräsident

einen odcr zwci andere Richtcr beauftragen,
den Augenschein einzunehmen (Art. 121 u. f.), oder er
kau« auch je nach Umständen verfügen, daß die Schluß,
vcrhandlung selbst an dem bctrcffenhcn Orte stattfinden
solle. (Art. 18, lin. K der Organisation der Bundes,
rechtspflcge.)

Art. 177.
Einem Gesuche, daß der Gerichtspräsident

Sachkundige ernennen und zu der Schlußverhandlung zuziehen,

oder daß er Zeugen, welche entweder noch gar
nicht, odcr angeblich auf fehlerhafte Weise abgehört
worden sind, vorladen möchte, ist jedenfalls zu entspre-
chen, wenn nicht ganz besondere Hindernisse entgegen,
stehcu.

Zeugen, welche aus irgend einem Grunde nicht vor
dem Bundesgerichte erscheinen können, soll der Gerichts.
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Präsident vorläufig durch das Gericht ihres Wohnortes so. D«.
«. 1850.

einvernehmen lassen.

Art. 178.

Beschwerden und Gesuche, welche auf Ergänzung
oder Berichtigung deS Vorverfahrens gerichtet sind,

sowie Streitigkeiten über die Abnahme cincS zugescho-

benen oder zurückgeschobenen EideS (Art. 1S7) sollen
bei der Schlußvcrhandlung vor Allem erörtert und nach

Anhörung beider Parteien durch motivirtcS Urtheil eut-
schieden werden.

Ari. 17S.

Nachträgliche Bcwcise, welche daS Gericht für
zuläßig erklärt, find wo möglich sofort abzunehmen. Im
Falle eines entgegengesetzten Entscheides solle» die

vorgeladenen Zeugen oder Sachkundigen unverzüglich cm-
lassen werdeu. „

Art. 18«. i >

Hierauf findet die rechtliche Erörterung der fittiti-
gen Sache in ihrem ganzen Zusammenhange Stan.

Jeder Partei sind zu diefem Behufe zwei mündl«ht
Vorträge zu gestatten.

Art. 181.
Die Berathung sowohl alS die Abstimmung dcS Ge-

richteS findet öffentlich Statt.
Art. 182.

Der Präsident frägt die Mitglieder deS Gerichtes
der Reihe nach um ihre Ansichten an. Er selbst spricht
zuletzt.

Nach beendigter Umfrage sindet freies Wortbegehren
Statt.

Die Stimme wird durch Aufheben der Hand abge-



s«. Dec. geben, bet gleichgetheilten Stimmen entscheidet de« Prä-
Mut.

' l Art. t8Z.
li^' Ueber jeden emzclnen streitigen Anspruch wird be-

sonders abgestimmt/ und zwar sollen die Fragen so geordnet

werden, daß immer diejenige vorangeht, durch welche

die folgende erledigt oder vorbereitet wird. Auch ist die

Hauptsache vor den Nebenpunkten zu beurtheilen.

Art. 584.

Wenn der Ausgang des Streites von der Leistung
des Ergänzungs. oder EntkräftungseideS abhängig ge-

macht wird/ so ist die Entscheidung bedingt auszufällen
und zu bestimmen/ was im Falle der Leistung oder

Nichtleistung des Eides die Folge mit Hinsicht auf Haupt-
nnd Nebenpunkte fein soll.

Nach stattgefundener Abschwörung oder Verweige-

rung deS EideS wird sodann von dem Gerichte selbst

oder von dem mit der Abnahme des Eides beauftragten
Richter die geschehene oder unterbliebene Abschwörung

bezeugt und die bedingt ausgefüllte Entscheidung unbedingt

ausgesprochen.

Art. 18S.

Die Ausfertigung des Urtheils soll enthalten:
1) die Benennung des Gerichtes und der anwesen¬

den Richter/ sowie der Parteien;
2) die wesentlichen thatsächlichen Verhältnisse und die

Gesuche der Parteien in gedrängter Kürze;
2) die Entscheidungsgründe; > i

4) die Entscheidung selbst;

s) die Unterschrift des Vorstandes und des Schrei-
berö/ mit Bezeichnung des Ortes und der Zeit der

Ausfüllung und Beidrückung deS GerichtssiegelS.



Art. 186. ...^ M 'NMz, SSèDe^

DaS Urtheil wird mündlich eröffnet und den Par?
teien überdieß in schriftlicher Ausfertigung zugestellt.

ES erlangt im Augenblick der mündlichen Eröffnung
Rechtskraft.

Vierter Titel.

Von der Vollziehung.

Art. 187.

Wenn das Urtheil auf Bezahlung einer Geldsumme

odcr Leistung einer Kaution geht, so ist der Rechtstrieb

(die Betreibung) einzuleiten nach den Gesetzen des Kan«

tonS/ in welchem der Debitor wohnt. Hat dieser ßch

ins Ausland begeben, oder ist er unbekannt wo abwe>

send, so ist sein Vermögen von dem Richter deS OrteS,

wo dasselbe liegt, auf Ansuchen der betheiligteu Partei
sofort mit Beschlag zu belegen und, soweit eS zur HG
kung der Forderung nöthig ist, zu veräußer«. Diese

Beschlagnahme soll auch dann verfügt werde», wen» der

anwesende Debitor in Folge des RechtStricbeS nicht be.

zahlt und daS Vorhandensein jenes Vermögens ver.
heimlicht.

Art. 188.

Geht hingegen das Urthell auf Uebergabe anderer

Gegenstände alS Geld, oder auf Vornahme besonderer

Haudlungen des Verurtheilten, so soll die Regierung
deS KantonS, in welchem er stch aufhält, oder wo die

streitige Sache liegt, auf Ansuchen der betheiligten Par.
tei, demselben sogleich eine Frist von höchstens einem

Monate zur Vollziehung deö Urtheils ansetzen-
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»c>, Dec, Art. 139.
i«««, > Verurtheilte dieser Verfügung nicht Folge

leistet, so ist er dem Gerichte seines Wohnortes zur
Bestrafung wegen Ungehorsams zu überweist«, und die

Vollziehung deS Urtheils ist durch die Kantonsrügieruüg

auf seine Kosten sofort anzuordnen.

Sind die zu übergebenden Objekte nicht mehr vor-

Handen, oder kann aus andern Gründen die Vollziehung
nicht stattfinden, so ist daö Vermögen des Verurtheilten
in so weit mit Beschlag zu belegen, als es zur vollstän-

digen Deckung des Interesse der Gegenpartei erfordcr.
lich ist, und die Akten find der Letztern zuzustellen,

damit fie bei dem Bundesgerichte auf Umwandlung dcr

Leistung in eine Geldsumme antragen kann.

Art. 190.

Keine Behörde darf die Vollziehung hemmen, odcr

eine Frist erstrecken, ausgenommen in Folge einer

Verfügung deS Bundesgerichts nach Art. 196 odcr deS

Präsidenten nach Art. 198 oder auf ganz liquiden schrift.
lichen Beweis, daß die Vollziehung bereits stattgefun-
den habe.

Art. 19t.
Beschwerden über mangelhafte Vollziehung der

Urtheile dcö Bundesgerichtes find bei dem Bundesrathe

anzubringen, welcher das Geeignete zu verfügen hat.
Er kann aber auch von Amtes wegen die Vollziehung
überwachen.

Fünfter Titel.
Von der Revision.

Art. !S2.

Die Revision eines vom Bundesgerichte ausgefällten

CivilurtbeileS ist zuläßig:
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1) In Fällen von Nichtigkeit. Diese ist vorhanden:

». wenn die Vorschriften des OrganisatisnSgesetzcS

über die BnndeSrechtSpflcge/ betreffend die Bese,

yung des Gerichtes/ verletzt wurden ;
b. wenn die Bestimmungen der Art. 2, 4 und isi

dieses Prozeßgcsctzcs nicht beobachtet wurde» ;

«. wenn das Gericht in den Akten liegende erhebliche

Thatsachen aus Versehen gar nicht/ oder auf irr-
thümliche Weise gewürdigt hat;

6. wenn einzelne Punkte dcr Klage oder Widerklage

unbcurtheilt geblieben stnd.

2) Wenn der Impétrant entschiedene Beweismittel

aufsindet/ dcren Beibringung ihm im frühern Verfahre»
unmöglich gewefen war.

s) Wenn auf dem Wege dcS Strafprozesses erwie.

fcn wird/ daß ein Richter/ dcr an dcr Ausfällugg deS

Urtheils Theil genommen hatte/ bestochen war/ oder daß

die Gegenpartei dcö Jmpetranten oder ein zu ihrcn
Gunsten Handelnder ein Verbrechen oder Vergehen verübt

haltt/ um das in Frage liegende Urtheil auszuwirken.

Art. l 93.

Das RevißonSgesuch muß jedoch in den Fällen deS

Art. l92, Ziffer t innerhalb cineS Monates «om Em«

pfange dcr schriftlichen Ausfertigung deö Urtheiles/ und

in dcn übrigen Fällen innerhalb dreier Monate von der

Entdeckung des RevistonsgrundeS an gerechnet, bei Strafe
des Ausschlusses/ bci dcm Gerichte anhängig gemacht

werden.

Art. i94.
Nach Ablauf von fünf Jahren kann die Revision

eines Urtheiles bloß noch in den/ im Art. 192/ Ziffer
3 vorgesehenen Fälle«/ nachgesucht werden.

ZG, Dec.
IS««.



ÄND«, Art. 19S.

Ueber die Zuläßigkeit der Revision findet eine

mündliche Verhandlung vor dem Gerichte/ welches daS

Urtheil ausgefällt hat/ Statt. Wird das Revisionsgesuch

zugelassen/ so kann der Impétrant innerhalb dreier Mo.
nate Klage auf Abänderung deS frühern Urtheils und

Zurückerstattung der in Folge desselben gemachten Lei-

stungen einreichen.

Art. «96.

DaS RevisionSgesuch bewirkt keinen Aufschub der

Vollziehung deS angefochtenen Urtheiles, insofern daS

Gericht bet Gestaltung der Revision nichts Anderes

verfügt.

». Von der Erläuterung der Urtheile.
Art. 197.

Wenn die Bestimmungen eines Urtheils dunkel,

unvollständig, zweideutig oder stch widersprechend sind/

sowie, wenn dieselben RedakttonS. oder Rechnungsfehler
enthalten/ so soll das Gericht auf Ansuchen einer Partei
die Erläuterung oder Berichtigung verfügen.

Art. 198.

Ein solches Gesuch ist der Gegenpartei zur Beant«

wortung binnen einer Frist mitzutheilen/ unter der An«

drohung, daß Stillschweigen für Einverständntß äugest,
hen würde.

Hierauf entscheidet das Gericht in der Regel auf
Grundlage dieses einfachen SchrifcenwcchselS.

Jedenfalls sindet mündliche Verhandlung nicht Statt.
In folchen Fällen kann der GrrichtSprästdent die

Vollziehung des Urtheils vorläusig durch schriftliche Ver,
fügung suspendiren.
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Sechster Titel. z«?D,e
«sso.

Provisorische Verfügungen.
Art. 199.

Provisorische Verfügungen : ,.^.>,°

». zum Schutze eineS bedrohten Besitzstandes, itt.«
b. gegen Veränderungen an dem Streitgegenstände,
o. zur Abwendung eines dem Impetrante» drohenden,

nicht leicht ersetzbaren Schadens, —
werden, während dcS Vorverfahrens durch de» Justruk.
ttsnörichter, vor der Einleitung odcr nach Beendigung
des Vorverfahrens aber durch das Bundesgericht und,

wenn dasselbe nicht ohnehin versammelt ist, durch den

Präsidenten desselben erlassen,

Art. 20«.

Die provisorische Verfügung bezweckt bloß die Si.
cherstellung der bestehenden Verhältnisse und soll daher

nicht weiter gehen, alS ihr Zweck nothwendig erheischt.

Wenn derjenige, gegen den die Verfügung verhängt
werdtn foll, dadurch in Schaden gebracht werden könnte,

foll der Impétrant augehalcen werden, für den Ersatz

des Schadens Sicherheit zu bestellen.

Art. 20i.
Die provisorische Verfügung soll, wenn nicht Ge.

fahr im Verzuge ist, nicht erlassen werden, bevor dem

Jmpetranren Gelegenheit gegeben worden ist, über die.

selbe sich auszusprechen.

Art. 202.

Die provisorische Verfügung soll auf die Entjchei.
dung des Rechtsstreites keinen Einfluß haben und die

rechtliche Stellung der Parteien nicht verändern. Sie
kann jederzeit aufgehoben oder modifizirt werden, wenn



^s5o."' bie Gefahr dahingefallen ist, oder die Umstände sich ge.
ändert haben. Verfügungen des JnstruttionsrichterS
oder deê Gerichtspräsidenten sind bei der ersten Gele,

genheit dem Gerichte zur Bestätigung vorzulegen; doch

ist das Gericht zu diefem Behufe nicht außerordentlich

einzuberufen.

Art. 203.

Der Bundeörath ist mit der Vollziehung deS vor.
stehenden Gesetzes beauftragt.

Die Bundesversammlung der schweizerischen
Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einet von dem BundeSrathe vorge.
legten Gesetzesentwurfes über daS Verfahre» bei dem Bun.
deSgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,

beschließt:

Art. I.
ES wird der Entwurf in seinem ganzen Umfange

als provisorisches Gesetz für einstweilen angenommen.

Art. 2.

Vor Ablauf von zwei Jahren soll derselbe zum

Behufe der definitiven Annahme einer einläßlichen Be«

rathung in beiden Räthen unterstellt werden.

Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,

Lern, den 20. November !85«.

Der Präsident,
vr. Kern.

Der Sekretär,
Schieß,



Also beschlossc»Mm'Mweiztt-fschen ^rSnVtWxOso S,"'
^ Ber», den 22. November 1850. N'^« n,«tnk ^«

^ Der Präsidenten^ ö,S V««

I. Rüttimann.'"^
Der Sek.emrOk''^ iv6 l,j

N. v Moos, ,.'MiN>sWM

D e r sch w e i z e r i s ch e Bundesrats)/
Nach Einsicht ciNeS von der hohen Bundesvcrfamm-

lnna, über dcn chr vorgelegten Einwurf, betreffend den

Civilprozeß bei dcm Bundesgerichte, am 20. und 22. No-
vember dieses Jadreö ^faßten Beschlusses, also lauiens:

Art. l.
ES wird der Entwurf in seinem ganzen Umfang

alS provisorisches Gesetz für einstweilen angenommen.
Art. 2.

Vor Ablauf von zwei Jahren soll derselbe zum
Behufe der definitiven Annahme einer einläßlichen Berathung

in beiden Räthen unterstellt werden;
beschließt: - - z?w W

DaS vorstehende Geieß über das Verfahren bei dem

Bundesgerichte in bürgerlichen RechtSstreitigkeitcn ist den

fämmtlichcn KanronSregicrungen zur Publikation durch

Ausicgung in dcn Gemeinden milzulheilcri und gleichzeitig

in daS BundeSblatt Und in dic offizielle Gefetzes

sammlnng der Eidgenossenschaft aüfzunchmen.
'
Bern, dcn 28. Nooember I8.Z0.

Im Namen des fchwcizerifchen Bundcsrathes:
>> Der Bundespräsident/

H. Drüey.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

; .H Schieß. -

Jahrgang lL50. 27
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SS. Htê. Der Regierungsrath des Ka Ntons Bern
beschließt:

Vorstehendes BundeSgesctz soll durch Auflegung in
den Gemeinden bekannt gemacht und in die Sammlung
der Gesetze und Dekrete aufgenommen werden.

Bern, den so. Dezember !3so.

Namens des RegierungSratheS:
Der Präsident,
Gd. Blösch.

Der Staatsschreiber,
M. v. Stürler.

Bundesgesetz,
betreffend

den Reduktiousfuß, nach welchem die Umwandlung
derjenigen Geldverträge eidgenössischer Kassen in
neue Währung geschehen soll, die vor Jnkrafttretung

des Münzgefetzes vom 7. Mai i860
abgeschlossen worden sind.

(Vom «3. December isso.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

in der Absicht, den NeduktionSfuß gesetzlich zu be<

stimmen, nach welchem die Umwandlng derjenigen Ge'.d,

vertrage eidgenössischer Kassen in neue Währung ge-



-it 9

schehen soll, die vor Jnkrafttretung des MönzgesetzeS 3». Plz.
vom 7. Mai isso abgeschlossen worden sind,

nach Einsicht des Vorschlages des BundeSratheS,
beschließt: 7.
Art. 1.

Der NeduktionSfuß zwischen der vor 1. Juli 185«
bestandenen »eidgenössischen Wahrung ^ und der neueu
schweizerischen Währung, wie solche durch das Gesetz

vom 7. Mai i860 aufgestellt worden ist, wird fesige-
setzt auf:

Ein Franken alter Währung für t""/^««« Fran-
ken neuer Währung. Unter alter eidgenössischer Währung

ist zu verstehen diejenige Zahlungöweise, die, nach

Belieben deS Zahlers, in zwei odcr mehreren der nach-

stehenden Münzsorten zu den beigesetzten Werthungen
stattfinden kann.

Brabcinter- oder deutsche Kronenthaler zu dreihundert

und zweiundneunzig Rappen.
Fünffrankenthaler zu dreihundert und vierzig Rappen.
Französische SechSlivresthaler M dreihundert und

neunzig Rapp n. ^
Schweizerische grobe Silbersorken, nach den

Bestimmungen des Münzkonkordats vom l4. Juli l«i9.
Art. 2.

Der vorstehende Rcduktionsfuß sindet Anwendung
auf alle zwischen der Eidgenossenschaft und Kantonen,
Korporationen oder Privare» bestehende Verträge und

Verpflichtungen jedwelcher Art, welche von der Epoche

vor dem t. Juli 186« datiren, und in denen eidgenössische

Währung stipulirt ist

Art. s.

Bei solchen Verträgen vorbenannter Art. in denen,

für die Zahlung die Wahl unter mehrerlei bestimmten
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go. Dez. Münzsorten, nach andern Werthungen für diese letztern,

als die im Art. t aufgeführten, freigestellt sich findet,

soll die Reduktion nach folgendem Tarif geschehen:

Für Brabcinrer. resp. Kronenthaler zu vierhundert
und fünf Rappen, oder Gulden im 24'/^ Fuß zu bun-

dert und fünfzig Rappen ist zu rechnen:

Ein Franken alte Währung gleich t"'^/^gg„ Franken

neue Währung.
Für Bradänter. refp. Kronenthaler zu dreihundert

und fünfundneukizig Rappen, oder Fünffrankenthaler zu

dreihundert und fünfuudvierzig Rappen ist zu rechnen:

Ein Franken alle Währung gleich t"^/io««« Franken

neue Währung.
Für Brabänter- resp. Kronenthaler zu vierhundert

Rappen, oder Fünffrankenthaler zu dreihundert und

fünfzig Rappen ist zu rechnen:
Sieben Franken alte Währung gleich zehn Franken

neue Währung.
Bet Verträgen hingegen, in welchen ausdrücklich

Kantonalwährung bestimmt ist, foll die Umwandlung nach

dem, von dem betreffenden Kanton gesetzlich aufgestellten

RedukkionSfuß staltfinden.

Art. 4.

Bei Verträgen der im Art. 2 bezeichneten Art, in
denen die Zahlung nur in einer bestimmten Münzfortc,
nach einer bestimmten Werthung für diefe letztere
festgesetzt ist, und welche entweder nicht in die Kategorie
der Kantonalwährungen fallen, oder wofür der
Reduktionsfuß von dcr betreffenden Kantonalgefetzgebung nicht
aufgestellt stch findet, soll berechnet werden:

Der Bradäntcr- oder Kronenthaler zu s^/iom
Franken.
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Der Fünffrankenthaler zu fünf Franken neue Wäh- so. Dez.
t8öl).

rung.

Der Schweizer Neuthaler zu s^/i«»« Franken neue

Währung.

Der französische Sechslivresthaler bei Verträgen
vordem 15.Juli 183« zu 5^VigggFranken neueWährung,
bei spätern Verträgen zu 5^/i«°» Franken neue Währung.

Art. 5.

Verträge, welche in dcr durch daS Gesetz oom 7. Mai
185« aufgestellten provisorischen Währung abgeschlosscn

sind, soUcn reduzirt werden nach dem Verhältniß von

einnndsiebenzig Franken provisorische Währung für hundert

Franken neue Währung.

Art. 6.

Bei allen Verträgen mchrerwähnter Art, in welchen

Kantonalwährung stipulirt ist, sollen die von den Kan-

tonen, allwo der schuldpflichtige Kontrahent für die

Erfüllung seiner Verbindlichkeiten domicili» ist, gesetzlich

aufzustellenden RcduklionSbestimmungen maßgebend

sein.

Art. 7. ^

Der Bundeörath ist mit der Vollziehung des

vorstehenden Gesetzes beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Natioualrathe,

Bern, den 22. November i860.

Dcr Präsident,
Nr. Kern.

Dcr Sekretär,
Schieß,



^« ««,'VMWà'VVat^schweizerlschen StSnderat^
Bern, den 13 Dezember iLso.

Der Präsident:

I Rüttiman«.
Der Sekretär:^<?^lM 455 ^ ^N v. Moos.

Der schweizerische Bundesrath
beschließt:

Einziger Artikel.
Das vorstehende BundeSgesey, betreffend den Re.

duktionöfuß/ nach welchem die Umwandlung derjenigen
Geldverträ'ge eidgenössischer Kassen in neue Währung
geschehen soll/ die vor Jnkrafttrerung des MünzgefttzeS

vom 7. Mai 18S« abgeschlossen worden sind/ ist den

sämmtlichen KantonSregierungen zur üblichen Publik«,
tips. mitzutheilen und gleichzeitig in daS BundeSblatt
und in die offizielle Sammlung der Eidgenossenschaft

aufzunehmen.

Bern, den 2^. Dezember l8So. ^ ^,

Im Namen des schweizerischen BundeSrathcö:

" Dcr Bundespräsident,

H. Drüey.
Der Kanzler der EidMoffcuschaft/

Schieß.

Der Regierungsrath des KantonS Bern

à.5n
beschloßt:

Vorstehendes BundcSgesctz soll durch öffentlichen



^ M.
Anschlag und Aufnahme jn die GesetzeSsMPlMs be. sa.D<M.
kannt gemacht werden. ^..,H

Bern, den 3«. Dezember isso.
Namens des RegierungSratheS:

Der Präsident,
Cd. Blösch.

Der Staatsschreiber,
M. v. Stnrler.

Bundesgesetz
über die

Verantwortlichkeit der eidgenössischen Behörden

und Beamten-

(Vom 9. Dezember i860.)

D i e Bundesversammlung de r sch w e i z e.
risch en Eidgenossenschaft,

in Ausführung des Art. No dcr Bundesverfassung,

nach Einsicht des Vorschlages deS BundeSratheS,

beschließt:
Allgemeine Bestimmungen.

Art. l.
Verbrechen oder Vergehen, welche von Mitgliedern

deS National, und Ständerathes bezüglich auf ihre

Stellung verübt werden, fallen unter Vorbehalt deg

Art. l? in das Gebiet der allgemeinen eidgenössischen

Strafgesetze.

Für Uebertretung der Réglemente werden sie nach

Maßgabe derselben von der betreffenden Behörde diözi
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so Dez, plinarisch behandelt. Hingegen sind die Mitglieder des

National- und Ständcrachcs fiir ihr Votum in dcr
Behörde nicht verantwortlich/ und cs kann nie eine hierauf
bezügliche Klage erhoben werden.

Art. 2.

Die Mitglieder der eidgenöjsifchcn vollziehenden

und richterlichen Behörden/ fowie die übrigen Beamten

sind fiir ihre amtliche Geschäftsführung nach dcn

Bestimmungen diefeS Gesetzes verantwortlich. Dasselbe ist

der Fall bei allen Pcrfoncn/ welche entweder proviso,
risch ein Amc bekleiden, odcr eine vorhergehende, «mt.
liche Funktion übernehmen.

Art. 3.

BiS zum Beweise des Gegentheils wird dic Theil,
nähme der einzelnen Mitglieder an den Amcshandlun.

gen einer Behörde präsumirt.
Die einzelnen Mitglieder hasten für den verursachten

Schaden nicht solidarisch, sondern für ihr Betreffniß.
Sofern die einzelnen Mitglieder den Schaden Nicht

ersetzen können, fo hat der Bu»d zu entschädige'«.

Art. 4.

Die Verantwortlichkeit wird begründet durch Ver-
Übung von Verbrechen und Vergehen in der AmtSfüh-

rung, sowie durch Ucberrrcnmg dcr Bundesverfassung/

Bundcsgesetzc oder Réglemente.

Arr. 6.

Die Verantwortlichkeit kann disziplinarische
Verfügungen, Civilklage und Kriminalklage zur Folge haben.

Art. 6.

Das eidgenössische Strafgesetz bestimmt den That-

bestand der Verbrechen und Vergehen dcr Beamten und
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setzt die Strafen fest (Art. 107 der Bnndesverfassung). N- D°

DieKS gilt jedoch nur infofern, als die eidgenössischen ^
Militärstrafgefetze nicht zur Anwendung kommen.

Art. 7.

Die Civilklage auf Schadensersatz setzt voraus:
1) eine rechtswidrige Handlung oder Unterlassung im

Sinne deS Art. 4;
2) einen dadurch verursachten positiven Schaden.

Art. 8.

Das Gesetz über das Verfahren in Straffachen
wird bestimmen, in wie fern dcn Beschädigten das Recht
der Intervention im Strafprozesse zu gestatten ist.

Art. 9.

Die Verjährung bei der Kriminalklage tritt Dncr
der Frist cin, welche das eidgenössische Strafgesetz
überhaupt für Verbrechen und Vergehen festsetzen wird.

Art. l«.
Für die Eidgenossenschaft verjährt die Civilklage:

1) inner einem Jahre, nachdem die Behörde, welche

über Erhebung der Klage zu entscheiden hat (Art.
32 und 42), von der Schädigung Kenntniß erhalten;

2) inner sechs Monaten von der Schlußnahme auf
Erhebung der Klage an gerechnet; jcdoch

3) in dem Falle, wo gleichzeitig cine Kriminalklage
beschlossen wurde, drei Monate nach dem Endur-

theil im Strafprozeß.

Art. lt.
Eine von Privaten oder Korporationen gegen

Beamte gerichtete Civilklage verjährt:
1) wenn dcr Beschädigte von dem Zeitpunkte an,,

wo er von der Schädigung Kenntniß erhalte»/
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.M^MenKlag« inner Jahresfrist nicht beim Bund«M
^ ^ ,n Mhe hängig macht (Art. 43);

2) inner drei Monaten von der Zeit an, wo der

Bundcsrath feine Zustimmung zur Klaganhebung
ertheilte oder verweigerte. >

Sollte inner den bezeichneten Fristen gegen die be.

treffende» Beamte» ein deu Thatbestand der Civilklage
beschlagender Kriminalprozeß hängig fein, fo wirb die

Zeit seiner Dauer von der Schlußnahme über die An.
klage bis zum Endurthcil bei den Verjährungsfristen
nicht berechnet.

Art. i2.
Die Verjährung von Civilttagen für die Eidgenos.

senschaft, für Privaten oder Korporationen erfolgt jeden,
falls nach fünf Jahren vom Eintritte deS Schadens an

gerechnet.

Art. 13.
" Die Kautionen der Beamten dürfen erst dann aus.

hingegeben werden, wenn feit dem Tdde oder Rücktritte
derselben alle in diesem GesetzeSabschnitte (Art. 10 bis
12) bezeichneten Verjährungsfristen abgelaufen stnd, und

keine Klage angebracht wurde.

Art. 14.

Wenn ein eidgenössischer Beamter durch Behörden

eines Kantons strafrechtlich verfolgt wird und behauptet,

daß er die fragliche Handlung kraft feiner amtlichen

Stellung angeordnet oder begangen habe, so ist der.

setbe anzuhalten, sich unverzüglich an den Bundesrath
zu wenden. Zwischen diesem und der betreffenden Ka».
tonSregierung wird nun die Frage erörtert, ob die

Strafkompetenz des Bundes und das Verfahren nach
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Maßgabe dieses GefttzeS, oder die Strafkomxettnj^eS Kan.
tons und die Anwendung seiner Gesetze begründet sei. ^

Beim Widerspruch überweist der Bundtsrach dietzn

Konflikt, nach Art. 74, Ziffer 17 der BundeSversassung,

an die Bundesversammlung.

Inzwischen ist jedes Verfahren gegen den Beamten

suSpendirt, mit Ausnahme der nöthigen SicherheitSmäß,

regeln, welche die betreffende KantsnSregierung entweder

in ihrem Interesse, oder, auf Begehren deS Bun-
deSratheS, im Interesse des Bundes zu verfügen hat.

Art. 16.

Dasselbe Verfahren tritt ein, wenn ein eidgenössi.

scher Beamter durch eine und dieselbe Handlung nach

Art. 4 oder 6 dieses Gesetzes verantwortlich wird, und

zugleich ein kantonales Strafgesetz übertritt. Hier cnt.
scheidet beim Widerspruche dcS BundcsrotheS und M
Kanlonsregterung die Bundesversammlung in dem Sinue,
daß die überwiegende und schwerere Uebertretung die

Kompetenz begründen, und die leichtere nur alS Schar-v
fungSgrund in Betracht kommen soll.

Art. 16.

Wenn ein eidgenössischer Beamter gletchziitig durch
verschiedene Handlungen sowohl Bundesgesetze (nach Art.
4 und 6) als auch kantonale Strafgesetze übertritt, so

wird er dem Bunde und den Kantonen strafrechtlich
verantwortlich.

Die Reihenfolge des beidseitigen Verfahrens gegen

denfelben wird durch daS erste Einschreiten (Prävention)
bestimmt. Diejenige Behörde, welcher die spätere V«r«

folgung zufällt, darf indessen von der andern die angt« ;

messene» StcherheilSmaßregeln verlangen. ^ aw«^Z
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Zo. Dee. « Einzelne Bestimmungen über das Verfahre«.
tSö0.

I. Betrefffend die Mitglieder deSNattonal-
^ und Ständerathes.

AN. 17.

Wenn Mitglieder des National- und StändcratheS
ei.-.eS Verbrechens oder Vergehens bezüglich auf ihre
amtliche Stellung (Art. i) angeschuldigt werden, so

kann nur durch Beschluß der Bundesversammlung auf
die in den Art. 2« bis 26 bezeichnete Art eine ge-

richtliche Verfolgung eintreten. In solchen Fällen steht

demjenigen Rathe, welchem daS betreffende Mitglied
angehört, die Priorität der Behandlung zu.

II. Betreffend die von der Bundesverfamm-
lung gewählten Behörden und Beamten.'

Art. 18.

Die von der Bundesversammlung gewählten Be-
Hörden und Beamten sind derselben nach Inhalt dieses

Gesetzes verantwortlich. Nur ste kann eine gerichtliche

Verfolgung derfelben wegen Amtshandlungen oder Un-

terlassungen, die sich auf die amtliche Stellung beziehen,

beschließen, und eS ßnd daher alle derartigen Klagen

gegin jene Behörden oder Beamten an die BundeSser-

sammlung zurichten.

Art. 19.

Der Bundeörath ist verpflichtet, die Bundesversammlung

einzuberufen, wenn einzelne feiner Mitglieder
in ihrer amtlichen Stellung ein Verbrechen oder

Vergehen verüben sollten, und eine Sitzung nicht innerhalb

eineS Monates bevorsteht. Auch daS BundeSge-

richt ist verpflichtet, von Verbrechen oder Vergehen seiner
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Mitglieder oder Ersatzmänner dem Bundesrate sofort

Kenntniß zu geben. Dieser hat der BundeSversamnu

lung bei ihrer nächsten Cttzung dcn Fall vorzulegen.

Art. 20.

In diesen Fällen, odcr wenn in dcn Räthen der

Bundesversammlung ein Antrag auf Kriminalklage ge.

stellt oder eine Beschwerde eingereicht wird/ die eine

solche zur Folge haben kann, ist vor Allem den bethei.

ligicn Personen davon Kenntniß zu geben, und zur Be.

Handlung der Vorfrage über die Erheblichkeit Tagfahrt
anzusetzen. Die Entscheidung darüber erfolgt erst nach

Anhörung der allfälligen mündlichen oder schriftlichen

Erklärung der Betheiligteu.

Art. 2l. ^
Wenn der National- oder Ständerath sich für die

Nichterheblichkeit dcS Antrages oder der Beschwerde

ausspricht und bei diefem Beschlusse beharrt/ so ist der

Gegenstand erledigt.

7 ,.Art. 22. ^,./> - ^
Haben sich beide Behörden für die Erheblichkeit

erklärt/ so bestellt jede durch daS Loos eine Kommission

zur nähern Untersuchung der Sache. Diese Kommission

ist verpflichtet/ den Beteiligten Gelegenheit zur Ver-
lheidigung zu geben Und von AmrS wegen diejenigen
Akten herbeizuschaffen, welche zur Aufklärung dcö Ge-

genstandeS erforderlich sind. ^
Art. 23. >

Die Anträge der Kommission sind auf folgende

Momente zu richten: -

». entweder der Klage keine weitere Folge zu geben;
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^t«!^' ^ den Beschluß aufzuheben/ welcher den Ge.

genstând der Beschwerde bildet;
«. oder eine Mahnung an die fehlbaren Beamten zu

erlassen;

à. oder eine Civil' oder Kriminalklage zu erhebe«.

Diese Anträge können einzeln gestellt oder auch

der zweite und dritte, sowie der zweite und vierte ver.
bundtu werden.

Art.!24.
Die Verhandlungen über den KommisstonSbericht

können erst nach Ablauf von mindestens sechs Tagen
nach der erste« Berathung (Art. 20) stattfinden und
es ist auch für deu Betheiligteu schriftliche oder münd,

liche Vertheidigung zu gestatten.

Dem Betheiligten ist wenigstens 24 Stunden vor
der Verhandlung Einficht in den Kommissionalbertcht

zu gewähren.

Art. 2S.

Wird von beiden Räthen die AnHebung einer Kri.
minalklage beschlossen, so ist der Gegenstand an das

Bundesgericht zu überweisen. Durch diesen Entscheid
werden die angeklagten Beamten suöpendirt/ und die

Bundesversammlung hat sofort Ersatzmänner zu wählen.

Art. 26.

Im Falle einer Ueberweisung an das BundeSge.

richt sind diejenigen Mitglieder und Ersatzmänner deS.

selbe«/ welche zugleich Mitglieder des National» oder

Ständerathes sind/ bei dem Bundesgerichte im Ausstand.

Art. 27.

Die Bundesversammlung wählt in vereinigter

Sitzung einen besondern Staatsanwalt und so viel«
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außerordentliche Ersatzmänner des BundMeriHteê, alS M Vw
erforderlich sind/ um die RekusalionSfragen und nöthigen«

falls die Hauptsache selbst zu beurtheilen. Sie beeidigt
diese Beamten.

,,,.,^v'>, Att. 23. - ^5,^:' F
Bei diesen Wahlen ist zugleich Rücksicht zu nehmen

auf die Artikel 66 «nd 67 de« Gesetzes über die Orgs,
nisation der Bundesrechtspflege/ betreffend Unfähigkeit

zum Richteramt und Wlebnungsgründe. Auch dürfen
keine Personen gewählt werden, welche von der Behörde
abhängen, deren Mitglieder angeklagt sind. <

Art. 29.

Sollten alle Mitglieder des Bundesgerichtes angeklagt

werden, so wählt die Bundesversammlung für
diesen Fall ein besonderes Gericht, nach Maßgabe der

Art. 27 und 28. Diesem kommen alle Attribute des

Bundesgerichtes zu.

Art. 30.

Das Verfahren bei dem Bundesgerichte ist durch
daS Gesetz über die Organisation der BundeSrechtS-
pflege und durch den Strafprozeß vorgeschrieben.

Art. 3t. ^
DaS Urtheil ist dem BundeSrathe zu Handen der

Bundesversammlung mitzutheilen. Lautet dasselbe auf
Freisprechung, soKtreten die suSpendirlen Beamten
sofort wieder in ihre gesetzlichen Funktionen ein. Im
Falle der Verurtheilung hat der Bundeörath für die

Vollziehung zu forgen.

Art. S2.

Jede gegen die von der BundeSversammluog?W
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wählten Beamten gerichtete und aus deren rechtswidrige
Amtsführung gestützte Civilklage ist zuerst bet der Bun.
desvcrsammlung anzubringen/ woselbst daS in den Art.
«MiM bezeichnete Verfahren stattfindet. ' ^mW

Art. 33.

,^
B/schlicßcn die beiden Rache, .eS fei dcr Klage

FMe^zu geben, so wird dieselbe dem Bundcsgeri'ch^

zur Behandlung nach den Vorschriften des Civilprozes.
seS überwiesen. Im entgegengesetzten Falle steht die

Eidgenossenschaft fiir den Beamten ein, und cS ist der

klagenden Parrei unbenommen, ihre Enrschäd'iWttgs-

forbcrung gegen sie zu richten.

Arc. Z4.

Wenn die Bundesversammlung die Ueberweisung
einer Civilklage an daS Bundesgericht beschließt, so

wählt und beeidigt sie die in Folgc deS Art. 27 erfor,
derliche Anzahl von außerordentlichen Ersatzmännern;
auch kann sie, j» fo fern der Prozeß das Interesse der

Bttnveöeasse beschlägt, entweder selbst einen Anwalb be,

stellen oder den Bundeörath damit beauftragen. ntt

Art. 35.

Will die klagende Partei nach Abweisung ihrer
Klage durch die Bundesversammlung den Civilprozeß

gegen die Eidgenossenschaft forrfeyen, so sollen die Mit.
glieder des Gerichtes, welche zugleich Mitglieder, Beck

National, oder Ständerathes stnd, austreten. An de.

ren Stelle sind außerordentliche Ersatzmänner zu wählen.

Art. 36.

In Beziehung auf fämmtliche Richter gelten die

Att. 66 und 67 des Gesetzes über die Organisation der
Bundesrechtöpftege. ^
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III. Betreffend die übrigen eidgenössi- ^Z',-
f ch e n B e a m l e n.

Art. 37.

Wenn die vom Bundesrathe gewählten Beamten

sich fortgesetzter Nachlässigkeit oder offenbarer Pflichtver.
säumniß/ oder wiederholter leichterer Uebertretungen der

Gesetze oder Réglemente schuldig machen, fo kann der

Bundeörath Verweis, Ordnungöbuße bis auf so Franken,

Suspension und Entlassung verfügen.

Art. 38.

Die Anwendung aller dieser Disziplinarstrafen kann

nur staitsinden nach vorgängiger Untersuchung und An,
hörung der Betheiligten.

Die Entlassung erfordert einen schriftlich-motivirten
Beschluß und die absolute Mehrheit aller Mitglieder
der Behörde.

Art. 39.

Dem Bundesgerichte steht hinsichtlich der von ihm
gewählten Beamten die in den Art. 37 und 38 bezeich,

nete Disziplinargewalt zu.

Art. 4o.

Verbrechen oder schwere Gesetzesübertretungen von
Beamten, in so fern dieselben durch die eidgenössische

Kriminalstrafgesetzgebung vorgesehen sind, hat der Bun,
deörath dem Bundesgerichte zu überweisen. Mit dieser

Verfügung ist die Suspension zu verbinden, welche bis
zum gerichtlichen Urtheile fortdauert.

Art. 4!.
Kriminalklagen gegen Beamte über ihre amtlichen

Funktionen sind beim Bundcörathe anzubringen/ und
Jahrgang löso- 28



Zc^gOM kpMM^MOnMMGWK deSftlben beim BuMSge.
richte anhängig gcmaM.werdM., > ,°

Verwert.Zer Bnndesrath die Ueberweisung der

Klage an "bas" Bund^Sazricht, so steht dem Kläger die
BeschwWWMtWbei^iese Verfügung bei der Buu-
deSversammlmz zu. (Art. 74, Ziff. ts der Bundes.
VerfassungM

Art. 42.

Der Bundeörath ist verpflichtet? im Interesse der

BundcSkasse gegen fehlbare Beamten auch Civilklageu
zu erheben, wenn deren Bedingungen vorhanden sind.

(Art. 7.)

^ Art. 43. ^ ,,,^.5):..

zxMe CiviMagen, welche von anderer Seite ge^en
Beamte mgen gesetzwidriger Amtsführung erhoben wer^

de^And: zunächst beim Bundesrathe anzubringen.

AM^weigM dieser seine Zustimmung, fo kann der

Kläger den beklagte« Beamten auf dem Civilwege be,

langen, so fern er vorerst für die entspringende« Kosten

eine vom Bundesgerichte zn bestimmende Kaution gelei,
stet hat. ' '

Art. 44.

Dieses Gesetz tritt mit dem t. Januar !85i in
Kraft.

Der Bundesrath ist mit der Vollziehung beauftragt.
Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe,
Bern, den 7. Dezember t860.

Der Präsident:

»r. Kern.
Der Sekretär:

Schieß.



beschlossen vom schweizerische» Ständeratw ^gA'i
Bern, den 9. Dezember isso.

Der PrSsidêut:

I. RSttima««.
.^."^.^ " Der Sekretäre °,,

N. von Moot.

Der schweizerische BnndeSrath
beschließt:

Einziger Artikel.

DaS vorstehende Vundesgesetz über die Verantwort«

lichkeit der eidgenösstschen Behörden und Beamten, welches

unter'm 7. und 9. Dezember isso von beide»

Rathen erlassen worden, ist den sämmtlichen KantonSregie«

rungen zur übliche» Publikation mitjutheile» und gleich,

zeitig in das BundeSblatt und i» die offizielle Samm.
lung der Eidgenossenschaft aufzunehmen.

Bern, den 29. Januar issi.
Im Namen des schweizerischen BundeSratheS,

Der Bundespräsident:

I. Munzinger.
Der Stellvertreter deS Kanzlers der Eidgenossenschaft,

N. von M00S.
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2«gD,e. D e r R e ss e PM gzSz,fn th des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Bundeögeseiz soll öffentlich bekannt
gemacht und in dic GeseyeSsammlung aufgenommen
werden.

Bern, den s. Februar !8Sl.
NamenS deS Regierungsrathes:

Der Präsident,

Ed. Blösch.
Der RathSschreiber,

L. Kurz.



NM GM «S.

Dekret,
rückMlich d« eldgeuössische» zVottszäßluns vom is. Sis 23. März isso.

(Bmus. Dezember i860.)

Die schweizerische Bundesversammlung
auf den Vorschlag des Bundesrathes,

beschließt?

Art. i.
Als Ergebniß der nach dem Bundesgesetze vom 22. Dezember 184g an den Tagen vom 13. bis 2g. März l. I.

ausgeführten Volkszählung wird anerkannt, waö folgt :

Kantone.
Schweizerische Bevölkerung. Ausländer.

Ĥeimathlose.
Gesammt.

bevölkerungKantonsbürger
u, Angehörige.

Bürger and«

Niedergelassene,

rer Kantone.

Auftnt»
Halter.

Total. Nieder¬
gelassene.

Auftnthalter. Total.

233,919 6,783 6,40t 245,103 1,816 3,194 6,009 22 260,134
43Z,l13 13/2t4 6,0 l 9 451,346 3,936 2,449 6,384 191 457,921
128,047 2,443 1,762 132,242 223 314 S37 10 132,789

13,626 46« 206 14,292 13 22 36 173 14,60«
Schwyz 42,379 68« 872 43.831 37 162 189 139 44,159

Unterwalden! ob d^Wald
(ntdd.Wald

12,982 464 2l2 13,658 6 13 19 121 13/798
10,667 275 276 11,217 7 23 30 so 11/337

Elm us 28,969 S3« 443 29,947 81 161 232 18 3«,197
Zug 14,872 965 1,366 17,202 33 68 101 163 17,466
Freiburg 91,125 6,426 1,947 98,498 864 335 1,249 68 99,805
Solothurn 6j,(N4 2,472 2,180 68,696 441 431 872 4S 69,613

Basel l Stadt.^'"l Landschaft
11,244 7/313 4,16« 22,717 2,291 4,385 6,676 162 29,666
39,044 3,693 3,328 46,066 634 1/093 1/727 33 47,830

Schaffhausen. 31,645 1,602 67« 33,91? 406 934 1,340 21 35,278

Avventtl! l Außerrhoden
"ppenzeu lJnnerrhodcn

39,929 2,045 1,171 43,145 67 3SZ 452 2 43,599
10,723 135 9i 10,952 16 66 72 246 11,270

St. Gallen 1S«,924 10,111 S,299 «66,334 849 2,292 3,141 33 169,508
Graubiinden 84,47« 2,288 94« 87,706 1/268 866 2,133 1 89,84«
Aargau 189,558 4,295 2,996 196,847 1,283 1/547 2/S30 43 199/72«
Thurgau 81,22« 4,067 1,681 86,968 740 1,073 1,313 38 38,819
Tessin 109,422 311 206 109,939 4,646 2,800 7,446 13 117,397
Waadt 177,030 12,228 4,986 194,244 2,964 2,206 6,170 39 199,453
Wallis 78,539 7«i 503 79,743 982 674 1,666 128 81,627
Neuenbürg 44,335 17,730 3,40l 65,466 3,991 915 4,906 307 80,679
Genf 39,766 5,639 3,602 43,897 7,637 7/291 14,928 107 63,932

2,161,69« 104,669 62,713 2,318,972 35,228 33,718 68,946 2198 2,390,116



A r t. 2.

Die in dem vorigen Artikel enthaltene Zählung ist bis zur Vornahme einer «eueu eidgenössischen Volkszählung
maßgehend.

Art. 3.

Gegenwärtiger Beschluß ist in das schweizerische BundeSblatt einzurücken «nd der offiziellen Sammlung der Akte»,
stücke des schweizerische« Staatsrechtes einzuverleiben.

Art. 4.
Der Bundeörath ist mit der dießfälligen Vollziehung beauftragt.

Also beschlossen vom schweizerischen Ständerathe.

Bern, den 28. November 185«.

Namens deS schweizerischen StänderatheS/
Der Präsident:

I. Rüttimann.
Der Sekretär:

N. von Moos.
Also beschlossen vom schweizerischen Nationalrathe.
Brrn/ den 3. Dezember 185«.

Der Präsident desselben:
Dr. Kern.

Der Negierungsrach des Kantons Bern
beschließt:

Vorstehendes Dekret soll dnrch Einrückung in die Gesetzessammlung bekannt gemach! werden.

Bern, dcn 3«. Dezember i860.
Namens des Regierungsrathcs:

Der Präsident/

Ed. Blösch.
Der Staaiöschreiber/

M. v. Stürler.
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